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^hlung erhaltenen ltillvt« cla »ubsi^tniiec! erleiden. 8 7. I». Den 27. Avril treten sämmtlichc Gesandte mit

denen, von Wallis vor den Amdassador mit ihrem Anliegen. Dieser entspricht „in sehr verbindlichen und aus¬

drücklichen Terminis ganz tröstlich, deren Particularia jeden, Gesandten zu referieren überlassen wird/< Der

Angelegenheit der in französischen Diensten stehenden eidgenössischen Ofsicicrc halber versieben der Ambassador,

daß der Herzog von Maine, General der eidgenössischen Truppen, für dieselben werde Sorge tragend» 8 8. l.

^ci diesem Anlasse spricht der Ambassador den Wunsch ans, es möchten die gemeineidgenössische» Tagleistnngcn

wieder in Baden abgehalten werden. In darauf gehaltener Sitzung sprechen sich einige Orte dafür aus. Die

^achc wird a<> eekervn«Iiim genommen. 8 T

Mein sehe anch im Abschnitte HerrschastSangelrgcnbeiten!

Landgrasschast Thurgan.

Art. 102, Landschreibcr.

IVO.

Konferenz der evangelischen Städte und Orte während der Cvnfcrenz der XIII und zugewandten Orte.
Solothurn, im April 1717.

lTtaatSarckiv

In Beziehung auf das Ansuchen Mühthauscns um Bcisiy bei dem Slctc der Becomplimcuticrung^ und

^»n es sich um französische Bundessachcn handelt, nnrd beschlossen, dasselbe vor die gemeino Session zu brin-

^ "'td nachdrücklich zu unterstützen und, wenn der Beisitz nicht erhältlich sei, es wenigstens dahin zu bringen,

die Angelegenheit den Obrigteiten »<! iu-tteuuinlii», hinterbracht wird. 8 >. Auf das Ansuchen der

^adl Gallen, daß ihrem Gesandten der Rang vor Wallis gegeben werden möchte, wenn der Gesandte

Wallis den Porrang für sich in Anspruch nehmen sollte, wird geantwortet, daß St. Gallen schon 17M

ss" Borrang eingenommen habe/ und daß die Gesandten es bei herkömmlicher Uebung zu schützen Wieigt

8 2. «. Zürich bringt die Neuerung des Zolls halber an den östreichischcn Zollstältcn, und namentlich

^ letzten Decembcr zu Liptingen sich deßhalb ergeben, zur Sprache und legt das am 8. Februar an de»

" Miator dieser Lande abgegangene Schreiben und dessen Antwort vom 22. Februar vor. Es wird beschlossen,

^ brache vor die gemeine Session zu bringen. 8 T «I. Die Beschwerden Basels über die ConfiScation

dcier den, baslerischcu Kaufmann Johann Lukas Jscliu angehörigcn Kistlcin und einer Kiste Florct-

' t'ci Eannstadt sollen vor gemeine Session gebracht und der Wunsch Basels nach einem eidgenössischen

^ ) einen gemeineidgenössischcn Secretarius zu überbringenden Nceommendationsschrciben unterstützt werten,

gei Gesandtschaft ist für beide Punkte ohne Instruction. 8 8. t . Zürich und Bern geben den übri
" Gesandten zu Händen der Obrigkeiten Kenutuiß von dem Gange des PaeificationSgcschaftes gegenüber dem.. I 1 ' V "I. " -Ii ^ ^ ^ ü'.jln! . . n ^

»I ,7,7 derilbten die schwo.zcnschcn Gesandten, ..dach. lwaÄ >71ö der Kömg m

^ dcr..Lw>d^ememdc zn ^chwhz deswegen erstattet werden soll." - Ferner berichte» sie auch, dgß

«n geschlossenen Bnndnih ^cNer. nnd M s» . aü Pl ch^ . gtsng in seiner Anständigkeit an solcheder Stein de? Anstoßes wegen der Titmntnr vcs ^eaner? gcyvee» ,

höchste Behörde schreiben könne." sLandögcmcmbuch.s
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Abte von St. Gallen während deS verflossenen. IatsseS, Sie lassen verlesen das Schreiben des Königs vo»
England an beide Stände, deren beider Schreiben an den Kaiser, die Antwort deS Kaisers, Berichte von de»
Verhandlungen mit Baron von Greuth zu Brugg, und melden, daß sie wiederholt dem Kaiser erklärt hätten, sie seic»
geneigt, wenn der Abt Beschwerden gegen den Rorschacher-Tractathabe, in einer Conferenz dieselben anzuhören
Sie berichten serner, wie bei der Particulareonfcrcnz des Venncrs Tillier zu Windau und in einem Schreibe»
des Barons von Greuth an Rathsherrn Hirzel und des Schultheißen Schnors an Landammann Nabholz Z>"
muthungen gemacht worden, welche der eidgenössischen Unabhängigkeitzu nahe treten. Während sie einerseits
diese Zumuthungcn mit möglichster Präcaution abzulehnen getrachtet hätten, sei doch ihr Bestreben dahin g<"
gangen, einen ehrlichen und beständigen Frieden zu Stande zu bringen. Die übrigen Gesandten verdanken diese
Mittheilung und versichern die beiden Stände, bei vorkommendem Anlaß daS.zu leisten, was Bünde und Re-
ligionSgcmcinsamc von ihnen fordern, 8 1. t. Zürich trägt auf eine Beisteuer zum Bau der reformierten Kirche
zu Hildburghausen in Sachsen und einer solchen in der waldcnsischen Colonic Pinache im Württcmbcrgischc»
an. Der Beschluß wird aus Mangel an Instruction auf nächste Jahrrechnung verschoben, 8 5. K» Für die
Unterstützung des jungen in Lausanne studierenden Iahier stimmen die meisten Gesandten; die Bestimmungder
Suminc wird aber aus nächste Jahrrcchnung verschoben, 8 6,

Zürich und Bern.

I». In Beziehung auf das noch unbeantworteteSchreiben Zürichs an Bern vom t. April in Sache"
des Abt-sanctgallischen PacisicationSgeschästeS erklärt Bern, daß es am zweckmäßigsten sein würde, zur Pespr^
chung cincö gemeinsam in dieser Sache zu befolgenden Systems eine Conferenz zu halten. GS wird ein Gl»
wurs zu einem Schreiben an den englischen Envoyö Stanyan zu Wien vorgelegt, in welchem .demselben D
seine bisherige Vermittlunggedankt wird. Die Vorschläge' des Baron von Greuth und des Schulthcißr»
Schnors von Baden, betreffend die Art und Weise, wie die Präliminarien mit dem Abt von St. Gallen td
öffnet werden sollen, werden als unannehmbar dargestellt, zumal da die Unabhängigkeit der Eidgenossensch^
dadurch gefährdet würde. Ferner wird beschlossen, das den 6, März gutgeheißene Schreiben an den Grass"
von Schwerin abgehen, zu lassen und das unlängst eingetroffene königlich-preußischeAntwortschreiben m'bh
dem Schreiben an Stanyan beizulegen und ihn zu ersuchen, seine viclgsiltigenOffieicn mit denen des Her""
Stanyan zu verbinden. Dein Baron von Greuth, soll durch Rathshcrrn Hirzcl die gute Neigung verdank
aber dabei bemerkt »Verden, daß wegen der fremden Mediation unübersteiglichc Bedenken gewaltet haben, T»»"
Schultheißen Schnors soll durch LandammannNabholz geantwortet werdpn, ,daß seine Vorschläge der eidgciiöl"'
schcn Unabhängigkeit zu nahe treten und von beiden Ständen nicht angenommenwerden; zugleich aber wird derssü"
des Wunsches der beiden Stände, mit dem Abte Frieden zu machen, versichert; Schultheiß Willading ss'^
dem Herrn von Thun: anzeigen, daß Pinc Vorschläge verworfen worden seien, und sondieren, wie die in sei»^
Schreiben angeführten „Privatos" zu verstehen seien. Zürichs Gesandtschast, nicht instruiert, nimmt diese
schläge all rokoronckum; es hält aber eine Conferenz erst dann zweckmäßig, wenn man von Seite des Abts dt"
Bericht erhalte, daß er eine Conferenz zu bestehen geneigt sei. Aus Zürichs Anregung wird beschlossen, auch
übrigen evangelischen Orten Kcnntniß vom Verlauf und vom Stande der Abt-sanctgallischen Angelegenheitt"
zu geben, 8 8. I. Zürich wünscht BcrnS Entschluß rücksichtlich seiner im Wyler-Abschiedan Bern gestellte"
Anforderungen zu vernehmen. BcrnS Gesandtschaft, vhnc Instruction, referiert. 8 9, Ii,. Zürich -heile Ml"
diejenigen Schriften mit, welche seit der Wyler-Confcrenzin Beziehung auf das streitige cucnzischc Tcsta»"^
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äu Helfenschwyl im Toggenburg eingelangt. sind. In Folge dessen wird gut befunden, daß der nach St. Gallen
^ordneten Ehrendcputation aufgetragen werde, dieses Geschäft ans Ziel zu bringen. 8 IG

Zürich und Glarus.

I« Glarus bringt die Angelegenheit wegen der Pfründe Rußikon und der Schifferordnung auf der Linth
"r Anregung. Zürichs Gesandschaft ist ohne Instruction, wünscht über den letzten Punct ein Memorial von
Seite Glarus, zugleich daß dassclhe auf künftige Jahrrcchnung tvcgcn des JmmiS und wegen, der Rückerstat¬
tung des Pferdczollö an Schwytcr instruiere. 8 11.- ^ . M ' ' '.Ii''. .'.lj ^ .-i' P G ! ' .! /' MM Ml . '

Man sehe auch im Abschnitte HcrrsthaftSangelegcnhcitcn:
Schirniorte des Ssists St. G.aslc».

. . ^ Art. 7. LandSbanptmann.
- i-i .inniuii - . a !!?,<im. >>,? lw? n?, 0,1, ,1, Yi.1 ,n-,.. ,.'i,7i,-u u,il-nz„i!N- 2 a

'-"III, en.ni'i ,. ai ' a ' -U .. !- . 7. r/ r.

«»I' ' . '! i. - .

Conferenz von Zürich und Bern.
St. Gallen, ly. bis 28. Mai 1717.

- "! . -i' 'I. .. ?! II,..'.. ...l" .>1' II,? IU ü,n II'.'M t.'ist' I r. . ,'ni n.iick^../ '..-N'.
IStaatSaritiiv üirlai.Z ^.0 i ' . >,j !!., / .

Gesandte: Zürich. Johannes Hofmeister, des Raths und Zunftmeister;. Johannes Fricö, des großen
aths Schultheiß. Bern. Johann Anton Tillier, Vcaner und des Reiths; Jakob Srnner, des großen

' -^hs und gewesener Landvogt zu Lausanne. -

^ In Betreff des euenzischcn Testaments zu Helfenschwyl iist Toggenburg wird nach Vorbescheidungder
Iltrtciei, (Rüdlinger erschien sticht) beschlossen, den Verlauf des Geschäfts an die'Herren und Obctn zu be¬
bten dmscl^n zu überlassen, ein Jnhibitorialschreibena» den evangelischen Landrath abgehen zu lassen,
vorauf die eine Partei (Panncrherr Bosch) angetragen hatte. Berns Gesandtschast ist bhne Instruction. 8 12
'' dm.'AnnM ,'«?s,!)l.'stiik in,? i,1 s»i,ii? !>'/<

Man sehe auch im Abschnitte Herrichaslsangclegcnhcitcn:
Ii,.,,.. ...I.I.III'Ii? >1^ 1-1,1 ^jbeinthal. ^ I.»<. 1.^ . .' ..,,1.1......

^ Nrt.''öÄ''^cWk.-Uaf, 11,11,11 ?,?
Abt'-sanclgall'ischcLande.

Art. 82. Locale«. Art. 88. Äcale«. ' ° '

Konferenz der V katholischen Orte.
Lucc rn., 24. und 25. Mai 171.7.

1 . >ITtoaiHarchiv t!uc«rn.1
... , . 1:..' ' , ,1 ..1

Gesandte: Luccrn. Jakob Balthasar, Alt-Schultheiß und Panncrherr;,Alphonsvon Sonncnbcrg, Statt¬
et und Pannerherr; Franz Jakob Schumacher; Franz Ludwig Pfvffer, Spendhcrr, alle des inner» Raths.
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Uri. Karl Franz Schneid, Landammann und Landsfändrich; Karl Anton Püntincr von Braunberg,, Alt-La»d-

ammann und Landsfändrich, S chivvz, Joseph Weder, Landammann; Gilg Christoph Schorno, Alt-Land'

ammann. Obwalden, Niclaus Jmfeld, Landammann und Pannerherr; Johann Wolfgang von Flüe, Lands'

fändrich, Nivivaldcn, Sebastian Remigius Kaiser, Landammann und Landöhauptmann, Zug. Fidel, Zur'

lauben von Thum und Gestelcnburg, Stabführer ; Johann Jakob Heinrich, Seckelmeister und des Raths,

i». Nach abgelegtem eidgenössischem Gruße wird auf die Anfrage, ob' die allgemeine Tagsatzunß

nicht wieder zu Baden gehalten werden sollte, beschlossen, einzig in Berücksichtigung des Wunsches des frait'

zösischen AmbassadorS, wenn die nächste Tagsatzung wieder nach Baden ausgeschrieben werden sollte, die Z»'

stimmung dazu zu geben; doch sollen zu Baden nur die allgemeinen Standesg'eschäftc behandelt werden, in ver

Sitzung ein gemeiner Amtmann die Umfrage halten und den Vlll alten Orten die früher genossenen Ehre»

und Distinctionen zugesagt werden, ohne daß sie dicß erst von den andern Orten begehren müssen. Davon

dem Ambassadvr Kenntniß gegeben und zugleich „diese Gelegenheit zum Anfang eines Tractars zur Restitutio»

„der abgerissenen Lande, wenigstens für diesmal der Grafschaft Baden, rccommandicrt werden," Die Gesandt'

schaft von Schwyz, ohne Instruction, referiert. In Beziehung auf Verhandlung der Rcgierungsgeschäste u»?

Judicialia gewinnt, obgleich Luccrn, Obwalden und Zug ihre Geneigtheit aussprechen, dieselben auch in Bade»

zu verhandeln, doch die Ansicht die Oberhand, daß das nicht thunlich sei, ohne daß die katholischen Orte sich

vor aller Welt verächtlich machen und bei de» Mächten sich in den Verdacht setzen würden, daß sie mit de»

protestierenden Orlen in besserem Vernehmen stehen, als sie sich vermerken lassen; habe sich ja selbst 1713 d»

Luc verwundert, daß die katholischen Orte nach Baden giengen. 8 1, I». Der sranzösischc Ambassador wünlci»-

daß der von den katholischen Orten aufgestellte Agent Gras Giuliani in Rom beibehalten werde, Uri u»d

Schwyz wollen ihm den Titel eines Agenten lassen, jedoch ohne ihre Kosten, Lucern in Berücksichtigung dck

Wunsches des AmbassadorS, wenn die andern Orte ihn beibehalte» wollen, ihn mit Titel und GeHall beibc'

halten; ihn bloö mit dem Titel zu belassen, findet es unreputicrlich, Zug und Untcrwaldcn stimmen für W'i'

beHaltung, 8 2, «. Die ausgeworfene Frage, „ob es nicht tröstlich oder sogar nöthig sein mochte," die vo»

Ludwig XIV bei der Bundescrneucrung 1715 gemachte» Zusagen von Ludwig XV bestätigen zu lassen, wick

bejahend beantwortet; jedoch soll zuerst bei dem Ambassador „sondiert werden, ob solche Ansuchung widriß

„fallen möchte," 8 3. «I Da Zürich voraussichtlich auf künstiger Jahrrechnungotagsatzung darauf dringt

werde, daß wegen der neuen Zölle, welche an ostrcichischcn Zollstättcn von eidgenössischen Waarcn erhobt»

werden, eine Gegenvorstellung an den Kaiser abgeschickt werden möchte, so vereinigt man sich dahin, in eil»

solche nicht einzuwilligen, sondern „vorzuwenden, daß wegen gegenwärtigem Türkcnkrieg der Kaiser aller »Witz

„lichen Geldmittel bedürfe," Dabei sollen die katholischen Orte „der Gelegenheit erwarten, dem Kaiser a»^

„den Titel „„königliche katholische Majestät"" beizulegen und sich damit ein Meritum zu machen." Alle Od

sandten, außer die Zugs, welche die Sache .'><>iwlai'aiuluiu nehmen, erklären sich, wie schon früher. 8 ck. « .

Betreff der Streitigkeiten zu Neucnstadt lassen es die Gesandten, da der Bischof von Basel an die Orte wcitck

nicht gelangt sei, bei demjenigen bewenden, was ihre Prineipalen an denselben schon geschrieben haben odck

noch schreiben werden, 8 6, f. Da die Abhaltung der „Betteljägen" zur Abtreibung des „unnützen Gesiicks'

nicht überall, namcntlich nicht in den freie» Acmtcrn durchgeführt wird, soll auf nächster JahrrcchnungStaff

sayung der Anzug, das Nöthige vorzukehren, wiederholt und dem beigefügt werden, daß dieses Gesindel aus die

leeren lind in den Türkcnkrieg „verschickt" werden soll, 8 7, K. Dem König von Prcußeu soll aus seine ^»'

frage-um die Erlaubniß, einige Mannschaft anwerben zu dürfen, unter'Ralificationsvorbchalt entsprecht
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werden, insofern er die Güligkeit haben lvcrdc, eine ganze Eompagnic samint Ober- rmd Untcrosficicren i» seinen

Minist zu nehmen; denn dic Orte seien nicht gewohnt, ihre Leute unter fremde Osficiere zu stellen, K 9, I».

-das Begehreu der Stadt Mühlhansen um Beisilz in den gemeinen Sessionen, wenn es sich um französische

^undeSsachcn handelt, wird einhellig verworfen, hingegen ->,I iot'i>io»chim genommen, ob dessen Gesandten in

Zukunft nicht vergünstiget werden könne, zu Ende der Sitzung aus dem Rathhausc sich einzufinden und mit

^'» übrigeil Gesandten von da aus „nach Hos" zu ziehen, damit sie nicht mehr erst ans der Gasse zu denselben

^M'n mühen, 8 10. i. Ein Anzug wegen Sollicitierung um die noch bei seiner königl, Durchlaucht dem Herzog

Savoyen ausstehenden BundcSgclder wird bis aus günstigere Zeiten verschoben, 5» 11, Zt. Schwyz bringt

^ Ucbelstände zur Sprache, welche aus dem ungeregelten und das ganze Jahr hindurch stattfindenden Vieh-

^>eb tlbcr de» St. Gotthard entstehe. Es wird für nothwcndig erachtet, daß dic Ordnungen der verschiedenen

Ue über den Viehtrieb in Uebcreinsrimmung gebracht werden. Als Grundsatz wird dafür vorläufig für wün-

>che»mvcrth erachtet, daß der Vichlrieb bis Marlini gestattet, nach Martini aber den Deutschen verboten sein

>oll; dcn Welschen hingegen soll das ganze Jahr hindurch gestattet sein, in den Orten zu kaufen lind über den

Gotthard zn treiben. Das Alles wird ml rotm-emlum genommen, damit man auf nächster Tagsatzung wo mög-

sich vereinige. 8 12, I. Dem Wunsche der im psyfferischcn Regiment«: in französischen Diensten gewesenen

"ud durch die Billets benachthciligten Osficiere, daß die Orte ein Begleitschreiben dem Memoriale, welches sie

'^chster Johanni-Tagsatzung eingeben lverden, beilegen möchten, wird auf NidwaldenS Empfehlung entsprochen,

^ i»». Joseph Firrao, Erzbischos zu Nicäa, dermaligcm Nuntius, ist auf Verlangen (den 25, Mai> Audienz

de» gewöhnlichen Ccremonialicn gegeben und daS Gegeneompliment gemacht worden, bei welchem Anlasse

^ Anliegcnhcii der katholischen Eidgenossenschaft zu Händen drs Papstes anempfohlen wird, 8 1-t,

Man sehe auch im Abschnitte HenIchaftSaiigclcgcnbcitcn:

Landgrass ch ast Thnrgaü,

Art. 386. Jndicatnr- nnb Eompetenzsachcn.

Obere srcic Acmter.

Art. 114, Jnstizsachen.

GemeineidgenössischeTngsgtznng.
Baden, 4, bis 10. Juli 1717.

lTtaatSarcliiv Züricki.Z

Gesandte: Zürich. David Holzhalb, Bürgermeister; Andreas Meyer, Statthalter. B crn. Johann Friedrich

^ AZiltading, Schultheiß; Johann Christoph Steiger, dcö Raths undScckclmcistcr welscher Lande. Lucern.

Christoph Dullikcr, Ritter, Schultheiß, Panncrhcrr; Franz Ludwig Pfyfser, Spendhcrr und drs Raths.

Karl Franz Schmid, Landammann und LandSsändrich; Karl Antoir Püntincr von Braunbcrg, Alt-

^udammann und LandSsändrich. Schwyz. Joseph Anton Weber, Landammann; Gilg Christoph Schorno,

^Mthaltcr. Obwalden, NielauS Jmfcld, Landammann und Panncrhcrr; Hanns Wolsgang von Flüe,
"ädsfändrich und des Raths. Nidwaldcn. Sebastian Remigius Kaiser, Landammann. Zug. Fidel Zur-

^>beii von Thtirn und Gestelcnburg, Landshauptmann der freien Acmter und Stabführcr; Johann Jakob

17
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Heinrich, des Raths. Glarus. Hans Heinrich Zwick, Landammann; Joseph Tschudi, Statthalter. Basel-

Andreas Burckhardt, Oberstzunstmcister; Johann Rudolf Wettstcin, Deputat. Frciburg. Franz Emanucl Fe'

gelin, Schultheiß; Franz Ludwig Tcchtermann, Seckclmcistcr. Solothurn. Johann Jakob Joseph Glutz,

Stadtvenner; Wilhelm Joseph Snry von Steinbrugg, Alt-Rath. Schaffhansen. Michael Senn, Bürger¬

meister; Melchior von Pfistern, Statthalter. Appenzell-Jnnerrhoden. Johann Martin Geyger, Ritter,

Landammann; AnßerrHoden. Lorenz Tanncr, Landammann. Stadt St. Gallen. Christoph Hochrütincr,

Rathsherr. Biel. Abraham Scholl, Bürgermeister.

t». Die übliche eidgenössische Begrüßung findet statt. — Auf den Anzug Lucerns, daß nach herkömmlicher

Uebung ein gemeiner Landvogt in der Sitzung die Umfrage halten soll, wird, nachdem weder der abgehende

noch der neue Landvogt der obern und untern freien Aemter beliebt worden, der Landvogt des Thurgaus z»

diesem Zwecke nach Baden berufen; bis zu dessen Ankunft soll der Untcrvogt Eglofs die Umfrage halten. A»l

eben desselben Standes Anzug, daß neben dem evangelischen Protocollistcn auch einer von Seite der katholischen

Orte gewählt werden möchte, überlassen es Zürich und Bern nach dem Landsfrieden diesen Orten, einen solche»

zu wählen. Es wird dazn ernannt Placidus Zurlauben, Landvogt in den obern freien Aemrern. Im Verlauft

der Discussion erklären einige katholische Orte, daß sie instruiert seien, hier in Baden keinen Jurisdictionalaft

vorzunehmen. 8 1. ß». Bei der Verhandlung über das Münzwescn wird die Klage über die Erfolglosigkeit

der bisher gefaßten Beschlüsse laut. Bern klagt über die Geringhaltigkeit verschiedener Fünfbätzlcr, Schillinge,

Kreuzer, besonders der sreiburgischen Schillinge von 1711 (Freiburg will die Beschwerde seinen Obern hinter¬

bringen t und liefert in einer tabellarischen Uebersicht die Bestimmung von Korn und Schrot der Basier, Freu

burgcr, Lueerncr, Schwyzer, Urner und Zuger-Schillinge von verschiedenen Jahrgängen. Luccrn, Glarus, Sole^

tburn und Appenzell klagen über die große Masse der leichten „Piceclencn", Groschen, Frciburgermünze und RK"

pcn, während die guten groben Sorten aus dem Laude gehen; Basel über eine große Menge schlechter Rappe»'

Man kommt übcrcin folgende Punctc den Obrigkeiten zur Genehmigung vorzulegen: 1) mau möchte sich in de»

Eidgenossenschaft durchgchcnds über eine Mark vergleichen, 2) den innern Werth der Münzen so stellen, daß

Gerechtigkeit, Billigkeit und die Reputation der Orte die Grundlage bilden, 3) den übermäßigen Gewinn »»

den Münzen moderieren, H die Münze fortan keinem Parlieularcn vcradmodicrcn, 5) Vorsorge treffen, daß

der Nachschlag der Münze nicht schlimmer werde, als die erste Prägung, 6) jeden Ort anhalten, wenn er seßll

Münze öffne, davon den andern Orten Anzeige zu machen und Proben zur Justierung einzusenden. Sollte»

diese Borschläge den Obrigkeiten gefallen, so wird Zürich beauftragt, eine Konferenz nach Langenthal zu berufe»'

der Besuch derselben wird jedem Orte freigestellt. In Beziehung auf die fremden Münzsorten wird für g»^

befunden, den Erfolg obiger Confcrenz abzuwarten, unterdessen aber möchte jeder Stand seine Mandate erneucr»-

Basel und Schaffhausen entschuldigen sich durch ihre Lage, das nicht thun zu können, was sie gerne th»»

würden. 8 2. « . Der französische Ambassador, Marquis d'Avaray, meldet sich zu einer Audienz. Derselbe wir»,

weil er zum erstenmale vor der Tagsatzung erscheint, von je dem zweiten Gesandten sämmtlicher und der zug^

wandten Orte (Appenzell und Untcrwaldcn stellen je zwei) zur Audienz abgeholt. Er versichert in seinem »0'S-

oours« die Eidgenossenschaft der Freundschaft und Zuneigung seines Königs. Schriftliches und mündlich^

Gegcncomplimcnt durcb ebendieselbe Abordnung. 8 3. «I. In Betreff des Ansuchens der Stadt Mühlhauft»

um Beisitz in gemeiner Session, wenn es sich um französische BundeSsachcn handle, wollen alle Stände, auß^

Uri, Schwyz, Zug, Frciburg und Appenzell-Jnnerrhoden, den Gesandten Mühlhauscns, wenn es sich um ^

eomplimenticrung des französischen Ambassadors handelt, nach gccndigtcr gemeiner Session in die Rathsst»^
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Zulagen, um sich den übrigen Gesandten für den Gang zum Ambassador nach ihrem Range anzuschließen; die

Mannten Orte hingegen wollen es beim Alten bewenden lassen. 8 4. » . Einige Hauptlcutc des psyffcrischcn

^günents, scrncr Hauptmann von Sonncnberg ersuchen die Gesandten um Verwendung beim Regenten Frank

wichs, beim Herzog du Alaine und beim französischen Ambassador, jene, weil sie durch Bezahlung mit BilletS

Mpen Verlust erlitten, dieser, weil er noch <4<)>>l) Franken anzusprechen habe. Dem Ansuchen wird willfahrt.

^ schreiben werden durch eine» Ehrcnausschuß dem Ambassador überreicht. 8 5. I. Zürich berichtet über

Angelegenheit der östrcichischcn Zollerhöhung, daß ihm die Anzeige von den kaiserlichen Zollbeamten zu

Mengen zugekommen sei, daß mit dem 18. Deccmber 1716 an allen vorder- und oberöslrcichischcn Zoll stalten

M allen eidgenössischen ein- und ausgehenden Waare» die tarifmäßige Gebühr werde bezogen werden; daß

^wcgen (cl. (i. 8. Januar 1717) an den Gubcrnator zu Innsbruck geschrieben tvorden sn/ Die Antwort

Mus sg g 18. Februar) lvird verlesen. Zugleich wird noch angezeigt, daß auf die aus dem Reich kommen-

Früchte ein Jmposto gelegt werde. Allgemein wird diese Neuerung als eine Verletzung des ErbvereinS

der Zolltraetatcn, namentlich desjenigen vom Jahre 165ch angesehen. Zürich, Bern, evangelisch Glarus,

Freiburg, Schaffhauseu, Appcnzell-Außerrhoden, St. Gallen und Biel wollen ein Schreiben unmittelbar

den Kaiser abgehen lassen, in welchem auch des Jmposto gedacht werde» soll, eingedenk der Vorfahren, welche

wichen Unternehmungen sich mit allen Kräften jcweilen wicdcrsetzt hätten, und der Folge» solcher Neuerung,

der gemeine Burger und der Landmann zu tragen habe. Lucern, Schwpz, beide Uinerwalden, Zug,

dpeiizcU-Jnncrrhoden erklären sich in gegenwärtiger Lage, wo der Kaiser mit dem Kriege gegen die Türken

'wäftigt seh gegen ein solches Schreiben, da kein Erfolg zu vcrhoffen, vielleicht nur noch Schlimmeres zu be-

Mchtci, zei; sie wollen einen günstigern Zeitpunkt abwarten. Uri, Schwpz und Zug »vollen vorerst die cigcnt-

Ursachen dieser Zollerhöhung kennen lernen; katholisch Glarus stimmt für eine Rccharge an den Guber-

dMr; Solothurn ist nicht instruiert. Unter solchen Umständen behalten sich die übrigen Gesandten vor, zu

was die Nothwcndigkeit erfordert mit dem Beifügen, „daß hicbcvor in dergleichen ertraordinari Conjunc-

Mrei, und wann von Seiten Oesterreichs der Zölle halber etwas auf den Tapet kommen wollen, nicht allein

"Me gejaminte l. Eidgenossenschaft dessen vorläufig averticrt, sondern auch die Nothdurft durch Eouventionen

MW Tractatcn zwischen beiden Thcilen dem Hcrkommcir gemäß stipulicrt worden." 8. 6. K. Aus den Anzug

'Mus wegen des überhandnehmenden „Bettel- und StrolchengcsindS" und wegen der großen Menge Zigeuner

bcichwssim, „fit gesammten Kräften diesem Unfug zu steuern, daö Bcttclmandat von 171)5 wieder abzu-

u»i> jcv^m Orte zu überlassen, die erforderlichen Anstalten zu treffen. Aus den 2., 3. und 3. September

^ird eh,,. „Bxttcljäggi" angesetzt. 8 7.

^nferenzen der evangelischen Städte und Orte während der geineineidgenössischen Tagsatzung zu
Baden im Juli 1717.

sTtaatsarckiv Züricii.j

^ Zürich eröffnet, aus was für Ursachen die Tagsatzung nach Baden verlegt worden, und läßt die

^ den katholischen Orteil deßwegen eingelangten Antworten verlesen. In Beziehung auf die Umfrage in

Mwi»er Session wird beschlossen, das erste Mal dem Untervogt Eglofs dieselbe zu übertragen und diese Frage

gemeine Session sogleich erledigen zu lassen. 8t. I». Der Büß-, Bei-, Fast- und Danktag wird auf

17»
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den 23. September angesetzt, 8 2. e. Steuern werden zuerkannt: 1) den beiden Pfarrern zu Grönenbach und
Herbishofen im Allgäu je 200 fl.; 2) dem Pfarrer und Schulmeister der deutschen reformierten Gemeinde
Christian-Erlang 13t) fl.; 3) der reformiertendeutschen Gemeinde zu Mariakirch 2t)t) fl.; 4) der reformierte»
französischen Gemeinde daselbst 100 fl.; 5) dem französischen Pfarrer Asimont zu Christian-Erlang bil) ff>
6) dem Sohne des HauptuiannsCombc Magnot, dem Tochtersohn des Herrn Arnauld, dem jungen Jahieß
dem Sohne des HauptmannsResplcndin, welche vier Piemontesen zu Lausanne studieren, je 144 fl.; 7) Zw»
Bau etiler neuen reformiertenKirche zu Hildburghausen 200 Thlr. (IXörtische Reparation); 8) zuin Bau der
neuen reformiertenKirche zu Hohenheim in der Pfalz. 100 Thaler (IXörtische Repartition);9) Jean Musscto»,
welcher 25 Jahre des Glaubens wegen auf den Galeeren gewesen,. 100 Thaler; 10) der französischen reformier
ten Gemeinde zu Pinache im WürttembcrgischenlOO.THalcr (IXörtischeRepartition); 11) der deutschen refo»
mierten Gemeinde zu Stahlberg im Hcrzogthum Jülich 100 Thlr. (IXörtische fliepartition.) (Siehe S. 7). Zu 5 stimnic»
Schaffhausc» und Appenzell nicht; bei 6 . erklärt Schaffhausen nur an einen zu steuern; St. Gallen referiert»
gegen 7 erkläreil sich alle Stände außer Zürich und Bern; GlaruS und St. Gallen referieren; bei 8 referiere»
alle Gesandten außer denjcnigenvon Zürich, Bern und Basel; St. Gallen erklärt sich dagegen; gegen 9 Schaff
Hausen und Appenzell; bei 10 entschuldigen sich Basel, Schaffhausen und Appenzell; außer Zürich und Ber»
referieren die andern. 8 3 bis 15. «I. Es wird ein Danksagungsschreiben der reformierten Gemeinden Man»'
heim und Fürth verlesen; die mit ihrem Betreffniß für dieselben noch .rückständigen Orte werden gemahnt, 8 1^
v. Zürich crmahnt die Gesandten dringend, in den milden LicbcSwerkcngegen die Glaubcnöbrüdcr, durch welche
die evangelische Eidgenossenschaft bis dahin renommiert gewesen sei und Gottes Segen zu genießen gehabt- Hab»
nicht müde zu werden und die Obrigkeiten dazu zu bestimmen. 8 17. t. Zürich wiederholt seine Forderung
an Glanis, Basel an GlaruS, Schaffhausen und Appenzell,St. Gallen an Appenzell für den Unterhalt und
daö vorgestreckte Reisegeld der Galerien?. GlaruS erklärt, Zürich nicht mehr geben zu können, als waS cs
bereits ihm geschickt habe, stellt aber Basel Bezahlungin Aussichr. Schaffhausen und Appenzell bleiben bei
ihrer voriges Jahr gegebenen Erklärung. Die endliche Entscheidung »ach früher» Abschieden wird auf nächP
Zusammenkunftverschoben. 8 18. K. Das Ansuchen des Pfarrers Leonhardi in Bünden lim ein Privileg»»»
für ein Tractätlein „von der Würdigkeit der h. Schrift" wird von allen Gesandten außer denjenigen vo»
Zürich und Basel all lofüionckumgenommen.8 19. I». In Betreff der neu eingeführten östreichischcnZö^'
wird gut befunden, dahin zu wirken, daß die katholischen Orte ebenfalls ins Interesse gezogen werden und d>e
Sache zur gcmciucidgenössischenwerde; ferner daß . im Namen sämmtlichcr Orte für einmal ein Schreiben
den Kaiser erlassen »verde. 8 20. I. Zürich wünscht den bis dahin von Bern nicht gegebenen Aufseht
wegen der in dessen Gebiet geforderten Zölle. Die bernerischc Gesandtschast erklärt, daß die Zölle nicht gestch
gert, sondern daß auf einige vormals nicht bekannte Maaren ein verhältuißmäßigerZoll gelegt, andere dageg^
entladen worden seien; sie verspricht einen specisicierten Tarif mitzutheilen, aus welchem dieß hervorgehen wer^-
8 21. Ii. Zürich und Bern berichten von dein Streite, welchen ihre Eid- und Bundesgenossen,die Bürg^
der Stadt Genf, „der Vormauer und des Schlüssels der ganzen Eidgenossenschaft," mit dem König von Sich
licn haben wegen der Ansprüche des Cur« Lexmarck cke Uurtot auf die poi-iion oougruo von dem Zehnten ^
Foncener in der Herrschaft St. Victor. Trotz den an den König von Sicilien von Zürich und Bern erlasse»^
Jntercessionalschreiben habe der Senat von Chamber» in dieser Sache qegen Genf ein Contumazurthcil gesp»^
chen. Die beiden Stände sprechen die übrigen evangelischen Orte um Mitwirkung an, da feierliche Tractate, wie dck
baslcrischevon 1544, der lausannische von 1564 und der von St. Julien vom Jahre 1603 verletzt seien. ES w»^
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^vn den meisten Gesandtschaften dafür gestimmt, durch einen Abgeordneten, jedoch ohne Charakter, ein Jnter-
"Istonalschreibcn im Namen der evangelischen Orte an den König von Sieilicn überbringen und mit mündli¬
chen Vorstellungenbegleiten zu lassen. 8 22.

Zürich und Schaphausen.
I. Aus Anlaß eines Streites über den comveticrlichen Richter in einer Streitsache zwischen Landvogt

Bräm von Zürich und Junker Zieglcr von Schaffbauscn, ersucht Zürich Schaffhauscn, daß cS Zicgler dahin
stimmen möchte, daß er vor dem Richter zu Bcnkcn erscheine. Schaffhauscn referiert. 8 24.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftbangclcgcnheitm:

Rheinthal.
Art. J44. LocalcS.

Conftrenz von Born und Neuenbürg.
Aarbcrg, 9. Juli 1717.

lDtaatsarckiv Nern.I

Gesandte: Bern. Gabriel Frisching, Glcits- und Zcughcrr; Isaak Steiger, Alt-Obcrvogt von Schenken
^g- Neuenbürg. sUnbckannt.j

Neuenburg trägt in Beziehung auf die Beschwerde Berns, daß der Zoll an der Zihlbrückc gegen den Ver¬
zug von Jitö von 1654 erhöht worden sei, daraus an, daß der Tarif der Zölle an der Zihlbrückc und zu
Ottenburg mit dem von Nidau verglichen werde, woraus sich ergeben werde, daß Bern den zu Nidau auch
kchöht habe. Bern erwidert, daß zu Nidau auch das sonst zu Aarberg bezogene Gleit gefordert werde, so daß
^ eigentliche Zoll eher geringer sei, und erklärt jene ZollScrhöhung an der Zihlbrückc als der Erbvcreinigung
und dem ewigen Bunde mit Frankreich zuwiderlaufend. Neuenbürg aber ist der Ansicht, daß im Vertrage von

Zoll und Gleit st autros cki-mls) begriffen seien, verlangt CommunicalivndeS Tarifs von Nidau
""d ist crbötig, wenn Berit auf den alten Tarif zurückgehe, es seinerseits bei dem von 1654 bewenden zu lassen.

nimmt daS Verlangen nach CommunicationdeS nidauischeu Tarifs all ivloreuckum.

ZOtt.

Jghrrcchmmgstagsgtznng.
Fraucnscld, 13. bis 31. Juli 1717.

IStaatöarchiv Zürich und Ztcrn-t

Gesandte: dieselben, welche bei der Tagsatzung zu Baden vom 4. Juli 1717; Nidwaldcn hingegen ist nichr
^treten.

Die VIII alten Orte.
Uri beschwert sich wiederum, daß Rathsherr Tscharncr, gewesener Hofmeister zu KönigSfcldcn, dem

^andammann Schmidt von Böllstein und Baron Zwever von Hilfikon sammt Milhasten 400 Mütt ver-
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schiedencr Früchte weggenommen habe, ohne daß dieselben ihm etwas schuldig geworden seien, wider den Bund,

welchen Uri, Schwyz und Unterwaldcn mtt Bern hätten, gegen daö Herkommen in der Eidgenossenschaft und

gegen gemeine Rechte, nachdem derselbe von seinen Obern ein Arrestpatcnt sich habe zu erwirken wissen, an¬

geblich, weil ihm zu Baden die Justiz verweigert worden sei. Bern erwidert, daß der Wortlaut des Urbariums

Tscharner gestattet habe, aus jene Früchte Arrest zu legen, um die in der Grafschaft Baden wohnenden Zins-

vsüchtigen des Hauses Äönigsfeldcn. zur Bezahlung anzuhalten, nachdem man weder beim Landvogt, noch bck

der Mehrheit der Gesandten habe Recht erhalten können. Ucbrigens habe Uri schon AchnlichcS gelhan. Uri

beruft sich auf die Abschiede von 1796, 1797, 1798 und 1799. Zürich ist ohne Instruction und wünscht güt¬

liches Uebereinkommen. Die andern Orte ersuchen Bern nachdrücklich den Beschädigten Satisfaction zu geben-

Bern glaubt, daß sein Verfahren in der Justiz und dem Völkerrechte gegründet sei. § 29.

Die VIII das Thurgau regierenden Orte.

I». Bern wünscht, daß die Jahrrcchnungstagsatzung künftig wieder nach Baden oder anderswohin verlegt

werde. Die Gesandtschaften der übrigen Orte, nicht instruiert, nehmen den Antrag sck rekmenckum. tz 43.

Mo» sthc auch im Abschnitte HerrschastSangelegenheitcn:

Landgrafschaft Thurgau.

Art. 25. Beeidigung von Beamten.
„ 31. Amtsrcchnnngen.

. 62.
„ 193. Landschreibcr.
. 223. Hintersäßen.
„ 213. Abzug.

Art. 24. Amtsrechnung.
„ 196. Polizeiliches.
„ 295. Zehntensachen.
, 214. Lehensachen.

Art. 245. Abzug. Art. 537. Lehensachen.
„ 374. Iudicatnr- u. Compctcnzsachcn. " ^32. Localis.

Art. 3. 'Beeidigung von Beamten.
, 22. AmtSrechnnng.
„ 127. Judicatiw u. Competcnzconflicte.

387.
„ 465. Iustizsachen.
, 596. Leibeigenschaft und Fall.
. 597.

Rhcinthal.

Art. 215. Lehensachen.
.. 216. ..
. 271. Zölle und Wcggclder.

Grafschaft Sargans.

Art. 169. Justizsachen.
„ 178.

Art. 3. Beeidigung von Beamten.

„ 25. Amtsrechnung.

Obere freie Aemter.
Art. 53. AmtSrechnnng.
„ 86. Polizeiliches.
„ 116. Iustizsachen.

669.
711.
725.

Art. 294». Locales.
.. 343. .

38S.

Art. 251. Zollsachcn.
„ 285. Locales.

Art. 122. Justizsachen.
„ 185. Stifte und Klöster.
„ 294. Personelles.

107.

Conferenzen der V katholischenOrte nebst katholisch Glarus und Appenzell-Jnnerrhode»
während der Jahrrechnungötagsatzung zu

Franc Ilfeld im Juli 1717.

Staatsarchiv ^ucern.Z

». In Beziehung auf den Nachkaus und daö Viehweiden über den Berg eröffnet Luccrn, daß sich ^

katholischen Orte vereinigen möchten, und schlägt vor, den eidgenössischen Viehhändlern zu gestatten, dachend
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welches sie auf dein Lauiscr Vichmarkt nicht verkauft haben, weiter? zu treiben, hingegen denselben zu

verbieten, nach dem Lauiscrmarkte nach Italien zu fahren; den Welschen soll jcdock gestattet sein, da? ganze

^echr hindurch Vieh auszukaufen und über den Berg zu treiben; das Alles jedoch unter der Bedingung, daß

die übrigen Orte, Bünden und Wallis beistimmen. Die verschiedenen Orte weisen auf ihre Verordnungen

v'egcn des VichtrcibcnS hin, wünschen jedoch eine Vereinbarung in dieser Sache. 5i 1.

Man schc auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenheiten:

- Landarasschaft Thurczan.

^'l> 599. Stifte und Klöster. Art. 620. Loealce. Art. 724. LocaleS.
" ^13- Localeö.

Obere freie Aemtcr.

Art. 115. Instizsachc».

^ahrrechnnng der die Grafschaft Baden und die nntern freien Aemter regierenden Stände.
Fraucnfcld und Baden 1. Juli bis 60. August 1717.

IStaatsarctiiv

Gesandte: Zürich. David Holzhalb; Andreas Meyer. Bern. Friedrich Willading; Christoph Steiger,

^iarus. Heinrich Zwicki; Joseph Tschudi.

Zürich und Bern.

k« Iii-. Seiler, welcher die wahrend des Eongrcsscs zu Rorschach befindlichen mit der rothen Ruhr beHaft

Soldaten besorgt hatte, erhält als Belohnung für diese Dienste sechs Saum Rhcinthalerwein. 8 27.

' In Betreff der Schuldfordcrung der beiden Gossaucr an den gemeinen Landrath wird gut befun-

daß der Landvogt Hackbrett vorerst an den Landrath eine nachdrucksame Rechargc ergeben lasse und aus

vtwvrl dringe. 8 211. t . In Betreff der Streitigkeiten Genfs mit Savoyen war Conseiller Trcmbley in

"vtch und Bern gewesen und hatte beide Stände zu einer Abordnung an den savoyischen Hof veranlassen

sollen. Da aber Zürich dieser Vorschlag bedenklich schien, bringt eS denselben nun zur Sprache; beide Stände

ließen, die Sache vor die evangelischen One zu bringen. §> 37. «I. Aus die Klage des Landrichters Ber-

"stcr von Helscnschwyl, daß das euenzische Testament noch nicht vollzogen sei, wird eine Abordnung vom evan-

i^ilcheu Landrath in Toggenburg beschiedcn. Die von den Gesandten bezeichneten Abgeordneten erscheinen nicht,

Panncrherr Bäsch, welcher aber nicht im Namen dcS LandratheS erscheint. Später erscheint eine andre

°vdm»ig und erklärt, daß der Landrath unlängst beschlossen habe, die Sache vor den gemeinen Richter zu

^licher Entscheidung zu bringen. Dem Landrath wird sein unordentliches Verfahren in dieser Sache verwiesen

^ Anleitung gegeben, wie die Sache zu redressieren sei. Die Abgeordneten entschuldigen daS Geschehene.

vv»er erscheinen Abgeordnete des katholischen Landratho und sprechen den Wunsch auS: I) daß „gleichwie ihnen

lieb wäre, beim Hauptverglcich zu bleiben, also mächte in eint und andern demselben zuwiderlaufenden

Zucken zu des Lands gemeiner Wohlfahrt rcmcdicrt und die im Schwang gehenden Unordnungen abgethan

Werden"; 2) daß sie wegen Abkurung der Kirchengütcr, außer der im Hauptverglcich auSbedungenen von
Höglau, Gautcrschwyl und Hclscnschwvl, zur Ruhe gebracht werden mächten; 3) daß man auch die Katho-

in Ansehung der Collaturen beim künftigen Friedensschlüsse berücksichtigen möge; 4) daß man, wenn Cucnz
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etwas Neues ins R^cht bringen wolle, ihnen ebendasselbe angcdcihen lassen möge; 5) daß man die Unbcliebigkeite»,

welche bei dem Streue wegen des euenzischcn Testamentes vorgekommen seien, nicht daS ganze Land entgelte»

lassen möge. Ms 1, wird geantwortet, der Hauptvergleich soll genau beobachte!, Unordnungen gemeinsam mit

den Evangelischen gesteuert werden; auf 2), man möchte sich in Freundlichkeit vergleichen; auf 3), man wert»

sich bestreben diese Angelegenheit in Ordnung zu bringen; auf 3>, man lasse es bei dem bewenden, was Z»

Bern gesprochen worden, wenn Cuenz aber etwas NencS ins Recht zu bringen vermeine, so möge er bei de>»

ersten Richter zu St. Gallen um ein neues Recht mit Erlegung der Kosten anhalten und dasselbe vertröste»!

auf 5), man hoffe, daß mit der cuenzischen Testamentssache der gemeine Richter werde verschont werden. Einet

zweiten Abordnung des evangelischen Landraths wird, nachdem ihr wegen des ungeziemenden Betragens des

evangelischen LandrathcS den Gesandten gegenüber (derselbe hatte, obgleich cö verlangt worden war, nach der

Rückkehr der ersten Gesandten keine Antwort geschickt) und wegen des Benehmens in der Sache des cuenzischt»

Testaments Vorwürfe gemacht und namentlich auch dem Abgeordneten Rüdlingcr sein undankbares Benehmt»

vorgeworfen worden war, geantwortet, daß das Beste sei, wenn sie den Willen des Testators nach Inhalt dck

Testamentes erfüllen und diejenigen, welche unterdessen zu Schaden gekommen, indemnisieren. Die Gcsandü»

erhalten nachgehends die Antwort, daß die Gemeinden Ganterschwpl, MogelSberg und Helscnschwyl sich ver¬

ständigen wollen. 8 38. » . Häupter und Räthe gemeiner drei Bünde machen die von IN. Abyß sei. herrüls

rcnde Schuldsorderung gegen die beiden Stände Zürich und Bern, als dermalige Besitzer der Abt-sanctgallischt»

Lande, geltend. ES wird ein Entwurf eines Antwortschreibens gemacht und den Herren und Obern vorgcleg»

8 39. k. Der I'. Statthalter zu Ncu-St. Johann iin Toggcnburg beschwert sich, daß der Landrath wcgc»

einer im Januar gemachten Landanlage, welche er zu bezahlen sich geweigert habe, die Schätzung einer Se»^

vorgenommen habe. Es wird beschlossen ein Dehortationsschreiben an den Landrath beider Religionen dcßhalb

in beider Stände Namen ergehen zu lassen. 8 30. A. Zürich trägt auf die Entlassung der Garnison zu Bre»»

garten an, da sie unnöthig sei und nur Unwillen errege. Bern referiert. Beide Stände kommen darin überci»-

daß im Falle der Entlassung die Huldigung neuerdings aufgenommen, Vorsorge für das Zeughaus, die W»-

palisadierung der Brustwehren und für eine stündlich schlagfertige Mannschaft in der Nachbarschaft gctrosst»

werden so». Beider Stände Gesandtschaften stimmen auch darin übcrein, daß der Rest der Garnison zu RM

schach und die Wache zu Wpl entlassen werden könnten. 8 33. Ii. Aus den Wunsck Zürichs wird das „VM

satz-Anfordcrungö-Gcschäst" besprochen. Da beide Stände sich nicht über den einzuschlagenden Modus vcrstäi»

digcn können, soll bei den Obrigkeiten auf eine besonders zur Bereinigung dieser Rechnungen einzuberufen^

Conferenz angetragen werden. 8 33.

Zürich und Glarus.

t. In Betreff des WeggcldcS zu Bitten hat cS bei der Erklärung von GlaruS, daß nicht mehr Wegg^

als früher bezogen werde, sein Bewenden. 8 35. ti. Aus den Wunsch von Glarus, daß Zürich auf Mit^

bedacht sein möchte, wodurch „Ungcziemenheitcn", wie sie bei der Besetzung der Pfarrpfründe Rußikon vorH

fallen seien, vorgebeugt werden könnte, erklären sich die zürcherischen Gesandten geneigt zu entsprechen. 8 ^

I, Zürich wünscht, daß die Angelegenheit des von Nathshcrrn Wyß von Glarus schuldigen Pferdczolls inö'Rci>»

gebracht werde. GlaruS verspricht, daö Scinige dazu beizutragen. 8 38. >». GlaruS ersucht Zürich um eiM»

Beitrag an die Kosten der neuerbailten Ziegelbrücke; Zürich ist nicht ungencigt, dieses Begehren in Betrat

zu ziehen. 8 39.
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Zürich, Schwyz, GlaruS.

». Zürich wünscht die Frage erledigt, an welchem Orte die Anforderungenan die Schiffmcistcrfür ver¬
tue AZaarcn rechtlich geltend gemacht werden sollen. Es wird beschlossen, die Schiffmcister sollen sich noch-

M einer Konferenz versammelnund jeder Stand einen Abgeordneten dazu senden, um hierüber eine Ord-
"""g M machen. « 5».

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangclegcnheiteu:

Deutsche gemeine Bogteien überhaupt.

Art. 23. Justizsachen.

^6. Laudammauu.

' ^9. Huldigung.

Art.
2- Beeidigung von Beamten.

18.

26. Amtsrechuuna.
55.

^6. Landv'ogt. '

86. Untervogt.87.

Art. 25.

Art. 17.
-- 25.
" 5g.

Amtsrechmmg.

Amtsrechnungen.

Justizsachen.

Landgrafschaft Thurgau.
Art. 636. Localis.

Grafschaft Baden.
Art. 112. Archiv.

„ 144. Polizeiliches.
„ 192. Judicat. u. Compelenzconflictl.
„ 218. Justizsachcu.
„ 282. Zolle und Geleit.
„ 294. „ „
„ 493. LocalcS.

Untere freie Aemter.

Art. 54. Amtsrcchnung.

Art. 699. Localcs.

Art. 499. Locales.
.. 433.
„ 442.
,, "157. „

461.

. „ 464.
„ 483. Personelles.

Art. 88. Huldigung.

Abt-sanetgallische Lande.
Art. 69. Lehen und Güter des Stifts. Art. 73. Kirchcnsachcn.

„ 61. „ „ „ „ „ „ 84.-86. Locales.
„ 72. Kirchcnsache».

Schirm orte des Stists St. Gallen.

Art. 8. Landshanptmaun zu Wyl.

Iahrrechnung der die Vogteien Laniö und Mendels regierenden Stände.
Lauts, im August 1717.

ITtaatsarchiv Basel.)

Gesandte: Zürich. Johannes Hofmeister, Zunftmeister und des innern Raths. Bern. Hieronymus von
^ch, kaiserlicher General, dcS Raths. Luccrn. Jakob Franz Anton Schwyzcr, Herr zu BuonaS, des

Raths. Ur i. Johann Joseph Zgraggen, des Raths. Schwyz. DominicuS Anton Schnüriger, LandeS-
^'bUtcr und des Raths. Unterwal den. Lconz von Zubcn, Scckclmcister und deö Raths. Zug. Joseph

Andcrmatt, des Raths. GlaruS. Jakob Franz Bachmann, des Raths. Basel. Johann Ludwig
^ulstn 1. pi. Raths. Freiburg. Johann Heinrich Wild lles Er:m<;es, dcS innern Raths.
. "Gthurn. Jakob Joseph Arregger, der jünger» Räthe. S chaffhausen. Johann Kaspar Murbach, des

Raths. .
18
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Art. 1^' Syndikat.

Art. 201. Beamte.
, 214. Decretcnbuch.
. 224. Abzug.

August 1717.

Man sehe im Abschnitte HerrschaftSangelegenheitcn:

Vier ennetbirg ische Vogtcien überhaupt.

Art. 99. Justizsachcn. Art. 138. Kriegssachen.

Lauis und MendriS.

Art. 174. Abzug. '

LaniS.

Art. 228. Abzug.
„ 247. Polizeiliches.

MendriS.

Art. 422. Locales.

Art. 273. Justizsachen.
„ 306. Postwesen.

.1,'l .Ii

»I«

Jahrrechnungder die Vogteieu luggarus und Mainthal regierenden Stände.
- Luggarus, im August 1717.

^Staatsarchiv Basels

Gesandte: dieselben, welche aus der Jahrrechnung zu Lauis.

Man sehe im Abschnitte HerrschaftSangelegenheitcn:
,

Luggarus und Mainthal.

Art. 440. Jnstizsachen.

Luggarus.
Art. 062. Locales. Art. 082. LocalcS.

RH

Jahrrechnung der die Vogtcien Bellenz, Bollenz und Rivicra regierenden Stände.
Bellen;, 24. August bis 3. September 1717.

^Archiv Nidwalden.^
^ . '' ... s V . > '

Gesandte: Uri. Adam Melchior Beßlcr, des Raths. Schwyz. Joseph Benedict Reding von Bibcreg^
Landshauptn,ann zu Einsiedeln. Nidwalden. Joseph Franz Ackermann, des Raths.

Man sehe die Dogtcien Bellen;, Bollenz und Riviera:
Art. 74 bis 30.
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Conftrenz zwischen Bern und dem Bischof von Basel.
Reiben und Buren, 25. bis 27. August 1717.

lTtaatsarclnv Bcrn.I

Gesandte: Bern. Gabriel Groß, Stadlschreiber. Buschas von Basel. Baron von Ramschwag.

Nachdem zur Beilegung der schon lange dauernden Unruhen in Reuenstadt zwischen obigen Abgeordneten

s°»i 1. 14, Juni zu Büren eine Unterredung stattgefunden hatte, vereinigt man sich zu Reiben und Büren über

ästende Puncte, welche von Bern den 1. September, zu Pruntrm den 8. September ratificicrt wurden. Bern

dem Bischof, daß eS, wenn derselbe sich belieben lasse, was Verdrießliches zu Ncnenstadt „vorgelaufen,

^ 'Äeite zu sehen" und die Ruhe durch günstige Erklärungen wieder herzustellen, das Commcreium denen von

"lcnjtadt wieder wie vorher offnen und denjenigen, welchen die Halbrcben abgenommen worden, wieder auf

^ )e Bedingungen, früher zustellen werde, jedoch so, daß diejenigen,welchen sie letzthin übergeben worden,
^ dnßjährigcn Baulohn und die aufgewandten Kosten aus dem künftigen Raub vorausnehmen sollen; der Ucber-

^ üi dann zwischen den dicßmaligcn Inhabern und den früheren gleich zu theile». Der Bischof macht sich
^rauf anheischig, die Sachen in den Stand vor dem 22. März zu setzen, will die Bürgerschaft dahin au¬

ssen, den damaligen Magistrat wieder „zu erkennen", und verlangt, daß alles Vorgefallene beiderseits vcr-

Vllcn, alles, was in und seit dem gibvllctischen Handel vorgefallen, aufgehoben und so angesehen sein soll,

wäre es niemals geschehen; daß endlich die in dieser Sache beim bischöflichen Hofgeriellle ergangenen

Weile und die unterlaufenen Umstände weder zum Nachlhcil der landesfurstlichen Rechte und Gerechtigkeiten dcö

lchofs angeführt, noch in Konsequenz wider die. befugte, Judicatur und andre wohl hergebrachte Freiheiten der

^W'nstadtischen Untcrthanen gezogen werden solle. Daran knüpft der Bischof daS Begehren, daß der Magistrat

eine demüthige Supplik und durch einen Ausschuß Abbitte thue. — Ferner kommt man übcrcin, daß zu

-'Stellung einer besseren „Oceonomic" in Gegenwart dcS ObervogtS oder seines Statthalters ein dem ge¬

nuinen Stadtwescn nützliches Reglement und eine billige Einrichtung der Chargen ohne Abbruch des Couiu-

sw'rs vorgenommen werden soll. Bern läßt cS bei dem bisherigen Bürgerrecht bewenden und läßt die Ncucn-

ür l>U ihren wohlhcrgebrachtcu Freiheiten verbleiben, doch also, daß nach Inhalt des Coutumiers alle berneri-

^ Negalicn, landcSfürstlichcn Rechte und Gerechtigkeiten vorbehalten sein sollen. Hinsichtlich der drei Eri-
llerte»

Leb
"w, des gewesenen Bürgermeisters Cellicr, Petitmaitrc und Benoit Immer wird verabrcdt, daß der erste sein

. ^wig zu keinen Armtcrn und Bedienungen gelangen, die beiden andern innerhalb Jahressrist zu Chargen

^ ^'^'rdcrt werden sollen. Marolf soll den Titel Bürgermeister behalten und Bürgermeister Immer sich dem

^^tchtendcn Reglenicnt unterwerfen und eine ehrliche Demarche gegen den Magistrat bei seinem Wiedereintritt
ü der Schulmeister Cellier in seine Stelle eingesetzt und für die verlangte Jndcmnisation sollen 399 Kronen

aus de,,,
Stadtgut gezahlt werdend)

) Dieser ratistcierte Vergleich wurde in den letzten Tagen Septembers und den erstell OctoberS zu Neucnstadt von Abgeord¬
neten Berus ulid des Bischofs in Ausführunggebracht und so der Friede hergestellt.

18'
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Conferenz von Zürich, Bern, Solothurn und Neuenbürg.
Langenthal, 15. September 1717.

^Staatsarchiv 'Zürich.1

Gesandte: Zürich. Johann Konrad Cscher, des Raths und Seckclmeister. Bern. Johann Anton Tillick

Venner und des Raths. Solothurn. Johann Peter Besenval von Brunnstatt, Ritter, Stadtschrciber un»

des Raths. W clsch-N cuenb urg. Jonas le Chambrier, Geheimrath, Gcneralprocnrator des Königs uifl

Slaatsrath.

Diese Conferenz wird in Folge des Beschlusses der letzte» Tagsatzung zu Baden zur Behandlung ^

Münzwesens gehalten. Nachdem Schreiben von Uri, Luccrn, Basel und St. Gallen vorgelesen worden, »»

welchen dieselben ihr Nichterscheinen entschuldigen, vereinigt man sich über folgende Puncte. it. Weil bis dah>»

manche Orte ungleiche Marken bei Eraminicrung der Münzen gebraucht haben, in Folge dessen die Probe»

ungleich ausgefallen sind, so soll man sich zu mehrerer Leichtigkeit und sicherer Ausrechnung künstig keine»

andern Mark, als der französischen bedienen, welche 4608 Gran hält, und das um so mehr, da die Münl

meister von Zürich und Bern versichern, daß die Grane der französischen und der kölnischen Mark auf der

gleich befunden werden und dadurch die Ausrechnung deö Gehalts der Münzen eines OrteS gegen die ^

andern erleichtert wird; jedoch so, daß die französische Mark blos zu den Münzprobcn gebraucht und der

culus darnach eingerichtet werden soll; hingegen hat es bei jedes Orts angenommenem und bisher gebraucht

Markgcwicht sein Bewenden. 8 l. I». Zur gerechten und billigen Bestimmung des inner» Werthes der M>>»

zcn wird von den beiden Münzmcistern folgender Plan eingegeben.

Gehalt an

feinem Silber.

Wie viel
Stück

ans die
Mark

gehen.

Zusatz von
Kupfer auf

jede Mark.

Werth
des

Kupfer.

Was jede
Sorte an Sil-
bcrwerth, die
Mark fein s
t0 Thlr. od.

18fl.gerechnet.

Miin-

zcrlohu
ans jede
Mark.

Ausrechnung des
Werthes des Silbers

nach Berner- und
Lneerncrvaluta.

Ge¬
winn

auf
jeder

Mark.

Go

>vin»
a»l

jcdu»
W-

Lth. Den. Lth. Den. ! Kr. fl. Kr.. Kr. Thlr. Btz. Kr. Kr. Ä'lo

Ganze Thaler 13 10 2 6 —
15 19 26 8 22 2

— -

Halbe Thalcr 13 10 17/5 2 6
—

15 19 26 8 22 2 15
-/-

Quart Thaler 13 10 36 2 6
—

15 19 26 8 22 2 27 1/

Fünfbätzler 12
—

49/, 4 — 4
—-

13 30 27 7 20
—

50 5-6

5-6Zchnkrcuzcr 12
—

99 4 — ! —
13 30 27 7 20

—
50

Ganze Batzen 4
—

92 12
—

12 4 30 36 2 15 ^ , 16 4

Halbe Batzen 2 8 126 13 8 13 2 48 36 1 17
—

16 4

4-6Kreuzer 2
—

216 14
—

14 2 15 36 1 7 2 10

Eine Mark

bei jeder Sorte

1 bis höchstens

den Kreuzern 4

— 16 Loth, 1 Loth — 16 Den. — Der Werth des Silbers nach der französischen iW

— 10 Thlr. oder 18 fl. fein gerechnet. Jcdcö Loch Kupfer 1 Kr. Das Remcdium an ^

2 Den. an den kleinen Sorten, an den Batzen 1 Stück, an den halben Batzen 2 Stück,

Stück auf der Mark ungefähr. 8 2.
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Der dritte Punct, betreffend die Moderation des Gewinnes, ist dnrch I» erledigt, 8 3. Ä Die Münz-

abniodiation soll gänzlich aberkannt sein, weil nicht allein die Stände dadurch übel „angesetzt", sondern auch

^as Land durch solcher Münzbesteher unerlaubten Gewinn sehr bcnachtheiliget wird. Der Deputierte Neuen¬

bürgs hinterbringt diesen Punrt seinen Cvmmittenten: 8 ck. « . Damit der Nachschlag der Münzen nicht schlim-

"'cr werde, als selbige anfänglich gewesen, so möchten die Obrigkeiten eine getreue Jnspection über das Münz-

we,e» bestellen und diejenige», welche die Münzen fabricicren und probieren, spccicll beeidigen, 8 5. i. Die-

langen Orte, welche in gegenwärtiges Münzrcglemcnt eintreten, solle» nach altem eidgenössischem Herkommen

Und den Abschieden, wenn sie" ihre Münze zu öffnen gcsinnet sind, die übrigen Orte dessen berichten und die Probe

^ Justierung derselben mittheilen. Bei diesem Anlaß äußert sich Zürich dahin, daß es nicht blos ersprießlich

über die Qualität der Münzen Bestimmungen zu treffen, sondern daß auch in Beziehung auf Quantität

Moderation beobachtet werden sollte, da die Erfahrung zeige, wie schädlich der Ucbcrsclswall der Handmünzc

selbst wenn die Qualität derselben nicht Tadel verdiene, zumal zu jetziger Zeit, wo die groben und gültigen

Münzsorten sich allmählig verlieren, Bern erklärt, daß es zu Beibehaltung des Cvmmerciums sick bemüßigt

Alchen habe, seine Münze zu öffnen. Solothurn stimmt den Gedanken Zürichs bei, ist aber der Ansicht, daß

uian den übrigen Orten das Münzregale, „ein Bcnc der h. Obrigkeiten", nach Proportion auch angcdcihcn lassen

^Me, M welches sich diese Freiheit in bester Form vorbehalte. 8 6, Obige Puncte werden sämmtlich ml ee-

^U'kixlun, genommen und sollen auch den übrigen Orten mitgcthcilt werden.

I I t>.

Nechnunqsconfertnz der die Vogteien SchwäMuburg, Orbe mit Tscherliz, Grandso» und

Mnrten regierenden Stunde.

Murtcn, 19. bis 39. Septcmbcr 1717.

lTtaar«arck>v Bcrn.1

Gesandte: Bern. Christoph Steiger, Scckelmeister welscher Lande; Anton Tillier, Venncr, beide des

'üglichon Raths. Freiburg. Franz Nielaus Fegcli, Alt-Seckclmeistcr; Beat Ludwig Tcchtermann, Seckcl-

"üuster; Nielaus Bvnderweid, Stadtschrciber.

tt. Der Vergleich deS Meniercö-Zchntcns, welcher nun zu Stande gekommen ist, sollte zu mehrerer Sicher-

Mit auch von den Geistlichen gutgeheißen werden. Die frciburgischc Gesandtschaft übernimmt es, dieselben br¬

üderlichst sollicitieren. 8 47. I». In einem zwischen Pierre Dclacour von Misch und des Standes Bern

"ud der Geistlichkeit zu Stäfis Zehntcncinzichern zu Ballon entstandenen Proccß über die Frage, ob Einer, der

'ücht hiaicr Ballon gebürtig, auch den Zehnten nach der zwischen beiden Ständen 4594 gemachten Ordnung

ciner mit Hülsenfrüchten bcsäctcn Juchart mehr als ein „Bichct" für den Zehnten bezahlen oder den cilftcn

H^'fcn aufstellen soll, entscheidet Berns Gesandtschaft dahin, daß, weil der Zehnten „dem Fundus, nicht der

D'on affcctiere", von Dclacour, obschon er nicht zu Ballon, sondern zu Misch wohne, nach jener Ordnung

nicht, als ein Bichct von der Juchart hätte gefordert werden sollen. Freiburgs Gesandtschaft referiert. 8 20.

' Da der Plan zur Corrcetion des Baches la Biordaz sich nicht bis zum Orte erstreckt, wo den Ucbcrschwem-

aiungen vorgebeugt werden könne, so wird den Landvögtcn von Oron und Attalcnö aufgetragen, dieselbe bis zu

'oein Orte fortführen zu lassen. 8 23. «I. Zur Vermittlung eines Streites zwischen dem Landvogt Fegcli von Mon-
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tagny, dem Cur«'- von Dompierre-le-grand und dem Prädicanten von Ressudens wegen cincö Zehntens zu TM

werden drei Vermittler bezeichnet. 8 3t). v. Um eine zwischen der Gemeinde Trey und dem Rachöhcrrn von

Forel waltende JurisdictionS- und Territvrialstreitigkeit zu vermitteln, sollen von beiden Ständen Mittelsmänner

erwählt werden. Bern bezeichnet den Commissarius Lcrber. 8 31. t. Die Obercommissarien werden beauf¬

tragt, einen zwischen dem Zchntenbestcher Guisa» und den Zehntcnbcstehern zu Port Alban wegen des zum Schloß

WifliSburg gehörigen Zehntens zu Delley waltenden Streit zu vergleichen. 8 32. K. Die Bereinigung der

pctcrlingischen Zehnten zu Blissv, St. Anbin und Agilen? wird gut geheißen lind der Auftrag gegeben, die

Marcheu nach dem vorgelegten Plane aus „Molicresteinen" zu setzen. 8 33. I». Cinc aus Anlaß dieser Be¬

reinigung mit Frciburg entstandene Jurisdietionsstreitigkeit werden die beiden Cvmmissarien zu vergleichen be¬

auftragt. 8 34. j. Der Obercommissarius Vonderweid lvird bealiftragr, damit die Renovation dcö zum An»

Paycrne gehörigen Zehntens zu Gros-Bvuz hinler Vlvntagnp in Nichtigkeit komme, über die ihm zugestellte

Information und den Plan endlich Antwort zu geben. 8 35. It.» Auf die künftige grandsvnische Conscrc»!

wird auch die Entscheidung über die von einigen Partieularen angesprochene.Freiheit von dem Vallonzehntc»

verwiesen, welcher dem Stande Bern und den Religiösen zu Stäfis zusteht. 8 36. I. Auf das Anstichen Bernd,

daß Freibutg feine Güter und Reben hinter Corseaur erkennen und deswegen die Gefälle entrichten lassen oder

einen Tausch treffen möchte, wird den Obcreommissaricn aufgetragen, Vorschläge zu versuchen; sollten dieselbe»

nicht „angehen", so sei jemand zu dieser Recvnnaissance zu procuricrcn. 8 37. »». Das Resultat der pctcr¬

lingischen Zehntenliquidation wird gut geheißen. 8 38. i». Freiburg führt Beschwerde, daß von denen vo»

Maracon dem von seinem Schlosse Rüc bisher ruhig besessenen sogenannten Esscrtes-Zehnten am Orte genannt

Charbonnicre-a-Caillet Eintrag geschehe. 8 39. «». Ferner beschwert sich Frciburg, daß die von Chavanncö

als Zchntbestcher des AmtS Moudon an dem dem Schlosse Nüe mit Herrn Frvssard zu Moudon zugehörige»

Chesalles-Zehnten einige Jucharten ansprechen. Den Obercommissarien lvird der Auftrag gegeben die beide»

letzten Puncte in Richtigkeit zu bringen. 8 40. I». Freiburg erbietet sich, die von Seite Berns vor 25 Jahre»

hinter St. Aubin erkauften Lehen und Bvdenzinse, welche cS ihm in einem Schreiben von 1713 überlassen, 1»

vergüten. Bern hält sich nicht mehr verpflichtet zur Heransgabe, versteht sich aber zu einem Tausche gcgc»

aildre in bernerischer Botmäßigkeit gelegene. Die beidseitigen Commissarien erhalten den Auftrag,'ein Projekt

zu entwerfen. 8 47. «>. Die bcrncrische Gesandtschaft beschwert sich, daß der Landvogt auf Rüc ihrem berneri-

schcn Untcrthan, Lotier vo» Milden, einen Proccß intendiert und ihn in Kosten versetzt habe, weil er, als eS Mit¬

tag läutete, das Haupt nicht entblößt hätte, was dem Vertrag in Betreff der Feiertage zuwiderlaufe, nath

welchem die bcrncrischen Unterthancn im Frciburgische», die freiburgischc» im Bernerischcn der Religionsge-

bräuchc halber ganz ungehindert handeln lind wandeln können. Die frciburgische Gesandtschaft aber envidert,

daß Lotier überdies? „ihre Religion dcspectiert" habe, befiehlt aber dem 'Landvogt auf ein Vorschreiben von Ber»,

vom Processi' abzustehen. Wenn aber Lotier sich nicht zufrieden gebe; so werde Frciburg ihm Justiz verschaffe»-

8 49. i'. Freiburg führt Beschwerde, daß Bern von den früher Herrn von Marnand übcrgcbencn Lehen hinter

Chatcl-St.-Dcnis sich das Afterlchcn vorbehalten habe, was sich hinter einem fremden Souvcrain nicht th»»

lasse. Bern erwidert, daß das kein Franc-a-Laud, sondern ein von dem Priorat Lutry hcrkvinmendcs Edel-

lehcn sei, „deßhalb das Priorat dem Bischof von Lausanne von diesem Qucrnct prästiert, wessen einfältig

„Lehen Herr von Marnand mit Vorbehalt des Afterlchcns vertauscht, von diesem dem Herrn Gcnilliat über¬

leben, davon das Lob wirklich entrichtet, von diesem aber dem Stalid Freiburg übergeben worden," wora»^

hervorgehe, daß Bern allein das Afterlchcn mit Hingebung des gemeinen LehenS behalten habe. Der frcibur-
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tzsschcn Gesandtschast wird aus ihr Verlangen das Qncrnet mitgetheilt. 8 51. >». Um einen zwischen dem Amte

Queens bei Villard-Bramard und Villarzcl einerseits und dem Amte und der Stadt Romont andrerseits walten¬

den JürisdietionS- und Territorialstreit von der March des CroisettcS bis zu der March deS Wachtfeuers hinter

Romont beizulegen, werden' von beiden Ständen je ein Abgeordneter gewählt, welche den Landvögtcn und

^bercommissarien beigegeben werden. Namentlich sollen die Schriften im Schlosse LuccnS zu Nathe gezogen

werden. § 52. 4. Die Behandlung der rückständigen Angelegenheiten wird auf die auf den 3. November nach

^eandson angesetzte-Confercnz verwiesen. Neuenbürg soll eingeladen werden, den 8. November sich durch Ab¬

geordnete zur AuSmarchung gegen Val-TravcrS und Corlstcr vertreten zu lassen.'8 55.

Man sehe auch in dem Abschnitte HcnfchaftSaUAclcacnbciten:
ÜMI.U. '/Is,itt?kiuii ch'U! ?»m 77<'l PU'l ii-»ck." t-chk'tt . >!'-? !"Uttt.'iue-Ii!.'.

Sch ivarzenburq.

... ' 'Uk- Nt'i.j'inonoll' -Zl.i st-i, i Iii !ü'. -i.-.

^ tu ^-cklr. l!t.N! cht»! iw -zun --^,'N.istru!

III! Iirüss 7/7 »1 Att. K54j^§iitzi4ü INN liiliitü.ninii.tiij, incüir. Uli'/ nr. '.chnS Uli

u? . uiimnS Uli'! »di'nh -,!i li.i . Uls. iti- i h>chf.k5'.?l.<n»tA

'"'tlkukinin !U mtsttl? nukicks/ itt 7'llzs'ui pitjik^?'II71770I Nsulk,«) cktt« n»i?'ckl,P mSnnm

'-Ü je ? ^.."."?i.u.'ui»jls.iniwKl vl>! .'wuWMA. m-nct, :n d/-t?nkk iukS ml Mn chuk e.-"rArt. 866 bis 878.

II».

Confcrenz von Bern und Freiburg.
Grand so», 5. bis 19. November 1717.

IDtaatSarchiv Rcrn.1

Gesandte: Bern. Christoph Steiger, Seckclmcistcr welscher Lande; Johann Anton Tillicr, Vcnner,

eede des täglichen Raths. Frciburg. Franz NielauS Fcgeli, Seckclmcistcr; HanS Niclaus Grisct, genannt

den Forcl, Alt-Zcughcrr, beide des täglichen Raths.

Bern sollicitiert nochmals die Lignidation seiner petcrlingischcn in der freiburgischen Botmäßigkeit zu

rvs-Bouz, AgnenS, Ballon, GlettcrcnS und andern Orten gelegenen Zehnten. Der Obcrcommissariuö Von-

derweid erklärt, daß er in den Archiven noch keine Instrumente habe finden können. Es werden fernere Untcr-

"chnngcu in den Archiven und bei den Particularen angeordnet. 8 31). I». Bern fordert Frciburg auf, die

Namentlich schon vor dreißig Jahren erhaltenen bvceardischcn Güter in dem Ryffthal hinter Corsier recognoS-

^en zu und die davon schuldigen Gefälle zu bezahlen-, sowie auch, daß mehrere srciburgischc Unter¬

nien dasselbe thun sollen. Frciburg erwidert, daß cS sich zu keiner Bezahlung verstehen könne, so lange es

"nr die Proprietät aequiriert habe und „die Usufructnaria noch im Leben" seien, macht sich aber anheischig, etwa

„Portcur de fies" zu' stabileren und die LehenScrkanntniß präslicrcu zu lassen. Der übrigen Güter freibur-

g'^cher Untcrthanen halber wird darauf verwiesen, daß die Lehcnsgerechtigkcit auf denselben 1665 tauschweise

Nitriert worden. 8 31. e. Frei bürg stellt an Bern noch eine Anforderung in Folge eines Tausches von 1666

lchcrlizischer Tausch) und will mit derselben die St. aubinischen Lehcnsgcrechtigkeiten Bern abkaufen. Bern

^ darauf nicht ein; wenn Freiburg aber je diese Lehen von St. Anbin haben wolle, so verlange man, daß
Bern dagegen auch die hinter Corcellcs „nach aufgesetztem ziemlich nachschießendem Tauschproject remittieren
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wolle". Daö alles wird auf eine weitere Unterredung der Obcrcommissarien an der Sense ausgestellt. § 4ö.

«I. In Betreff der peterlingischen ZehntauSmarchungen wird erkannt, daß die Obercommissarien trachten sollen,

sich derer zwischen Missy und St. Aubin zu vergleichen, die 4l) Jucharten, welche Freiburg mitten in der Zeige

zu GletterenS hat, zu cantonnicren, den Zehnten von Chevrour zwischen Bern, Freiburg und dem Herrn von Forcl

zu delimitieren, wie auch »och mit diesem Herrn wegen Chcsard-Bcrncz hinter seiner Herrschaft Forel seine

Generalität von der Spccialität der Obrigkeiten und des Herrn von Grandcourt zu unterscheiden. Eine Sou-

veränitätS- und JurisdictionSmarch auf dem Cre de Paur bei Carigizan, lvclche ausgerissen worden, ft^

wieder ersetzt werden. 8 51. « . In Betreff des StrejtcS wegen der Grenzen zivischen ScdcillcS und Pill-ard-

Bramard einerseits und Chatonnaye und Romont andrerseits beruft man sich bernerischer ScitS auf die alten

Jndominuren von Villarzel, welche von Freiburg schon 1576, 1577 und später noch mehrmals erkannt wor¬

den seien. Freiburg stellt das in Abrede und beruft sich seinerseits auf das Possessorium, auf gewisse Reco»-

naissanceS und alte Geldtagsrödel. Bei so divergierende» Ansichten, läßt man alles in statu guo und weist

die Sache an eine andere Zusammenkunst und referiert. 5 66. ll. Der vorgelegte Plan zur Correction des

Biordaz-BacheS wird gut geheißen, für die Construction einer Brücke eine Summe gewährt; die beiden Ge¬

meinden Palezieur und Granges werden aber verpflichtet künftig dieselbe zu gleichen Theilen zu unterhalten,

wie auch eine jede den Lauf des Baches in ihrem Territorium; alles unter Ratisicationsvorbehalt. 8 69.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschafwangelegeiiheiteii:

Schwarzcnburg.
Art. 86.

Orbe mit Tscherliz.
Art. 165 bis 17tz.

Grandson.
Art. 576 bis 641.

Muri en.

Art.. 879.

I ' ' ' .c.' - 4 '

II«.

Conserenz von Zürich und Bern
Aarau, 1. December 1717.

^Staatsarchiv Bern.j

Gesandte: Zürich. David Holzhalb, Bürgermeister; Johann Jakob Ulrich, Statthalter. Bcrlt. Joha»»

Friedrich Willading, Schultheiß; Johann Anton Tillier, Penner lind deö Raths.

tt. Im Laufe der schriftlichen Perhandlungen zwischen Zürich und Bern einerseits und dem Prälat v»"

St. Gallen andrerseits war beschlossen worden, eine Zusammenkunft von Abgeordneten beider Partheien, jedoch ob»''

Charactcr, zur Besprechung des PacificationsgcschäftcS zu veranstalten. Porhcr aber wird auf Zürichs Aus¬

schreiben gegenwärtige Conserenz zu Aarau gehalten, um sich vertraulich zu besprechen, „wie das Geschäft

„den äbtischen Ministris zu reassumieren und zu führen sein möchte." Bern beschickt diese Conserenz, weil es

dieses Geschäft je bäldcr je lieber beendigen möchte, „da dasselbe böse suilos nach sich ziehen dörste, zumalcn »i^

„allein die reformierten Potenziell und Ständ, insonderheit Engclland ein solches suadieren, sondern auch alle»'

„Ansehen nach der kaiserliche Hos bei gegenwärtiger Conjunctur dcsscnthalb in guter und favorablcr Dispositiv

' ni,?5 .«

!. IwlU-,
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"ßehcn thüegcr". Nach gegenseitiger Uebercillkunft wird der Rorschacher-Dractat M Besprechung zu Gründd

grlegt und paragraphenweise durchgesprochen. Der Inhalt dieser Besprechung' M den h. Obrigkeiten zur bellet

''hcn Disposition'hinterbracht werdett. 8 1. I». Berns Gesandtschaft eröffnet, Ms der im Namen der evangelischen

und der zugewandten Orte an-den Hof von Mrin geschickte SccrctarinS in BKli'-berichtet hat. Fernes wird auf

^u Schreiben Genfs an Zürich und Bern dcS'JnhaltS, eS möchte unter dem Namen aller evangelischen Ofte

^u Streit mit Savoycn wegen der Ansprüche des Cure Boccard an die Portion oongruv des Zehntens zu

o»cencr dem Könige von England empfohlen werden, Bern beauftragt beim englischen Residenten Manning

) Zu erkundigen, was dieser Sache wegen am englischen Hofe bereits vorgegangen sei, und es an Zürich zu be¬

achten. § 2. « . Bern bringt den Uebclstand zur Sprache, welcher durch die Weigerung einiger Orte, namcnt-

. ^ ^chaffhauscns, in die Reparation der Steuern gebrächt werde. Man kommt überein, dieses RepartitionSge-

MN auf eine gemeine Zusammenkunft auszustellen, vorher aber die Stände zur. JnstructionScrthcilung dafür

" Kenntniß zu sehen. 8 4.

Man sehe Mich im Abschnitte Hcrrschastsangelegcnhcitcn:
Abt-sanetgallis che Lande.

, .. , > > i . Art. 74», Kirchenlachen,, , . oc im

" unultluchA ,n.>nckftlnM ckliu n'umrll n? .pui . nnr-siyjd .» !>E .Hütt,ib. »ck -lnn117.
'/-VN., ' i >lüi b'üi N'-v u iUilb P.-.N) ' Mi?) UN üinib r'ick>'sillk).t>ne,'l ckiilistüiR'ch

Conferenz von Uri, Schwyz und Untcrwalden.

i,AUlt>er Tireib, 4. JtuW 47tS,: D u l-xlmm: in?N''v.i?

>llrUiiv Ztidwaldcii.1

^ Gesandte: Uri. Karl Franz Sehmid, Landammann und LandSfändrich;'Joseph Antoft Püittincr von
uilnbcrg, Alt-Landammann und Landshauptmann; Karl Anton Püntincr von'Nräünbcrg, Att-Ländammann und

^Udsfändrich; Karl Balthasar Lusscr, LandSseckelmcistcr. Schw y z. Joseph Anton Weber, Landammann; Gilg

üistvph Schorns, Alt-Landammann. Oswalden, NiclauS Jmfcld, Landammann und Panncrherr. Nid-'

Calden. Sebastian Remigius Kaiser, 'Landammann; Franz Ignatius Stulz, Alt-Landammann.

^ ». Schwyz, das diese Zustrmmcnkunft auf die Nachsicht vcranlaßtc, daß Zürich lind Bern in Baden zu-

^ oiienkämen, um über die Restitution mit dem Gotteöhausc St. Gallen zu berathschlagen, wünscht, daß man sich

^athe, was bei dieser Gelegenheit zum Heile der Katholieität und der bedrängten Orte vorzunehmen sei, damit

^ gemeine Landmann nicht sagen könne, „daß bei diesK ^Gelegenheit, den katholischen Orten aufzuhelfen, die
^gleiten still gesessen seien", und schlägt vor, dem ncuerwähltcn Fürsten von St. Gallen in einem Gratula-

"oSjchttjhm die Sache der katholischen Orte zu cinpfchlen/'ch sowie' auch' in ähnlichem Sinne an den Papst, die

> )öfc von Constanz und Como zü' schreiben. Man ist der 'Ansicht, daß die Restitution niemals aus den

gössen »verdcn und daß man ernstlich darnach trachten müsse, mit göttlicher Gnade aus eigenen Mit-

und iisit verbündeter Fürsten Beistand Hülfe tür die katholischen Orte zu erlangen. Man vereinigt sich

Uri Lueeru ersuchen soll, je nach Gutfinden eine V- oder Vllörtischc Conferenz auszuschreiben. Uri will-

d^ Obern hinterbringen. §1. d. Der Anzug Uri'S, daß Maßregeln möchten getroffen werden, den trotz
ergiebigen Weinernte deö letzten JahrcS hohen Preis dcS WcincS herunterzudrücken, wird ack rellecteoäum

) Das Schreibe» ist den 3. Januar abgegangen.
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genommen. 8 2. v. Unlerwalden hatte gewünscht, daß Uri wegen der Angelegenheit der abgedankten Officiere
des pfyfferischcn Regimentes Zürich erinnern sollte, bei dem französischen Ambassador um eine Antwort auf daS
in dieser Sache von gesammter badischcr Session eingegebene Memorial einzukommen. Die übrigen Gesandte»
hätten cS für besser gehalten, wenn jedes Ort selbst für seine Officiere sich direct an den Ambassador wende!
da aber Unterwalden auf seinem Wunsche besteht, nimmt ihn Uri all lekeronllum. § 3.

>'> Man sehe auch im Abschnitte HenschaftSaugelcgcuhetten!
Die Wogteien Bellenz, Bollenz und Riviera.

Art. 86.' ' w
. .. .. . ,^<..-.,.<7.. s s

118.

Conferenz von Zürich, Bern und Abt von St. Gallen.
Baden, 5. Januar bis 15. J>mi 1718.

lTtaatSarchw Zürich.)

Gesandte: Zürich. HanS Jakob Ulrich, Statthalter und des Raths; Johann Heinrich Hirzel, Statthalter
und des Raths. Bern. Johann Friedrich Willading, Herr zu Urtcncn und Mattstetten, Schultheiß; Johew»
Anton Tillier, Vcnncr und des kleinen Raths. Abt'St. Gallen. Joseph Anton Püntiner von Braunberg/
hochfürstlich sanctgallischcr Rath und Canzler; Galt Anton Freiherr von Thurn, hochfürstlich sanctgallischer
Rath und Obervogt zu RomanShdd'iü

Nachdem zwischen den beiden Ständen Zürich und Bern einerseits und dem Abte, Dccan und Capit^
des Stifts St. Gallen andrerseits einige Irrung, Mißhell und Zwiespalt toggcnburgischer LandeS-Beschwcrde»
halber erwachsen, welche ungeachtet aller angewandten Mühe solche Weiterung genommen, daß man nicht allci»
im Toggcnburg,sondern auch in den alt-sanctgallischcnLanden zu krieglichen Verfassungen und wirklich«'"
Tätlichkeiten gcrathcn, traten einige Abgeordnete der streitenden Parteien in Baden anfangs ohne Charactcr
sammcn, brachten durch gegenseitige Besprechungeneinen FricdcnS-Vertrag zu Stande, den sie nach erhalten«»
Vollmacht unter Vorbehalt der Ratification von Seite ihrer hohen Principalen den 15. Juni unterzeichneten. "
Zürich ratificicrte den 11. August, Bern den 12. August, Abt Joseph, Dccan und Convcnt des StifteS S"
Gallen den 5. August 1718>)
ssnin-l "rSi 7^.' Ä-u zmnlüillmS, 7,? mu; . « ' ' ^>,1 s.ll h-.'u .uunü

11».

Conferenz von Zürich, Schwyz und Glaruö.
Grpnau, aus dcm Schldßlciu, 8. und 9. April 1713.u ><- .ji.,, ' : j . .:mi'i!N ,. - , . ' '' '''

lTtaatSarchiv Zürich.)

Gesandte: Zürich. Major Wüst, des Raths. Schwyz. Joseph Anton Weber, Landammann und Land^
oberstwachtmcister;Gilg Christoph Schorns, Alt-Landammann.GlaruS. Johann Heinrich Zwicki, Lan^
ammann; Joseph Ulrich Tschudi, Landsstatthaltcr.

») Mau sehe das Friedensinstrmneut iu den Beilagen.
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tt. Hauptzweck der Conferenz ist die Berathung, wie die RcichSs.raße (die

°ffm behalten und die angrenzenden Güter vor Schaden ge>chmnt werden onmn ^chleißung. ES wirdnnes von den Schiffmeistern angelegten WuhreS gegen der Windegg und

beschlossen, daß mit diesem Wuhre soll zurückgefahren, zwei werter oben von ^
Streichwuhreverwandelt werden sollen, zugleich, daß der Landvogt un ^ ^ z„ Zu-
ei» Abgeordneter von GlaruS einen Augenschein einnehmen und die Anßoße m ^'.°I. I. ,» «n ,.m.« Th-i. chn- A.is.-N>„« d-s ..n Wch-M

>>- ES wird di. Kaz. b-sp-°ch,,., ,.M-, >°.»,n in d-, Sch>»u„» °>w->« « ^
"verwahrloset wurde, die Schiffmcistcr hierumb anzulangen, und wo ma GlaruS, Zürich
Nach Ablesung der Schiffcrordnung wird befunden: 1) alle dret Thc.le (die S ) ffs ^ ^n
^ Schwyz) sollen gleiche Kosten und gleichen Schaden dcS Bertt.siS »agew dem Ort,
NechtSstand sind die Schiffmeistcr, namentlrch diejenigen von Schwyz, er n^ , Schiffmcistcr
wo etwas verloren worden, ansuchen soll. GlaruS: „daß, wann Emun ^ ^
""Was verwahrloset oder verloren worden, solcher Beschädigte die Schiffmus c l ' die Bezahlung"Beschädigte gesessen, vor der Obrigkeit ansuchen möge und dann alle Zeit die

"in solig,>m stehen müssen." Dicß sei alte Uebung. Die Schiffmcistcr von S )wyz er ^ ^
schwyz referieren. 8 2. «. Schwyz und GlaruS machen den «»zug, daß Be u S der Wa^°
"^esen müssen verzollt werden" von dem Wagmcrster zu Zürich „eine Speelfim ^ ^ ^
"geben oder in der Durchfuhr zu Wesen daS Quantum angezeigt w"dm sollt^ M
Eö wird Beschwerde erhoben, daß Zürich in drei Punctcn be. Bezahlung e Z GlaruS wünscht, daß dieWeife abweiche. GlaruS will in seinem alten Rechte ungeschmälert bleiben.
Schiff,
Erb
bcschw

nwistcr und namentlich auch Zürich versprochener Maßen ihm einen Beitrag an die großen Kosten der
Alling der Zicgclbrückc geben möchten. DaS Begehren wird ack resorouckumgenommen. 8 5. I» GlaruS
"vert sich im Namen seiner Handelsleute, daß, wenn die Linth oder der See gefroren sei, die Schiffmcisicr

o die Spedition der Waarcn zu viel fordern, und meint, keine Verbindlichkeit zu haben, den Schiffmeistcrn die
uarcn zu», Wcitcrschaffen' zu übergeben. Der Anzug wird ack i-okerenckiiw genommen. 8 6. K. GlgruS

"ugt darauf, daß die Schiffmcister gemäß der Schifferordnung jeden Mittwoch ein Schiff zur Aufnahme der
klaren bei der Zicgclbrücke in Bereitschafthalten sollen. 8 7. I». Der Abt von Einsiedel» spricht, da er die

wweshcrrlichen Rechte zu Ncichcnburg besitzt, die Jurisdiction wegen eines Schadens an, welchen die Schiff-
w"ster durch ihre Rcckcr dem Peter Vruhin in seinem zum Hofe Rcichcnburggehörigen Riede zugefügt haben.

" die Schiffmcistcr auf die Frage, ob sie Briefe und Siegel hätten, welche zu ihren Gunsten sprächen, dicß
^Winten, hingegen behaupteten,daß cö bis dahin üblich gewesen sei, daß die Anstoße dem Wasen genugsamEch
res«
Hei

wffcht, daß dasselbe dort möchte abgestattet werden. Zürich nimmt den Anzug ack i-okerenckum. § 9.

Nrm geben, so wollen Schwyz und GlaruS dem Abte die Jurisdiction nicht entziehen. Alle Gesandten

^ncrcn und wünschen den Abt bei seinem Rechte zu schützen. H 3. t. GlaruS zeigt an, daß der Bezug des
kggcldcs von den zürcherischen Kaufmannögütcrn bei gefrorenem See nach Bitten verlegt worden sei, und

1
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n7»f>i>nchjchZ. i«: (cI»M ü^chjzjL >i? AÄ^f»ttiilltrmk1-' 71^ lli 77? d7-nfi/u<w't. »«

Confercnz der die Grafschaft Sargans regierenden Stände und der III Bundes"
<t«,„ .Ml/mich?-- »»'PI 7IIU Hs,,<ln>Ä ,,z ,os..7l, v7,'l!t<lL !!.>:,.7l7s,IN. N7Nli-mllM^ N" no.
m „<!»«,usuedS ,tch..«'7s. »tt,r.IG «m- ?I'5^jhUfftKyst^-KlW.M ll-.! 'NlilA! M'NNI Iii-, -M
<mi ^z-mchS ,n»«U»V .n-1-.G mi ,ti.ll»' »','l,x,t 'UÄimur,/ 77.1umcku ,7,s

i Ges-andtc-der die Grafschaft SarganS regierenden Ständer Johalln Franz von WatteNnHl,
vcS großen Raths von Bern, der Zeit Lalldvogt der Grafschaft/ und Jakob Gallati, LandShauptmanll nlld Land-
schpeibcll ebendäsclbst. .Gesandte der III Bünde: Vom GöttrShauSbulldi Martin Elerig; vöt>>
obcrn grauen Bund:"-Otto von Mündt; vom Zehngerichtenbund: Paulus Sprecher von ÄrÄiegg,

«««KeslMKMkMM i'.tsiAlchndS7N, 7lm!X nrl ,Ur. U u!vNiiis.l S,n/« puulilroi.ffich^„i /.„».»iM ck»^
Uli s-m Il,, l8ltan'W das''Betyandelie'lm'ÄbMiil'tt^et^chästsanMgm^tm^.''^ '
,I7<? »«,-1 IM ,fi III.M hol .»chisM 77! ' U!^. / IN!'/ nmlnui.'l mi!im»!Ntt ,77t,ismffims> 71t INI! oni.N/. I

Grafichcnt Sara ans..N^I- w- u-l
NÄ Mlchi'nu III ,5NI 7,fii7..,ffjch-. ,j-! nchlch >«,«»'/- "»»In« 17-l'i dm/.--
sNIlllch^'tht ,j'Z INU 77ffl7IIlffishD7!l »zs, UN nnnl <lnu ' -.'/>'- !!7chll'll!N Zi'tP.N'IÄ 77', ck>7sl'N'.h 7><.i'
lim chirüs- .N7/,7sM: -tu. N.-/.I7-7 77-,-7'nMS^^- a.'-ttSlU 7U-.I7- ip.T ".II7NN'.' Ni'I'Ui ..'."l-ilu»

'/'. >!!.--I-Ä" l-„ll!7«.' ch.Zr, !'7l IrrllO IM e'-'"ch" ^ -U7'.'7N '.!
Gemenundgcno,,>,cheTaMung.

lZ .k! ö .N)i! . -). 17M 7)4 lli 7)4^ ll)W«
ll.''.'" Z! s-ll.'ljfjIi()AstäÄÄHUVlNtbkieHV^ ct.. / ' . ,// ^

Gesandte: Zürichs Ohann Jakob Escher, Bürgermeister; Johann Heinrich Hirzel, Statthalter. Bern-
VfiniW'^risching, Schultheiß; Christoph Steiger, Ceekelmeister welscher Lande und dcS Raths. LuccrN-
Jakob Balthasar,'GMWi^"Beat Franz Balthasar, des Raths. Uri. Karl Franz Schmid, Landamma»»'
Karl Anton PüntincwvditBraunberg, öändsfändrich ünb M-Landammann. Schwyz. Joseph Anton WebcN
Landainmann; Joseph Anton Rcding von Bibcregg, Baron und Ritter, Alt-Landammann. Obwalde»
Johann Franz Anderhaldcn, Lan'dammann.Nidtvalden. Johann Jakob Ackermann,Ritter, Landöhauptinan»
und LandSstätthalter; Johann Laurentius Bünti, Alt-Seckelmeister. Zug. Clemens Damian Weber, Rittet,
Alt-Amtnanir; Christoph Ändirmatt, Scckelikidisterund dcS Raths. GlaruS.' Johann Heinrich Zwicki, Lan^
ammann; Joseph Ulrich Tschudi, Statthalter. Basel. Johann Rudolf Wettstein,, Oberst-Zunftmeister»
Christoph Härder, Deputat und dcö RathS. Fr t'ib tirg. Johann Peter von Boccard, evchulthciß ; Beat Lhdu'^
Techtcrmarm, Scckelmcister. Solvthurn. Johann Friedrich Baron von Roll zu Emmenholz, Schultheiß-
Hicronvmus Sury, Vellncr. Schaffhauscn. Johanü Heinrich Ott, Bürgermeister; Melchior von Pfistcrn,
Oberst und Statthalter. Äp'PLnzell-Jnncrrh
Johanll Konräd Zellweget/ Landalmnaitn.S^al
meister. u Biel. Abraham Sch'oll, Bürgermeister.

Oberst und Statthalter. Npchcnzell/Jnncrrhoden. Karl Jakob Schuß, Landammann. Außcrrhodcb'
Johanll Konräd Zellwegct/ Landällimaitn.S^adt ^t. Gallen. Christoph Hochrütiner,I. v. I). Bürge?
Meister.^Biel. Abraham Scholl, Bürgermeister.

K i puil..u'7'll.»', I.I! w ^-.inil: chjri'is, .n'l'U'N/i ttitinj'-i/ll, '.wnon: !7ol 7".an-7 Ztol»'
». Die übtlche eidgenössischeBegrüßung findet statt. Um die Umfrage zu halten wird der Landvogt der

freien Aemter berufen. 8 1. I». Münzwesen. In Beziehung auf die fremden Münzen, mit welchen die Ci^
gcnossenichaft überschwemmt wird, eröffnet Zürich, daß cS seine frühem Verordnungen wiederholt, die Piccctte"
zu 6 Berncrkreuzer, die Groschen zu 3 gcwcrthet habe, und will ernstliche Bestrafung über die Wucherer vG
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bängen. Andre Stände sehen nirgends Whülfe,- als Vätin, daß didst fremden Münzen in der ganzen Eidgenos¬

senschaft gleich gcwcrthet werden. GlarnS zeigte an/daß es die Mgeüänttten Filippi zu 2 s>, gewcrthct habe,

^astl, Frciburg und Schaffhäuscn stellen ihre schlimme Lage als Grenzkanfoiir in Hinsicht auf fremde Münze

und erklären an gemeinsamen Maßregeln aus dicsem Hirunde, so sxhr sie eöwünichten, nicht Thcil nehmen

^ kennen. Dieser fremden Münzen halber, läßt man es lwim-vorjährigen Abschiede bewenden, so daß jcdeö

^t seine Verordnungen machen'soll. In Beziehung aus die einheimischen Münzen wird der Verschlag der

^"gcnthalcr-Cenfcrcnz verlesen. Zürich, Berg, Luccrn, Solothurm un-d Schaffhaufcn nehmen ihn an, wollen

"bcr den beigefügten Tarif noch durch Taxation der ändern voll einigen Orten geprägten Münzen vervollstän¬

digt wissen. Uri, Schwyz, beide Untcrwaldcn, Zpg, Glarus, Appenzell beider Rhoden, Stadt St. Gallen

^ Biel referieren. Basel und Freiburg lassen es lediglich, beim vorjährigen Abschied bewenden. Alle Gesandten

hellten ihren gnädigen Herren und Obern das Münzregal vor. 8 2. v. Auf die Eröffnung der Gesandten

llurjchs an den östreichischcn Zollstätten noch" immer von eidgenössischen Waaren, wie von fremden,

erhoben werden, ja daß sogar hie und da noch mehr Zölle „angelegt" worden seien, wird beschlossen,

Morgen ein Schreiben an „Seine Kaiserliche und Königliche Katholische Majestät" zu erlassen und auf die

ä'Mtioncn hinzuweisen, welche der Erbvcrcin und die'darauf basierten Tractate der Eidgenossenschaft gewähren.

> Und Schwyz wollen, daß in diesem Schreiben der Ursache der ZollScrncucrung nachgefragt werde, letzteres,

'b auch eine Instanz wegen der lange ausgebliebenen-,Erbcinigungsgclder beigefügt werde. Zug will das

Meben „och zurückgehalten wissen, bis der Krieg mit den Türken den Kaiser nicht mehr so sehr in Anspruch

^üne und bis Anschein zum Frieden vorhanden sei. 8 3. «I. Auf die Eröffnung BcrnS, daß wieder viel Strol-

und Bcttelgcsind im Land sei, wird beschlossen, das Mandat vom vorigen Jahre zu erneuern, die auf-

mngencn Strolchen nach LauiS zu bringen und in fremde Kriegsdienste abzuführen, den 17. 18. 10. August

^ allgemeine „Bettcljägi" zu veranstalten. 8 4. v. Der französische Ambassador läßt durch de la Martinicrc,
«jgz nlkniro«, anzeigen, daß er verhindert sci,.tlllf dieser Tagleistung sich einzufinden, und versichert die

btndtschafwn seiner fortwährenden Affectiv«. Gcgclicomplimcnt durch den gemeinen Landvogt und die beiden

""»collisten. 8 5.

."171 in-/, ml .«ij'.tt-

I.lkiiii!.

222.

>1-11.- ni/UirnlßmhD u - . :i'Mßi'ichnz »»'. .

Jähirechnnngstagsaßiing.

.8 'Iis. Hi n 's -.ff.'! w.'fekbv'ljlttdi«. 2S.1JM!sm6. > i'sF. ' ''

f >1' : iu^ 'lnm si'/ .ussck pi.ü !-./. > »<ll .1 ii

Gesandte: die der regierenden Stände, welche beim Tage zu Baden genannt sind.
All!l fj'il/.!."Ii:/!tt- »I II11,'lj 1

-'U- !?./ j.- Die VUI das Thurgau regierenden Orte.

-»chM- . . ^ ckv-ji-noilä -..S"ch.-!i'cky wck.'-:i.-i-!,. " ...V, .'-7 I'.'ck lll l'llj , 7

^ Un verlangt von Bern N'iederum SatlSfaction für die dem Landammann Schmid von Böttstein und

Di"? Hilstkon dlwch Hofmeister Tscharncr gegen Bünde und Recht weggenommenen>00 Mütt Fruchte,

über ^^'^lchaft Berns ist ohne Instruction, erklärt aber, daß die Untersuchung deS Haiwels einer Eommiffion

UNg D^lüs den Wunsch Uris wird'an Bern ein Schrpibcn abgesandt, um eine billige Beileg-

ll,'
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Art. 4.

„ 32.
. 03.
. 104.
. 31«.
. 329.
. 330.

Art. 4.
25.

« 35.
20«.
217.

Art. 23.
„ 56.

93.
.. 128.

Beeidigung von Beamten.
AmtSrechuungcn.

Landschreiber.
Jndicatur- u. Competenzsachc».

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Deutsche gemeine Bogteien überhaupt.
Art. 24. Justizsachen. Art. 34. Fall vom Erbe eines Verschollenen

Landgrasschast Thurgau.

Art. 389. Jndicatur- n.Competeuzsachcn
» 391. „ ,, „

M 398. „ „ „
. 401. ,, „ ,,
„ 503. Leibeigenschast und Fall.

Art. 538. Lchensachcn.
„ 542.
„ 552. Müuzwcsen.
„ «37. LocaltS.

712.
,, '13. „

Beeidigung von Beamten.
Amlörcchnung.

Zchntcusachen.
Lehensachen.

ZlmtSrechnung.
Landschreiber.
Marchcnsachen.
Judicat.- u. Competcnzconflictc.

Art. 26. Amtörechnung.

Rheinthal.

Art. 218. Lehensachcn.
,, 235. „
„ 272. Zölle und Weggcldcr.
„ 293. Verkommniß wegen des Wein-

lauss.

Grafschaft Sarg ans.

Art. 161. Justizsachen.
, 198. Obrigkeitliche Lehen.
. 199.
„ 254. Zollsachen.

Obere freie Aemter.

Art. «7. Marchensachcn.
Untere .freie Aemter.

Art. 133. Klöster.

Art. 32«. Locales.
. 345..
„ 376. „
„ 475. Personelles.

Art. 274. Kriegssacheu.
.' 277. ,
„ 28«. Locales.
„ 29«. „

Art. 197. Locales.

Conferenzen der evangelischen Städte und Orte während der gemeineidgenvssischen Tagsatzung z"
Baden, im Juli 1718.

^Staatsarchiv Zürich.j

Außer den beiden früher angeführten Gesandten Schaffhauscns erscheint hier noch: Johann Konrad
im Hof, Stadtschreiber.Mühlhauscn ist nicht vertreten.

». Der Büß-, Fast-, Bei- und Danktag der evangelischen Eidgenossenschaft wird auf den 8. Septem^
festgesetzt. 8 1. t». In Beziehung auf die LicbcSsteuern wird beschlossen, daß man zur Vermeidung oft ^
getretener Konfusionen bei der bisherigen Rcpartition zu verharren und die betreffenden Geldcontingentebest'"
derlich einzusenden habe. 8 2. e. LiebcSstcucrn werden dccrcticrt: 1) den Pfarrern zu Gröncnbach und
biShofcn im Allgäu je 100 fl.; 2) dem Pfarrer und dem Schulmeisterder deutsch-reformiertcn Gemeinde ^
Christian-Erlang 130 fl.; 3) der reformiertendeutschen Gemeinde zu Mariakirch 200 fl.; 4) der französisch^
Gemeinde zu Mariakirch 100 fl.; 5) dem französischen Pfarrer Samuel Asimont zu Christian-Erlang 60 st'
6) dem Jean Musseton 100 Thlr.; 7) dem churpfälzischcn Kirchen- und Schulwesen 300 Thlr.; 8) der refl^
miertcn Gemeinde zu Speyer noch ein für allemal 100 fl. in Ansehung der vom Bischof erlittenen Beschwer^'
9) der Gemeinde Klingenmünster und Plcißwciler im pfälzischen Obcramt GcrmerSheim 100 fl. (IXörtil^
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^parsition); 10) dem Pfarrer Bctter in der französischen Gemeinde zu Mariakirch ein für allemal 60 fl.
^örsischc Reparation). (Siehe S. 7) Zu 5,6,7,8, 9 willigen Schaffhausen und Appenzell nicht ein; 7,8, 9 nehmen
Glarus, Basel, St. Gallen und Biel ml rekoronelum.8 3 bis 12. «I» Die Berathung über das Begehren
wu Unterstützung von Seite der in Württemberg sich aufhaltenden waldensischen Coloniccn behufs ihrer Aus¬
wanderung nach Preußen wird bis auf bestimmtere Informationhin verschoben. 8 13. v. Nicht eingewilligt
W>rd in pns Steucrbcgehren von Worms und der französischeilGemeinde zu Homburg in Hessen. 8 14. k. Der
Herzog von Württemberg, welcher in der von ihm zu erbauen beschlossenenStadt Ludwigsburg den reformier¬
en Gottesdienst frei zu gestatten Willens ist, empfiehlt die Reformierten, weiche größtentheils aus der Eidgc-
'wsstnschaft gebürtig seien, zu einer Beisteuer für die Erbauung eurer reformiertenKirche in dieser Stadt, der
äfften iir Württemberg. Auf Gcnehmhaltung der Obrigkeiten soll ihm für diese Concession gedankt und geant¬
wortet werden, man erwarte das Ansuchen der Interessierten selbst. 8 15. K. Vier in Lausanne studierenden

aldensern (Combe Magnot, Noustan, Jahier und Resplcndin) werden je 144 fl. nach VstädtischerReparation
ww dem ebenfalls daselbst studierenden Waldcnscr Appia 144 fl. nach IXörtischer Reparation zuerkannt;wo
wöglich sM>l si^. lvohlfcilen Zeiten für 120 fl. untergebrachtwerden. 8- 16. I». Die ungarische

"che sticht um Sustcntation einiger Studiosen an. Basel stimmt für eine Pension von je 120 fl. an zwei unter
Wlficationsvorbehalt; ebenso St. Gallen; Schaffhaüsen will nur einen unterstützen und an den neu dccreticr-

Steuern überhaupt nicht Theil nehmen. ES wird beschlossen, durch ein frcundcidgcnössischeSSchreiben
Wffhauscn zur Contribuieruug an diese Steuern zu bestimmen.8 17. I, Zürich verlangt von Glarus,
' Gallen von Appenzell Außerrhodcn die Berichtigung der vorgestreckten Unterhaltungskostenfür beherbergte

"wriens und Basel die Rückerstattung deö den GalericnS für Schaffhausen und Appenzell vorgestreckten Reise-
h^dcs, Rc nach Abschieden zugesicherte Entschädigung von Seite der übrigen Orte. Glarus und Appenzell ent-
^ä"en, sich nur zu einer freiwilligen im Lande aufzuhebenden Steuer verpflichtet hätten, deren Ertrag

" ihnen bereits abgeliefert worden sei; Schaffhaüsen beruft sich auf seine damals gegen die aufgestellte Re-

^Uivn vorgebrachte Beschwerde. 8 18., Ii,. Zürich verlangt von Schaffhausen Vergütung des Ucbcrrcsts der
"w»ic, welche es für dasselbe an daö Pathcngeschcnk für den Prinzen des Markgrafen Christoph von Bosen¬
bach vorgeschossenhabe. Schaffhaüsen erklärt, daß eS sein Betrcffniß nach gewohnter vicrstädtischcr Repar-

bahlt, sich aber über die damals aufgestellte gleiche Reparation beschwert habe; jedoch will es die Sache in

^ ^ohud nehmen. 8 19. I. Zürich und Bern geben den übrigen GesandtenKcnntniß von dem Kongreß, wcl-
, , »u Anfang dieses JahrcS zu Baden eröffnet worden sei, um die Differenzen mit dem Abt von St. Gallen
^"wgen, von einem bedenklichen Schreiben deö Kaisers an ihre Obrigkeiten (vom 28. März) und dessen Bc-

Na( (iwui 14. Mai), und daß endlich den 15. Juni ein FricdcnSprojectzu Stande gekommen und auf
^ Üüation der Obrigkeiten hin unterzeichnet worden sei. 8 20. in, Schaffhaüsen bringt „seine beschwerliche

^üpms mit ihren ungehorsamenUnterthanen zu Wilchingen" zur Sprache. Es berichtet, daß dieselben vor
des^ in der Meinung, sie besäßen mehr Freiheiten, die Huldigung zu leisten verweigert, den Schutz
^ Erstlich schwarzcnbcrgischcn Oberamts Thiengen nachgesucht und denselben unter dem Vorwande einiger
als ^'^rrlichkcit, welche cS dort besäße, in solchem Grade erlangt hätten, daß der größte Theil derselben,
t>ie ^""Wn sie durch Erccution zum Gehorsam zurückbringen wollte, Haus und Heimat verlassen habe, in
ie»l> ^^cnbcrgischc Herrschaft geflohen sei und daselbst Aufnahme gefunden habe. Der Fürst von Schwar-

^ ^ie Sache beinl kaiserlichen Reichshofrath zu Wien anhängig gemacht, und nachdem zwei Schreiben
'^Mausen wegen dieses Handels bei»« Kaiser ausgewirkt worden, seien die Wilchinger in ihre Heimat
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zurückgekehrt, beharren' aber in ihrer Halsstarrigkeit und herführen noch die gehorsam Gebliebenen/"Dt/
sandten sprechen den Rath und nöthigcttfallSdie Hülfe der übrigdst evangelischen Orte au. Diese drücken ihr
Bedauern aus und-versichernSchaffhansen der von dsti Bünden cknd der Neligionsgcmcistschäst in 'solchdst
len geforderten Hülfe, wünschen aber, eS mochten gütliche Mittel dem Ernst und der Ercclition vorgezo.st!'
werden', Schaffhausen möchte durch eine Abordnung dem'fürstlich-schwarzenbergischen Obbränit bin nöthigc M
formatwn crthcilen und Vorstellungen machen lassen, die Schreiben deS Kaisers und dieses Oberamtes chttN
bictigft und in geziemender Form beantworten und an den Fürsten von Schwarzenberg selbst nochmals'schreiben«
8 2t. i». Basel verlangt ein Privilegium für die bei den Gebrüdern Emanucl und Johann Rudolf Thurnciss'
in Basel unter der Presse befindliche „Biblia, das ist die ganze heilige Schrift u. s. w.", herausgegeben dM<b
Friedrich Battier und Theodor Gernler. Die Gesandten wollen bei ihren Obern auf ein Privilegium für zwa^
zig Jahre antragen und den Entschluß an-Zürich einschicken. 8 2Li ' '' '

7 l'Ni chr.u .ff l/! ff uxtnoi luiou/ffilll snu /Niiff- > un'i»nZU-e»
/n ;tti.'i.'.1.-nzz iioiiilioffiFl chrui .ff l > t iffiu/ffuM /'uff ff-ll/-o6-ffliffuvd uiii iB

.«I i>t .8 .,N'N.-Ut tlKkl'tM',!!:'' -i'cki'ck. u

Conserenzen der katholischenOrte wahrend der Iahrrechnungötagsatzungzu
Franuenfeld im Juli 1718.' >.'7 , «i / / / l /U! l, « . -e

Z^taatjarchiv Lucer».«

Es nehmen an dieser Konferenz die Gesandtschaftender V katholischen Orte und die von GlaruS
Appenzell-JnnerrhodenTheil. . /iffuNS n'-' /u-iucke./i

»». In Beziehung auf das Viehtreibest über dm Berg und das Nachkaufcn wird eine Uebercinstimniu^
unter den katholischen Orten gewünscht. Es werden verschiedene Vorschläge vorgebracht.Luccrn schlägt v»b
daß de» eidgenössischenKäufern erlaubt sein soll, Vieh zu kaufen und über den Berg zu treiben bis Martin
aber nicht länger, welschen hingegen und fremden das ganze Jahr. Schwpz will nach Martini es Alls'
verbieten, Zug nach Nicolai. Endlich vereinigt man sich dahin, da Zürich, Bern, evangelisch GläruS ncbl'
Bünden bei dieser Sache auch interessiert sind/dieselbein allgemeiner Session zur Sprache zu bringen, s
I». Schwyz trägt darauf an, daß wegen ver schon mehrere Jahre ausgebliebenen Pensionen und Stipendst"
von Seite des savoyischcn, jetzt sieilianischcn, Hofes ein'gemeinsames Schreiben an den betreffenden Hof mö^
erlassen werden. GlaruS stimmt bei. Von Guardihauptmanst Schmid erfährt man, daß der Hof geneigt ^
von 17l8 an wieder zu zahlen, für das Fmhcrc Macht er wenig Hoffnung. Die Sache wird <-uI rokoi-enll^
genommen.8 8. « . Nidwaldcn wünscht zu wissen, ob und waS nian in Beziehung auf den Abbecke Giuli^
zu thun gesonnen sei. Gkarus erklärt, nichts bezahlen zu wollen. Die Sache wiöd »<l rosstronckum genommen. i>^

Man scbc auch im Absclmitlc .stvrscbasUianqclcqi'tthcktcn:
HS. .1 ,N-««N-,.I>.. inffjff s.ilUff'Ä'w/. ff! t'-lu» U! .0 a ii'iM IN ,0-5^.Lau oqrazscha st TI)ur>ia».

Art. 107. LtindcintMann.' Art. 3W. Jndicatur->i eiompctenzsachcn. Art. 002. Stiste und Klbflcr.
. 121,,.zQuartierhanpttmte n.Auzischnssc., „ 10y> «728. Lorylep. . ?

' ^ . .Gr^is/chastSaggq,j« ^ . «>'. «h ^
-iD'UckiS N'U.' ff?ug 77? ,7-w(> ff'llffr.s -tun iff tu / «/Ilw), Mijl.n'it!. «'ir.mst!

Ob xr^srshe Axmter. . - - « « '
Art. 57. Landschrcibcr.

7!tU IN liwiichliff? Iii U7!.! ,I!'.'WIU'U MttttiKMir. nNi.K. ««NU oh. in'ltt-clffk'E^
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125.

Äahrrechmlng der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände.
Frauenfeld und Baden, ll. Juli bis 16. August 171S.

l^taatSarctiiv Miricti.,

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Eschcr; Johann Heinrich Hirzcl. Bern. Samuel Frisching; Chri-

Steiger. GlaruS. Johann Heinrich Zwicki; Joseph Ulrich Tschudi.

Zürich und Bern.

Bei voraussichtlich bald erfolgender Ratification des Friedens von Seite des Abts von St. Gallen

folgende Maßregeln unter RatificationSvorbchalt beschlossen: 1) die Unterthancn in den Stist-sanetgal-

H )en Landen sotten bei Besitznahme deS Klosters durch den Abt oder dessen Anwälte ihrer bisherigen EideS-

^ llei» entlassen werden; 2) daS Manifest der Entlassung soll an ebendemselben Tage überall öffentlich verlesen

^'rden; 3) an dein im Manifest bestimmten Tage sollen die Landvögtc, die übrigen Beamten und die

in Garnison liegende Mannschaft abziehen; 4) konnten dem Abte gegen Empsangschein übergeben werden

u» Kloster St. Gallen und in der Pfalz zu Wyl sich befindende HauSrath, die daselbst angetroffenen Docu«

'^lle und Früchte sammt den in den Rechnungen ausgesetzten Restanzcn; doch sollen die Landvögtc vorher alle

Haben bis auf den Tag der Räumung des Landes davon abziehen, „auch etwan aus armen, sonderlich

''^'angclhchou Leuten stehende Erstanzcn durchstreichen." 5) In Beziehung auf daS Toggcnburg wird beschlossen,

A' Landammann Nabholz und Landvogt Hackbrett sogleich nach Ratification des Friedens vor gcsammtcn

Ebrach treten, die nöthigen Vorstellungen machen, 2l)<) bis 300 Ercmplarc deS FriedcnStractatcS vertheilen

"die Landlcute zu williger Leistung der Pflichtigen Huldigung ohne dermalige Beschwerung deS „Land-

^)te»s verleiten" sollen; ferner daß sie, in sofern der Abt eS verlange, im Namen beider Stände der Hul-

beizuwohnen haben. 6) Nach erfolgter Ratification des TractatS durch den Abt lind Billigung obiger

aßregcl» durch die Stände soll Landammann Nabholz mit Canzler Püntiner sich sogleich über deren Erccu-

dciprechrn, 8 29. I». Dem Commandantcn der Garnison zu Rorschach, de Morsier, wirb die Weisung

cr den Befehl zum Abzug erhalte, die seiner Zeit von Zürich ihm zu crtheilende Marschroute

und die noch übrige Munition einstweilen nach Zürich zu schaffen. 8 30. «». Alls ein Schreiben

^ Landraths in Toggenburg des Inhalts, daß er in der Streitsache zwischen Oberst-Lieutenant Eucnz und
"rvn Fidrl von Thum trotz dem durch den Landvogt von St. Gallen erfolgten Spruche beide Parteien vor

^ und Ellenz nach der im Lande gebräuchlichen Schätzung zu der Zahlung zu verhelfen gesinnt sei, wird
^ schreiben an den Landrath abgeschickt, denselben von seinem Vorhaben unter gegenwärtigen Umständen abzu-

Pu""" ^ ^ Aus dcit Wunsch Zürichs, daß Bern die noch ausstehenden unstreitigen „Vorsatzansordcrun-
! Auichtigr» und die Differenzen liquidieren mochte, kommt man, da Berns Gesandtschast jetzt nicht dafür

^ Giert ist, übcrcin, daß Zürich eine Confcrenz zur Bereinigung dieses Geschäftes ausschreiben soll. 8 32.

tzv ^öffnet, daß eS Bericht erhalten habe, daß die sogenannten neutralen Orte künftigen September eine

dlir'-j Ölten ausschreiben wollen, wo von Wiederherstellung der eidgenössischen Harmonie vermuthlich
^ Restitution der durch den Aaraucr-Friedcn erhaltenen Lande und Abänderung des LandSfricdcnS gciprochen

sollte. Es wünscht, man möchte durch Vermittlung deS Landammanns Ztvicki und der Gesandten voir20
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Basel und Schaffhausen diese Konferenz abzustellen trachten. Zürichs Gesandtschast ist ohne Instruction

wird von der berncrischen ersucht, sich Instruction geben zu lassen. „Nach deren Erhalt folglich die mchrck

„Nachricht gut befundenen Orten eingenommen und darüber die dienlich erachteten Gegcnrcpräsentationcn von Sei^

„l. Stands Bern Ehrengesandtcn eröffnet worden, wie die sämmtlichcu Herren Ehrengesandten ihren Behörde

„zu referieren wohl wissen werden." 8 3-1. 1'. Die Rechnungen über die Unterstützungen, welche den von

französischen Galeeren erledigten Glaubensbrüdern von 1713 bis 1718 gereicht worden, werden ins Reine ist

bracht; die noch im Rückstand befindlichen Orte soll ZMch mahnen. Berit ist aber nicht gesonnen, an daö Lösegeld

daö dieses Jahr von Zürich an sechs von den Galeeren Desertierte abgeweicht worden, etwas zu contribuicrcn. 8 ^

x. Zürich wünscht, daß zu Bremgarten wegen dessen bedenklicher Lage aus Auftrag beider Stände jemals

vielleicht der Landvogt, sich beständig aufhalte, um die DcmarchcS der Bürgerschaft daselbst und der bcnaä?

barten katholischen Orte zu beobachten. Bern nimmt den Anzug ml rokereuckum. 8 36. I». Zürich ctöff»^

daß seine Handels - und Kauflcute sich nochmals über Erhöhung der Zölle längs der Aare beschweren. Äer»

glaubt, die Bache sei bei vorjähriger Jahrrechnung durch Vorweisung der alten Täriffa an Basel zu Hände»

der interessierten Stände abgethan, und will Zürich, insofern eS dieselbe nicht kenne, ebenfalls eine so^'

zustellen. Z 38.

Zürich, Bern und evangelisch GlaruS.

». Glarus ersucht die beiden Stände mündlich, wie eS die andern evangelischen Stände schriftlich ang^

gangen hatte, um ein in gemein-evangelischem Namen auszufertigendes Empfehlungsschreiben für seinen Land

mann Schmid an den Regenten von Frankreich. Das Ansuchen wird den Obrigkeiten empfohlen. 8 11.

Zürich und Glarus.

Zt.. Auf den Wunsch Zürichs, daß aus Mittel gesonnen werden möchte, wie bei einer etwa wieder

findenden Vacanz der Pfarrpfründe Rußikon unanständige Mißbräuche, wie sie schon mehrmals bei solche

Anlässen vorgekommen seien, abgestellt werden können, spricht Glarus seilte Bereitwilligkeit aus und will

Schwyz wegen dessen an der Collatur ihm zukommenden Antheils darüber verhandeln. 8 15. I. Zürich wicvtd

holt das Begehren, daß Rathshcrr Wyß zur Bezahlung deö noch ausstehenden Pserdezollö von Glarus awsi

halten werden möchte. Glarus referiert. 8 16. i»i. In Beziehung auf daö streitige Wcggcld verlangt Zür^'

üt seiner Angehörigen Namen, daß das bis dahin zu Wesen bezahlte Weggcld entweder sgmmethaft zu Wcsi^

oder die Hälfte zu Wesen und die andere Hälfte zu Bitten genommen werde, nicht aber an beiden Orten ^

ganze. Glarus erwidert, daß dieses Weggeld nach alter Ordnung eingenommeil werde, wie die Seckelbüä)^

es beweisen. 8 17. i». Glarus wünscht, daß Zürich die in Aussicht gestellte „Verehrung" an die Kosten ^

Erneuerung und Sichcrstellung der Zicgclbrückc verabfolgen möchte. Zürich erklärt, daß eS diese Verehr»^

bereits würde verabfolgt haben, wenn nicht verlautet hätte, daß die Brücke noch nicht in völlig sichcrm Sta»^

sich befinde; eS referiert. § 18.
Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangclegcnheitcn:

Deutsche gemeine Vogteicn überhaupt.
Art. 21. Justizsachcu. ' Art. 19. Kircheitsachcn

L an d g r a f s ch a st T h n r g a u.
Art. IM. Landammann. Art. 726. Localis.

,, 388. Judicatnr-und Competenzsachcn. „ 730. „
Ah eint hat.

Art. 123. Locales.
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Grafschaft Baden und untere freie Aemter.
Art. 29. Justizsachcn. Art. 64. Niüuzwcscu.

y Grafschaft Baden.
27. Amtsrechnung. Art. 157. Polizeiliches. Art. 296. Zoll und Geleit.

" 113. Archiv. „ 195. Judicatur- und Kompetenz- „ 416. Locales.
" 123. Einzug und Hintersiißen. conflicte. „ 443. „
" 145. Polizeiliches. „ 263. Zoll und Geleit. „ 458. „
» 155. ^ ^ 295. „ „

llntcrc f r e.se A cmte r.
Art. 26. Amtsrechnuug. ' Art. 96. Marchmsachcu.

„ 89. Huldigung. „ 136. Judicatur- und Competenzconflicte.

A b t - s an ct g a lI is ch e L a n dc.
' ^ ^ 16. Laudvögte. Art. 26. Aintörechuungen. Art. 62. Lehe» und Güter des Stifts.

" 12. „ „ 27. „ „ 87. Locales.
" 18. Amtsreckmungen.

Rappcrschwpl und dessen Höfe.
Art. lt.

Schirmorte des Stifts St. Gallen.
Art. 9. Landshauptmann.

121».

Jahrrechnung der die Vogteien Lauis und Mendris regicreude» Stände.
LauiS, im?lug»st 1713.

sTtaatsarelnv Basel.^

Gesandte': Zürich. Johannes Hofmeister, Zunftmeister u»d des Raths. Bern. Michael Augsburgcr,

^ kleinen Raths und Salzdircctor. Luc er». Franz Anton Schnydcr von Wartcnfec, des innern Raths.

Johann Heinrich Straumeyer, des Raths. Schwpz. Heinrich Anton Reding von Bibercgg, des Raths.

'Uerwalden. Johann Ludwig Aloys Lussi, Panncrhcrr und des Raths. Zug. Johann Jakob Heinrich,

^ kleaths. GlaruS. Fridolin Blumcr, des Raths. Basel. Christoph Burckhardt, des Raths. Frciburg.

^^k>ann Heinrich Wild des GrangcS, des innern Raths. Solothurn (Niemand). Schaffhausen.

Sannes Murbach, des Raths. Mau. sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelegenhcitcn:
Vier cunetbirgische Vogtcieu überhaupt.

Art. 15 Svndicat. Art. 139. KriegSsachcn.
„ 1VV- Justizsachen. „ 17V. Kirchliches.

Lauiö und Mendris.

^t. Zzz

Art. 175. Abzugsfrcihcit.
Lauis.

Abzug. Art. 229. Abzug- Art. 274. Justizsachcn.
Mendris.

Art. 423. Locales.

127.

Jahrrechnung der die Vogteien Lnggarns und Mainthal regierenden Stände.
Luggarus im August 1718.

. lTtaatsarrliiv Bafel.Z

Gesandte: ebendieselben, welche zu LauiS.
20 ^
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Man sehe im AbschnitteHcrrjchastsangclegcnhciten:
Luggarus und Mainthal.

Art. 441. Jnstizsachcn.
Luggarus.

Art. 563. Localcs. Art. 533. LocaleS.
„ 573. „

128.

Iahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden Stände.
Bellen;, 24. August bis 8. September 1718.

IMrchiv Nidwaldcn 1

Gesandte: Uri. Johann Kaspar von Beroldingcn, des Raths. Schwyz. Joseph Franz Mcttler, ^

Raths und Sicbner. Nidwaldcn. Michel Jakob Zclgcr.

Man sehe die Vogteien Bellen;, Bollenz und Riviera.
Art. 87 bis 99.

12«».

Konferenz von Schwyz und Glarus.
Ein sie dein, den 12. September 171L.

lLandetzarckiv Glarud.^
. ^ ' .. «

Gesandte: Schivyz. Joseph Anton Weber, Lanbainmann und Lands-Obcrstwachtmeister; Joseph

Rcding von Bibercgg, Ritter, Alt-Landammann. Glarns. Johann Heinrich Zwicki, Landammann;

Ulrich Tschudi, Amtsstatthaltcr.

Nachdem der Friede zwischen Zürich und Bern einerseits und dem Abt von St. Gallen andrerseits ß

schlössen und von beiden Parteien Schwvz und Glarus in allgemeinen Ausdrücken angezeigt worden

ohne daß gemeldet wurde, ob die Burg- und Landrcchtc im Toggcnburg den vcrlandrcchtctcn Orten ^

viert worden seien oder nicht, wird auf Veranlassung von Schwyz diese Konferenz zusammcnbcrufcn,

zu bcralhen, ob und wie die Burg- und Landrcchtötractatc mit dem Toggcnburg aufrecht und in gcbü^

dem Stand zu gemeinem Besten erhalten werden sollen. GlaruS berichtet, daß der Landammann Nal'b^

und der Landvogt Hackbrett bei Anlaß der im Toggcnburg vorgenommenen Huldigung erklärt haben,

das Toggcnburgcr-Landrccht von l440 unangetastet bleibe und von Schwyz und GlaruS mit den Landü'^

im Toggcnburg könne erneuert werden. Glarus glaubt, daß alle Burg- und Landrcchtc sowohl in der

als neuen Landschaft noch in Kraft bestehen, und daß das Landrccht von IM) und l 169 neben einander

stehen können; daß die Landlcute im Toggcnburg durch die Landrcchtc und verschiedenen Tractatc Schwül

Glarus mit Konsens ihrer natürlichen Ober- und Landhcrrcn pflichtig gemacht seien und ihrer Pflicht bis ^

nie entlassen worden seien. ES stimmt dabcr für Erneuerung desselben mit den Landlcuten. Schwyz ist i' ^
instruiert, da im Frieden des Landrcchtes halber keine Reservation enthalten ist, die Ansichten von Glarus "

diese Sache anzuhören und zu referieren; dock ist es der Ansicht, daß diese Rechte den beiden Ständen erhalt

werden müssen. Schwyz glaubt aber, daß in dem neuen sanctgallischen Frieden große Bedenklickstü
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Art. 448. Landvogt.
„ 514. Zollsachen.
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""halten seien für die Aufrechtcrhaltung der Landrcchte, da in Beziehung auf das richterliche Amt eine Acndcrung

H""acht, keine Erläuterung wegen des LandöcidcS gegeben worden, ob derselbe allen andern vorangehen soll,

''"kl) >vc»> das MannschaftSrccht zuständig sei: Alles wider den deutlichen Sinn des LandrcchtcS von 14-10,

^5 „nd 0, von 1169, Art. 15 und daS Urtheil von Glarus von 1175 des Inhalts, „daß der Eid, so die

andiente Toggcnburg einem Herrn gcthan, ihrem Eid, so sie zusammen gethan, vorgehen soll", und

^ ^ den „EntzichungSbrief" von Zürich und Bern von 1169. Von den Landrechtcn bliebe ihnen demnach

^s, als der bloße Name. Glarus sieht nicht ein, daß durch den sanctgallischcn Frieden die Burg- und
ndrechte entkräftet seien, da auch durch das Landrecht von 1110 die Toggcuburgcr des Rcchtsbots wegen nicht

^ nur an Schwyz und Glarus gebuuden seien, sondern auch schon andere Orte gütlich in ihren Sachen

^ handeln ersucht hätten; es glaubt, daß des richterlichen Amtes wegen nur eine Modifikation gemacht worden

ej» abzuändern beschwerlich und gefährlich sein würde. ES stimmt dafür, an den Abt von St. Gallen
" Dankschreiben für die Anzeige des Friedensschlusses und eine Bcglückwünschung abzuschicken und dabei auf

nicuerung der alten Burg- und Landrcchtc anzutragen und in ähnlichem Sinne an die von Toggcnburg zu

uen. Zürich und Bern möchte die Anzeige des Friedensschlusses ebenfalls verdankt und zugleich die Hoff-

Nei, werden, daß durch die schnell vorgenommene Huldigung im Toggenburg niemand von sci-

alnr^^^ <"waS werde benommen worden sein. Der Entwurf zu diesen Schreiben wird gemacht, Alles
^ ee0wc>lulum genommen.

Conferenz der evangelischen Städte nnd Orte.
Aarau, 15. September 1718.

Ziiriai.r

sandte: Zürich. Johann Jakob Eschcr, Burgermeister; Johann Heinrich Hirzel, Statthalter. Bern.

"»» Anton Tillier, Vcnncr und des Raths; Johann Heinrich Steiger, des täglichen Raths. Glarus.

Heinrich Zwicki, Landammann. Basel. Johann Rudolf Weitstem, Oberst-Zunftmeister; Johann

^ Bauhin, 1. 0. lüv., des Raths. Schafft)auscn. Johann Heinrich Ott, Burgermeister; Johann

^ "rab ^ Stadtschrcibcr. Appenzell. (Niemand.) St. Gallen. Ehristoph Hochrütincr, 1.0. >>.,

^ ^'»eistcr. Mühlhauscn. Johannes Hofer, Bürgermeister. Biel. Peter Haas, Vcnner und dcS Raths;

"chhlhofer, Scckelmcistcr und des Raths.

^chr^^^ ^^ufercnz ivird wegen dcS Wilchingcr-GcschäfreS zusammcnberufen. Nachdem der Kaiser durch ein

frei 15. Juni) Schaffhauscn aufgefordert hatte, die gefangenen Wilchingcr innerhalb zweier Monate

ihnen das Weggenommene ohne Entgcltniß zu restituieren, hatte Schaffhauscn Zürich ersucht,

^^rbncten an das fürstlich schwarzcnbergischc Obcramt zu Thicngcn zu schicken, um dieses Geschäft im

^ läinmtlicher evangelischer Orte zu recommandieren. Zürich fand es aber angemessener, eine Conferenz

^ ""gclitchn, Orte zu veranstalten und berief dieselbe mit SchaffhamcnS Einwilligung. ». Eidgenössische

fprn Appenzell entschuldigt durch ein Schreiben sein Nichterscheinen. I». Schaffhauscn setzt den Ur-

f'^srrigcn Verlauf des Wilchingcr-Gcschästcs auseinander. Der Spital der Stadt Schaffhauscn

>'a>n ^ (Freitag vor St. Gallcntag) für cigcnthümlich von Dicthclm Schultheiß den Kclnhof zu Wilchingcn

kleinen Gerichten daselbst mit Zwing und Bänncn, mit allen Nutzen und Rechten, es sei gefunden
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-der ung-fundm, gebaut -d^ung-baut. Dieser Kauf wurde bestätigt von König Sigismund 1418 und --

ebendem.elbm als Km,er l-t33. Da aber d.e B.,chöfe von Konstanz und Johannes von Fulach wegen M-
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/ n ev". ^ch^hau,en bevogtet wurden, hemach aber einen beständigen über ihren

und .hre Guter von ^chasthau.m begehrten, wurde ihnen willfahrt und -war o daß ibnen nach

Spitalerbries von ^ der jeweilige Spital.neister zum Vogt gegeben wurde, welcher das kleine Ger.ch- "

letze», alle Unecht und Frevel strasen und lue Bußen unter die Armen des Spitals in Schaffhausen gleich ^
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lammt der völligen Judicatur in Uivilidus, die Mannschaft sammt dem ju> aimcuum, die Landhuldigung, auch die

^^Uehmstcn olleelus ftnis territolüaliü pinpisi» sueo habe und die höhe malefizüche-, Forst- und glcitlichc JuriS-

^esion von der Grafschaft Sulz als Afterlchcn erkauft habe, so hätten doch die zu Wilchingcn die Huldigung

Zweigen unter Vorschützung einer wider ihre Briefe und Siegel bewilligte Taverne (welche nachher zurückgc-

"u»men worden) und andrer Beschwerde», Ein Theil habe sich bei vorgenommener Erceution bequemt, der

^dre nicht. Zuerst hätten sich das fürstlich-schwarzcnbergischc Obcramt zu Thiengen, dann der Fürst von

)war;cnbcrg und der Kaiser in daS Geschäft gemischt, thcilS als Lchcnhcrrcn, thcilS wegen des in dem Nc-

^rcccß bedingten Vorbehalts, Alle gütlichen Mittel, Abordnungen weltlichen und geistlichen Standes seien

Achtlos geblieben; die Wilchingcr erklärten, sich der Obrigkeit nicht fügen zu wollen, bevor die Gefangenen
Mcbcn und sie wegen ihrer Briefe und Siegel und für den Schaden Genugthuung erhalten würden,

^atim hätte der thicngischc Oberamtmann Ancthan die Wilchingcr zur Huldigung zu bereden verheißen,

^ die Freilassung der Gefangenen empfohlen. Da nun alle gütlichen Mittel ohne Erfolg geblieben, ruft

^chasshauscn die Hülfe der evangelischen Stände an, ES macht folgende Vorschläge: t > die zwei Gefangenen

"ech einige festzunehmende Rädelsführer sollen an ihrem Leibe malcfizisch abgestraft werden; 2) möchten

^ ^an,cn dor evangelischen Stände in einem Schreiben dem snlzischcn Obcramt in Thiengen die schaffhausisch-
g^^sftcbcn Rechte vorgestellt werden. Die Gesandten vereinigen sich dahin: 1> diese Sache solle unter

Mhauftuö Namen den katbolischcn Orten mitgcthcilt und um deren Bcihülfc angesucht werden; 2) möge

Mausen die strenge Erceution noch nicht anwenden, sondern so lange, als immer möglich, gütliche Mittel,

nicht mchrcrcS gegen Ihre Kaiserliche Majestät engagiere und das Vaterland in augenscheinliche

setzx.« g) möge Schaffhanscn einstweilen, bis die Ansichten der katholischen Orte bekannt seien, zwischen

drei Mitteln wählen: entweder, daß eine Deputation von den Ständen Zürich, Bern und Basel

Maffhauscn geschickt werde, welche mit diesem Stand freundlich eonfcricren, die Wilchingcr zum Gchor-

bcrcden und mit dem Obcramt zu Thiengen unterhandeln soll; oder daß eine kräftige Recommendation

^.^evangelischen Orte Namen an den Fürsten von Schwarzenberg abgesandt mid vom grdßbmannischcn
Wien, St. Saphorin, unterstützt werde; oder daß daS Obcramt zu Thiengen in der evangelischen

ersucht werde, die Wilchingcr zur Huldigung anzumahnen, GlaruS, St, GallenS, MühlhauscnS

^chla geben zu Nr. 1 sogleich die Zustimmung. Die bernerischcn hätten lieber einen andern Weg eingc-

Hc ^ ^ halten die Vertretung Berns bei der vorgeschlagenen Deputation für überflüssig, referieren ihren

M Obern, SckaffhausenS Gesandtschaft dankt und will Alles ihrer Obrigkeit hinterbringen, 8 l,

^^^Mscn eröffnet, daß noch immer seine im Ocstrcichischen liegenden Gefälle vom ncllenburgischcn Obcr-

Stockach unter Arrest gelegt seien, erzählt, waS für Schritte seit 1715 gcthan worden, und wünscht,

evangelischen Orte ihm in dieser Angelegenheit an die Hand gehen möchten. Es wird am besten b'e-

in

l»nd

die

Nt.
' »daß Schaffhausen daS Geschäft prosequicrc, wo sclbigcS gelassen worden". Die Gesandten, ohne

referieren. 8 2. «I. Auf Zürichs Eröffnung, daß Uri und Schwhz zu dem auf badischcr Tag-

scb> ^öllc wegen coitcipierten Schreiben an den Kaiser nicht hätten „Hand geben" wollet,, wird be¬

llst Abscndung desselben bis nach der Frankfurter-Messe zuzuwarten. Wird die Abscndung dann noch

das'-^^ erachtet (man hatte nämlich Bericht erhalten, cS trete eine Milderung ii, den Zöllei, ein), so soll

""ch knnm dani, Uri und Schwvz nicht zustimmen, in der übrigen Orte Namen abgehen. 8 3,

hellt den Antrag, daß daS Pathcngcschenk für die den Xlll und den zugewandten Orten offerierte Gc-

^h^ft des Erbprinzen von Württemberg aus 209t) SpeeicSthalcr in gleicher Rcpartition gestellt und die
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Sache »cht, wi, die lach-IIch-i, Lr,e auf nächfie T-zsach», mszchell. wer«-,, »achte. Der-In»«

«,.« aä t«che.„»am g,tw»»,tt. , ch k. Iahe.,. Pf-.... ^ >

„.«-»,Ich es fei. wegen neue-,che, Aichal..mg ,,i zetenm, ... z ,i,„az, gch .we »'

.launglei, -imuchfen - W-»„ s-iue «euie .... ^ ^ ^ ^ s,

solle das durch Vermlttlung des Königs von Großbritannien geschehen. § 5.

Mau sehe auch in. Abschnitte HcrrschaftSaugelegeuhei'tcu-
Grafschafl Baden.

Art. 411. LocaleS.

1SI. "

Conferenz von Lucern, Uri, Schwyz und Unterwalden.
Luc er n, 3. und 4. November 1718.

Staatsarchiv lueern. I

Gesandte. Lucern. Jakob Balthasar., AmtSschultheiß und Pannerhcrr; Karl Christoph Dulliker,

ischultheiß, Venner und Ritter; AlphonS von Sonnenbcrg, Statthalter und Pannerhcrr; Beat Franz ^

thasar, alle des inncrn Raths. Uri. Karl Franz Schund, Landammann; Karl Anton Püntincr von Bra^

berg, Landssändrich und Alt-Landammann. Schwyz. Joseph Anton Weber, Landammann; Joseph M-"'

Reding von Bibercgg, Baron, Ritter, Alt-Landammann. Obwalden. Franz Andcrhaldcn, Landa»»^^

Nidwalden. Johann Jakob Ackermann, Ritter, Landshauptmann und Landsstatthalter.

». Nach Ablegung des eidgenössischen Grußes wird beschlossen, daß diejenigen Orte, welche auf die Ä»

zeige vom Zustandekommen des Friedens zwischen dem Abt von St. Gallen und Zürich und Bern noch

geantwortet haben, jedes besonders dem Abte und beiden Orten nach einem besprochenen Concepte anttvoü^

soll. 8 1. I?» Aus ein schreiben Zürichs wegen der Beschwörung des Burg- und LandrcchteS von Seite' ^

AbteS von St. Gallen wird zu antworten beschlossen, daß man des Abts Entschuldigung für gegründet a»I^

und ihm den verlangten Aufschub gestatte. Partien lauter soll aber dem Abt insinuiert werden, er solle vic ^

schwörung trog den zürcherischen Instanzen verzögern. 8 2. Die unterlassene Conferenz der sich unp>'''

nennenden Orte wird zur Sprache gebracht. Man will erwarten, was weiter erfolgt und an die Orte gcb"'S'

8 .8. Wie Uri, Zug und Glarus sich schon für die Ernennung des Kardinals Albani zum Proteetor

katholischen Eidgenossenschaft erklärt hatten, so stellen auch die Gesandten von Schwyz und Untcrwalvc"

Zustimmung ihrer gnädigen Herren und Obern bestimmt in Aussicht. 8 R » . Lueern wird beauftragt, ^

Papste um Seligsprechung des Kardinals Barbarigo zu supplieicren. 8 5. f. Bei etwa erfolgendem To" ^

sehr kranken Abbatc Giuliani zu Rom soll Beßlcr von Uri die bei. demselben sich vorfindenden die Eidge»o^

schast betreffenden Schriften zu Händen nehmen und »ach Lueern schicken. Uri empfiehlt Bcßler zur Age"-,^

der katholischen Orte in Rom ohne deren Kosten. Mit einem Beschlüsse darüber wirb bis nach Er»c><?

eines Cardinal-Proteciors zugewartet. Zugleich wird man, „weil Abbate Giuliani den Orlen nichts profiticrl'^

räthig, wenn von demselben beim Jahreswechsel eine Gratulation entkomme, ihm in Antwort um das ^

gangcne zu danken und die ihm gegebene Kommission zurückzunehmen und die ihm noch ausstehenden

abzustatten, Alles aus Ratification der Orte hin. Ridwalden erklärt, nur noch für 1718 seinen bctreff^^

Thcil an dessen Honorar zahlen zu wollen. 8 6. K. Ob nicht der König von Sicilien und Herzog
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zur Erstattung der ausstchendeil Stipendien und Pensionen schriftlich angegangen werden soll, wird

^ nt>cheidung der Obrigkeiten in den Abschied genommen, § 8. I». Aus das Schreiben Zürichs, das Pathen-

cxnk si,r den Erbprinzen von Württemberg betreffend, wird beschlossen, zu der verlangten Summe (20ttv Spe¬

rrt ^ keineswegs zu concurrieren, sondern solche auf die gewöhnliche zu setzen. Dabei wird auch die Frage

»ich ^ dergleichen Gevatterschaften, welche von protestierenden Fürsten nur aus Considcration für Zürich

m, an die Eidgenossenschaft gelangen „nicht mit Abschlag auszuweichen seien," § 9. !. „Was die Ge¬

ber Schwyz wcitcrs, Rath begehrend, vorgebracht, und wie ihnen darüber entsprochen worden, wird jeder

^ esandtcn zu referieren wissen." 8 11.

' Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

L andgrafschast Thurgau.

Art. 605.. Stifte und Klöster.

Grasschaft SarganS.

Art. 34. Marchensachcn.

132.

IIb, Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 23. März 1719.

l>Uici,!v Ridwalden.Z

«ri ^^»dtci Uri. Karl Franz Schinid, Landammailn und LandSsäiwrich; Joseph Anton Püntincr von

^ ^^udöhauptmanni Karl Änton Püntiner von Braunberg, Alt-Landammann; Karl Balthasar Lusscr,

Schmyz. Joseph Änton Weber, Landammann; Joseph Anton Reding von Bibercgg, Alt-Land-

ti»a Nidwalde». Johann Jacob Ackermann, Ritter, Landshauptmann und Statthalter; Joseph Lcon-

6cher, Landschreiber.' .V V'w.
Man sehe bas'Äcrhandcltc im Abschnitte Herrschaftsangclcgenheitcn:

Bellcnz, Bollcnz und Ribiera.
Art. 100. bis 102.

133.

Conferenz von Zürich und Bern.
Na ran, 23. bis 26. April 1719.

Staatsarchiv Bern.Z

Zürich. Johann Jakob Eschcr, Bürgermeister; Johann Jakob Ulrich, Statthalter. Bern,

^^fkoph Steiger, Schultheiß; Johann Rudolf Sinncr, Scckelmeister deutscher Lande, dcS Raths;

^ Nntvn Tillicr, Vcnncr und des Raths.
^h'l ' dieser Conferenz ist, die Kriegs- Vorsatz- und Gcfällrechnungen inö Reine zu bringen. Nach

^lbci/!v eidgenössischen Grußes verlangt Bern in Beziehung auf die „Bodcnrechnung," daß Zürich denBctr
dessen, so um gemeinen Kriegs willen ausgegeben worden, übernehmen soll, weil auch der Ge-

21
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winn dcS Krieges in gleiche Thcile gehe. Zürich findet diese „Bodcnrechnung" dem bisher in der Eidgenossen¬

schaft befolgten System, den Bünden und Vertragen zuwider und will nicht auch die Mannschaft bezahlen

helfen, welche Bern zur Deckung seiner weitläufigen Grenzen hat aufbieten müssen. Hingegen erbietet es ss^

zur Abrechnung der bernerischen Ausgaben, welche von gleicher Natur mit den von Zürich verrechneten seien,

wie der Vorsah an die zürcherischen Truppen zu Mellingen. Im Weigerungsfälle von Seite Berns ficht ^

sich genvthigt, daS Recht vorzuschlagen. Die Norsatzrcchnungen zu berichtigen, zeigen sich beide Stände bcrei»

8 1. I». Toggcnburgische Streitigkeiten. Nach angenommenem Frieden hatten sich zwischen dem Abt von St. Gallo»

und dem Toggenburg Streitigkeiten erhoben. Nach dem vergeblichen Versuch einer äbtischen Abordnung, dieselbe»

beizulegen, erscheinen nun als Abgeordnete von Seite TvggenburgS Landöstatthaltcr Rüdlingcr und PanncrstK»

Halter Keller, von Seite des Abtes Joseph Anton Püntiner von Braunbcrg, Landvogt zu Lichtcnstcig, »>»

Johann Melchior Bosch, Landschreiber im Toggcnburg. Beide Parteien werden verhört. Der Abt erklärt ss^

zur Abhülfe der toggcnburgischcn Beschwerden bereit, wenn die Verhandlung vor beiden Ständen stattfinde

Die Toggcnburgcr geben ihre Beschwerden spccicll ein. Die einen derselben, sieben an der Zahl, sind von dcl

Art, daß das ganze Land, die andern sechs, daß einzelne Gegenden dabei bethciligt sind. Es folgt Replik u»d

Duplik. Man vereinigt sich unter NatificationSvorbchalt dahin, daß zur Erledigung dieses Geschäftes bei kü»h

tigcr JahrrechnungStagsatzung zu Fraucnfcld eine Konferenz abgehalten werden soll. Die Gesandten besprecht

sich vorläufig über die einzelnen Beschwerden. 8 3. v. Zürich wünscht, daß Bern seinen Anthcil an die Kosll»

derjenigen Reise, welche der Rathösubstitut Leu in beider Stände Namen wegen dcS Anliegens der Stadt

an den Hos von Turin unternommen habe, saldieren möchte. Berns Gesandtschaft, ohne Instruction, referier»

8 6. «I. Von vier neuen in Genf angekommenen Galeriens werden zweien Reisegelder von je 59 Reichst^

lern nach gewohnter Reparation zuerkannt, zwei Genf zur Verpflegung überlassen. Den gcsammten Orten n'»»

davon Kcnntniß gegeben und Genf ersucht, sorgfältig zu „vergaumcn", daß nicht Deserteurs von den Galeett»

sich unter die ihrcö Glaubens wegen auf den Galeeren gewesenen vermischen. Bern wünscht von Seite der übr>

gen Orte die Rückerstattung der bisher für die GalcrienS gehabten Auslagen und ersucht Zürich die betreffen^

Gcldcontingcnte einzufordern. Zürichs Gesandtschaft referiert. 8 8. V .Zürich erbietet sich, vor der Liquidation

der Rechnungen Bern die Hälfte der von St. Gallen nach Zürich geführten Glocken zur Disposition

stellen. 8 9.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangclegcnhciten:

Landqrafschast Thnrgau.
Art. 669. LocalcS.

R h e i n t h a l.
Art. 346. LocalcS.

Obere freie Aemter.
Art. 63. Marchensachen.

Abt-sanctgallische Lande.

Art. 19. AmtSrcchnnngcn. Art 2». AmtSrechnungen.
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I!it.

GemeineidgeiwssifcheTagstchung.
Baden, 2. bis 7. Juli 1719.

lStaatöarchiv Zürich.^

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Eschcr, Bürgermeister; HanS Konrad Escher, Seckelmcifter und des
aths. Bern. Christoph Steiger, Schultheiß; Johann Anton Tillier, Venner und deS Raths. Lueern.
^ Christoph Dulliker, Ritter, Schultheiß und Vcnner; Franz Ludwig Pfyffer von AltiShosen, Spendhcrr

des Raths. Uri. Joseph Anton Püntiner von Braunberg, Landammann und Landöhauptmann; Franz
arl Schund, Alt-Landammann und LandSfändrich.Schwyz. Gilg Christoph Schorns, Landammann;
°Icph Anton Weber, Landmajor und Alt-Landammann.Obwalden. Johann Melchior Stockmann, Stati¬

ner; Benedict Jgnaz Heymann, Alt-Landschrciber und des Raths. Nidwalden. (Niemand.) Zug. Fidel
Urlauben von Thurn und Gcstelenburg, Statthalter, Stabführer und Landöhauptmann der freien Acmter;
allug Letter, Ammann. GlaruS. Joseph Ulrich Tschudi, Landammann; Johann Heinrich Zwicki, Statt-

^'r und Alt-Landammann.Basel. Andreas Vurckhardt, Obcrstzunstmeistcr;Benedict Socin, Dcplltat
N^cS Raths. Frei bürg. Franz Peter Emanucl Fegeli, Schultheiß; Beat Ludwig Techtermann, Seckel-
^!tcr und des Raths. Solo thurn. Johann Jakob Joseph Glich, Ritter, Schultheiß; Hieronymus Sury,
^adtvenncr und des geheimen Raths. Schaffhausen. Michael Senn, Bürgermeister; Melchior von Pfi-
^>, Statthalter und des RathS; Johann Konrad Pcyer im Hof, Stadtschreibcr.Appenzcll-Jnnerho-

Karl Jakob Schüß, Landammann. Außerrhoden. Johann Konrad Zcllwcgcr, Landammann. Abt
" St. Gallen. Joseph Anton Püntiner von Braunberg, LandShofmcister. Stadt St. Gallen. Christoph

-^chrütiner,1. U. 11., Bürgermeister. Biel. Abraham Scholl, Bürgermeister.
Eidgenössische Begrüßung. Zur Haltung der Umfrage in den allgemeinen Sitzungen wird der Land-

im Thurgau berufen. I». In Betreff des MünzwcsenSwird der Abschied der Langcnthalcr-Conscrenzvom
September 1717 genehmigt, damit man um so eher die äußern geringhaltigen Münzen wcrthcn könne.

M> behält sich Verfügungen gegen Münzen andrer Orte vor, welche nicht den durch diesen Abschied vorge-
^Ncbcnen Gehalt haben. In Beziehung auf fremde Münzen, namentlich die Höggerlc und Groschen, wird
^ Wunsch ausgesprochen, man möchte sie in der Eidgenossenschaft und namentlich in den Grcnzortennicht zu einem

^)ern Werth, als außerhalb derselben, annehmen, sondern zu demselben Wcrthc, zu welchem sie von den
^ ^hörigen der verschiedenen' Orte untereinander angenommen werden. In den gemeinen Herrschaften sollen
^Höggcrle nicht höher, als zu sechs, die Groschen nicht höher als zu drei Bcrncrkrcuzcr angenommenwerden.

6 »nd beide Appenzell referieren, Basel und Freiburg lassen eS beim vorjährigen und den früher» Abschieden
^Mdcn, Schaffhauscn wegen der fremden Münzen bei seiner vorjährigen Erklärung. Abt und Stadt St. Gallen

Alchen sich Appenzell und den Landvögtcn im Thurgau und Rhcinthal in einer Konferenz zu vergleichen.
Gesandten verwahren ihren Herren und Obern das Münzrcgale. 8 1. e. De la Martinicrc zeigt an, daß der

'Zvchchc Ambassador auf gegenwärtiger Tagsatzung nicht erscheinen »verde. Gegcncompliment durch den
^ ">tt»cn Landvogt und die beiden Protocollisten.8 2. «I. Die beiden Abgesandten des Bischofs von Basel, Franz
^ Gwph, Frecher von Ramschwag, bischöflicher Gehcimrathund Viecpräsident dcö Hofraths, und Joseph

^tze», z. ti. bischöflicher Rath, geben ein Schreiben deS Bischofs ab, und versichern die Gesandten deö Vororts
) "ländlich der Hochachtung gegen die Eidgenossenschaft von Seite deS Bischofs. ES wird ihnen cin Rcereditiv

21^
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zugestellt. 8 3. v. Auf die Anzeige Zürichs, daß auf das vor einem Jahre bcrathene und von den meisten Orte»

approbierte Schreiben an „Jhro Kaiserliche und Königliche katholische Majestät" in Betreff der Zölle noch keine

Antwort eingetroffen sei, und daß im Oestreichischen noch immer von den eidgenössischen Waaren gegen den Erbverci»

und die darauf sich stützenden Verträge dieselben Zölle gefordert werden, wird beschlossen, ein zweites Schreiben

durch den kaiserlichen Delegierten Hermann, welchem zugleich durch den Landvogt und die beiden Protocollisten

ein höfliches Kompliment abgelegt wurde, an den Kaiser gelangen zu lassen. Den commcrcierenden Stände»

wird überlassen, weiter zu thun, waS sie in dieser Sache für thunlich erachten. Die Gesandtschaft von Schw»!

will das Schreiben zuerst ihren Obern mittheilcn und einen Befehl einholen; Abt von St. Gallen stimmt zu der»

Schreiben, wenn alle andern Orte einwilligen. 8 1. I. Auf die Klagen Lucerns und SolothnrnS über die Bclästiff

ungen durch das beschwerliche Bettel- und Strolchengesind wird beschlossen, jedem einzelnen Orte zu überlassen dü

zweckmäßig scheinenden Verfügungen zu treffen, jedoch so, daß ein solches Ort den benachbarten Kenntniß vo»

seinen getroffenencn Maßregeln geben soll. § 5. K. Da sowohl die nach Frankreich handelnden, als die i»

Frankreich etablierten Eidgenossen wider den ewigen Frieden, die Bünde und Verträge mit Zöllen und Abgabe»

seit einiger Zeit beschwert werden, so soll durch den französischen Ambassador um bundesgemäße Abhülfe nach^

gesucht werden. 8 6. I». In Betreff deö an den Erbprinzen von Württemberg, welcher die XIII und die zug^

wandten Orte zu Pathen gebeten, für seinen erstgeborenen Prinzen zu machende Pathctigeschenk wird, da die

Meinungen über Summe und Nepartition derselben sehr auseinandergehen, der Antrag gemacht, daß jedes de»

XIII Orte 6<1 Thaler beitragen soll und das daraus gemachte Geschenk vom Landvogt im Thurgau „an st»"'

Behörde übertragen werden könnte"; jedes Ort sott innerhalb Monatsfrist an Zürich seinen Entschluß schreibe»'

Die Gesandtschaften von Uri, Schwyz und Untcrwalden berufen sich auf die bereits an Zürich abgeschickt

schriftliche sabschlägigej Entschließung; die Gesandten der beiden letztern wollen jedoch referieren. Der Abb

sanctgallischc Gesandte ist ohne Instruction. 8 7. ii. Die Gesandten von Glarus berichten, daß ihre im JaiP

1517 von den Freiherren von Hc»cn erkauften Untcrthaucn der Grafschaft Werdenbcrg in Folge einiger wöiügck

in einem 1667 ihnen erthcilten Briefe mit Grund gemachten Abänderungen die Huldigung zu leisten sich weigcr»'

bevor ihnen jener Brief in seinem Original und völligen Inhalt zurückgegeben würde. Die Gesandten erzähl

den bisherigen Hergang deö Handels, lesen auch einen „Verzichtbricf" von 1525 vor, den Angesessenen ^

Grafschaft wegen einer damaligen Empörung gegeben, und eine gnädige 1565 darüber gegebene Erläuterung

ersuchen die übrigen Orte um Rath und Beihülfe; wenn die Werdcnbergcr sich bei andern Orten melden / ^

möchte man ihnen vor Allem Gehorsam gegen ihre Obrigkeit empfehlen; die Landvögte in den benachbart

Vvgteien möchten ihre Unterthanen abmahnen, sich dieser Geschäfte anzunehmen. Sie ersuchen endlich auch

Falle der Roth um getreues Aufsehen beim Durchpaß durch die gemeinen Herrschaften. Die Gesandten,

Instruction, versichern einstweilen GlaruS der Bcihülfe ihrer Obrigkeiten. Die betreffenden Gesandten beschließ

in den gemeinen Herrschaften eine Aufforderung zu publiciercn, daß niemand die Werdcnbergcr unterstütze; Aeb"

lichcs in den „sonderen" Herrschaften zu thun, wird den betreffenden Obrigkeiten überlassen. 8 8. Ii. Sch»»'

Hausen eröffnet, daß seine treulosen Angehörigen zu Wilchingcn nicht nur immer noch die Huldigung verweis

sondern auch gegen die treu gebliebenen Dorfgcnossen allerhand Muthwillen ausüben, weist auf die Schreibt

welche seit der vorjährigen Tagsatzung an den Kaiser, den Fürsten von Schwarzenberg und dessen Oberawt ^

Thicngen abgegangen sind, und sucht um Rath und Hülfe an. Es wird Schaffhauscn gerathcn, entweder 1) ^

Deputation von mehrcrn Orten zu verlangen, um durch dieselbe eine gütliche Beilegung zu erzielen; oder 2)

Ankunft eines fernem Schreibens ein Jntcrccssionale im Namen aller löblichen und zugewandten Orte an ^
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^ücr „schriftlich zu begehen"; oder 3) .die Huldigung durch eine völlige oder limitierte Amnestie zu befördern;

^er 4) Anderes vorzunehmen, was cS zur Aufrechthaltung deö obrigkeitlichen Ansehend für dienlich erachte,

^ämmtliche Gesandte versichern endlich Schaffhausen, daß ihre Obrigkeiten den Bundcspflichtcn nachkommen

werden. Uri referiert, Schwyz und Untcrwalden beziehen sich auf ihr dcßwegen an Schaffhausen abgegebenes

schreiben. § 9.

1 ex

Iahrrechnungstagsatzilng.

Fraueufcld, 11. bis 30. Juli.

^Staatsarchiv Zürich.Z

Gesandte: Zürich, Bern, Luccrn, Uri, Schwyz, Obwalden, Zug, GlaruS, Appenzell,

^^affhauscn dieselben, welche in Baden, nur fehlt bei Schaffhauscn Konrad Pcycr im Hof, Stadtschreiber.

Die IX das Rhcinthal regierenden Stände,

i». Den Landvögten des RhcinthalS und der Grafschaft SarganS wird zum Verlesen an den gehörigen

rtcn ein Patent (eine Prvclamation) zugeschickt, des Inhalts, daß niemand sich der Wcrdcnbcrger annehmen

Der Landvogt dcS Nheinthalö, befragt, ob er in seinem Lande nichts in Betreff der Werdcnbcrger höre,

^bvortct: nichts, als daß sie ihren gnäd. Herren nicht huldigen wollen. 8 ck. I». Auf Veranlassung von

arus 'vird der Landvogt beauftragt, einen gewissen Hans Ulrich Ritter von Altstetten, einen rechtschaffenen

ch»n, der sich mit Einwilligung von Glarus von den Werdcnbergcrn zu ihrem Redner gebrauchen ließ, nach

heincck zu bescheiden, denselben über die Absichten der Wcrdcnbcrgtr zu besprechen und dessen Aussagen nach

Nienfeld zu berichten (was auch geschah). UebrigcnS wird dem Landvogt fernere Wachsamkeit empfohlen. 8 5.

Die IX Dicßcnhofen regierenden Stand e.

In Betreff deö WilchingcrgcschäftcS berichtet Schaffhausen, daß cS dem in Baden ihm crthciltcn

gemäß den 1». Juli eine Commission aus Klein- und Großräthcn nach Wilchingen abgeordnet habe,

^ unter Anerbieten von Gnade die Huldigung einzunehmen. Tagö zuvor aber hätten sich die treulosen Wil-

^'bzer auf ReichSbodcn begeben, gegen die treu Gebliebenen allerhand Drohungen ausgestoßen und eine

'Mdwachc tödtlich verwundet. Dcßwcgcn habe Schaffhauscn eine Garnison von 366 Mann dahin abgeordnet

^ Ehe sich bemüßigt, die Treulosen successivc durch Aufhebung dcS CommcrciumS, Beschreibung und Con-
^atiou der Güter, Bannissement und Vogelfrcierklärung zur Gebühr zurückzuführen. Es wird wiederum zu

^Mchea Mitteln gcrathcn. Endlich ersucht Schaffhauscn um eine Abordnung von Zürich, Bern, Luecrn und
l Nach Schaffhauscn und nöthigcnsallö nach Wilchingen zur Beilegung dcS Geschäftes. Zürich, Bern und

nrus geben sogleich Hand dazu; die nicht instruierten Gesandten werden ersucht, durch'Erpressen Instruction

^ ^ zu lassen, damit die Abordnung auf den 2. August stattfinden könne. 8 36.

Die VIII daS Thurgau regierenden Stände.

^ ^ Dem Ansuchen von GlaruS, daß Zürich beauftragt werden möchte , ein Dehortationsschreil>en im

">ne>, c>cr übrigen Orte an die Werdenbcrgcr zu erlassen, wenn GlaruS dasselbe für nöthig erachte, wird

kröche,,, z zz Luecrn erklärt, daß die V katholischen Orte und kath. GlaruS dieses Jahr nach Baden



166 Juli 1719.

gekommen seien, weil sie glaubten, daß der französischeAmbassador sich dort einfinden werde. Künftig würden
sie nicht mehr nach Baden, sondern auf Sonntag nach Pctri und Pauli in Fraucnfcld zur Jahrrechnung^
tagleistung eintreffen. Dazu verstehen sich auch die übrigen Gesandten. § 2.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegcuhcitc»:

Deutsche gemeine Vogteicn überhaupt.

Art. 14. Landschreiber. Art. 35. Münzwesen.

L andgrasschast Thurgau.

Art. 234. Polizeiliches.Art. 17. Beeidigung von Beamten. Art. 466. Justizsachen.„
33. Amtsrechnungen. „ 331. Judicatur- u. Competenzsachen. 479.„ 64. ,. 332. /, „ „ 509. Leibeigenschaft und Fall.

„ 105. Landschrciber. ., 333. » » „ 539. Lehcnsachcü.„
127. Beschwerden der VIII Quartiere. „ 335. „ „ „ 633. LocalcS.

„ 158. Huldigung. 375. /, „ „ 714. „„
170. Marchensachcn. .. 394. „ .. 731.

" 246. Abzug. .. 407. . / t. ^ ^

N h e i n t h a l.

„ 794. Personelles.

Art. 26. Amtsrechnung. „ 133. Justizsacheu. Art. 274. Zölle und Weggelder.
56. „ 236. Obrigkeitliche Lehen. „ 282.„ 57. „ 256. Schisffahrt. ,. 328. Locales.

„ 107. Polizeiliches. 257. „ 348. ,,

„ 134. Judicatur- u. Competenzconslicte.

„ 136. „ „

Art. 160. Justizsachen.

Art. 4. Beeidigung von Beamten.

24. Amtsrechnung.
50.

57. Landschreiber.
59.
62.

89. Archiv.
95. Marchensachcn.

112. Polizeiliches.
114. ,

129. Judicatur- u. Competenzconslicte.

Art. 4. Beeidigung von Beamten.

„ 27. AmtSrechnung.

.. 264.

„ 273. Zölle und Weggclder.

Grafschaft SarganS.

Art. 130. Judicatur- u. Competenzconslicte.

„ 162. Justizsachcn

„ 179.
„ 131.

,. 200. Obrigkeitliche Lehen.

„ 229. Ohmgcld.
„ 235. Straßenwesen.

„ 252. Zollsachen.

„ 255. „
.. 256. ..

s/Ii

Art.

Obere freie Aemtcr.

69. Marchensachcn.

349.

417.

Art. 260. Zollsachen.261.

„ 273. Kriegösachcn.
„ 282. Locales.

„ 237. „
.. 304. ..

316.

353. „
„ 353.

„ 332. Personelles.

Art. 193. LocalcS.

Conferenzen der V katholischen Orte nebft kath. Glarns während der IahrrechiumsiStagsatzung ^
Fraucnfeld, im Juli 1719.

lDtcmtöarchiv Vucern.Z

n. Es wird beschlössen, in gemeiner Session anzuzeigen, daß man nicht mehr nach Baden zur Tagsich'^
kommen, sondern immer am ersten Sonntag nach Petri und Pauli in Fraucnfeld zur Jahrrcchnung sich eins"'
den werde. 8 3. ?». Auf den Antrag von Zug und Glaruö wird nach Aeufierung einiger Bedenken
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^schlössen, durch ein „freund-bundsgenössischeS" Schreiben den König von Sicilicn um Vcrabfolgung der auS-
iiehenden Pensionen und Blmdeögclder anzugehen und zugleich für die wieder erfolgte Bezahlung der „Stipcn-
bün" zu danken, 8 4. Einer der Gesandten macht die vertraulicheMittheilung, daß er von Baron von
Greuth ein Schreiben erhalten habe des Inhalts, daß man am kaiserlichen Hofe erwarte, die katholischen Orte
bürden sich um Erneuerung dcS mailändischen CapitulatS anmelden, da dasselbe auch mit den drei Bünden
^schlössen worden sei, und daß er von guter Hand von Wien aus der Disposition deö Kaisers dafür versichert
Korden sei. Da die Zweckmäßigkeit,ja die Nothwendigkcit desselben sich für die katholischen Orte durch die
Führungen im letzten Kriege herausgestellthabe, indem dieselben damals aus keinem andern Orte, als aus

Mailändischen Victualien beziehen konnten^ und zwar trotz der Bemühungen von Seite der englischen und
^hündischen Minister, um die Verabfolgung zu hintertreiben; da ferner noch neulich von gewisser Seite her
^gen dieses Capitulateö Vieles in Wien zum Nachthcil der Katholischen in Bewegung gesetzt worden sei, so
^'kd gut befunden, diese Sache den gn. Herren und Obern zu hinterbringen, jedoch mit Behutsamkeit, „damit
--der Gcgcnthcil nicht vor der Zeit eS erfahre und mit seinen gewohnten Mitteln nicht schwerer mache." Bei
bkser Berathung wird auch berichtet, daß im letzten Kriege der „Gcgcnthcil in Bünden ungehalten,die Anstalt
"i" Machen helfen, zn Bellcnz und anderswo den Katholischen die Communication mit dem Stado di Milano
"^zuschneiden." 8 5.

Man sehe auch im Abschnitte Hcreschastbangclegcnheitcn:
^ Landgrafschaft Thurgau.

' Qnartierhauptlentcund Andschilsse. Art. V21. LocaleS. Art. 72g. Localcd.
' ^5. Judicatur- und Cmnpetcuzsachcn.,

137.

Conferenzen der evangelischen Städte und Orte während der Tagsatzungen zu
Baden und Fraucnfeld, 2. bis 30. Juli 1719.

^Staatsarchiv Ziirich.Z

Gesandte: von den evangelischen Orten, dieselben welche in der gemeinsamen Sitzung; für Biel erscheint
^ kk dem Bürgermeister Schott noch Peter Haas, Stadt-Vcnner; Mühlhauscn ist nicht repräsentiert.

D<n allgemeine Bct-, Fast-, Büß- und Danktag wird auf den 7. September angesetzt. 8 1. I». Bei¬
der» werden zuerkannt: 1) den Pfarrern zu Grönenbach und HcrbiShofen je 100 fl.; 2) dem Pfarrer und

^ulinejstcr der reformierten Gemeinde zu Christian-Erlang130 fl.; 3) der reformiertendeutschen Gemeinde

^^tariakirch 200 fl.; 4) der französischen Gemeinde daselbst 100 fl.; 5) dem Pfarrer Asimont zu Christian-
^ "»g 60 fl.; g) Pein in den picmontcstschcnThälcrn mit großes Erbauung sich aufhaltendenMusseton 100 Thlr.;

churpfälzischen Kirchen- nnd Schuldienern 300 Thlr.; 8) für die reformierte Kirche in LudwigSburg
den spöttische Rep.); 9) den beiden reformiertenKirchen zu Speyer und Worms je 100 fl.; 10) an

Kirchenbau der reformierten Gemeinde zu Gcmarke in Oberbarmen bei Elberfeld unter Ratificationsvor-
^ ^)lr. (IXörtischeRep.); 11) ebenso der waldcnsischcn Colonie zu Schönberg im Herzogthum Würt-

^rg gg g? . i2) für die Restauration des Kollegiums zu Enged in Siebenbürgen unter Ratificationsvor-
s>>r^ ^^)lr. (IXörtische Nep.); 13) daS Ansuchen der französischen Gemeinde zu Berlin um einen Beitrag

k Erbauung eines Waisenhauses wird abgelehnt; 14) die im Jahr 1710 eingesammelte Beisteuer zu einem
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Kirchen- und SchulhauSbau im Fürstenthum Tesche» in Schlesien wird den betreffenden Orten wieder zugestellt/
da sich ergeben, daß die Petenten keine Reformierten sind; 15) acht Studiosen,drei Ungarn und fünf Pinnow
tesen, sieben von ihnen nach Vstädtischer, einem nach IXörtischcr Reparation, je 120 fl. Glarus will nur für eine»
Picmontesen beitragen, Basel für zwei Picmontcsen und einen Ungarn; St. Gallen referiert. — Zu 5.,
7., 9. stimmt Appenzell nicht; Glarus referiert bei 7. und 8.; Appenzell und Biel bei 8.; Schaffhausen bei ^
wegen Worms. 8 2 bis 16 (f. S. 7). e. ES wird gut befunden, daß die Rechnung über die Unkosten, weicht
die Aufnahme und Weiterreise der GalcricnS einigen Orten verursacht haben, bereinigt werde. Ferner wir?
gewünscht, daß zwei unlängst angekommenen(Combctte und Lacroir) ein Viaticum von 50 Thlr. gcgcbe»
werde. Bei diesem Aulasse wiederholen Zürich und St. Gallen ihre Forderungen an GlaruS und Appenzell-
Basel an Schaffhausen und Appenzell für übernommene VcrpflcgungskostcnUnd Reisegelder. Die genannte»
Orte wiederholen ihre früher gegebenen Erklärungen. 8 17. «I. In Betreff des PathengeschenkS für den Soh»
des Erbprinzen von Württemberg wird beschlossen, die Sache, obgleich daö Kind unterdessen gestorben ist,
gemeine Session zu bringen und der KatholischenMeinungendarüber zu vernehmen. 8 18. v. Zu ci»c>»
Pathengeschcnk für den Sohlt des Fürsten Victor Amadeus von Anhalt, welcher die evangelischen Orte »cl'tz
der Stadt St. Gallen, den drei Bünden, Mühlhauscn, Biel, Gens und Neuenbürg zu Gevattern gebeten,
jedes der erbetenen Orte 50 Thlr. beitragen.Glarus und Appenzell wünschen eine andere Reparation bei ^
gleichen Ehrenausgaben und referieren. 8 19. 1'. Zürich fordert an Schaffhauscn noch Berichtigung cincS Z»
einem Pathengeschcnk für den Sohn des Markgrafen Christoph von Baden - Durlach gemachtenVorschuß^'
Schaffhausen erklärt, daß es sein Kontingent nicht nach gleich formierter, sondern nach proportionierter IVsbM
scher Rcpartition bezahlt habe. 8 20. K. Den BuchdruckernEmanuel und Johann Rudolf Thurneiscn
Basel wird das voriges Jahr nachgesuchte Privilegium für ihr Bibclwcrk bewilligt. 8 21. I». Die Angc^
genhcit der östreichischcnZölle, welche namentlich die evangelischen Orte belasten, wird besprochen. Es w>^
beschlossen, dieselbe vor gemeine Session zu bringen. Da den commerciercnden Ständen nach Beschluß ^
gemeinen Session überlassen bleibt, noch weitere Maßregeln zu ergreifen, so soll jenes decrctirte Schreiben »'
mehreren Copicen an dermalen am kaiserlichen Hofe befindliche Personen aus den evangelischen Orten abgeht
und dieselben ersucht werden, im Namen der evangelischen Stände dasselbe zu secundicren. 8 22. I. Die
schwerden gegen Frankreich wegen gesperrter Einfuhr eidgenössischer Waarcn „in die Franche-Comlst und W»
grafschast Burgund" und der Forderung von vier SolS für das' Pfund (Livre) gegen Bünde und Verträge st'Ü»'
von gemeinrr Session behandelt werden. 8 23. Ii.» Die glnrnerische Gesandtschaft eröffnet, daß dst
wohncr der 1517 von denen von Hewen erkauften Grafschaft Wcrdenberg dje Huldigung verweigern, und
wegen einiger in den Briefen von 1667 und 1687 angebrachten Abänderungen,betreffend die Befugnisse^'
Landvogts zu dem Auftrieb auf den gemeinen Weidgang; sie ersucht,,, ihrem Stande mit Rath Und Unterstütz»»^
an die Hand zu gehen, wenn er etwa Gewaltig, brauchen gcnöthigt würde, und erklärt, die Aligelcgtzm»
mit dem katholischen Gesandten auch in gemeiner Session zür Sprache bringen zu müssen. Die Gesandten,
Instruction,rathen an, wo möglich uoc^ferner, gütliche Mittel zu versuchen, durch, Seelsorger den Widerst^'
gen Vorstellungen machen zu lassen oder-sie durch Anbieten von Amnestie zur Huldigung zu bewegen; sie
cS auch nicht undicnlich, durch ein im Namen der evangelischen Orte erlassenes Schreiben die Werdend^')
zu ihrer Pflicht zu ermahnen. Uebrigcn.s werde man in gemeiner Session auf fernere Anwendung güt^'
Mittel antragen. 8 24. I. Schaffhausen bringt seine Klagen gegen die noch immer die Huldigung verweilst^
den und mancherlei Frevelthateiz veviibvnden, Wilchinger vor. Es wird passend eraclM, daß gegen diest>»il
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^>lchinger, welche durch Muthwillen und Frevel djc treu gebliebenen zur Renitenz verleiten wellen, cingcschrit-

ün »verde, hingegen bedenklich gefunden, gegen die ersten Rädelsführer in Berücksichtigung der ihpetwcgcn

de», kaiserlichen Hofe eingelangten Schreiben „größcrn Ernst vorzuirchmcn." In gemeiner Session soll daraus

^getragen werden, daß jemand aus den übrigen Orten abgeordnet werde, um den Wilchingcrn Vorstellungen

i» machen, und daß in gemcincidgenössischcm istamcn dieses Geschäft dem Kaiser rccommcndicrt werde. 8 25.

»>. Die Gesandten von Biel eröffnen, dasi an dem sogenannten „Laid" oder jährlichen RegimentsbesetzungSsag

deriges Jahr, der bisherige Stadtschrcibcr Peter Watt wegen begangener Fehler nicht mehr gewählt worden

und daß derselbe beim Bischof von Basel durch Sollicitationcn mehrere ernstliche Schreiben an ihre Con-

Üüuenten und „die vordersten RcgimentSpcrsvncn" ausgewirkt habe; cS sei zu besorgen, daß zuletzt der Bischof

Angriffe i» ihre RegimcntSbcsctzung und Judicatur zuwider ihren Freiheiten und Privilegien sich erlaube. Sie bitten

^ Gesandten um Rath und Hülfe, und das um so mehr, da die von Bern unter der Hand versuchte Ver¬

hüllung bis dahin umsonst gewesen sei. Die Gesandten, ohne Instruction, stellen zwar die Hülfe ihrer Stände in

^ü'sicbt, und ersuchen inzwischen Bern, da cS noch speciclle BundcSpflichtcn dem benachbarten Biel gegenüber habe,

>nne Vermittlung ferner eintreten zu lassen, 8 2k. i». In Folge des Berichtes, daß eine Anzahl Haushaltungen

ül Bärenthal im Hohcnzvllcrisch-Sigmaringischcn mitten unter Katholiken zum evangelischen Glauben übcrgc-

ücten seien, und daß eS den Anschein habe, als ob sie, obgleich der König von Preußen und der Herzog von

Württemberg sich derselben angenommen, auszuwandern gcnöthigt seien, wird die Bereitwilligkeit zur Untcr-

üützung ausgesprochen, jedoch für nöthig befunden, vorerst noch nähere Erkundigungen einzuziehen. 8 27. «».Aus

Nachricht, daß den Reformierten in der untern Pfalz der Hcidelbcrgcr-KatechiSmuS weggenommen worden

namentlich wegen der in der 80. Antwort enthaltenen harten Ausdrücke gegen die Messe, wird beschlossen,

ÜÜ) deßwcgcn an die Könige von Großbritannien, Schweden und Preußen, an die Gcneralstaaten und den

Abgrasen von Hessen-Kassel zu wenden (namentlich möchte Preußen den churpsälzischcn Hof von solchem Bc-

Üüuicn abmahnen), und in so fern der churpfälzischc Kirchcnrath cS passend erachte, denselben anzugehen, auch

ün Schreiben an den Chursürsten der Pfalz selbst zu erlassen. 8 28.

Zürich und Bern.

P» Zur Beilegung der zwischen dem Abt von St. Gallen und dein Lande Toggenburg noch obwaltenden

Heiligkeiten wird eine Confcrenz aus den 21. August nach Frauenfeld angesetzt. 8 29. «>. In Betreff der noch

^berichtigten Vorsatzanforderungcn und Rechnungen vom letzten Kriege wird, da Berns Gesandtschaft ohne

Atruclion ist, beschlossen, nach den Hcrbstscricn darüber zu correspondicrcn. 8 30. i. Die von Bern noch

hüner verlangten höher» Zölle an der Aare wünscht Zürich auf den alten Fuß gesetzt und verlangt von Bern

üthcilung der alten Tariffa. Diese wird von Bern zugesagt. 8 30. «. Zürichs Gesandtschaft beschwert sich,

der zwischen Zürich und Basel gehende Bote zu Lenzburg auf Befehl der Herren Fischer, Postad-

hodmtvrcn, angehalten und ihm Briese und „Beschwerden" abgenommen worden seien. Sic ersucht die bcr-

'üchche Gesandtschaft, dahin zu wirken, daß diesem Boten der Durchpaß durch das Berncrgcbict gestattet werde,

ttns Gesandte referieren. 8 3l. t. Zürich empfiehlt Bern die baldige Berichtigung der Reisekosten des an

G üirinischcn Hof abgesandten SccrctariuS. 8 32.

Zürich, Bern und evangelisch GlaruS.

dringende Empfehlung hin, daß den inö Württcmbcrgischc ausgewanderten neubekchrten Bären-

//G schleunige Unterstützung möchte gereicht werden, da ihnen ihre Güter Hinterhalten würden, wird gut

Guide», dieselben den Orten zu einer Beisteuer von ckOO Thalcrn in IXörtischcr Ncpartition zu empfehlen. 8 37.

22



470 Juli und August 1719.

Zürich, Bern, evangelisch Glarus und Schaffhausen,
v, SchaffhausensGesandte berichten (in Fraucnfeld)über die schlimmere Wendung, welche das Wilchinger-G^

schüft seit ihrer Abreise von Baden genommen habe. Durch Ankündigung einer Amnestie sei nicht nur nicht die Hui-
digung erzielt worden, sondern die treulosen Wilchingcr hatten ihr Dorf abermals verlassen und sich auf Reichs
boden begeben und übten von dort aus allerhand Muthwillcn an den treu Gebliebenen aus. Ihr Stand habe deßwege»
eine Garnison nach Wilchingen verlegt und sei bald genöthigt, „mehreren Ernst vorzunehmen". Die übrige»
Gesandten rathen immer noch zu Anwendung gütlicher Mittel, und nachdem Schaffhauscn den Wunsch ausg^
sprachen, daß man versuchen möchte, durch eine aus den Gesandten der gegenwartigen Sitzung gewählte Co»»
Mission die Sache beizulegen, wird beschlossen, diesen Vorschlagvor die gemeine Session zu bringen. 8- 41.

Zürich, Bern, evangelisch Glarus und Appenzell-Außerrhoden.
HV. Appenzell-AußerrhodcnsGesandtschaft trägt instructivnsgemäß auf Untersuchung des „Lanquatt»'

(Langwatcr-)ZolleSan. Die Gesandten von Zürich, Bern und evangelisch Glarus finden eS am passendste»-
wenn von Seite Appenzellö die früher schon gewählten Schiedortc ersucht würden, zu Beurthcilung der Sal
die erforvcrlichen Sätze zu ernennen. 8 42.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenhciten:

Land grafschaft Thurgan.

Art. 224. Hintersäßen. Art. 727. Locales. Art. 744. Localis.
„ 477. Justizsachen. „ 732. „

Rhcinthal.

Art. 327. Locales. Art. 347. Locales. Art. 412. LocalcS.

Grasschaft Baden.
Art. 273. Salzsachcn. Art. 412. Locales.

138.

Jahrrechnung der die Grasschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände-
Frauenfcld und Baden, im Juli und August 1719.

ITtaatSarchiv Zürich.1

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Escher; Johann Konrad Escher. B er n. Christoph Steiger; Johal
Anton Tillicr. Glarus. Joseph Ulrich Tschudi; Johann Heinrich Zwicki.

Die noch unerledigten Puncte, betreffend die Abstattung des Jmmi in Zürich von den Glarncrfrückste»-
die bessere Einrichtung für die Bestellung der Pfarrpfründe zu Rußikon und für die Bewerbung um diesel¬
ben Pferdezvll zu Altdorf, das Weggeld zu Bitten, die Verbesserungder Zicgelbrücke und den Rennwcg l
Hof Reichenburg sollen mit Zuziehung von Schwyz bei der wegen der Huldigung von Rappcrschwylvcranstl
tcten Zusammenkunftbehandelt werden. 8 29.

Mansche auch im Abschnitte Herrschastsangelegeuheitcu:

Landgrafschaft Thurgan.
Art. 159. Huldigung.

Grafschaft Baden und untere freie Aemter.

Art. 65. Mimzweseu. Art. 75. Fremde Kriegsdienste.



August 1719. 17t

3. Beeidigung von Beamten.
» 28. ÄmtSrcchnung.
. 56.

" 89. Grafschcistslciuscr.
' 93. Huldigung.
» 124. Einzug und HintersLßen.
' 129. Polizeiliches.
« 146.
» 147.

Ar,.
4. Beeidigung von Beamten.

27. ÄmtSrcchnung.

Grafschaft Baden.

Art. 156. Polizeiliches.
„ 153.
„ 196. Judicatur-'n. Eompctcnzconsticte.
. 198. „
. 219. Justizsachen.

221.
. 223.

225.
I 227.

Untere freie Acmtcr.

Art. 59. Landschrciber.
„ 99. Huldigung.

Rappcrschwyl und dessen Höfe.
Art. 12.

Art. 243. Hühnergeld.
„ 259. Fall und Abzug.
. 260.
. 274. Salzsachcn.
„ 234. Zoll und Geleit.
, 413. LocaleS.

444.

„ 465. „
„ 484. Personelles.

Art. 141. Justizsachen.

13«.

Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 8. August 1719.

leyrok«» Slatüschlagduch vo» Nidivalden.j

Gesandte: Uri (Unbekannt). Schwyz (Unbekannt).Nidwalden. Johann Jakob Kaiser, Alt-Land-
^»laiin und Landshauptmann; Ackermann, Landvogt.

Der Abschied konnte nicht aufgefunden werden. Gegenstand der Verhandlung ist das Monticcller-
^eitgcschüft.

Man sehe die Vogteien:
Bellen;, Bollenz und Riviera.

Art. 103.

14«.

GemeineidgenössischerCongressus.
Schafshausen, 12. August 1719.

lStaatSarchiv Zürich.,

dcg Zürich. Johann Heinrich Hirzcl, Statthalter. Bern. Johann Anton Tillicr, Vcnner und
^ ^aths. Luc er n. Franz Ludwig Pfyffcr, des Raths und Spcndhcrr. Uri. Joseph Anton Püntincr von
. Himberg. Schaffhau scn. Johann Heinrich Ott; Michael Senn, beide Bürgermeister; Melchior von

iistcrii, Statthalter; Johann Kaspar Murbach, Scckclmcistcr; Johann Konrad Pcycr, Seckclmcistcr; Johann
^ vb Spleiße zi. i,., dcS Raths und Zunftmeister; Johann Konrad Pcycr im Hof, Stadtschrcibcr; Alerandcr

1. (f. ^ Raths; Johann Jakob Zicgler, dcS großen Raths,

send Cvngrcß trat dcS Wilchingcrgeschäfteö wegen zusammen, nachdem die übrigen Orte zu dieser Ab-
""st schriftlich ihre Zustimmung gegeben hatten. Die Instructionen aller Gesandten gehen dahin, zu allen
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gütlichen Mitteln Hand zu bieten, durch welche dieses Geschäft beigelegt werden könne. — ES wird ein Schrei¬

ben-desKaisers vorgelegt, in welchem dargcthan wird, daß nach dem 1656 vom Kaiser, als Oberlchenöhcrr»,

dem Grafen von Sulz gegebenen Consensbrief und dem 1656 zwischen diesem und der Stadt Schaffhause»

coram l:ommi58i»no 6.-w«.-ncm errichteten Ucberlassungs-Haupircccsi Schaffhausen nicht nur Blutbann, Forst u»b

Geleit, sondern auch die hohe Landes- Ober- und Herrlichkeit sammt der landgcrichtlichen JurisdietionScrcmtion, ff

weit sich der Stadt UntcrgcrichtSzwang allda erstreckt, zu einem Afterlehen überlassen worden sei, daß eS daher

die hohe Landes- Ober- und Herrlichkeiten über diese Aecker in den eidgenössischen Bund nicht mitgebracht habe,

weil es diese Rechte erst 1656, also nach dem westphälischen Frieden und dazu auf kündbarem Rcichsboden und

aftcrlchcnSweisc acquiriert habe. ES weist die Einwendung Schaffhausens imliuuv iiickoponckonliuti gmmck -mb'

ckitns in impki-io sitns von der Hand. Zugleich wird darin bemerkt, daß von Seite des Kaisers den Wilchiiu

geri? bedeutet worden sei, sie sollten sofort den gewöhttlichen Huldigungseid Schaffhauscn leisten, jedoch >»^

Weglassung der für den Kaiser und das Reich präjuducierlichen Clauscln, daß sie auf allen Rccurö an de»

Kaiser oder je nach Umständen an den Mediatlehnsherrn, damals Fürsten von Schwarzenberg, verzichten sollte»-

Wer diese Klauseln schon beschworen, dessen Eid wird in so weit für null und nichtig erklärt. Nach abgelegt

Huldigung sollten die Wilchingcr jhre Beschwerden der Ovrigseu vortragen, und wenn ihnen die Justiz »b-

geschlagen werde, sich an den Kaiser wenden. Zugleich'fordert das Schreiben Schaffhauscn auf, die in H»^

gehaltenen Wilchingcr frei zu lassen und darüber im Verlauf von zwei Monaten zu berichten; im Unterlassung^

falle stellt eS ErecutionSmittel in Aussicht. Dcch Fürst von Schwatzenberg zeigt an, daß er in gleichem Sin^

die Wilchingcr zur Huldigung habe ausfordern lassen unv cmpsichlt Milde. Zugleich wird auch ein Schreibt»

von Wien vorgelegt, welches einen scharfen Verweis gegen den Pfarrer in Wilchingen enthält, daß Verses

seinen Pfarrkinvern sogar die Communion verweigere, wenn sie von dem RccurS an den Kaiser und den Fürste»

von Schwarzenberg nicht abständen. Auf diese Schreiben hin wird mit Einwilligung Schaffhausens der lD-

sandtschaftssccretarius an daS fürstlich schwarzenbergische Obcramt zu Thicngen geschickt, dasselbe inöchtc »»

Ausgetretenen von Wilchingen zur Leistung der Huldigung bewegen und ihnen keinen Untcrschleif in der La»»-

grafschast mehr geben; nachher zu den ausgetretenen Wilchingcrn, ihnen im Namen der Gesandten ein Pall'»^

vorzulesen und sie unter Anerbieten sichern Geleits zur Rückkehr zu bewegen. Der Secrctär bringt vom Ober-

amte die Antwort, daß es keinen Befehl habe, die Wilchingcr sortzuweisen; dieselben sollten aber huldige»-

-jedoch mit Weglassung jener für das Reich und den Kaiser präjudicierlichcn Clauscln. Die Wilchingcr,

schaffhausischcS Gebiet an die Grenzen gckömmcn, antworten nach Anhörung der Ermahnungen schriftlich

sie hätten sich, nachdem sie vor einem Jahr Zürich vergebens um Rath und Hülfe gebeten, an den Fürsten

Schwarzenberg, als den LehenShcrrn des Reichs Aftcrlehnö, und an den Kaiser gewendet. Da sie nun b»

Sache in das Recht gesetzt hätten, könnten sie dem Richter nicht mehr aus der Hand gehen. — Schafft)»»^'

wünscht nuil ernstliche Mittel angewendet. Die Gesandten aber, nur für gütliche instruiert, schicken mit

stjmmung Schaffhaüscns eine zweite Abordnung, bestehend aus den Sccrctären von Zürich und SchaffhauP'-

an das Obcramt von Thicngen uitd an die ausgetretenen Wilchingcr, um zu fragen, was ihnen in der

digungsformel beschwerlich falle, lind worin die präjudicierlichen Clauscln beständen, da die dicßmalige

digungSformcl dieselbe sei, welche vor dem Kauf von Alters her beschworen worden. DaS Obcramt

wortct, daß eS gehört habe, daß die Anstoß gebende Claüfcl deli RcmrS betreffe, welchen man den Wilching^.

an den Kaiser und den Fürsten von Schwarzenberg nicht gestatten wolle. Die Wilchingcr, an der Grenze

NeichSboden stehend, antworteil, daß sie, wenn Man die Garnison abführe und die Gefangenen in Freilst^
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huldigen wellen, und zwar nach Form der kaiserlichen Resolution, so daß aus der Formel die Worte

^gelassen würden, welche ihnen verbieten, Schuh und Schirm anderswo an sich zu nehmen oder anderes

Nvcht zu suchen; ferner hätten sie daö AppcllationSrecht an den Fürsten. Sie sägten bei, „daß, wenn sie,von dem

"Nichter Hand abziehen wurde», sie alle dahin seien." Mittlerweile kommt von einer Reise der Obcramt-

'"anit von Thiengen, Herr von Anethan, nach Schaffhauscn und verspricht privatim, die Wilchinger zurHul-

^-lu»g zu bewegen und die noch vorhandenen Schwierigkeiten zu beseitigen. Zugleich wird auch beschlossen,

von Seite der Gesandten die Wilchinger durch ein Patent noch einmal zur Huldigung aufzufordern. Der

^Pt von Schwarzenberg stellt den« Oberamtc ein SüpplicativnSschrciben an den Rath von Schaffhausen zu,

^leheö'die Wilchinger unterschreiben sollten, des Inhalts, daß sie die Huldigung ohne Anstand und ohne

^ingungen leisten wollten und um Zurückziehung der Garnison bäten; daß sie übrigens der Hossiuing

nur» »verde ihnen nichts gegen ihre Rechte und Privilegien zumuthen. Als laber die Wilchinger

^ Supplikation nicht unterschreiben wollten, sondern sich auf die Resolution des'Kaisers beriefen, erklärten

^ Gesandten, daß sie alle gütlichen Mittel erschöpft hätten, auf welche ihre Instruction sie anweise. Schaff-

^ussu „lacht davon seinem kleinen und großen Rathe Anzeige. Diese beschließen, die in Wilchingcn liegende
wüivn, welche bis dahin aus obrigkeitliche Kosten erhalten wurde, aus dem Vermögen der rcnitierenden

uchingcr zu unterhalten, und ersuchen die Gesandten, ihnen nach den Bünden, ferner tröstlich an die Hand

^ hohe». Die Gesandten finden diese Maßregel bedenklich, „weilen in der Eidgenossenschaft die militärischen

" Petitionen in dergleichen Fullen nicht, sondern vielmehr gütlich zu handeln herkömmliche Ucbung sei." Sie

stiere,, ihren Obern und lassen auf Schasshausens Wunsch ein Schreiben an den Kaiser und au den Fürsten

Schwarzenberg aufsehen, das sie ihren Herren und Obern zur Ratification bringen. Schaffhauscn erläßt
von

noch von sich aus ein Schreiben an den Kaiser und den Fürsten, in deren erstem es gegen die Annahme

^v>v»stricrt,'daß die Wilchinger «»blliri in imporio 8ili seien, und erklärt, daß in dem Konsens von 1959

^Ant worden sei, daß die betreffenden Ocrter schweizerische Dörfer seien, und daß die Huldigungösormcl die

"^gebrachte sei.

^ ?li s Mlllk

Couftrenz von Zürich und Bern.

Fraueufcld, 21. August bis 15. September 1719.

IStaqtsarchiv Belli.1

'' -U-' ' ' ' - - 'öt IT - . . 5«.Äi,5 -tUtlll,. .w ?.'!!! .-1

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Eschcr, Bürgermeister; Johann Jakob Ulrich, Statthalter. Bern,

^'s'oph Steiger, Schultheiß; Johann Anton Testier, Vcnner und des Raths. sVon Seite deS AbtS von
- Gallen: Joseph Anton Püntiner von Braunberg, sürstlich-sanctgallischcr geheimer Rath und Landöhof-

^Pter; F^wz Diethelm von Wyßinann, fürstlich-sanctgallischer geheimer Rath und Lanvvogt im Toggcnburg.

Seite deS LandratHS im Toggenburg: Joseph German, Landraths-Obmann; Melaus Rüdlinger,

^rathsstatthalrer; Johann Baptist Keller, Panncrhcrr; Johannes Steiger, Quartierhauptmannl.

bcss ^ Berit, vom Abt von St. Gallen und vom Landrath im Toggcnburg ersucht, die zwischen
G Thcilcn in Folge verschiedener Auslegung des badischcn Friedens obwaltenden Streitigkeiten zu vermit-
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teln und über andere Bcschwerdcpuncte zu entscheiden, gaben ihren Gesandtschaften den Auftrag einen Vergleich

zwischen dem Abt, Dccan und Convent des Stifteö Sanct Gallen einerseits und dem Landrath im Namen der

Landlcute im Toggenburg andrerseits zu vermitteln. Diese nehmen die Klagen des gemeinen Landes, ö. die

der einzelnen Gemeinden, L. die das evangelische Wesen in einzelnen Gemeinden betreffenden Beschwerden ent¬

gegen und stellen einen Vergleich auf, welcher von den vermittelnden Gesandten den 15. September 1519 un¬

terzeichnet wurde und als Erläuterung des badischcn Friedens anzusehen ist. Sein Inhalt ist folgender.

Entscheidung über die Klagen des gemeinen Landes. 1) Betreffend die Anlagt

bleibt es bei Art. 3 und 61 des badischcn Friedens; die vom Landrath angesetzten Anlagen sind

weilen als richtige Schulden anzusehen, und von Säumigen oder sich Weigernden sollen sie aus de>»

gewohnten und landesüblichen Weg des Rechtens, bcnanntlichen durch die Schätzung, eingefordert wer¬

den, und hicmit soll es wegen der wirklich ergangenen Landeökosten und daherigen Anlagen seine völ¬

lige und endliche Richtigkeit haben. 2) Der Abt erklärt, daß den nieder» Gerichten nach deren Ver¬

bannung niemand als der Ammann, die Richter, der Schreiber und der Weibcl beizuwohnen habb

daß diese allein, jedoch nur die niedergcrichtlichcn Geschäfte zu beurtheilen haben. Der Ammann aber dnrl

keine Strafe anlegen; über die von den Niedern Gerichten wegen Schulden gefällten Urthcile soll die landö-

bräuchlichc Schätzung ergehen. Andrer niedergerichtlicher Urtheile und Sachen halber will der Abt zugebt

daß der Ammann die zwei ersten Bott von 3 und 5 Pfd. erlauben und vollstrecken lassen möge; die dahck

fließenden Bußen gehören, wie die übrigen niedergcrichtlichen, dem Fürsten. Ist es nicht Zeit, in nieder^

richtlichen Vorfällen das Gericht zu versammeln, so ist dem Ammann überlassen, die nöthige Anordnung ^

treffeil. Dem Ammann liegt der Einzug der dem Niedern Gericht allein zustehenden Gefälle ob; mit ve»>

Einzug der dem Fürsten gehörenden Bußen und Gefälle hat er ohne besondcrn Auftrag von Seite des Fürst'

nichts zu schaffen. Die Aufrechnungen oder „Auffähl, und was danahcn depcndicrt", sollen mit Vorwissen ^

LandvogtS durch den Ammann, Schreiber und Weibcl und zwei Richter in Parität der Religion, deren ci>t

vom Fürsten, der andere von der Gemeinde „gezogen" wird (in wichtigen durch vier in gleicher Parität

Nomination gewählte) vorgenommen, die Collocationen darüber von selbigen gestellt, die daher vorfallend^

Streitigkeiten rccta an daö AppellationSgericht gebracht und der Auffahlsactuö, er sei streitig oder nicht, ^

Landvogt eingehändigt werden. — Der Waisen halber bleibt eS bei Art. 68 des badischcn Friedens, so ^

selbiger nicht nur auf die Personen, sondern auch auf das Gut verstanden sein soll. Die Waisenrechnungen wcrd'"

abgenommen vom Ammann, wenn derselbe von der Religion der Waise ist, und dem ältesten Richter; ist t

Ammann andrer Religion, von den zwei ältesten Richtern von der Religion der Waise mit Zuzug des Gcri^

schrcibcrs, Weibels und zweier nächsten Verwandten, vorbehalten jedoch, wenn der Testator in Beziehung ^

den Vogt und die Verwandten etwas besonderes verfügt hat. Die RechnungSabnahmc geschieht alle zwei

drei Jahre oder auch eher, wenn der Landvogt es nöthig erachtet. Die dabei sich ergebenden Streitigkeit

werden vor dem nieder» Gerichte bcurthcilt. In jedem Gerichte werden zwei Waiscnbüchcr, für jede Rcligt

eines, von dem Gcrichtschreiber geführt; sie müssen auf Verlangen dem Landvogt jewcilen mitgethcilt werden ^

Der Gcrichtschreiber hat alle von den nieder» Gerichten herrührenden Geschäfte zu schreiben und zu erpcdstt'

3) Ein jeder hat auf ergangene Citation vor dem Landvogt zu erscheinen und die Ursache der Citation

ihm zu vernehmen. Meint er aber, daß er von seinem in dem Frieden verzeichneten Richter- belangt wcr^
sollte, so soll ihm das «„gedeihen. Erhebt sich Streit, ob die Sache hoch- oder niedergcrichtlich sei, st'

dieser Streit vom Landvvgt und dem Landgericht entschieden werden; daS niedere Gericht darf hierin sich ^
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Präcognition anmaßen. 4) Die Fchlbarcn sollen von den Niedern Gerichten in die in den Ocffnungcn, Man¬

zen, Satzungen und Ordnungen bestimmten Bußen „cingckennct" oder lcdig gesprochen werden; lassen die

Zustande eine Milderung zu, so sollen dieselben dem Urthcil beigesetzt, der Fehlbarc dem Landvogt zur Milde

^Pfohlcn werden. Ist des Fehlers in den Ocffnungcn, Mandaten u. s. w. nicht gedacht, so mögen die nie-

dern Gerichte eine Buße nach Billigkeit bestimmen, bis eine Ordnung und ein Gesetz dasür gemacht wird.

^ Diejenigen Punctc des „Mandates", welche der im badischcn Frieden stabilicrtcn evangelischen Rcligions-

^iheit entgegen sind, so wie alle andern Artikel, welche diesem Frieden oder gegenwärtigem Vergleich zuwider

^usen, abgeändert werden. Dem evangelischen Landrath wird in Ansehung der die evangelische Religion

angehenden Schlüsse gleichfalls keine Erccution zugestanden. Die Inspektion und Besorgung der evan-

^bchcn Kirchen-, Schulen- und Armengütcr, der Stipendien u. dgl., wo sie deren eigene haben, soll nach

73 des Friedens dem evangelischen SynoduS allein zukommen. 6) Der Ehehaftcn und TavernwirthShäuscr

bleibt es bei Art. 55 und 56 dcS Friedens. Schcnkhäuser wird neben den besagten Wirtschaften in

w>e>„ und dem andern GcmcindSbczirk der Landvogt nach Gutfinden zu halten erlauben. Wenn eine Gemeinde

^ Führung nur eines SchenkhauscS ihm drei GcmcindSgcnosscn vorschlägt, so wird er einen ans denselben zu

Wählen „nicht absein." 7) Die Ammänncr sind, wo der Fürst keinen Gegenvorschlag hat, wie auch alle Richter,

Hrcibcr, Wcibcl und Schätzer gleich bei ihrer Erwählung an selbigem Orte, die übrigen Ammänncr aber,

^ Welchen der Fürst einen Gegenvorschlag zu geben hat, nach deren Bestätigung sämmtlich und collegialiter

^ ^ichtcnfteig bei offener Thürc zu beeidigen, und jedem soll aus sein Verlangen eine Abschrift seines Pflicht-

^ Zugestellt werden. 8) In Beziehung auf die Competcnz des Landraths bleibt cS beim dritten und den
gendcn Artikeln des badischcn Friedens. Demnach gebührt ihm keine Jurisdiction noch Bestrafung; waö er

vermöge seiner Bcfugsamc ordnet und erkennt, soll durch die landesübliche Schätzung vollzogen werden,

"wer vom Landrath oder der Beschwörung dcS LandeScidcö ohne erhebliche Ursache ausbleibt, 2 Gld. dein

wsicn und 1 j/z Gld. in den Landesseckcl an die LandcSkostcn bezahlen soll. 9) Betreffend die jährliche Bc-

bwig der Gerichte, vergleicht man sich dahin, daß „in Besetzung der Richtcrcn, wo ein Gericht unter hundert

w>n, leiblich gcschwistcrtc Kind wohl neben cinandcrcn erwählt werden mögen; solches aber, wo

" "ö Gericht aus mehrerer Mannschaft bestünde, auf den dritten Grad der Blutsfreundschafft, ertcndicrt vcrblci-

bis dato gebräuchlich gewesen." Müssen im Appcllationsgcricht einige der Richter wegen Verwandt¬

est austreten, und wird die Ersetzung verlangt, so ist dieses Verlangen sogleich bei Jnterposition der Appel-
"wzuzcigen; daim »Verden die Ersatzmänner mit Beobachtung der Parität, die fürstliche»» vom Landvogt,

^"^'ldlichc»»" vom Landrath gewählt. 19) Kraft dcö Art. 11 des badischen Friedens steht es dem Landvogt
dein Landgerichte, nicht dem Landrathc zu, die Land- und ander»» Mandate, auch Satz- und Ordnungen

Weichten. 11) Der Brücken- und Weggclder halber läßt man cö bei Art. 50 des Friedens bewenden. Der Zölle

^ ' ^stimmt der Vergleich, die Gemeinde Jonschwhl sott wegen der großen Kosten, welche ihr die Unterhaltung

^ Schwarzenbachcr-Brücke verursacht, den» Abte zu gnädiger Eonsidcration empfohlen »verde»,. Von denjenigen

^aare», welche vor ihrer Ausfuhr auS dein Lande wirklich verkauft sind, soll, wenn gleich der Verkäufer scl-

wißcr Landes zu liefern versprechen hat, der Zoll bezahlt werden. Der Streit wegen des Zolls zu Wyl

^ ' Weil die Stadt Wyl daS Recht dargcschlagen, an den gebührenden Orten ausgetragen »verde»». 12) DaS

^'stw», daß der Abt angegangen »verde»» möchte, in Collatur- und KirchcnrcchnungSgeschäflcn die Karho-

Evangclischcn gleichzustellen, ziehen die Katholischen zurück und hoffen, daß sie, ohne daß hier ein

^ gefaßt wird, vom Abte hierin consolicrt »verde». 13) In Beziehung auf die Mannschaft und das
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davon abhängende Militare läßt man eS bei Art. 44 des Friedens bewenden, weil man nicht beidseitig verlangt, dal>

an dieses Geschäft Hand angeschlagen werde. 14) In Ansehung der Beschwerde, daß man die außerhalb des Laill^

gezogenen oder vcrheirathetcn Tochter als Leibeigene anspreche und unter dem Titel des Falls Geld von ihnen erhell

wolle, überläßt man sich der Hoffnung, der Abt werde eine billige Remcdur eintreten lassen, wenn man sich dafür melde

«. Entscheidung über die Klagen dör einzelnen Gemeinden. 15) Denen von Hemberg ist d>e

Wahl deö Ammauns nach dem Freiheitsbricf von 1440 nicht absolut frei, sondern sie steht ihnen nur nach ^

Willen des Herrn zu; es toll daher inS Künftige mit Bestellung deö AmmannS und der Richter im Gen^

Hemberg gehalten werden, wie in andern Gerichten dcS obcrn Amts; die Schätzer sind in Parität der Relig^

zu setzen. Diejenigen in den beiden Gerichten Hemberg und St. Pctcrzcll, welche von Leibeigenen deren vo"

Raron abstammen, und die Leibeigenen, welche der Abt daselbst thcilS schon vorher, theilS in Folge der J»c^'

poration des Klosters St. Johann und deS Austausches mit dem Kloster Magdenau erhalten hat, sollen ^

Fall bezahlen; den Fall zu bezahlen ist niemand verpflichtet, von dessen Vorältcrn er nicht auch bezogen worb^

ist. Für streitige Fälle ist das Recht vorbehalten. 16) Die Beschwerde derer von Wintcrsperg, Starken^

und HarzcnmooS, daß sie von denen zu Ennetbühl und im Schlatt im Thurthal abgesondert worden seien,

daß ihnen die Faßnachthühner abgefordert werden und der Fall von ihnen verlangt werde, für dessen Loöll^

sie einen förmlichen Kaufbrief zu haben meinen, wird an ein unparteiisches Recht gewiesen. 17) Auf den Wu»!

der Gerichte Batzcnheid und Ncckerthal, daß ihnen ein Vorschlag zu einem Weibcl bewilligt werden »iöäl">

wird erkannt, daß eö beim Herkommen verbleiben soll. Ob, wie eben dieselben begehren, diese Gerichte getre»^

und jedem ein eigener Ammann bewilligt werden soll, oder wie auf andre Weise diesem Begehren cntgcgenzuko»»»^

sei, wird zu verordnen dem Abte überlassen. 18) Auf die Klage derer von St. Johann, daß man ihnen die 8^'

uachthühner-Bezahlung um erhöhen wolle, wird erkannt, daß cS bei Brief und Siegeln verbleibe; wer^'

aber rechtsgültige Erceptionen oder jüngere Verkommnisse dagegen vorgebracht, so soll die Entscheidung

unparteiischen Richter überlassen werden. 19) Der Fürst giebt die Erklärung, daß den moßnangschc» ^

schlechtem, welche von dem fischingischcn Fall ausgelöst zu sein klar darthun können, von Leibeigenschaft

nichts weiteres angesucht werden soll. 2O) Gemäß dem Einlaßbricf zu der unterämtischen Freiheit wird de>^

von Ober-Utzwyl zugestanden, daß sie in Beziehung des AmmannS in Vorschlag und Gegenvorschlag der nn^

ämtischen Freiheit gemäß gehalten werten sollen. Die Bestellung des WcibclS aber steht dem Fürsten allein

Entscheidung über die /Beschwerden der evangelischen Gemeinden. 21) Den Evanzsi

sehen von Hclfenschwyl soll der laut badischcr Vcrkommnuß ihnen zugehörige Antheil dcS KirchengutS, die ^

kurung von 162l), das Zehnturbarium und die Gemcind- und Zchntgrenzscheidung, welche noch in .

Händen liegen, in allen Treuen crtradicrt werden. 22) Den Evangelischen zu Büttschwyl ist der Bcisih ^

den Kirchcnrechnungen zu gestatten; so lange die Einkünfte deö KirchengutS an die nöthigen Ausgaben (na»>^

lieh zum Bauen) hinreichen, so dürfen sie zu keiner Anlage angehallen werde», cö sei denn, daß durch ^

rung oder einen andern Vergleich etwas anderes bestimmt worden sei. 23) In Ansehung der Beschwerden

Evangelischen zu Lütispurg, betreffend die Dauer der Gottesdienste beider Religionen, wird für nöthig ernä>^
daß beider Religionen Pfarrer bis nächsten St. Gallitag die Stunden regulieren und diesen Vergleich

Landvogt und vom evangelischen SynoduS ratisicicrcn lassen; kommen sie nicht übcrcin, so soll eine

nung vom Landvogte und einem Ausschuß aus dem Synodus gemacht werden. Die Thurmuhr soll auS

gemeinen Kirchcngut bezahlt, mit den Bcttclfuhren cö gleich andern Orten im Land gehalten werden. ^41 ^
die Beschwerde der Evangelischen zu Ganterschwyl, daß ihnen der dortige Priester eine Rechnung von ^
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lg Iahr^ her stelle, wird erkannt, daß von Deean Schenkli und Landvogt Nabholz, welcher die badischc

"^l'erkommnus!" errichtet, Bericht hierüber eingeholt und dann die Ueberkouummsi vollstreckt werden soll.

Auf die Klage der Evangelischen zu Henau, daß der dortige Priester vhnc deS evangelischen Pfarrers

"nt> der Vorgesetzte» Bvrwisse» den Zehnten verleihe, auch de», Pfarrer den siebenten Theil deS „Durstudler-"

ch»tcnö nicht lassen »volle, wird erkannt, daß eö beider in Baden dieses PfrundeinkommcnS halber gemachten

' 'kurung und Verkvmmniß bleiben soll, 26,) Ebenso soll die wegen der Evangelischen zu Niedcrglatt in Baden

^Machte Bcrkommniß ohne Anstand in völligen Stand gesetzt werden. 27) Den evangelischen Jonschwylcrn

das im badstchen Vergleich an Zehnten und Geld ihnen Zugesprochene, sowie auch eine Copic deS Pfrund-

^'ariuins zugestellt und daö Original des ZehntbricfS vorgewiesen werden; künftig entstehende Differenzen sollen

^ch Anweisung dieses Vergleichs entschieden wbrden. 28) Die Differenz zwischen den Evangelischen zu
Atzelsberg und dem Statthalter von St. Johann wegen Zehnten und des Kirchengutö soll von Deean Schenkli

'dd Landvogt Nabholz, welche die Abkurung berichtigt haben, entschieden werden. „Durch diesen Vergleiche--)

^ der badische Friede unversehrt verbleiben, ihm soll dadurch nichts benommen noch gegeben und daraus

" ckiic Folge dem zuwider gezogen werden". — Derselbe wurde von den vermittelnden Gesandten den 15. Sep-

^wer 1719 zu Fraucnscld unterzeichnet; ratifieicrt wurde er vom Abt, Deean und Convent deS StiftS St.
alle» z„ iz September, vom Landrath im Toggcnburg den 1-1. September. Die vorstehenden vcr-

Z' e»en Pfrund- und KirchcngutSstreitigkcitcn im Toggenburg wurden durch Deean Johann Georg Schenkli,

zu Rorschach, und Johann lllrich Nabholz, Landvogt der Grafschaft Baden, als hiezu verordnete

^»»nissaricn, ans der de» 29. November zu diesem Zwecke in Frauenfcld gehaltenen Conscren; berichtigt, die

^Handlungen in ein Instrument verfaßt, daS den 11. Dccember von Zürich, den 21. Dceember 1719 von
tzutgcheißen uuirve. I». Die Gesandten finden nöthig, daß in dem am 11. November 1718 im Toggcn-

^ ^ublieicrtcn Laudmandat einige die evangelische Religion betreffende Punetc in Folge der durch den badi-

^ Frieden stabilierteu Religionsfreiheit abgeändert werden. Die in einem Memorial verzeichneten Puncte,

^ A' laut des soeben zu Staude gekommenen Vergleichs (5. 5) abgeändert werden sollen, nimmt der fürstlich-
^tzullischc LcgationSsceretär entgegen und verspricht Abänderung. (Die abzuändernden Artikel sind 1. 2. -1. 5. 6.

8-9. uz i i 12 i^ ^i 511 DaS Ansuchen Germans, daß in dem die Waiscnaussicht und

^lenrcchuung betreffenden Passus, die Separation unter die Beamten beider Religionen abgeändert und statt

Waisenbuch gehalten werden möchte, wird nicht gewährt im Hinblick auf die Bestimmungen deö

- 68 des badischc» Friedens, «l. Die evangelischen Tvggenburger geben eine Anzahl Bcschwcrdepuncte ein,

die Gesandten aber durch den zu Stande gekommenen Vergleich als bereits erledigt erklären. Eine andre

betrifft den LandcSscckel. Dieser, »ach Art. 51. deS badischen Friedens ein dem gemeinen Land die-

^ ^ Vermögen, mußte seit 1716 mit den Katholischen getheilt werden; seit 17l)7 wurde um den halben

la» ^ Ausgaben und Einnahmen keine gemeine Rechnung erstattet. Die evangelischen Toggenburgcr ver-

^tzui, daß man kraft des Friedens den LandcS>cckcl wiederum zusammenthun, oder daß die eine Hälfte den

. ","6Aischcu, die andre den Katholischen bleiben und jedem Theil daS Seine ohne Behinderung deS andern

' "K joll; daß ferner die unverrechncten Zinse noch in Rechnung genommen und jedem Theil die gebüh-

e wurde 1713 gedruckt mit dem Titel: Berglich über cinichc seith dem in Anuo 1718 errichteten Badischen Fridcn wcitcrS

^Ustcmdcne Toggcndnrgische Beschwerden: vernnttlet in F-raucnseld und allseitig angenoinmen im September 1719.

23
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rende Summe gegeben werde. Ferner verlangen sie, daß dem katholischen Landesseckel die gemeinem Lan^

dargelehnte Summe von 1-1W fl. aus den zu beziehenden Landesanlagen erstattet werden sollten. Endlich wür¬

den sich die Evangelischen beschweren, wenn die Hälfte der fallenden Abzüge in den gemeinen Landesseckel falle»

sollten, da die katholischen Toggenburger gegen die aus der alten Landschaft und umgekehrt abzugöfrei seien, d>e

Evangelischen hingegen nicht. Den Abgeordneten wird vorgestellt, daß diese Vorschläge vorzubringen oder eine

Separation zu tcntiercn, dem Frieden nicht gemäß wäre. < . Die äbtischen Abgeordneten stellen den Gesandte»

auf deren Verlangen Copieen des Huldigungöeides und des Pflichtcidcö einiger Gerichtöbeamten im Toggew

bürg zu. l. Auf die Klagen der äbtischen Abgeordneten, daß einige von den Landräthcn, namentlich solche

welche in den letzten Zeiten die Geschäfte geführt hätten, öfters Zusammenkünfte halten, Klagen formieren u»»

das Land nicht zur Ruhe kommen lassen, empfehlen die Gesandten den anwesenden Abgeordneten nachdrücklich

ein ruhiges Verhalten, können aber den Landräthen, wenn welche wegen Geschäften vom Landrath eommittieri

werden, die Zusammenkünfte nicht wehren. 8 1. K'» Nachdem die evangelischen Kirchgenossen zu Dägerschcn >»'

Toggenburg sich mit einein eigenen Pfarrer verschen und sich mit ihren vorigen Kirchgcnosscn zu Obcrgla»

der Steuern halber verglichen, aber in Folge der voriges Jahr zu Baden erfolgten Abknrung des evangelisch^

und katholischen KirchengutS von Oberglatt Streitigkeiten entstanden waren, welche vielleicht durch gewisse Aw

richtungen und durch eineil Beitrag der benachbarten Gemeindsgenosscn von Mogelsberg beigelegt werden kö»w

ten, werden die drei Gemeinden aufgefordert, sich in Güte miteinander zu vergleichen, widrigenfalls Landow

Nabholz zu Baven beauftragt wird, den Streit zu schlichten. 8 2.

Man setze auch im Abschnitte Hcrrschastsangelegenheitcn:
Landgrafs cb aft Thnrgan.

Art. 307. Landsatzung in den Gerichten des Art. 427. Judikatur- u. Compctenzsachen.Art. 47S. Iustizsachen.
Abts von St. Gallen.

Jahrrechnung der die Vogteien Lauis und MendnS regierenden Stände.
Lanis, im August 4719.

Staatsarchiv Basels

Gesandte: Zürich. Johannes Hofmeister, Zunstmeistcr und des innern Raths. Bern. Michael

burgcr, des kleinen Raths und Sal-dircctor. Luecrn. Franz Anton Schnydcr von Wartensce, des i»i>ck»

Raths. Uri. Johann Sebastian Jauch, Landschrciber. Schwyz. Joseph Franz Neding von Bibcregg, 9l>»^

statthaltcr. Unterwalden. Franz Ignatius Stockmanil, des Raths. Zug, Placidus Zurlauben von Thw"

und Gestelcnburg, Ritter, Landschrciber in den freien Acmtcrn. GlaruS. Othmar Blumer, Landöseckelmeh^

und des Raths. Basel. Benedict Mitz, des kleinen Raths. Frciburg. Johann Heinrich Wild des Granitz^

des innern Raths. Solothurn. Urs Joseph Wallier, des ordentlichen Raths. Schasfhauscn. Ehrsit»^

Härder, mock. ckoetor, des mehreren Raths.

Man sehe im Abschnitte Herrschaftsaugclegenheitcn:
Vier ennetbirgische Vogtcien überhaupt.

Zlrt. 63. Abzug. Art. 4M. Justizsachen. Art. 44V. Kricgssachcn.
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LauiS und Mcudriö.
t-1. Besteucruug. Art. 170. AdzugSsreibcit. Art. 176. Justizsachcu.

Lauts.
^t. 226. Abzug. Art. 252. Polizeiliche. Zlrt. 268. Justizsachcu.
" 266. „ , 257. Judikatur- u. Compelenzcouflictc. , 275. „
" 232. ..

Picudri S.
?lrt. 424. LocalcS.

14».

Jahrrechnnng der die Vogteien Ituggarus und Mainthal regierenden Stände.
LuggaruS, im August 1719.

I Staatsarchiv tinrich.1

Gesandte: Ebendieselben, welche zu LauiS.

Alan sehe im ZlbschuittcHcrrschastSangclcgenheitcu:
LuggaruS und Mainthal.

Zlrt. 442. Justizsachcu.
. LuggaruZ.

461. Marchcnsachcn. Art. 564. LocalcS. Art. 574. LocalcS.
463. Judikatur-u.ilompctcnzcouflictc. . 565. „ „ 564. „

" ^45. Zollsachen. „ 566. „ „ 592. Personelles.

Äahrrechliung der die Vogteien Bellenz, Bellenz und Niviera regierenden Stände.
Bellenz, im August und September1719.

Der Abschied keimte in den betreffenden Archiven nicht aufgefunden werden.

143.

^chnnngsrenferenz der die Vogteien Schwarzenburg, Orbe mit Tscherliz, Grandson und
Mnrten regierenden Stände.

Murtcu, 17. bis 23. September1719.

ITtaatöarckiv Aernt

„ Gesandte: Bern. Hieronymus von Erlach, Seckelmeister und Obcreommandant der welschen Lande;

^eg^^ Fisching, Venner, beide des täglichen Raths. Freiburg. Franz NiclauS Fegcli, Alt-Scckclmeistcr;
^ ^udlvig Techtcrmann, Seckelmeister; NiclauS Vondcnvcid, Stadtschrciber.

^lrcs^' beschwert sich, daß zu WifliSburg die Fuhrleute, welche fremden Wein in das Freiburgische
fuhren, genothigt werden, gegen Erlegung von 7>^ Batzen einen sogenannten Transttzedel zu nehmen.

23"
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Bern lveiSt nach, daß sein Stand für diesen Zedcl sich nichts bezahlen lasse. 8 17. I». In Betreff des Zolls,

welcher von Bern zu Palcsieur bezogen wird, hatte Bern schon früher in einem Schreiben sein Recht, denselben

auf dcrmaligem Fuße zu beziehen, dargethan. Da aber die sreiburgische Gesandtschaft die Sache wiederum M

Sprache bringt, ersucht sie die bcrnerische, darüber an ihren Stand zu schreiben. 8 18. v. Bern hatte das

Lehen von Chatel-St.-DeniS dem Louis von Marnand mit Vorbehalt des AfterlehcnS vertauscht, dieser es aber

seither an den Stand Frciburg verkauft. Freiburg ersucht nun um Mitthcilung desjenigen Quernets, kraft dessen

das Priorat von Lütry dieses Lehen vom Bischof zu Lausanne zum Aftcrlehcn erkennt. Bern null dem Bogel"

ren entsprechen. 8 19. «I. Bern ist der Ansicht, daß man denjenigen, welche in dem Bern und der Geistlich

keit von Stäfis gehörenden Vallonzehntcn zchntfreie Stücke zu haben glauben, fünfzig Jahre ansetzen soll, sin

welche sie die Zehntfreiheit zu beweisen haben. Frciburg will die Sache dahingestellt sein lassen, bis man si^

in Betreff des MurtenzehntenS »verde verglichen haben. 8 25. v. Auf das Ansuchen FreiburgS, Bern möä?n

ihm die 1695 erkauften Lehen zu St. A>lbin und den 1679 erhandelten kleinen Zills gegen Erlegung des Ka>ä

schillings abtreten, zumal da eö das Zugrecht besitze, antwortet Bern, daß das Zugrecht erloschen sei, bsi'tä

hingegen einen Tausch gegen Lehcnrcchte hinter CorcclleS an. 8 26. t. Bern beklagt sich, daß den Rcnov^

torcn der wiflisburgischen Lehen hinter Frciburg von Seite der Gerichte und der „Prudhommes" allerhand Hsi''

dcrnissc in den Weg gelegt werden. Die frciburgischen Gesandten versprechen Abhülfe. 8 28. K. Der sä)""

längere Zeit zwischen denen von Missy und der Geistlichkeit von Stäfis, mit Bern Anthcilhaber am Vallo»

zehnten, bestehende Streit kommt zur Behandlung. Es handelt sich um die Frage, ob die von Missy, weil ss'

nicht zu Ballon wohnhaft, sondern bloS daselbst Güter haben, dcßwcgcn nach dem 1591 gemachten Reglet»"^

von angesäten Hülsenfrüchten ein „Bichct" von der Juchart entrichten oder den eilftcn Hausen nach der

lichkeit Verlangen aufstellen sollen. Frciburg ist der Ansicht, daß diese Sache vor das sreiburgische Tribut

gehöre. Bern aber sieht die Sache nicht als eine Rechtssache an, sondern glaubt, daß es sich bloS um "ä"

Erläuterung jenes Reglements handle, und ersucht Frciburg, daö Sequestrierte von nun an zu relaricrcn. 8 ^
Mau schc auch im Abschnitte HcrrschaftSangclegeuheiten:

Schwarzeuburg, Orbc mit Tschcrliz, Grandsou und Murten überhaupt:
Art. 6.

S ch w arzcub u r g.
Art. 87 bis 91.

Orbc mit Tschcrliz.
Art. 174 bis 131.

Grands on.
Art. 642 bis 657.

Murt cn.
Art. 830 bis 886.

RA«.

Konferenz der drei Schirmorte der Stadt Rapperschwyl bei der daselbst vorgenommenenHnldigU»S'
Rapperschwyl, 18. September1719.

lDtaatSarchiv Zürich. I

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Eschcr, Bürgermeister; Johann Jakob Ulrich, Statthalter.

Christoph Steiger, Schultheiß; Johann Anton Tillier, Venncr und deS Raths. GlaruS. Joseph

Tschudi, Landammann; Johann Heinrich Zwicki, Statthalter und Alt-Landammann.
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In Betreff des Wcrdcnberger-Geschäfteserklärt GlaruS, daß seine Obern den bei letzter Jahrrcchnung ihm
Tkgebcncn Rath annehmen und Zürich angehen werden, daö damals bewilligte Adhortationsschreibcn im Namen
^ damals aiuvcsenden Orte oder nach erfolgter Zustimmung im Namen auch der übrigen an die rcniten-

Werdcnbcrgerabgehen zu lassen. ES fügt bei, daß, wenn dieses Schreiben keinen Erfolg haben sollte, seine
Obrigkeit das vornehmen müßte, was jeder gegen dergleichen Untcrthanen in solchem Falle vorzunehmen zustehe.
Und bittet um bundcSgcmäßc Assistenz. Zürich und Bern rathcn an, Güte dem Ernste annoch vorgehen zu
^ssen. Zürich wünscht, GlaruS möchte, che cS etwas Weiteres und Ernsthaftes vornehme, seinen Zerren und
^bern Nachricht davon geben. 8 4.

Zürich und Glarus.
I»« Die zwischen diesen beiden Ständen noch zu berichtigenden Geschäfte sollen auf einer zu diesem Zwecke

Luders auszuschreibenden Confcrcnz in Ordnung gebracht werden. 8 6.
Matt sehe auch im Abschnitte HcrrschaftsangclegcnheiteN:

Grafschaft Baden.
Art. 57. Amtörcchnnng.

Rappcrschwyl und dessen Hdsc.
Art. 13. 14. 35.

1/47.

Conferenz der V katholischenOrte.
Lncern, 15. November 1719.

lLattdcöarchiv Tcbwyz.1

Gesandte: Luccrn. Karl Christoph Dulliker, Amtsschulthciß und Vcnner; Jakob Balthasar, Alt-Schult-

^ >n,d Paniterherr; Beat Franz Balthasar, dcö initcrn Raths; Franz Ludwig Pfhffcr, des inncrn Raths.
Franz Anton Püntiner von Braunbcrg, Landammann und Landshauptmann;Karl Franz Schmid, Alt-

"udammann. Schwyz. Gilg Christoph Schorno, Landammann; Joseph Weber, Alt-Landammann.Nid-
'uaidc» Johann Jakob Ackermann, Landshauptmann und Statthalter. Zug. Gallus Letter, Ammann;

öwald Kolin, Statthalter und Panncrhcrr.
Eidgenössische Begrüßung. Alis die Wahrnehmung hin, daß in Folge des NachtricbS die Vichvcrkäufcr

" ^auis und Mailand auffallend wohlfeiler zu verkaufen gcnöthigt werden, wiro unter RatificationSvorbchalt
Nachtricb nach dem Lauiscrmarkt gänzlich verboten. Erfolgt die Ratification, so sollen Zürich, GlaruS und

^ drei Bünde davon in Kenntniß gesetzt werden. Doch soll cS welschen Käufern gestattet sein, das ganze
. "^ hindurch im Lande Vieh zu kaufen; jedem Orte soll cS aber frei stehe», dem Fürkauf Maß und Ziel zu

^tzen. z i ^ ^ Schreiben dcö Bischofs von Basel, betreffend die Unruhen zu Biel, soll jedes Ort
u Leidwesen und die Bereitwilligkeitaussprechen, Alles beizutragen, was der Bund verlange. 8 2. r. Dem

^"'Kigcn Landschrcibcr im Rheinthal, Bcßlcr, welcher den geistlichen Stand „angetreten hat", wird auf seinen
"Usch ein Empfehlungsschreibenan den Papst und zwei Kardinäle gegeben.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftsangclegenheiten:
Landgrasschaft Thurgan.

Art. 622. Localis.
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Conferenz von Bern, Freiburg und Solothurn.
Starb erg, 9. April 17Z9.

^Staatsarchiv Bern«!

Gesandte: Bern. Gabriel Frisching, des täglichen Raths nnd Venner; Franz Ludwig Schöni, d^

großen Raths und Rathschrcibcr, Frciburg. Franz NiclauS Fegeli, des RathS; HanS NiclauS von For^'

des Raths. Solothurn. Joseph Philipp Glich, Ritter, Schultheiß; Franz Joseph Wilhelm Surp vo»

Steinbruck, des geheimen Raths und Scckelmcister.

». Bern hatte den 11. August 1719 eine sogenannte Manusactur- und Commercien-Ordnung erlasse

„welcher gestalten die Manufakturen und Handlungen befürdcret und gcäuffnet und dardurch der Armuth u»?

dem Müssigang zu Stadt und Land gesteuert werden könne und solle." In derselben war zur Hebung der u»

Bernergebiete errichteten und noch zu errichtenden ManufacturetablissementS verordnet, daß niemand von anders

woher, als aus den Etablissements im Kanton Bern sich mit gewissen zur Bekleidung dienenden Stoffen u>^

Manufacturen versehen dürfe, und daß dergleichen Waaren nicht mehr von außen her eingeführt »Verden selb'"'

Während nun Berns Gesandtschaft auf dieser Conferenz auseinandersetzt, daß diese Verordnung gemacht word^

sei, um dem von Tag zu Tag wachsenden Geldmangel und der Landesarmuth abzuhelfen und um das noch

Lande befindliche Gelb in demselben zu behalten nnd dem Lande Arbeit zu verschaffen, beschweren sich Frcil'Mß

und Solothurn darüber, daß ihre Angehörigen, welche nach Inhalt des Burgrechtes als eingesessene BMjffl

anzusehen seien, nach dieser Verordnung als Fremde angesehen würden und trotz dem baslcrischen Vertrags

betreffend den freien Handel und Wandel, ihre Waaren in der Stadt Bern Landschaft nicht feil halten

verkaufen dürfen. Sie tragen darauf an, daß man ihre Angehörigen als MitbürgerBuid Eidgenossen und nicht ^

Fremde ansehe, und daß ihnen der freie Handel möchte offen gelassen werden, damit fremde Fürsten »i^

etwa Anlaß nehmen, eidgenössische Waaren mit neuen Beschwerde» zu belegen. Bern bestreitet, daß ^

Burgrecht und die Verträge so auszulegen seien, daß Bern eine zum Wohle seiner Angehörigen gereichet

Maßregel nicht treffen dürfe; jedoch ist eö bereit, Vorschläge anzuhören, welche das gute nachbarliche Verneh»'^

ferner 'fortpflanzen, ohne daß sie dem Zwecke Berns, der Landesarmuth abzuhelfen, hinderlich seien. ES

nun folgender von den Gesandten, jedoch ohne Instruction, gemachter Vorschlag all lvlmuncki»» genom»^'

Den Bürgern, Untcrthanen nnd Einwohnern der drei vcrbnrgrechtelen Städte Bern, Freiburg und Solotlsi^

soll eS frei stehen, ihre in dieser Stände Städten und Landen fabrieierten Waaren ans den freien, vffck^

Jahrmärkten ungehindert zu verkaufen, insofern durch Zeichnung, Plombierung oder eidliche Certificate die

wißhcit dargcthan ist, daß diese Waaren in der Botmäßigkeit einer dieser drei Städte fabriciert seien § ^

jBern ratificiertc diesen Vorschlag den 15. Mai.— Ebenso Freiburg und Solothurn. j ?». Freiburg und

thurn verlangen, daß der reciprocierliche Kauf nnd Verkauf der Früchte wieder, wie früher, zugelassen werde. ^

bcrnerischc Gesandtschaft, deren Instruction sich nicht weiter erstreckt, als auf das, was in ihres Standes

facturordnnng enthalten ist, hinterbringt den Antrag ihren Obern. 8 2. jBern approbierte den 26. Aprill
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Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 16. April 1720.

l^andeSarchiv Tchwyz.^
» 1

Gesandte: Uri. Joseph Anton Püntiner von Braunbcrg, Landammann und Landshauptmann; Karl Al¬

chens Beßlcr, Alt-Landammann lind Pannerherr; Karl Franz Schmid, Alt-Landammann und Landssändrick;

Anton Schmid, Seckclmeistcr. Schwyz. Gilg Christoph Schorns, Landammann; Joseph Anton Weder,

^!''Landa»lmann. Nidwalden. Johann Jakob Ackermann, Ritter, Landshauptmann und Statthalter.

Auf den Antrag von Schwyz wird beschlossen, künftig geraden Wegs nach Fraucnfcld zur Tagsatzung

^ »u begeben und nicht zuerst nach Baden, wohin man voriges Jahr mit wenig Reputation- geritten sei. 8 3.

Mail sehe auch im Abschnitte HcrrschaftSangelegenhcitcn:

Luggaruö.

Art. 55. Localcs.

Bcllenz, Bollcnz und Rioicra.

Art. 101. 105.

Conferenz der V katholischenOrte.
Luccrn, 27. und 28. Mai 1720.

lStaatsarchiv Lncern.1

Gesandte: Luccrn. Jakob Balthasar, Schultheiß und Pannerherr; Carl Christoph Dulliker, Ritter,

Schultheiß und Vcnner; AlphonS von Sonncnbcrg, Statthalter und Pannerherr; Johann Joseph Dürler,

^ des innern Raths. Uri. Joseph Anton Püntiner von Braunbcrg, Landammann und Landshauptmann;

Franz Schmid, Alt-Landammann und Scckclmcister. Schwyz. Gilg Christoph Schorn», Landammann;

°Ieph Anton Reding von Bibcrcgg, Ritter, Baron und Alt-Landammann. Obwaldcn. Johann Konrad

Flne, Landammann; Wolfgang Götschi, Spitalherr. Nidwalden. Johann Melchior Remigius Lussi,

^"'uiann. Zug. Fidel Zurlauben von Thurn und Gcstclenburg, Statthalter; Christoph Andcrmatt, Scckel-

'^ch^r und Ammann.

^ Eidgenössische Begrüßung. — In Beziehung auf die bei letzter Jahrrcchnung von den V katholischen

gegebene Erklärung, daß sie nicht mehr nach Baden zur Tagsatzung kommen werden, sondern nach

^'^chcld, wird auf die Nachricht, daß der französische Ambassador die nächste Tagsatzung besuchen werde,

>vc>,^ ui Baden abgehalten werde, dem Stand Luccrn überlassen, an Zürich zu schreiben, dasselbe könne,
" der französische Ambassador wirklich erscheine, oder wenn GlaruS wegen der Wcrdcnbcrgcr-Unruhen eine

^ .^'"de Zusammenkunst verlange, die Tagsatzung zur Behandlung gcmcincidgcnössischcr Geschäfte nach Baden

^^^'den, wo dann Zeit und Tag zur Behandlung der landvogtcilichen Sachen in Fraucnfcld soll abgeredet
^ Wenn dann Glarus über daS Wcrdenbcrgcr-Geschäft Bericht erstattet, „welcher vielleicht daö Geschäft

5 anders entwerfen möchte, als man bis dahin cö angesehen", so sollen je nach Befinden der Sacke die



184 Mai 1720,

Gesandten der katholischen Orte nach vorher gepflogener Unterredung darüber rathen, doch immer die Erhaltung

der innern Ruhe dabei vor Augen haben. 8 1. 4». Bringt auf der allgemeinen Tagsatzung Schaffhausen das

wilchingischc Unwesen zur Sprache, so sollen die Gesandten sich dessen möglichst entschlagcn, vorschützend, I»'

seien, da schon lange kein Bericht mehr darüber eingegangen sei, in der Meinung gestanden, es sei Alles be¬

ruhigt. Schaffhauscn könnte ermahnt werden, seine erkauften Rechte zu behaupten, sie aber nicht weiter aus¬

zudehnen. 8 2. <. Die in letzter fünförtischcr Konferenz wegen des Nachtrcibens auf den Lauisermarkt ent¬

worfene Ordnung wird bestätigt (in Schwpz aber hat sie noch nicht „vor der höchsten Gewalt gewaltet."

wurde voil der LandSgcmcinde vom 23. Juni bestätigt. Landgemcinbuchs. Dieselbe soll Zürich, Bern »»"

Glarus schriftlich initgethcilt werden, damit diese Orte auf die allgemeine Tagsatzung darüber instruieren könne».

Zug erklärt, daß cS diese Ordnung aufrecht erhalten »verde, so lange die übrigen Orte sie halten werde»,

sollte sie aber gestürzt werden, so behalte cS sich den Paß laut Bünden vor. Uri aber erwidert, daß es, ^

lange dieselbe nicht gemeinsam aufgehoben sei, laut Bünden niemanden schuldig sei, zum Schaden der Seinige»

den Paß zu gestatten. Ferner erklärt Zug, daß es die Ordnung gemacht habe, daß alle diejenigen, so de»

Vieh über den Berg Treibenden ihr Vieh verkaufen, entweder sich sollen baar bezahlen oder durch einen Bürge»

sicher stellen lassen; wer das nicht thue, habe keines Rechtens sich zu gctröstcn. 8 6. «I. Aus das durch Sch»^

heiß Dulliker, dicßjährigen bischöfl. Rath, vorgebrachte Ansuchen des Bischofs von Basel, wie sich derselbe Bc"'

gegenüber in der biclcrischcn Unruhe verhalten solle, wird der Rath ertheilt, die erwartete Deputation Ben»'

freundlich zu empfangen, selbiger, wo möglich, zu condescendieren, dasjenige, worin nicht kann willfahrt werde»,

„ohne Erzcigung widrigen Gemüths in Verdank zu nehmen" und den Gesandten auf der Tagsatzung eS >»^

zutheilen, welche sich dann bei Bern verwenden werden. 8 10. «. Dem MissionariuS P. Apollinarius »'

Moskau wird ein RecommcndationSschrcibcn an die czaarischc Majestät bewilligt. 8 15. l. Auf die R»P

NidwaldcnS wegen der großen Masse schlechter Münze und der geringen Zahl der Silbersorten im Lande n»r?

befunden, daß bei dem jetzt so unbeständigen Valor deö Geldes keine Abhülfe getroffen werden könne. 8 ^

K. Das Schreiben des Nuntius, Joseph Firrao (vom 23. Mai), in welchem derselbe die katholisch"'

Orte auffordert, die Rechte des Bischofs von Eonstanz zu wahren, wird verlesen und eine Antwort beschloß"''

8 18. I». Franz Anton Beßlcr von Wattingen dankt für daS ihm gegebene Empfehlungsschreiben. 8 19-

Man sehe auch in dem Abschnitte HcrrschastSangclcgcnheitciu

La nd gra fscha ft Thurga u.
Art. 123. QuartierhaMleutcn. Ausschüsse. Art. 160. Huldigung. Art. 623. Localis.

„ 159. Huldigung. . 339. Judikatur- n. Competeuzsachen.
Rheinthal.

Art. 108. Polizeiliches.
Grasschaft Sargans.

Art. 96. Marchcnsacheu.
Obere freie Aemter.

Art. 160. Zehnten und Grundzinse.
Grasschaft Baden.

Art. 312. Stifte und Kloster.
Vier ennctbirg ische Vogteicn überhaupt.

Art. 61. Abzug.
Schirmorte des Stifts St. Gallen.

Art. 1. Beschwörung des Burg- und LandrechtS.



Mai 172». 185

III.

Conferenz von Bern n»d Solothnrn.

Lnngenthal, 13. bis 18. Mai 1720.

I^taatSarcbiv Bcrn/I

Gesandte: Bern. Johann Llnton Tilticr, Vcnner und de? kleinen RathS; Gabriel Frisching, Vcnner

Und des kleinen Raths; Hieronymus Thormann, des kleinen Raths; Gabriel Groß, Stadtschreibcr und des

^oßen Raths. Solothurn. Johann Jakob Joseph Glutz, Ritter, Alt-Schultheiß; Johann Joseph Wilhelm

^ury oon Stcinbrugg, Scckelmcister; Peter Joseph Bescnval, Baron, Ritter, Stadtschreibcr und dcS geheimen

^uthS; Johann Peter Zeltner, des großen Raths.

Die bcrnerische Gesandtschaft stellt den Antrag, cS möchte der wyningischc Bertrag von 1665 vcrvoll-

^»nimet, alle seither darüber gemachte» Erläuterungen, namentlich das Anhängsel von 1668 eingerückt werden,

U'ozu Bern auch die Mairjmonialsachen zähle und die mehrmals wiederholte Erklärung SolothurnS, daß cS im

^ucheggberg keine Personen dulde, welche sich der bcrnerischen Reformation nicht unterzogen hätten. Solo-

^>Urns Gesandte antworten, daß sie es der Religion halber beim wyningischc» Vertrag und seitheriger Ucbung

bellen bewenden lassen; das Anhängsel und ihreS Standes Schreiben von 1669 könne erst in Richtigkeit ge¬

dacht werden, wen» die übrigen Beschwerden SolothurnS berücksichtigt sein würden. Das neue Begehren in

^cff Matrimonialsachen würden ihre Obern nicht leicht erfüllen, da sie bisher die Judikatur in Ehc-

bche» undiSputierlich geübt hätte», während Bern behauptet, daß die Matrimonialsachen eine Dependcnz der

^gion seien. Endlich vereinigt man sich auf folgenden Vorschlag. DaS Anhängsel von 1668, so wie auch

^Inhalt der svlothurncrischen Schreiben von 1669 und 167» sollen in den wyningischcn Vertrag eingerückt wer-

mit der Erläuterung, daß die vier zur „wörtlichen" Bestrafung vermöge des Anhängsels dem Prädi-

beizuordnenden Männer aus dem Bucheggberg sein sollen, ihre Benamsung aber Bern zustehen soll,

haben keine den Niedern Gerichten zustehende Fehler zu vcrthädigen, noch weniger Geldstrafen anzulegen,

scheinen Fchlbare nicht vor dem Pfarrer auf dessen freundliches Bescheiden oder vor den ihm beigegeben«.'»

^ Männern, so soll der Amtmann ihnen durch Drohung oder Gefangenschaft hilfreiche Hand leisten. — Die

Mlmeister sollen in erster Linie auö bucheggbcrgcrischcn Untcrthancn genommen werden, bei Mangel an solchen

^ bcrnerischen; die Bcrncr aber haben durch ihre Anstellung kein Hcimathrccht erworben. — Bern be¬

tört sich, daß im Bucheggbcrg an Sonn- und Feiertagen Musterungen und Freischießcn geHallen, Gant-

" u> den Kirchen verlesen und an Bcttagen Ganten gehalten werden. Solothurn gibt darüber Auskunst

^ ^^bucht Abhülfe. j§ 1. I». Die solothurnerische Gesandtschaft dringt wiederum, wie auf der Confcrcnz
aus rceiprocierliche Zollsimmunität. Bern macht den Vorschlag, die solothurncrischen Bürger

^ ^üstaße» sollen wie zu Büren, also auch zu Wangen zollfrei sein, im klebrigen möge cS beim wyningischen

^^irag verbleiben uird Solothurn von der begehrten Zollfreihcit in den bcrnerischen, deutschen und welschen

svl^ " ^'stehen; die bcrnerischen Bürger und Eingesessenen hingegen sollen zu Solothurn und Ölten, wie die
^hurncrischon zu Nidau und Büren, zu Wasser und zu Land zollfrei mit ihren Waarcn fortfahren können. An

^ Erklärung hält es sich aber nur gebunden, wenn die andern Artikel des Abschieds in Richtigkeit kommen.

^ solothurnerische Gesandtschaft referiert und klagt zugleich, daß die bcrnerischen Schiffleute zu Ölten, ohne

^ütden, vorbeifahren. 8 2. e. Bern wiederholt sein früher gestelltes Verlangen, daß der Freiwcibcl

2ck
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alo Amtmann der hohen Gerichte bei Beeidigung dcS Gerichts im Bucheggbcrg anwesend gelassen werde,

wie solches auch im Thurgau geschehe. SolothurnS Gesandtschaft erwidert, daß nichts davon in den alten Ver¬

trägen stehe und jenes WeibelS Anwesenheit bei dieser Beeidigung bisher nicht in Uebung gewesen sei; >'»'

nimmt jedoch den Antrag all rokzronäum. § 3. «Z. Bern beschwert sich nochmals, daß Solothurn die 2^

ventarisativn und Liquidation der Habe der Malcficanten sich zueigne; seine Gesandtschaft kommt durch Dc-

duclioncn zu dem Schlüsse, daß das Gut sammt dem Leib „nach gethaner Zubekanntniß" unliquidicrt den Hohr»

Gerichten zu übergebe» sei. Endlich „erfolgt ein Anschlag dahin", daß die von den Malcficanten hcrflicßendc»

Mittel durch den geordneten SceretariuS des Buchcggbergcs im Beiwesen des Amtmannes der hohen Gericht

inventarisiert werden mögen. Alsdann soll sich Bern erklären, ob es das Gut und die Schulden sammthasl

übernehmen wolle; im letztem Fall hat eS die Schulden abzuführen und die Mittel zu liquidieren. Sollte s^

aber deswegen Streitigkeit erheben, so soll selbige durch den gewöhnlichen Richter im Bucheggberg oder de»

Amtmann däsclbst beigelegt und gerichtet werden. Dafür ist nicht mehr zu fordern, als die gewöhnlichen E>^'

lumentc. Mit dem von Solothurn beantragten Zusatz, daß vergleichen den hohen Gerichten zugefallene lu¬

gende Güter wieder verkauft werden sollen, erklärt sich die bcrncrische Gesandtschaft nicht einverstanden, da

Stand sich an keine Zeit'binden könne. 8 1. v. Solothurn beschwert sich, gestützt auf den Rechtsspruch vc»

Frciburg vom Jahr 1197 und dessen Erläuterung von 1199, daß Bern die Straße durch Safcnwhl und d»-

Surcnthal nach Aarburg unlängst gebaut habe, »voraus den solothurnerischcn Zollgcrechtigkeitett Nachthcil erwachs'

Bern erklärt jenen Bau nur als eine Verbesserung einer alten Straße, welche zu befahren niemand gcnöthbch

werde, und beruft sich auf den Abschied von St. Rülaus, Z 5. f. Solothurn erklärt hinsichtlich d^

Art. 7. deS Abschieds von St. Rülaus, daß cö daS Einschlagen zu HauSplätzcn und Bünten nicht

statten wolle, eS werde denn vorher die Einwilligung deS Zehntherrn vorgewiesen. 8 0. S» Bern besehn'^

sich nochmals darüber, daß 'Solothurn wegen Abmähung einer Bünte und Entwendung eines PflugcS dck

Gemeinde Rennigkofcn eine Buße' auferlegt habe, da doch dergleichen Vergehen den hohen Gerichten zu ^

strafen zustehen. Solothurn erklärt, daß diese Buße angelegt worden sei, um den Thäter um so besser

findig machen zu können. Würde der Dieb deS PflugcS entdeckt, so werde eS den hohen Gerichten dcnüch"

zur Bestrafung änzcigcn. 8 7. I». Bern führt Beschwerde, daß seilte Fischer gehindert werden, im JnkwPÜl^

zu fischen und zu krebsen. Solothurn erklärt, daß die March über den See gehe, so daß der eine Thcil u»

Jnkwyl, der andere nach Solothurn gehöre; die Fuchenzcn aber gehören dem Stande Bern allein. Eine äh»

liehe Bewandtniß habe es mit dem See zll Acschi, dessen Fischenzen allein nach Solothurn gehören. Es ^

spricht den Jnkwylcrn Recht zu halten, wenn Bern eilt Gleiches dm Scinigen zu Acschi thuc. L 8. I.

sucht Solothurn an, die Fähren bei Wolswyl und Bonnigen zu beseitigen, da besonders crstcre dem Zv^ ^

Aarwangcn Abbdttch thue und beide dem Lumpengesindel Zugang verschiffen'. Solothurn erwidert, daß

uralte Lehen der Stadt Solothurn seien; Bern aber, daß Solothn'M nicht'befugt sei, Lehen über seine» ^

thcil an der Aare zu machen. 8 9. Zt.. Berns Gesandtschaft beschwert sich, daß der Weg bei Ölten in ^

Clus noch immer verschlossen sei Die sölothurncrische erwidert,' daß durch Ocffnung dieses WegcS der ^

zu Ölten großen Abbruch leiden würde. Die auf die Tagsatzunff reiscndcN Gcsändteu fänden aber einen Säff^

dazu in Aadburg. § 10'. I.'Solothurn beschwert sich, daß'dü''von Rüti den Verträgen zuwider sich cilff"

mächtig von den „Zusammen'trctletcn" mit dcv Gemeinde Goßliwyl gctrcnitt hätten. Berns Gcs»"

schast nimmt die Beschwerde in den Abschied. Beider Stände Gesandte erklären sich dahin, daß ku>"

keine Gemeinde von detgleichen^Zufammentreftctcn sich ohne beider Stände'Einwilligung föndern dürfe. §
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Bern wiederholt seine schon zu St. NiclauS eröffnete Beschwerde wegen der Ablage zu Solothurn und

^U'igernng der Zölle, Solothurn beruft sich aus seine Erklärungen in ^ jenem Abschied und aus Instrumente

1277, 1281, 12119, 1330 und 1427, will aber zur Beschleunigung deS DurchpasseS der Waaren einen

whneii an der Aar errichten. CS beschwert sich bei dieser Gelegenheit unigekehrt Solothurn über ZollS-

^Mingen und Errichtung einer Wage zu Brugg von Seite BrrnS. Letzteres behauptet, dasi jene Jnstru-

'"e»te sich stloo aus die Waaren, welche über Land geführt würden, beziehen, während Solothurn entgegnet,

^ früher die Bcrführung der Waaren zu Wasser nicht Sitte gewesen sei, sonst die Instrumente auch von

geredet hätten, 8 12. i». Bern beschwert sich nochmals, daß die Amtleute des Standes Solothurn am

"chcggberg zum Nachtheil deS großen Spitals zu Bcrn'der Stock-, Rcuti- und Almendzchntcn zu Schnott-

Biezwyl und Lüterswyl hinlcihen und beziehen, während jenem Spital der Haupt- oder große Zehnten

^steche mW ,,^ch Vcrfluß von drei Jahren jener Zehnten diesem sollte einverleibt werden. Solothurn bezieht

^ auf den bisherige» Posseß und den Abschied von St. Nielans, führt Beispiele an, nach welchen Bern

'>rr j„ dergleichen Zehntensachen gegen Solothurn eben so verfahren sei, und beleuchtet die Natur deS Zchn-

' Zu Schnottwyl. Schließlich trägt eS auf AuSmarchung des großen Zehntens an; Bcrn gibt nicht Hand

jcd" ^ ^ NernS Beschwerde, daß zu Schnottwyl, Biezwyl, LütcrSwyl und Biebern nicht von
der da baue, die Primizgarben, wie der Spital sie nach dem Urbar heische, gegeben, sondern den Ge-

^Ihainen nach entrichtet werden, erklären die solothurncrischcn Gesandten, daß sie dem Spitale jenes Recht, wie

^ u» Urbar enthalten sei, nicht bestreiten, ersuchen aber Bcrn, zu Erleichterung der Unterthancn, dieselben

^echtjamcn nach, wie zu Messen, beziehen zu lassen. 8 14. Z». Die solvthurncrische Gesandtschaft bemerkt

die BernS über die Zerstückelung der dem Spital zugehörigen Lehengütcr im Buchcggberg, daß

lsichcnds die Zerstückelung der Lehengütcr eingerissen sei, so daß keine Abhülfe möglich sei. 8 15. «> BernS

?^"dtschaft ^
-ANindurbar durch seine Schreiber bereinigen lasse. Solothurn weist den Antrag von der Hand, nainenMH

trägt daraus an, Solothurn möchte sich nicht entgegen sein lassen, daß der große Spital daS

^ dadurch seinen landesherrlichen Rechten zu nahe getreten würde, während Bern behauptet, daß eine solche

„ ""^lung bloS eine zwischen dem Lchcnherrn und Lehenmaun sei und der Lehenhcrr das Recht habe, seine
lltlcu

Pfründe
hnileutc „zu bescheiden." 8 16. i. Bern klagt, daß die bodenzinSpflichtigen Lehen- oder Schupissengütcr der

Fast" ^ ^üßiingeit zerstückelt worden und theilweisc verloren gegangen seien. Solothurn verspricht, für letztem
gute Justiz zu administrieren. 8 17. Eben dieses Versprechen gicbt es gegenüber der Klage Berns,

' Einige die der Pfarre Lüstlingen gehörigen Ehrschätzc von obigen Gütern nicht entrichten. 8 18. t. Bcrn

i» daß die Pfarre Lüstlingen den Zehnten nicht erhalte von dem Weiher zu Ncnnigkofcn, der Insel

st'si ^ daselbst und vom Häsclackcr. Solothurn vindicicrt denselben dem St. UrsuSstifte. 8 19. ». Bcrn
großen Spital zu Bcrn sticht verwehrt werde, Plätte von den zehnten- und bodenzinSpflich-

^h>u Lüfilingen aufnehmen zu lassen. Solothurn gestattet cS, insofern eS mit Vorwisscn deS

stl Lüstlingen von jedem Fuder Holz zehn Batzen geben müsse, 8 21. Hv. ferner, daß der Wcrchzchntcn

">»t

"'cht

"""»INS am Buchcggberg tind der intercssierten Parteien geschehe. 8 20. V. Bern ahndet, daß der Prädi-

Tch>"^ vorhandenen Titeln entrichtet werde, 8 21. x. endlich daß, als der Pfarrer zu Lüstlingen einen
uhnmehcr für seine HatiSarbeit im Hause gehabt habe, Schuhmacher von Solothurn sammt dem Wcibcl

^ "d PfrundhauS gedrungen seien und jenen Schuhmacher gepfändet haben, wodurch den Rechten deS

Bern zu nahe getreten worden sei. Solothurn gesteht dem PfrundhauS keine Freiheit zu. 8 23.

vlvthurn beschwert sich, daß der Prädicant zu Lüßlingcn Wein ausschenke. BernS Gesandtschaft findet
24*
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es nicht unbillig, wenn man ihn sein eigenes Gewächs verkaufen lasse; mit Wein zu handeln findet sie jedest
unzulässig. 8 24. Endlich stellt Solothurn noch folgende Anzüge: 1) die Waldungen zu ErliSbach, b'
nicht Lehen und ihm durch den wyningischen Vertrag übergeben worden seien, sollen ihm angezeigt werde»!
2) ahndet die Gesandtschaft, daß der Zoller zu Lengnau den Zoll auf dem beiden Ständen gemeinen Ittenberg
von den Marktlcuten beziehe; 3) wird die Herstellung deS freien Commerciumsverlangt. Die bcrnerische Ge¬
sandtschaft nimmt diese drei Puncte in den Abschied.

152.

Mediation Berns im Streite Biels mit dem Bischof von Basel.
Pruntrut, 9. Juni bis b. Juli 1729.

lTtaatSarctnv Bcrn-1

Gesandte: Bern. Hieronymus von Erlach, Scckelmcister welscher Lande; Johann Rudolf Tillier, bc^
deS kleinen Raths; Johann Jakob Sinncr, Ritter; Karl Thormann, beide des großen Raths. Bischof v»"
Basel. Johann Baptist Freiherr von Reinach, Propst; Jakob Sigmund von Reinach, Archidiaconuö; 3
P. Mönch von Mönchenstcin, genannt von Leuenberg, LandShofmeistcr; Baron von Ramschwag.

Zur Beilegung der Streitigkeiten zwischen Biel und dem Bischof von Basel, welche 1712 begonnen hattet
sandte Bern obengenannte Deputation nach Pruntrut. Nachdem in einer Reihe von Sitzungen die bernerisch^
Gesandten mit den bischöflichenund einer Abordnung von Biel verhandelt hatten, vereinigte man sich auf
FricdenSinstrumcnt, welches unter Ratificationsvorbehalt den 5. Juli 1729 von den bernerischen und bischt
lichen Gesandten unterschrieben, aber von den Principalen nicht ratificicrt wurde.

153.

Confcrenz von Uli, Schwyz und Nidwalden.
Altorf, 2S. Juni 1720.

sLandeöarcliiv lTchwyz.Z

Gesandte: Uri. Joseph Anton Püntincr von Braunbcrg, Landammann und Landshauptmann; >6^
Anton Püntiner von Braunberg, Alt-Landammann und Landsfändrich; Karl Franz Schmilz, Alt -Landanun"»"
und Landsfändrich; Emanucl Stanislaus Püntincr von Braunberg, Statthalter; Jost Anton Schmid, Seck^
meister; Johann Alexander Beßler, deS Raths. Schwyz. Joseph Franz Reding von Bibcregg, Statth»^
und Zeugherr; Joseph Franz Mettlcr, des Raths, Landvogt und Sicbncr. Nidwalden. Joseph 8^'"'
Ackermann,des Raths; Dr. Franz Joseph Lussi, Landsfändrich lind deö Raths.

Man sehe das Verhandelte im Abschnitte HcrrschaftSangclcgcnheiten:

Bellenz, Vollenz und Riviera.
Art. 106.
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134.

GemeineidgenössischeTagsatzung.
Fraucnseld, 1. bis 27. Juli 1720.

^Staatsarchiv Zürich und Luccrn.1')

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Ulrich, Bürgermeister; Johann Ludwig Hirzcl, dcö geheimen und
deinen Raths von der freien Wahl. Bern. Johann Rudolf Sinncr, Seckclmcistcr deutscher Lande und dcS
^aths; Johann Anton Tillier, Vcnner und dcS Raths. Luccrn. Johann Balthasar, Schultheiß; Johann
^°seph Dürlcr, deS Raths und Kornherr. U r i. Joseph Anton Püntincr von Braunbcrg, Landammann und
^»dshauptmann;Franz Karl Schmid, Alt-Landammannund Landsfändrich.Schwyz. Gilg Christoph
Schorns, Landammann; Joseph Anton Rcding von Biberegg, Baron, Ritter und Alt-Landammann.Obwal-

Konrad von Flüc, Landammann;Johann Wolfgang von Flüe, Landsfändrichund des Raths. Nid-
v'alden (Niemand). Zug. Oswald Hcggli, Alt-Landammann; Christoph Andermatt, Ammann. Glarus.

Ulrich Tschudi, Landammann; Johann Heinrich Zwicki, Statthalter und Alt-Landammann.Basel,
^hann Rudolf Wettstein, Oberstzunftmeister; Cmanuel Falkner, des geheimen Raths, Drcierhcrr und Präsi-
^dt deö kaufmännischen Direktoriums. Fr ei bürg. Johann Peter von Boccard, Schultheiß; Franz NiclauS

Oberweid, Scckelmcistcr und dcS Raths. Solothurn. Hieronymus Sury, Stadtvenncr und dcS Raths;
^lcph Wilhelm Sury von Steinbrugg, Scckelmcistcr und des Raths. Schaffhanscn. Johann Kaspar

Urbach, Scckelmeister und deS Raths; Johann Konrad Pcycr im Hof, Stadtschrcibcr.A p p enzell - I n n c r-
U>vden. Karl Jakob Schuß, Landammann. Außerrhoden. Lorenz Tanncr, Landammann. Abt von

U Gallen. Joseph Anton Püntincr von Braunberg, LandShofmcistcr. Stadt St. Gallen. Christoph
Brückner, 1. U.U., Bürgermeister.

Eidgenössische Begrüßung. In Beziehung auf daö Münzwcscn werden die Nachthcilc, welche die
^'gleiche Valutierung der Münzen mit sich bringt, hervorgehoben und eine Abhülfe wird für nöthig erachtet.
^ ^ verschiedeneLage der Kantone jedoch und die verschiedenen Richtungen, welche der Handel der einzelnen

Utonc nimmt, lassen keinen allgemeinen Beschluß zu Stande kommen. Es bleibt bei den frühem Abschic
6ai
bcn.

6 1. I». Da auf die frühem Streiken an den Kaiser um Abhülfe der gegen den Erbvcrcin auf cidge-
^!che Waarcn und sogar auf Victualicn gelegten Zolle im Ocstreichischen keine Antwort erfolgt ist und diese

^ noch immer fortdauern, wird beschlossen, dcßwegcn wiederum ein Schreiben an den Kaiser mit Aufzäh-
Ug der Zollstättcn abgehen zu lassen. Da aber die V katholischen Orte nebst Jnncrrhoden ohne Ratification
^ Obern nicht beistimmen, so wird blos ein Conccpt zu einem solchen Schreiben vorgelegt, welches zu

Von diesem Abschied existieren zweierlei Redaktionen; beide befinden sich im Staatsarchiv Zürich. Die eine ist vom katho¬
lischen ProtocoUisten abgcsaßt; das zürcherischeExemplar derselben ist solgeudermastcn überschrieben:„JahrrcchnungSab-
,,schied von sn»o 1720, wie selbiger von dem Cattolischen Protocollistcn wider Besugsamme crpedirt, und in Ansehung der
»Abänderungen in dein § 13, lg und 10 nicht angenehmenworden." Das Exemplar im Staatsarchiv Luccrn ist
Lesern gleichlautend.fS. die Varianten unter Thurgau Nr. 310 und Rheinthal Nr. III und-113. — Die Paragraphierung
»ach dem Lucerncrcrcmplar.)
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schleuniger Ratification den Obrigkeiten hinterbracht werden soll. 8 2, r. Auf die Klagen, daß die wegen

Zollbeschwerden und Zollsteigcrungen von Seite Frankreichs voriges Jahr an den französischen Ambassador ein¬

gegebenen Mcmorialien unbeantwortet geblieben und den Beschwerden noch nicht abgeholfen worden sei; ferner

auf den Antrag von Glarus, daß den eidgenössischen in französischen Diensten stehenden Völkern wegen des

daselbst allzuhoch ansteigenden Preises der Geldsorten eine bessere Bezahlung ausgewirkt werden möchte; endlich

auf Freiburgs Beschwerde, „daß die Ertraction der aus den in Frankreich verkauften Waaren erlösten Gelder

„nicht wolle verabfolgt, auch die zu deren Ertraction nöthigcn Passeports nicht oder schwerlich erhalten werde»"/

wird beschlossen, die einzelnen Stände sollen ihre Resolution über alle diese Puncte Zürich mitthcilen, welches

dann im Namen gesammter Orte an den Ambassador zu schreiben habe, 8 >1, «l In Betreff des Wilchingcr-

Geschäftes berichtet Schaffhauscn, daß, obgleich der Kaiser und der Fürst von Schwarzenberg in ibrcm Antwort¬

schreiben Schaffhausen für befugt erklären, von den Wilchingern die altgewohnte Huldigung einzunehmen n»d

das Obcramt die Wilchingcr wirklich angewiesen habe, dieselbe zu leisten, diese doch sich dessen weigbrn, Sch»^

Hausen sehe sich genöthigt, bald ernstliche Mittel anzuwenden, und bittet für diesen Fall um getreues Ausseht

und um Beihülse, Die übrigen Gesandten versprechen zu leisten, waö die Bünde verlangen, wünschen aber, daß

es ferner noch Milde dem Ernste vorziehen möchte. 8 1, «> GlaruS berichtet, waS seit letzter Jahrrechnindl

im Wcrdcnberger-Gcschäftc gcthan worden sei, und daß bis dahin die Werdcnberger noch nicht gehuldigt Haben-

Wenn immer möglich, wünscht es die Sache in Güte beizulegen; muß es Ernst anwenden, so bittet es n>n

bundesgcmäße Hülfe, Nachdem es sich dahin ausgesprochen, daß es, wenn die Huldigung unbedingt erfoljff/

die Beschwerden der Untcrthanen gnädig anhören und Milde gegen die Fehlbarcn, selbst gegen die Rädelsführer

eintreten lassen werde, so werden zwei Abgeordnete von der Tagsatzung nach Werdcnbcrg abgeschickt (Joha""

Ludwig Hirzcl von Zürich und Johann Joseph Dürlcr von Luccrn), um die glarncrischcn Unterthancn

unbedingten Leistung der Huldigung zu ermahnen; zugleich trifft auch ein glarncrischer Abgeordneter daselbst cin-

Die Wcrdenberger leisten diesem die verlangte Huldigung den 15, September, Nach der Zurückkauft der

geordneten wird beschlossen, daß den Wcrdenbcrgern, insofern sie daS Fürwort der Eidgenossenschaft bei ihrck

Obrigkeit verlangen, dasselbe gemäß dem von den Abgeordneten ihnen gegebenen Versprechen nachdrucksam ZNib

stellt werden soll, Glarus dankt, 8 5, l. Major Neith (Vilh) von Schaffhauscn bittet um ein Fürwort bei dck

Herrschaft Venedig wegen einer Forderung, welche er an dieselbe in Folge von Werbungen für deren D»'»^

zu machen hat. Die Gesandten, nicht instruiert, referieren, 8 K Freiburg wünscht, daß in'S Künsiifh

zur Malstatt der Tagsatzung wieder Baden möchte gewählt werden, Zürich, Bern und Solothurn zeigen

dazu geneigt. Die Gesandtschaften von Luccrn, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und GlaruS, nicht »»

struicrt, nehmen den Antrag ml rvloi-onckum. 8 7,

Die XII die ennetbirgischen Vogteicn regierende» Stände.

I». Lucer» berichtet, daß es zu Abstellung des schädlichen NachtricbS dcS Viehes über den Gotthard

Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug die Uebcrcinkunft getroffen habe, daß das Treiben des Viehes außer ^

gewöhnlichen Zeit dcS Lauiser-MarktcS über den Gotthard „den Eidgenössischen und den deutschen Angehörige

verboten sein soll; daß hingegen den Welschen nach jedes Ortes Eonvcnienz das ganze Jahr hindurch crlnb

sein soll, in'S Land zu kommen und Vieh zu kaufen, und fordert die übrigen ennctbirgS regierenden Orte 0"'"

beizustimmen, Schwyz und Zug zeigen überdicß noch an, daß dem, welcher bei ihnen in und außer der td

wohnten Zeit Vieh ein- oder verkaufe und sich nicht baar bezahlen oder cautionieren lasse, bei ihnen kein ^
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galten werden soll. Es wird beschlossen, diese Verordnung probeweise für dieses Jahr und den heurigen

Rarkt anzunehmen und auch die drei Bünde zu Annahme derselben einzuladen. Wenn dann ein Ort diese

^wrdnung später nicht mehr halten wolle, so soll eö seineu Rücktritt drei Monate vorher anzeigen und nach

Bünden den freien Transit gcniesien. Jedem Ort ist überlassen, die ihm gut scheinenden Verordnungen

Ptder die Fürkäufer zu machen, Bern, GlaruS, Basel, Freiburg und Schaffhausen referieren. 8 8.

5.

26.
'Ä.

' 65.
' U6.
- lös.
' 171,
' 247.
' 282.

Beeidigung von Beamten.

AmlSrechnnugen..
Beschwerden der VIII. Quartiere.
Huldigung.
Marcheusachcn.
Abzug.
Polizeiliches.

Mau sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftöaugelcgenheiteu

Deutsche gemeine Vo gteicu ü bcrhaupt.

Art. 25. Justizsachcn.

Landgrafschast Thurgau.

Art. 285. Polizeiliches.
„ 317. Judicatne- u. Compcteuzsachcu.
„ 334. „ „ ^
„ 336. „ „ „

->38. „ „ t,
310. „ „ „
376. „ »

Ar,.
27
58.
85.

Beeidigung von Beamten.
Amtsrcchnuug.

Marchensachen.

^25.
' 58.
' kg.

63.
57.

113.
115.

AmtSrcchuuugl
Landschreiber.

Marchensachen.
Polizeiliches.

Art.
28.
58.

AmtSrcchnung.
Landschreiberund Substitut.

Art. 396. Iudieatnr- u. Compctenzsachcn.
402.
108.
467.
510.
510.
574.
733.

Justizsachcn.
Leibeigenschaft und Fall.
Lchensadhen.
Kricgssachrn.
Locales.

Art.

Art.

Rheinthal.

Art. 109. Polizeiliches.
„ 135. Iudieatnr-n. t5oinpctenzeonflictc.
.. 137.
„ III. ..

Grafschaft Sargan ».

?lN. 131. Judikatur-n. Competknzconflicte.
„ 163. Justizsachcn.

„ 180.
182.

a 181.
„ 201. Obrigkeitliche Lehen.
„ 23Ö. Ohmgeld.

Obere freie Acmter.

Art. 65. Archiv.
„ 90. Polizeiliches. „

Grafschaft Baden.

Art. III. Archiv.

Vier ennctbirgische Vogtcicn überhaupt

Art. 65. Abzug.

161.
350.
412.
413.

236.
253.
257..
279.
305.
317.
383.

Art. 176.
199.

Justizsachcn.
LoealeS.

Strastcnwesen.
Zollsachcn.

Kriegssachen.
Locales.

Personelles.

Kriegssachcn.
Locales.

Konferenzen der katholischen Orte während der gemelneidgenösslschen Tagsahnng
im Juli 1720.

Staatsarchiv ^'ucern.1

tluzusncdcn mit der schleppenden Art, wie die Evangelischen in gemeiner Session die allgemeinen Ge¬

bilde zur Verhandlung bringen und AllcS unter dem Vorwand von Steuern in besonder» Zusammenkünften
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mit einander überlegen und wichtige Sachen in gemeiner Session ex abrupto und in verdeckter Manier unvsi-

daß man „deren Abzielung nicht wahrnehmen könne", vorbringen, ohne daß man varüber vorher denken könne-

überhaupt Alles zu ihrem Vortheil zu wenden suchen, beschließen die Gesandten, zu verlangen, daß beim

sagen der Sitzung zugleich die zu behandelnden Gegenstände angezeigt werden sollen. 8 1. 1k. In Folge dck

von Zürich gestellten Begehrens, daß wegen der ostrcichischen Zollbeschwerden in aller Stände Namen an de»

Kaiser geschrieben werde, und des Anzugs von Schaffhausen in Betreff des Wilchinger-Gcschästs wird hervor

gehoben, wie die Evangelischen, wenn eS sich um ihr Interesse handle, der Katholischen Theilnahmc gleich suche»-

während sie nicht daran denken, den Katholischen die Sachen in den alten Stand zu setzen; daß im letzten Kriege

zwischen den Evangelischen und den reformierten Bündnern eine Verbindung zum Nachtheil der Katholische»

zu Stande gekommen sei. Der Kaiser selbst formalisiere sich, daß die katholischen Orte sich sogleich in alle»

Sachen der reformierten Orte annehmen. Würden demnach die Katholischen sich in diese Sache mit einlassi»-

so würden sie sich nicht bloS einer unbeliebigcn Antwort zu versehen haben, sondern sich vielleicht ähnlichem ll»'

willen, wie die Evangelischen aussetzen, während ihre Politik erfordere, die Wohlgewogenheit aller benaclM'

ten katholischen Potenzen und namentlich des Kaisers sich zu erwerben. Wegen der Zollbeschwerden wird e>»

Schreiben an den Kaiser entworfen und zur Ratification den Herren und Obern noch vorgelegt. In BcluÜ

deS Wilchingcr-GcschäfteS wird beschlossen, obgleich man in gemeiner Session sich erklärt habe, in dasselbe si^

nicht einlassen zu wollen, dennoch dasselbe in allgemeinen Ausdrücken dem Kaiser zu empfehlen, wobei da»»

beiläufig bemerkt werden könnte, warum man sich des Zolls halber mit den Reformierten conformiercn müß»

dieses Schreiben könnte dann noch Anlaß zu andern Sachen geben. — Ferner sollen die Anliegenheiten

katholischen Orte dem Regenten von Frankreich durch Vermittlung des Ambassadors empfohlen werden. Soba^

von Seite der Herren und Obern die Zustimmung erfolgt ist, soll Luccrn davon in Kenntniß gesetzt werde»

und beide Schreiben erpedicren. 8 2. « . ES wird die Angelegenheit des LauisermarktcS (rcsp. Nachtrieb »a

VicheS) besprochen. 8 3. «I. Dem Ansuchen FrciburgS und SolothurnS, daß man Namenö sämmtlichcr kall»'

tischen Orte beim französischen Botschafter einkommcn möchte, daß die Ihrigen, welche in Frankreich sich

Klöstern befinden, die „Habilität" und die Möglichkeit deS Avancements genießen möchten, wird entsprochen. 8

v. Glaruö ersucht um Abschickung des voriges Jahr von der Mehrheit der katholischen Orte decretier»''

SvllicitationSschrcibenS an Sardinien wegen Bezahlung der Bundcsgelder und Pensionen. Alle Gesandte» D"

men jetzt bei, außer denen Lucerns, welche den Anzug sei i olm «uckum nehmen. Letzteres wird ersucht,

eS auch dazu stimme, im Namen aller katholischen Orte, das Schreiben zu erpedieren. 8 9.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangclcgenheitcn:
Landgr afschast T h u r g a u.

Art. 226. Hintersäßen. Art. 603. Stifte und Kloster. Art. 624. Locales.
„ 341. Judikatur- u. Competenzsachen.

R h e i n t h a l.

Art. 162. Justizsachen. Art. 414. Localc».

Grafschaft Baden.

Art. 343. Stifte und Kloster.
L auis.

Art. 227 Abzug.
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Konferenzen der evangelischen Gesandtschaften während der gemeineidgeiwsstschenTagsatzung
im Juli 1720.

lStaatöarchiv Zürichs

Gesandte: Mühlhauscn und Viel sind nicht vertreten.

k- Der Bct-, Büß- und Danktag wird auf den 12. September angesetzt. L 1. I». Steuern werden zu-

staunt: 1) den Psarrern zu Grönenbach und Herbishvfcn je 100 fl.; 2) dem Pfarrer und Schulmeister der rcfor-

''Uertei, Gemeinde zri Christian-Erlang 130 fl.; 3) der deutschen reformierten Gemeinde zu Mariatirch 200 fl.;

^ französischen Gemeinde daselbst 100 st.; 5) dem französischen Prediger Nsimvnt zu Christian-Erlang 60 fl.;

. ^'on Mussctoii in Piemont, der 25 Jahre auf den Galeeren gewesen, 100 Thlr.; 7) de» Kirchen- und

^chuldienern in der Churpsalz 300 Thlr.; 8) den reformierten Gemeinden zu Speyer und Worms je 100 fl.;

lür die auf den Gütern des Obersten Graf AlerandcrS von Döhnhof in Preußen zu gründende reformierte

/kche, die erste in selbigem Königreich aus dem platten Lande, 200 Thlr. (IXörtische Repartition); 10) an

s don Fiirst Victor Amadeus Adolph von Anhalt-Bernburg-Schaumburg in dessen Stadt Holzappel zu errich-

schule 100 fl. (IXörtische Repartition); 11) für den Pfarrer der reformierten Gemeinde in der mark-

^üflich-branvcnburgischen Residenzstadt Baircuih 200 fl. (IXörtische Repartition); 12) dem Collcgium zu SaroS-

ffüll in Ungarn 400 Thlr. (IXörtische Repartition). 13) Der Bitte einer evangelischen Evlouic in Nordvir-

loüen j„ ^ine Beisteuer zu Einrichtung ihres Gottesdieilstcs wird wegen Entlegenheit des OrteS

^ entsprochen; auch nicht dem Ansuchen der Vorsteher der reformierten Gemeinde in Konstantiuopcl um

Beitrag zur Auslösung der im letzten Türkcukrieg gefangenen und in Sklaverei gcrathcuen Eidgenosse»;

^ Ort soll zur Lösung der Seinigcn beitragen. 1-1) Zwei zur evangelischen Religion übergetretenen Studiosen

her iu> Hohcnzollcrisch-Sigmanngiselien, welche ein Jahr lang in den Gefängnissen, namentlich Wienö,
'""geschlrppt wordeil lvarcn und sich zugleich für die Verwendung beim König von Preußen für ihre Be-

G»»g bedanken, 100 fl. (IXörtische Repartition). (Siehe Seite 7.) Bei 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12 will sich Appenzell

ü beteiligen; 7. 8. 9. 11 nimmt Glarus ->'I rotoi ondum; bei 9 und 10 will Schaffhauscn sich nicht bc-

bei 8 für Worms nichts geben; alle Gesandten nehmen 10 und 12 ad rolorolidum, St. Gallen 8. 9. 11,

Acl 9^ Schaffhausen 11. — 8 2 bis 15. e. In Betreff der Anforderungen, welche wegen der für die befreiten

hty^^ gehabten Auslagen Zürich an GlaruS, Basel an mehrere Orte, St. Galten an Appenzell zu machen

A»t "' aus den Erklärungen einiger Stände abzunehmen ist, daß die Erstattung nicht erhältlich sei, der
gestellt, daß nach Anleitung des aarauischcn Abschiedes vom Mai 1714, diesen drei Ständen die vor-

D., Summe nach IXörtischcr Repartition ersetzt werden soll. Der Antrag wird ad releiendum genommen.

^ '^buiscn bedclltet, daß es zu jenem Abschied von 1714 nie seine Zustimmung gegeben habe. Ferner vcr-

»i,^^^rich von Glarus, Appenzell, St. Gallen und Biel die Rcstituicrung der Kosten für die Aufnahme
Spedition der dieses Jahr angekommenen Glaubensgenossen. 8 16. «I. Fünf picmontesischcn und drei

Jüchen Studiosen, welche thcils in Zürich, thcilö in Basel, theils in Lausanne studieren, werden noch für
^ Äahr 120 (M. nach früherer Repartition verabreicht, für die Zukunft hingegen werden ihnen je 104 fl.

df

Zürich, Bern und St. Gallen sollen an sieben in Vstädtischer, an einen in IXörtischcr, Glarus,

bUstcn und Biel an einen in IXörtischcr, Basel an sechs, und Schaffhauscn an drei in Vstädtischcr Rc-
25
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partirion coutribuieren (Zürich 237 fl. 36 Kr., Bern 336 fl. 36 Kr., Glarus 1'fl., Basel 1l5 fl. 12 Kr-,
Schaffhausen 51 fl., St. Gatten 79 fl. 18 Kr., Mühlhauscn 2 fl. 21 Kr., Biel 2 fl. 21 Kr.). Die Genehmi¬
gung der Obern wird vorbehalten. Der piemontesische SynoduS wird benachrichtigt, daß er von sich aus, u»d
ohne vorherigen Bericht an die Orte keine Studiosen mehr schicken und darauf sehen soll, daß diejenigen, welch"
er schickt, nicht zu jung und von guten Qualitäten sind. 8 17. v. Die noch immer fortdauernden Zollbeschwer-
den an den östreichischenZottstätten gegenüber den schweizerischenWaaren und Victualien sollen vor gemeint
Session gebracht werden, um auch der katholischen Orte Meinung zu vernehmen. Nachdem nun in derselben
auf ein abermaliges Schreiben an den Kaiser angetragen worden, zu welchem nicht alle Gesandte»
stimmen wollten, vereinigen sich die evangelischen Orte noch dahin, baldmöglichst an den Kaiser ein Schreibe»
abgehen zu lassen, den König von Großbritannien und dessen Minister am kaiserlichen Hofe, St. Saphor»»
um Vermittlung anzugehen. 8 18. I. Schaffhauseil.bringt das Wilchinger-Geschäft zur Sprache und da»l'
für der Stände Fürwort aw den Kaiser und den Fürsten von Schwarzenberg. Verhandlung dieselbe, wie >»

gemeiner Session. Nur fügt es bei, eS fürchte in seiner Judikatur und Jndepcndenz von der im kaiserlich"
Antwortschreiben bezeichneten Commission, welche in Wien für diese Sache aufgestellt worden sei, beeinträchtig
zu werden. Die Gesandten empfehlen Schaffhauscn nochmals Milde, 8 2». x,. Da die katholischen Q'»
außer Lucern sich geweigert haben, zu dem Pathcngcschenk für den Sohn des Erbprinzen von Württemberg ig
Eontingcnt zu zahlen und das Pathenkinv schon vor anderthalb Jahren gestorben ist, so wird beschlossen, ^
ganze Sache fallen zu lassen, 8 2». Ii. Zürich verlangt von Schaffhausen die Rückerstattung des von (hin
daS Pathengeschenk des Prinzen Markgraf Christophs von Badcn-Durlach gemachten Vorschusses. Sch»^
Hausen beruft sich auf seine früher vorgebrachte Entschuldigung wegen der ungleichen Rcpartüion. 8 21.

Zürich und Bern.

I. Die Vcrthcilung der zu Zürich verwahrt liegenden sanctgallischen Glocken und Feuerspritzen wird ^
handelt. Da die Anträge immer noch auseinandergehen, wird die Sache ->ck rukueonckum genommen. Zu""
macht auf die große Gefahr der Abführung der größten Glocke und auf andre Jnconvenienzen aufmerksam, 8

It.. Zürich beschwert sich wieder gsgen Bern über die an der Aare von den herüberkommenden Waaren P""
derten Zölle. Bern erbietet sich wiederum, den alten Tarif Zürich mitzutheilcn. 8 28. I. Zürich stellt ?»'

Ansuchen an Bern, ihm den im letzten Kriege, vorgestreckten „Vorsatz" zurückzuerstatten, und trägt zur
gleichung der übrigen Differenzen auf eine Konferenz an. Bern ist zur Rückerstattung geneigt, sobald
sanctgallischen Oeconomic-Rechnungen bereinigt sind und die Abrechnung der Kricgökostcn stattgefunden
nach dem Grundsatze, daß, wie man im vergangenen Kriege den Gewinn gemein gcthcilt habe, auch die d'

rübcr ergangenen Kosten gemein gemacht werden müssen. Da man sich aber darüber nicht vereinigen k»""'
wird die Sache all reloi-enckuin genommen. 8 29. «»». Zürich stellt an Bern wiederum daS Ansuche ^
Vergütung der Hälfte der Turincr-Ncisckostcn. Die berncrische Gesandtschaft, nicht instruiert, referiert, 8 '

Man sehe auch im Al'schmttr HcnIchaftSanzelegcnheitenl

äLandgrafschast Thurgau. -
Art- M. HflztersLßmsechM., Art. 428. Judikatur- u< CompctenzWcv».-Art.iflWi,-Lokales.
„ Hg. Landsatzung. ,, 430. . „ „ ,, .,«70. „
„ 342. Judicatur- u. Compcwizsache».

! - ... ' -5t" ' ' j'-l
Grafschaft Bade».

Art. 60. Landvogt. Art. 414. Localcs.
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157.

Konferenz von ttri, Schwyz und Nidwalden.
Altorf, 3. Juli 1720.

l Archiv Dchwyz.Z

Gesandte: Uri. Emanucl Stanislaus Püntiner von Braunbcrg, Statthalter; Jost Anton Schmid, Alt-
^ndammann; Karl Anton Püntiitcr von Braunbcrg, Alt-Landammann und Landsfändrich;Jost Anton
schmid, Seckelmcister; Johann Alerandcr Bcßlcr, dcö Raths. Schwyz. Joseph Karl Schorno, Scckclmeistcr
»nd dcS Raths; Joseph Franz Mcttlcr, Siebner und des Raths. Nidwalden. Joseph Franz Ackermann,

Raths; Ilr. Franz Joseph Lussi, Landsfändrichund dcö Raths.
Man sehe das Verhandelte im Abschnitte Herrschaftsangelcgenheiten.

Belle»;, Bollcnz und Riviera.

Art. 107.

15«.

Confcrenz von Bein und Freiburg.

Murtcn, 28. Juli bis 30. August nud 26. September bis 8. October 1720.

Staatsarchiv Bern.1

Gesandte: Bern. Johannes Müller, dcS kleinen Raths und Salzdircctor; Ludwig Morlot, dcS kleinen
' Julius Hieronymus Ernst, des großen Raths. Frciburg. Franz Melaus Fegcli, dcö kleinen Raths
^ Alt-Seckclmcistcr; Johann Nielaus Grisct, des kleinen Raths.

Man sehe im Abschnitte Herrschaftsaugelegenheiten:

Grandson.

Art. 653 bis 660.

Mnrtcn.

Art. 887 bis 902.

15k>.

Errechnung der die Grafschaft Baden und die untern freien AeMter regierenden Stände.
Baden, 29. Juli bis 6. Angust 1720.

IStaatSarchiii Uürich.1

. Gesandte: Zürich. Johann Jakob Ulrich; Johann Ludwig Hirzcl. Bern. Johann Rudolf Sinncr;
^»n Anton Tillier. GlaruS. Joseph Ulrich Tschudi; Johann Heinrich Zwicki.

25
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Zürich und Glarus.

Die zwischen Zürich und Glarus noch zu verhandelnden Gegenstände werden aus eine künftige Zu^
sammenkunft verschoben. Ueber den von Peter Bruchin zu Reichcnburg streitig gemachten Rcckweg soll eine
Unterredung der drei an dortiger Schiffahrt Theil habenden Stände veranstaltet werden. 8 25.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaitsangelegenheiten:

Landgrafschaft Thurgau.

Art. 151. Huldigung.

Grasschaft Baden und untere freie Aemter.

Art. 66. Münzwesen. Art. 76. Fremde Kriegsdienste.
Grafschaft Baden.

Art. 29. Amtsrechnung. Art. 199. Judicatur- und Competenz- Art.. 261. Fall und Abzug.
94. Huldigung. conflicte. „ 275. Salzsachen.

130. Polizeiliches. 212. „ „ 285. Zölle und Geleit.
143. . 220. Justizsachen. „ 298. ,, »
149. 222. „ 341. Stifte und Klöster.
159. I 224. I „ 344. „ „
193. Judicatur- und Competenz- „ 226. . 415. LocaleS.

conflicte. „ 228. „ 471. „
" 197. /, » „ 249. Hühnergeld.

Untere freie Aemter.

" 473. "

Art. 23. Amtsrechnung. Art. 97. Marchensachen. Art. 142. Justizsachen.
91. Huldigung.

Schirmortc des Stifts St. Gallen.

Art. 10. Landöhauptmann.

Jahrrechmmg der die Vogteien Leuns und Mendris regierenden Stände.
Lauiö.im Augnst 1720.

^Staatsarchiv Luccrn.I

Gesandte: Zürich. Johannes Fries, des Raths. Bern. Ludwig von Wattenwyl, Zcughcrr und
Raths. Luccrn. Franz Anton Schnpder von Wartcnsec, des innern Raths. Uri. David Franz
Ritter, Landschreibcr.Schwpz. Joseph Anton Weber, LandSobcrstwachtmcister und Alt-Landammann. U>^^
walden. Johann Melchior Stvckmann, Amtsstatthalter und Landshauptmann in Obwaldcn. Zug.
tius Anton Weber. GlaruS. Placidus Leontiuö Häuser, des Raths. Basel. Johannes Schwcigha»^'
dcS kleinen Raths. Frciburg. Johann Heinrich Wild des Oranges, des innern Raths. Solothu^'
Urs Joseph Wallier von Wcndelstorf, der jüngern Rüthen. Schaffhausen. Christoph Härder, nwü- ^
des mehrern Raths.

Mau sehe im Abschnitte Herrschaftsangelegeuheiten:

Vier cnnctbirgische Bogtcicil überhaupt.

Art. 66. Abzug. Art. 162. Justizsacheu. Art. 141. Kriegssachen.
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Lauiö und MeudriS.
> Art. 172. Besteuerung. Art. 179. Justizsachm.

...... , ^ ^ Lauiö. ... ^
^rt. 231. Zlbzug. Art. 253. Polizeiliches. 7lrt. 27t!. Justizsachm.

"'233. 26g'. Justizsachm. . 277.
Mcndris. >

M. 415. Iustizsachcn. . Art. 4?5,.Locales.

' ' ^ ö.jft. iiL il'ii'Nck, ll.lltilitLt ' (.»<>1 n- 1 2-ittttft ' «-'.4 ' "lil'lN' 2S ' -f« .1:

-/ij/st-. i'Lt ,?» .1- « .It«il»ld7^ 7i7 ?!.' ist-!!! ckl.'.t Inn
Iahrrechnung der die Vogteien Luggarus und Mainthal regierenden Stände.

Luggaru».im August 17W. ' , '

l^ta«t»ar«t,iv ZUriUi.Z
Gesandte: ebendieselben, welche zu Lauis.

Man sehe im Abschnitte Hcrrschaftsangclegeicheitcn:
Luggarus und Mainthal.

Art. 443. Justizsachm^ ,
Lü^gavuS.

451. Rath der Landschaft. Art. 516. Zoll suchen. Art. 587. LocaleS.
462." 462. Marchensachm^ ,/ bbft. Ldca^/

^ .A 21 !. ^

It»2.

Äahrrechnlyig der die Vogteien Bellenz, Bollenz nnd Niviera regierenden Stände.
. Bpglcuz.Am.AuUifi und SeptMiber172V- >.V

Der Abschied tonnte in den betreffenden Archiven nicht aufgefunden werden.
mmnN: . 2 ,nnt!..i. iu-u- in'^ 2 >-lft :Ü.IIII! iNi'tll. ch nftj-.' , >7

" >-'-,.:n>InniT l'b" nl«^l<>/ uiu.'It»/. ü r >i <ii(< 16 ü nil^nois. t-iul!)?/,
.1l','Il'»q«s^ .7.'.'! .nI 5.'5 5. ss . b'Iir.ss

Konferenz von Uri, Schwyz nnd Nidwalden.
< lin.mft'ift I >r i .',1i.M7ls,ul(!:.0 .1 . tnini'nftvrf). ft'/eüN'!!') Nt"> ,'5.

Zl n der Treib, 4. September172V.
>:it Ii: u -,4i> .chl'u.'l - ..',2 ,.. ..« .-.uttyi- ' . - 7

ILondcsarchivSchwyz.I
. " Ulf ',l0 .<> .. .2. - . . .

Gesandte: 1l r i. Joseph Anton Püntiner von Braunbcrg, Landammann und Landshauptmann; Karl Franz
chmid, LandSfandrichund Alt-Landammann; Jost Anton Schmid, Seckelmeistcr;Sebastian Pcregrin Tanner,

^ldvvgt, Schwyz. Gilg Christoph Schorno, Ritter, Landammann; Joseph Antvn'Ncding von Biberegg,
Ali-Lgndanunann.Nidwalden. Johann Jakob Ackermann, Ritter, Statthalter.

. In Bezschung auf den Nachtrieb deö Viehes nach dem Lauiscrmarktläßt man eS bei den Abschic-
von Lucern (15. Nov. 1719) und von Fraucnfeld bewenden und hofft, Zug werde sich consormicrcn. 8 2.

' In Beziehung ans die SanitätSanstaltcn wird beschloffen, genaue Aussicht zu üben, dem Abschied von Zug
2ahr 109Z nachzukommen,Strolchen-, Heiden- und Bcttclgcsind zurückzujagen, nur solche Pilger aus
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Italien passieren zu lassen, welche von nicht inficierten Orten herkommen. Ferner soll dem mailändischen Sa-
nitätscommissariuSzu Bellenz geschrieben werden, daß er, gleichwie das Sanitätstribunal keine Pilger wolle
nach Rom passieren lassen, also auch die von Rom kommenden nicht den drei Orten zuschicken, sondern über
Tyrol nach Deutschland weisen mochte, und an Lucern und den Nuntius, daß sie keinen Pilgern Pässe geben
mochten. 8 3. t . In Hinsicht auf die Zolleremtion des Klosters Engclbcrg und den Mißbrauch, welchen dessen
Schaffner zum Nachthcil der obrigkeitlichen Zölle und der Particularen davon mache, wird dein Abte „ein
frcundmüthiges Schreiben" zugeschickt, daß derselbe gemäß dem 1675 zu Brunnen errichteten Abschicde^warfür
sein eigenes Bich und seine Waaren Ercmtion genieße; was aber auf Fürkauf eingehandelt und an Zinsen
und Schulden angenommen werde, falle nicht in die Ercmtion. § 4. «I. Bei bevorstehender Reise des Bischofs
von Consta»; nach Wien soll Lucem iin Rainen der katholische» Orte denselben ersuchen, seine Osficien z»
Gunsten der bedrängten eidgenössischen Kathoticität beim Kaiser eintreten zu lassen. 8 5.

Mau sehe auch im Abschnitte Herrschastomigele^enheiten:
Bellen;, Bollcuz und Riviera.

Art. 103.

Außerordentliche Tugsatzung der XIII und der zugewandten Orte.
Baden, 11. Oktober 1720.

^Staatsarchiv Zürich.I

Gesandte: Zürich: Johann Konrad Escher, Seckclmeistcr und des Raths. Bern. Heinrich Steiger, des
Raths. Lucer». Franz Joseph Dürlcr, des Raths und Kornhcrr. Uri. Joseph Anton Püntincr vo»
Braunberg, Landammann und Landshauptmann.Schwyz. Gilg Christoph Schorno, Landammann.
waldcn. Johann Melchior Stockmann, Statthalter. Nidwalden. (Niemand.) Zug. (Niemand). GlIrus'
Johann Heinrich Zwicki, Landammann. Basel. Emanucl Falkner, des geheimen Raths und DrcicrheG
Freiburg. Johann Peter Boccard, Schultheiß. Solothurn. Johann Joseph Sury von Steinbrugg,
Raths und Seckelmeistcr.Schaffhau sc». Johann Heinrich Ott, Bürgermeister.Appenzell. (Niemand)'
Abt St. Gallen. Joseph Anton Püntincr von Braunberg, geheimer Rath und LandShofmcistcr. Sta^
St. Gallen. Christoph Hochrütiner, kl. I). Bürgermeister.Biel. (Niemand.)

Diese außerordentliche Tagsatzung wird in Folge der Berichte, welche über lue zu Marseille eingeschlichen
und von da sich ausbreitende Pestscuche eingelaufensind, von Zürich zusammcnbcrufen. z». Eidgenössische^
grühung. Nidwalden, Zug, beide Appenzell und Biel entschuldigen ihr Niclfterschcinen.Zug verlangt^'
Abschied dieser Conferenz und giebt nebst Appenzell und Biel die Einwilligung zu Allem, was verabschiede
werden mag. § 1. >». Der französische Ambassador d'Avarah berichtet in einer Zuschrift vvin Stande der Sc»N
in Marseille und von den getroffenen Sichcrhcitsmaßrcgeln. Die Stadt ist durch Truppen ccrnicrt. Der^
bassador spricht die Hoffnung aus, die One möchten keine Beschlüsse fassen, durch welche dtt Hattdel mit d»'
Nachbarn gestört werden könnte. Die Zuschrift wird verdankt; durch den solothurncrischen Gesandten so» d^
Ambassador von den Verordnungen dieser Conferenz in Kcnntniß gesetzt werden. 8 2. «. Zürich zeigt an, d^
es für nöthig erachtet habe, von Gens und Neuenbürg Deputierte hiehcr zu bescheiden, damit man vo»
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chrcrscitö vorgenommenen SanitätSanstaltcn um so gcimucrc Kcnntniß erhalten und..ihnen Instruction zur Be-
Ichung dcr Grenzen und Einrichtung der Lazarcthe geben könne. Als Deputierte sind in Baden anwesend
den Genf Staatsrath Trembley, von NeuenbürgStaatsrath und Maire Chambrier. Es wird be¬
schlossen, diese Deptltierten einen nach dem andern durch zwei Bcgfnte vor die, Session .zur Audienz als Hono-
^rii zu holen. Da aber zwischen beiden Deputierten sich ein Rangstreit erhoben und derselbe nicht beigelegt
werden kann, geben sie den Bericht über die getroffenen Anstalten schriftlich. Es wird ihnen geantwortet, dast
wan sich zu Gens und Neuenburg versehe, daß sie auf ihren Grenzen die erforderlichen Lazarcthe anordnen und
von den von gesummter Eidgenossenschaft zu verfügendenAnordnungen nicht abgehen werden, damit man nicht
Mölhigt sei, deßhalb andere Maßnahmen zu treffen. Den Deputierten wird zugleich das projektierte Mandat
^gestellt. 8 3. «R. Zürich berichtet von den Maßregeln, welche,es der Seuche wegen bis dahin getroffen:
Müßige Correspondenz nach Frankreich, Deutschland, Italien, Commissarien zur Untersuchung der Pässe, Pa-
wvuillcn, Dorf- und Grenzwachen, Bannisicrung von Marseille und der Umgegend,später der Provence, Lan-
guedoc, Dauphinö, Lyon, Lyonnais, Brcsse, Savoyen. Es stellt die Nothwcndigkclt gemeinsamer Maßregelte
v'w, namentlich damit nicht Deutschland gegen die Eidgenossenschaft den Paß sperre, und wünscht überall Nach-
^ftchung, ob die Apotheken hinreichend um Medicauncntcnverschen seien. Die übrigen Orte berichten von
ähnlichen Maßregeln, welche sie getroffen. Bern hat seine Apotheken bereits visitieren lassen und wohl versehen
hftundcn. Es wird gewünscht, daß Lyon, Lyonnais, Bressc und Savoyen nicht unter Bando gestellt werden,
^ nach dem Schreiben deö französischen Ambassadors die Gefahr noch nicht so nahe sei und der König von
Frankreich das übel aufnehmen möchte. Die Gesandten von Zürich, Uri und Basel eittwersen auftragsgemäß

Mandat, welches von Uri, Freiburg und Solothurn sogleich angenommen, von den übrigen Gesandten auf
^ht von zehn Tagen zur Ratification den Obrigkeiten »ntgctheilt wirb. ES wird darin verordnet: 1) Jeder
^ bußfertigen Herzens Gott um Abwendung dieser Heimsuchung anflehen. 2) Handel und Wandel werden
Wwzljch verboten mit Marseille, der Provence, Languedoc, Dauphinö und Savoyen. 3) Da Lyon sammt dem
^wnestschm und Bressc für verdächtig geHallen werden, sollen alle von daher komnrenden Personen uns Waarcn
"'W das Vieh, die Waarcn 21, die Personen 50 Tage lang auf den eidgenössischen Grenzen Quarantäne

und sich bcräuchcrn und „crlustigen" lassen. 4) Die aus unverdächtigen Gegenden kommenden Personen,
wttn und. das Vieh müssen mit eidlichen Attestativnen versehen sein, daß sie von unverdächtigen Orten her-

°wuien und durch keine verbotenen oder verdächtigengekommen seien. In den Attestaten muß bezeugt sein,
sw sie vierzig Tage lang an gesunden Orten sich aufgehalten und mit Personen von verbotenen oder verbuch-

Orten keinen Ilmgang gehabt haben. 5) Alle von verbotenen oder verdächtigen Orten herkommenden Briefe
^llen, bevor sie an den Grenzen abgenommen werden, geräuchert sein; auf den Posthäuscrnmuß die Räu

wttng u,, und auswendig wiederholt werden, bi) Die aufzustellenden Commissarien sollen keine Personen ohne
pichende Gesundhcitsschcine und Pässe, welche jeden Tag ober alle zwei Tage müssen unterschrieben sein,

^Wsicrcn lassen. 7) Wer irgendwo sich einschleicht oder mit Gewalt eindringt, gegen dcir soll alles Ernstes ver-
Gren werden; Halsstarrige können todt geschlagen werden; auch diejenigen, welche zur Einschlcichung bchülflich
^"0en sind, sollen an Leib und Leben gestraft werden. 8) Alle Landstreicher, Ausreißer, herumschweifcndcn

und Heiden, alles Bettel- und Strvlchengesindsoll ausgewiesenwerden. Von diesen Beschlüssen sollen
^ Gouvernement und der Sanitätörath in Mailand, die Republik Venedig, die kaiserliche Regierung zu
»^^uck und Frciburg in Kcnntniß gesetzt werden, ferner der Bischof von Basel, daS Land Wallis, Bünden

schon, von der Suspension deö Cvmmcrciumö mit Lyon, Lyonnais und Bressc die Intendanten und die
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Städte Besanpon lind Stoßburg und der Intendant des ElsaßcS; an letztm wird das Ansuchen gestellt, daß

man gegen alle von den bezeichneten Orten kommenden Waarcn und Personen hinreichende Vorsichtsmaßregeln

anwenden möchte, damit die Eidgenossenschast nicht genöthigk werde, auch gegen Burgund Maßregeln zu er¬

greifen, Ein gleiches Ansuchen wird auch all den französischen Ambassador gestellt, Bern, Basel, Genf und

Neuenbürg sollen Lazarcthe an ihren Grenzen errichten, und der Bischof von Basel soll wegen eines solche»

mit Basel unterhandeln. 8 4. v. Aus LuccrnS Beschwerde, daß das auf seine Grenzen geführte Bettel- und

Strvlchengesind von keinem Orte wolle durchgelassen werden, wird beschlossen, die unter demselben sich befin¬

denden Landeskinder in ihre Hcimath zu weisen, die fremden an die Grenzen ihres Landes. Zürich soll durch

Schreiben an die betreffenden Behörden dahin wirken, daß die Deutschen an den Grenzen Deutschlands, Basel

und Solothurn, daß die Franzosen an der französischen Grenze abgenommen werden. Sämmtliche Gesandte über¬

lassen ihren Herren und Obern, Verfügungen zu treffen, wenn der Bando von Italien gegen die Eidgenossen¬

schaft nicht ausgehoben wird. 8 5. t. In Folge einer Vorstellung der schweizerischen Handelsleute zeigt Zürich

an, daß durch einen am 15. September 1720 publicierten Arröt die französischen Bankbillcts, welche in die

Bücher der Büreaur de Banquc eingetragen worden, bis auf einen Vierth eil ihres Werthcs heruntergesetzt wor¬

den seien, durch welche Maßregel nicht nur die in Frankreich niedergelassenen Kauflcutc und die dahin han¬

delnden, sondern auch die eidgenössischen daselbst in Diensten stehenden Officierc und Soldaten bcnachthcichsst

würden. Es wird unter Ratifieationsvorbehalt beschlossen, an den König von Frankreich und den Regenten

durch Vermittlung des AmbassadorS eine auf den ewigen Frieden, die Bündnisse und die Capitulation Bezug neh¬

mende Gegenvorstellung einzugeben. Ob dieselbe dem Ambassador durch eine Deputation oder durch Post zu¬

gesandt werden soll, darüber kann man sich nicht vereinigen. Uebcr Alles sollen die Orte innerhalb vierzehn

Tagen ihre Ansichten an Zürich schreiben. 8 6. K. Alls Zürichs Anfrage an die Gesandten von Uri, SchwO

Unterwalden und Zug, ob ihre Herren und Obern zu dem an den Kaiser in Betreff der Zölle an der östrci-

chischen Grenze abzuschickenden Schreiben ihre Zustimmung geben, erklären die Gesandten, daß sie keine J>u

struetion haben. 8 7. I». Der Gesandte Basels zeigt an, daß seit dem März der Paß und die Fruchtzufulss

aus dem Elsaß gesperrt sei, daß er nebst einem Kollegen den Auftrag habe, beim Ambassador um Abhillll

nachzusuchen. Würde dieser Schritt nicht Helsen, so ersuche er die übrigen Orte um ihre kräftige Beihnlss.

Diese wird zugesagt. 8 8. t. Schaffhauscn berichtet über den Stand deS Wilchingcr-GcschäftcS. Obgleich

Oberamt Thiengen aufgefordert, die Huldigung in althergebrachter Form zu leisten, sind die Wilchingcr noch

immer widerspenstig. Die beiden nach Wien gegangeilen Wilchingcr sind zurückgekehrt, sind aber untcreinandck

uncins; der eine will die Huldigung geleistet wissen, der andere nicht. Die Ungehorsamen üben viel Gcwaü-

verweigern der abziehenden Pfarrerswittwe die Fuhren, ebenso dem aufziehenden neuen Pfarrer. SchaffhaNll"

will noch einige Zeit zuwarten und hofft eine bessere Wendung der Dinge wegen der unter den Ungehorsa»'^

waltenden Uneinigkeit, und daß sie von Schwarzenberg und Thiengen werden verlassen werden. Sollten i»'

Ungehorsamen sich nicht zum Ziele legen, so will es ernste Erccutionsmaßregeln vornehmen und hofft aut ^

Hülfe der übrigen Stände. Die andern Gesandten, obnc Instruction, nehmen die Suche all 105000116»'"'

versprechen aber zu leisten, was die Bünde von ihnen verlangen. 8 9.
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1<»3.

Conferenz von Bern, Freibnrg, Solothurn, Biel und Renenl'ttrg.
Aarl'crg, 15. und 16. November 1726.

Staatsarchiv Zürich. I

Gesandte: Bern. Johann Heinrich Steiger, deö täglichen Raths. Freibnrg. NiclanS Fcgcli, Scckcl-

>»chter. Solothurn. Joseph Wilhelm Sury von Steinbrugg, Seckclmcister und deö Raths. Biel. Abra-

^»> Scholl, Bürgermeister. Neuenbürg. Franyois Chambrier, Staatsrats) und Meyer.

^ Bern beruft diese Konferenz in Folge der Maßregeln, die seit der Badencr-Confercnz von einigen Orten in
etreff der in der Provence grassierenden Seuche ergriffen worden. Einige Orte nämlich hatten nach dem Beispiel

^ oberostreichischen Regierung den größten Thcil der französischen Provinzen und die Stadt Genf in den Bann

^klärt und gegen einen Thcil der Waadt Quarantäne verordnet. Zweck der Conferenz ist, über die auf bcvor-

^chcnder allgemeiner Conferenz zu fassenden Beschlüsse sich zum voraus zu bereden. — ». Bern zeigt an, daß

. und Neuenbürg zu dieser Conferenz eingeladen habe. Da die Gesandten dieser beiden Stände wegen deS

"U in Baden erhobenen RangstrcitcS sich noch nicht hatten vergleichen können, der genferischc instruiert ist, in dieser

"He nicht nachzugeben, der ucucnburgcrischc aber sich darauf beruft, eher als Genf mit mehrern eidgenössischen

Neu in Bündniß getreten zu sein und 1592 auf einer Münzeonferenz zu Petcrlingcn den Vorrang gehabt zu

' n>, ferner darauf hinweist, daß seine Nationaltruppcn in französischen Diensten denselben noch haben,

^ baß im Kriege von 1712 ebenso praetieicrt worden sei: so wird Neuenbürg zuerst zur Versammlung

gerufen, jedoch ohne daß dadurch dieser Streit entschieden sein soll und ohne Präjudiz für die Zukunft,

^»f legt Protestation ein und erscheint nicht in der Conferenz; Neuenbürg gibt eine Gcgcnprotestatiou. 8 1.
Nachdem Bern die Gründe auseinander gesetzt hat, warum es Lyon, LyounaiS, Bresse und Burgund in

c Spcrrc erkannt und dasselbe auch die andern Orte zu thun ersucht hat; nachdem ferner Freiburg und Solo-

erklärt, eS bei den letzthin in Baden getroffenen Maßregeln bewenden lassen zu wollen, vereinigt man sich

^er Vorbehalt der Ratification dahin, das Mandat von Baden im Ganzen wieder gutzuheißen, aber folgende

e»bcr,i„gx„ anzubringen. Art. 3. Die Quarantäne für Waaren, Vieh und Personen, welche auS Lyon,

^ ^Yvnnesischcn und Bressischcn kommen, sott für die beiden ersten auf -st), für Personen auf 21 Tage erhöht,

bcr Bann für diese Provinzen aufgehoben werden. In Ansehung Burgunds aber, welches von Bern,

° "chürn, Biel und Ncucnbmg in die Spcrrc erkannt war, soll durch SolothurnS Gesandte gegen den fran-

^bschcn Ambassador die Geneigtheit zur Aufhebung derselben ausgesprochen werden, insofern man von ihm

^»higcnde Nachricht erhalte, daß daselbst hinreichende Anstalten gegen Lyon, LyonnaiS, Bresse, Langucdoe,
^'vence, Dauphin« und Savoycn getroffen worden seien, so daß dann nur für die auS diesen Gegenden

'»Menden Waaren, nicht für die burgundischcn eine Quarantäne angeordnet sein werde. Frciburg und Solo-

Gckw» ungehinderte Durchfuhr ihres Salzes durch das Bernergcbiet nach. Bern referiert. Dem

^ 5 soll beigefügt werden, daß jedermann, auch den Maulthicrtrcibcrn, eingeschärft werden soll, die Briefe zur
»»chcrung in die Posthäuscr zu übergeben und deren keine mehr anzunehmen. Art. 6. Die alten Paßzcdel

visitiert und unterschrieben, in den neuen, deren so wenig als möglich zu geben sind, der Ort angezeigt

^bc», woher die Person anfänglich gekommen ist. In Betreff deö Art. ? soll der französische Ambassador

bcn solothurncrischen Gesandten nochmals angegangen werben, daß daS Strolchcngcsind auf den Grenzen

26
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abgenommen werden möchte. 8 2. e. Die bereits in der Eidgenossenschaft liegenden verdächtigen Waaren sollt»

innerhalb Monatsfrist uneröffnet zurückgeschickt werden. 8 8. «I. Die AuSlüftung der Waaren bei der iV

nannten Chätelaine zu Genf wird für gefährlich gehalten und Genf um mehr Vorsichtsmaßregeln an

Barriere ersucht. 8 4. «. Auf den Antrag SolothurnS wird gut befunden, zu Konferenzen wegen dieses

genstandeS in Zukunft auch einen Abgeordneten des Bischofs von Basel einzuladen. 8 5. f. Durch Aer!»

soll die Untersuchung angestellt werden, welches sogenannte „giftfähige" Waaren seien. K, Sämmtlichc Pu»c»

referieren die Gesandicn ihren Obrigkeiten; diese werden einander ihre Entschlüsse mitthcilcn. 8 6.

Außerordentliche Tagsatzung der XIII und der zugewandten Orte.
Baden, 18. November 1729.

lTtaatsarchiv Zürich.!

Gesandte: Zürich. Johann Konrad Eschcr, dcS Raths und Scckelmcistcr. Bern. Heinrich Steigt

des Raths. Lu c crn. Johann Joseph Dürlcr, des Raths und Kornhcrr. U ri. (Niemand.) Schwyz. Gilg

Christoph Schornv, Landammann. Obwaldcn. Hans Konrad von Flüe, Landammann. Nidwalve'»

Hans Jakob Ackermann, Statthalter und Landshauptmann. Zug. (Niemand.) Glarus. Joseph Ull»s'

Tschudi, Landammann. Basel. Emanuel Falkner, Drcicrhcrr. Frciburg. (Niemand.) Solothuvr

Johann Joseph Sury von Stcinbrugg, des Raths und Scckelmeistcr. Schaffhausen. Johann Kaspar

bach, Seckelmcistcr. Appenzcll-Jnnerrhoden. Jakob Karl Schüß, Landammann. Außerr Hovel»

Lorenz Tanner, Landammann. Abt von St. Gallen. Jo>cph Anton Püntiner von Braunberg, gcheüw»

Rath und Landshofmcistcr. Stadt St. Gallen. Christoph Hochrütincr, 1. U. I)., Bürgermeister.

In Folge der ungünstigen Berichte, welche über die in der Provence grassierende Seuche eingegangen?»^

wird diese Confcrenz auf Ansuchen Basels ausgeschrieben, tt. Eidgenössii'chc Begrüßung. Die Gesandtsch»b

von Bern cnt?'chuldigt ihr Nichterscheinen beim Anfange der Confcrenz, Uri, Zug und Frciburg ihr gä>^

liches Ausbleiben. Die beiden Stände Uri und Zug wollen cS beim letzten Abschied von Baden beweis»

lassen. 8 1- I»» Die Gesandtschaft von Basel setzt die Veranlassung auseinander, warum ihr Stand diese Ce>»

fcrenz verlangt habe. Auf die Nachricht von dem Zunehmen der Seuche in der Provence habe er vorzögt

auf Oestrcichs Zureden Lyon, Lyonnaiö, Bressc und beide Burgund in den Bann gethan; der französis^

Ambassador aber habe ihn crmahnt, davon abzustehen und mit Gegcnmaßrcgeln gegen die ganze Eidgenosse

schaft gedroht. Zürich berichtet, daß auch es, da die ganze Eidgenossenschaft von Seite der ober- und vorv^

vstrcichischcn Regierung auf Antrieb von Venedig mit dem gänzlichen Bando bedroht werde und bereits c»^

Contumaz an den Grenzen Tyrols eingeführt sei, jene französischen Provinzen nebst Genf und Savoycn in de»

Bann gethan und eine Contumaz von 20 Tagen für Waaren, von 15 für Personen aus der dießscitigcn ^

gcnd dcS GenfersccS angeordnet habe, damit doch der Handel wenigstens mit dem Reich offen bleibe. Die kath^

lischcn Orte bedauern, daß nicht alle Gcsandt>chaften eingetroffen sind, finden, daß der Bericht des Ambassado^'

daß das Uebel in Abnahme begriffen sei, Beachtung verdiene, und halten es, wenn man der Offenhält»'^

des Passes von Seiten des Reichs doch nicht sicher sei, für rathsamer, wenigstens noch die gesunden

Frankreichs, welche für den Handel der meisten Orte besser gelegen seien, offen zu behalten. Basel, Sch»^
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^wsci, und St. Galleu wollen, obgleich sie ihrer Lage wegen am meisten zu gefährden haben, zu einem ein¬

zigen Schlüsse ihr Möglichstes beitragen und gerne „mit ihren lieben Eidgenossen im gleichen Schifflein

"lahren und Lieb und Leid einander tragen helfen." Appcnzcll-Außerrhoden und Abt von St. Gallen sehen

ie Sperrung des Passes von Seiten deS Reiches bedenklich an, wünschen aber ebenfalls einen einhelligen Be¬

schluß und vic Bcrathung bis zum Eintreffen der Gesandten Berns und SvlothurnS verschoben. Diese erscheinen

und Bcisicht von den Verhandlungen zu Aarberg. Bern erklärt ferner, daß es Lyon, Lyonnais, Brcsse

und beide Burgund in den Bann erkannt und durch einen Abgeordneten Genf zu ebendemselben Entschlüsse zu

veranlassen getrachtet habe; daß cS auf die Nachricht, es wollten sich viele Leute in sein Land werfen, die

Weenzen gegen Frankreich mit 200 Mann regulierter Truppen habe verwahren lassen. Es spricht die Erwar¬

tung aus, daß man in Betracht der zu Aarberg gepflogenen Verhandlungen den Bann gegen das Waadtland

und Genf aufheben werde. Nachdem nun Zürich nochmals auf die Gründe hingewiesen, welche die von ihm

getroffenen Maßregeln hervorgerufen hätten, und namentlich die Wichtigkeit der Offenhaltung des Passes dem

deiche gegenüber hervorgehoben hat, wollen Bern, Luccrn, Schwhz, Untcrwaldcn, Glaruö, Basel, Solothurn

kn>en allgemeinen mit den aarbcrgerischcn Verhandlungen übereinstimmenden Beschluß fassen. Man vereinigt sich

^hiii, daß jeder Gesandte die gefallenen Meinungen nach Hause berichten und sich neue Instructionen geben

lassen soll; ferner daß die Ansicht von de la Martinicrc und vom kaiserlichen Sccrctarius Hermann über diese

^uchc eingeholt werden soll. Unterdessen wird in Beziehung auf die verdächtigen im Lande liegenden Waarcn

"schlössen, dieselben aus dem Land in die Quarantäne-Häuser zu schaffen, neu ankommende verdächtige Waarcn

zurückzuweisen, hinterlistig eingeführte zu verbrennen; das Alles unter Ratificationövorbchalt. — Nachdem nun

^ Ueucn Instructionen eingetroffen waren, erklärt Zürich, man möchte in einer Confcrenz mit der obcröstrcichi-

chen Regierung öder auf schriftlichem Wege die Nichteinführung des Bando von Seite des Reichs zu erhalten

suchen und den Bericht abwarten; sei dieselbe aber nicht zu erhalten, so behalte es sich vor, die ihm gut

Muienden Maßregeln zu treffen. Sämmtliche übrige Orte bleiben bei ihren früher gegebenen Erklärungen

u»d lassen Schreiben an den Kaiser, an den König von Frankreich, an Venedig und an die Regierung zu

Knisbruck entwerfen, in welchen sie die getroffenen Maßregeln auseinandersetzen, Ocstrcich um Aufhebung der

outumaz angehen, Frankreich, Saß es dem freien Handel zwischen dem Elsaß und der Eidgenossenschaft kein

^uderniß in den Weg legen möchte. Zürich referiert und wird die einstweilen gemachten Anstalten bchal-

und nach Beschaffenheit der von den Orten einkommendcn Berichte vermehren oder vermindern. Ebenfalls

frieren die Gesandtschaften von Schaffhausen, Appenzell-Außerrhodcn, Abt von St. Gallen. Bern, Lucern,

chuiyz, Untcrwaldcn, Basel, Solothurn und Appenzell-Jnncrrhodcn belieben den aarbergcrifchcn Beschluß, einige

^ Hinneigung zur Milderung der Quarantäne. Der Gesandte von Glaruö nimmt Alles acl icloi-oinlnm,

^llcht, daß, wenn ein Ort unterdessen neue Maßregeln treffe, es vorher die anderen Orte davon in Kcnnt-

^ setze, und daß jedeö Ort binnen zehn Tagen seinen Entschluß nach Zürich berichte. 8 2. e. ES wird ein

chreibcn des französilchcn Ambassadors d'Avaray (vom 16. Novcmbcr 1720) vorgelesen, in welchem sich der-

e über die seit der Badcncr-Cvnferenz von einigen Orten wegen der Seuche getroffenen Maßregeln beschwert

^ mit Unterbrechung alles Handels mit der Eidgenossenschaft droht, insofern die gegen Lyon, Lhonnais, Brcsse

"'b die beiden Burgund verhängte Sperre nicht aufgehoben werde. Zugleich giebt auch der Gcsandtschafts-

ttetär de la Martinicre sein Beglaubigungsschreiben und setzt in öffentlicher Audienz, zu welcher er durch

Gcjandtc und den Stadtschrciber abgeholt worden, die von Frankreich gegen die Seuche getroffenen Maß-

- letzt

26"
^ücln auseinander, wünscht, daß man sich gemeinsam an die Beschlüsse von Aarbcrg und der letzten Badener
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Conferenz halten und selbst die den 14. October angeordnete Quarantäne von 21 Tagen aufheben möchte, da
für die von Lyon kommenden Waaren die größte Vorsicht beobachtet werde. Durch eine Abordnung von
Gesandten wird dem Gcsandschaftssecretär der in dieser Sache bereits gefaßte Entschluß eröffnet und derlei
ersucht, insofern der aarbergerische Abschied von allen Orten angenommenwerden sollte, den Ambassador dahi»
zu vermögen, daß in Lyon und Burgund hinlängliche Sicherheit gewährendeAnstglten getroffen und die
davon in Kenntniß gesetzt und der Paß offen behalten werden möchte. Der solothurncrische Gesandte wird be¬
auftragt, dem Ambassador noch das Nähere zu referieren. Das bei Abholung des Gesandtschaftssecretärs
beobachtete Ceremonialeist nicht als maßgebend für die Zukunft anzusehen. 8 3. «I. der Gesandte von Basel
berichtet, daß er vom französischen Ambassador in Beziehung auf die Sperre der Fruchtausfuhr aus dem Elsab
die Versicherung erhalten habe, daß sich derselbe bei seiner höchsten Behörde für deren Aufhebung At-
wenden werde. Im Falle, daß Basel nicht sollte willfahrt werden, möchte von Zürich aus im Namen gesammtel
Eidgenossenschaft an den König geschrieben werden. Die Gesandten wollen das Ansuchen ihren Obern hinter¬
bringen. 8 4. v. Der Landvogt im Thurgau frägt an, wie er sich bei der in Aussicht stehenden gänzliche»
Sperre von Seite des Reichs gegen die Eidgenossenschaft zu verhalten habe, wenn die Eigcnthumsherren vo»
Zehnten und Bodenzinsen im Thurgau, wie z. B. Konstanz und andre Orte ihre Früchte aus dem Lande
führen wollen. Dieser Anzug wird all rekorenclum genommen. 8 5. k, Zürich, Basel und Solothurn wir»
überlassen, den General Bürckli für das Reich und die Intendanten im Elsaß und in Burgund zur Aufnäht
ihres eigenen in der Eidgenossenschaft herumvagiercndenStrolchen- und Bettclgesindcszu vermögen. 8 7.

Zürich, Bern, Glarus.

K. Landvogt Nabholz berichtet von einer thiengischen Wache, welche seit Kurzem bei Kaiserstuhl an
Rheinbrückc gestellt worden sei. 8 8.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangclegeicheiten.

Deutsche gemeine Vogtcien überhaupt.

Art. (7. Polizeiliches.

1«7.

Konferenz von Beril und dem Bischof von Basel.
Büren, 20. Januar bis 19. Februar 1721.

ITtaatSarchiv Bcrn.1
Gesandte: Bern. Hieronymus von Erlach, Scckelmeister welscher Lande; Samuel Mutach, des Raths-

Bischof von Basel. Jakob Sigmund von Rcinach, Archidiaconus; Baron von Ramschwag.
Bern sucht in dieser Conferenz durch seine Mediation den Streit Biels mit dem Bischof von Basel Z»

vermitteln. Nachdem mehrere Vermittlungsprojecte gemacht, und auch das letzte von Biel theilweisc von ^
bischöflichen Gesandten verworfen worden, trennt sich den 19. Februar die Conferenz. — Nachträglich
wurde nach wieder aufgenommenen Verhandlungen das den 14. Februar entworfene Mediationsinstrument vo>»
Bischof von Basel den 2. Mai 1721, von Biel den 12. Mai 1721 ratificiert. sS. Anhang S. 1339.1
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Conferenz der Kaufmannsdirectorien der commereierenden Orte und andrer Orte.

Aar au, 3V. Januar 1721.

^Staatsarchiv Ziirich.Z

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Ulrich, des Raths. Bern, Johann Rudolf Tillirr, des Raths.

Ucern, (Niemand). Basel. Samuel Merian, Postdirector. Fr ei bürg. (Niemand). Solothurn.

'uamius Gugger, Alt-Landvogt. Schaffhausen. (Niemand) Stadt St. Gallen. Hans Kaspar Kunz,
Zunftmeister.

Nachdem in Folge der nach und nach eingetretenen Erhöhung des innern Werthes des Geldes in Frank-

^ch djx Verordnung ergangen war, daß alles baarc Geld bis auf 500 Franken in die Bank gegen Billcts

^tcrgclcgt werden sollte, welche nachher in öorituio^ vn llmnzuo verivandelt ivordcn; nachdem ferner durch

^u Arröt vom 15. September 1720 der Werth dieser öeriUnes en twuezuL auf einen Quart hcrtintcrge-

^ die im October des vergangenen Jahrs geführten Beschwerden noch nicht willfährig beantwortet wor-

u waren; nachdem endlich durch einen neuen Arrvt die Uomptvs an dungua zwar wieder auf ihren Ursprüng¬

en Werth gesetzt, aber auf bestimmte Renten statt des baarcn Geldes angewiesen worden, hat Zürich

^ e Konferenz zusammenbcrufen, tun zu berathcn, >vie diesem von Seite Frankreichs bcgaitgcnen Bruche der
unde, Beibriefe und Capitulationcn zu begegnen sei. Die meisten Gesandten sind nur ml -nieliaullum et

da. — »». Alan komint übercin, kraft der Bünde, und Verträge Folgendes von Frankreich zu be¬

ichten-. Officiere sollen in baarem Gclde bezahlt werden; 2) ebenso der Betrag der anmptas an danguo

zwar auf dem in iulegiuin restituierten Fuß, desgleichen der übrigen killatü an Iimigu», welche die cid-

che» Katlfleute für den erlösten Werth ihrer in Frankreich verkauften Waaren erhalten; ferner der

und llillöls an bangu«, welche, als von ordentlichen Handlungen herrührend, sie von den Debito-

^u annchmciz mußten, Alles ohne Rcduction in baarem Gold und Silber, und zwar auf demjenigen Fuß, was

gegolten, als jene königlichen Ordonnanzen befahlen, die Baarschasten in die Bank zu tragen; 3) wird

/ Nefusion der Oanlrsats (Iv rentvs mit baarem Geldc verlangt, sowie andrer disponierten Gelder, welche

^Mvssisch^n Angehörigen zuständig und denselben bis dahin jährlich verzinst wurden, sammt der Freiheit, diese

/ der kraft der Bünde und Verträge aus Frankreich ziehen zu dürfen. Als der passendste Weg zur Abhülfe

>er Beschwerden wird erachtet, einen Abgeordneten an den französischen Hof zu senden, den Ambassador um

^ Dfsicicn anzugehen und vorher eine Zusammenkunft sämmtlicher in den Bünden mit Frankreich begriffenen

/ llilammmzubcrufen, eine Instruction für den Abzuordnenden zu berathcn und die nöthigcn Maßregeln zu

- ^chrn. Da endlich eidgenössische Kaufleute von Lyon von ihren Creditvrcn zur Bezahlung in baarem Geld

" durch Exemtion angehalten wurden, während sie ihre Gelder in liillvts und Oomptv!, vn tmngue auch

annehmen müssen, und mit dem I.März „die in dem Arröt, welcher die BillctS redintcgricrt, ange-

erspiriert und dcßwegcn die dariir gesetzte Annullierung zu besorgen steht", macht St. Gallen den

in dem Eonvoeationsschrciben die Orte um die Zustimmung anzugehen, daß an den Ambassador ein

.Östliches Ansuchen gestellt werde, seine Officicn dafür eintreten zu lassen, daß mit diesen beiden Erccutioncn

fl'rtgefahrcn werde. Bis auf den 15. Februar sollen alle Orte ihre Antworten an Zürich einsenden. Willi-

^ 'ucht alle Orte zu diesem Schreiben ein, so sott es im Namen der conscnticrcndcn abgesendet werden,
""»»tliche Gesandte nehmen Alles all leleronelum.
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Conferenz von Zürich, Schwyz und Glarus.
Lachen, 3. März 1721.

ITtaatsarchiv Zürich»

Gesandte: Zürich. Johann von Muralt, Zunftmeister; Salomon Hirzcl, Zunftmeister. Schwyz. ^>''1
Christoph Schorns, Landammann; Joseph Anton Reding von Bibcrcgg, Alt-LandamMann. Glarus. Jost^
Ulrich Tschudi, Landammann; Johann Heinrich Zwicki, Alt-Landa»»nann.

Zweck dieser Conferenz ist, die geeignetenMittel zu berathen, wie die auf dem obern Wasser der LiiÄ
in Abnahme gekommeneSchifffahrt wieder gehoben werden könne. ». Schwyz beschwert sich, daß Zürich ci»^
eignen Sccretär mitbringe, welcher den Abschied ausfertigen soll, während es bei den katholischen Orten gebräu^'
lich sei, daß die Canzlei desjenigen Ortes, aus dessen Territorium die Conferenzgehalten werde, den Absch^
ausfertige und dessen Landweibcloder Landschreibcr die Umfrage halte. Man läßt es dabei bewenden; es ^
aber für die Rechte der Orte unvorgrciflich sein. 8 1- ki. Um die Schiffsahrt auf dem obern Wasser wiedck
in Ausnahme zu bringen, wird beschlossen, daß abwechölungswciscje ein Schiffmeistcr auf dem Schiffe st"'
und persönlich Aussicht führen soll. Ist einer, wenn die Reihe an ihn kommt, verhindert zu fahren, so ^
er einen andern Schiffmeistcr stellen. 8 2. e. Die Schiffmeister sollen für zwei Kaufmannsgüterschiffe „Plache»
anschaffen und mit denselben die kostbarer» Waaren decken; dafür haben die Kauflcute „von allen jährlich
silierenden Stücken" einen Kreuzer den Schiffmeistern zu bezahlen. 8 3. «>. Alter Uebung gemäß sollen
SchiffmeisterBürgschaft leisten; jeder Ort soll die Seinigen zur Leistung einer Bürgschaft von 3000 st. anhalte
Die Schiffmeistcr mögen ihre Schiffknechte einen Eid leisten lassen und von denselben Bürgschaft verlangen. !>^
«. Schwyz will, daß, wenn etwas an Waaren auf der Fahrt verloren geht oder beschädigt wird, derjenige
welcher den Schaden verursachthat, da vor Gericht gesucht werde, wo er angesessen ist; Zürich und Gl^
aber, daß nach alter PrariS der Beschädigte, wenn er einem der drei Orte angehört, die Schiffmeistcr st'i"^
Ortes für den Schaden belange, ein Fremder aber (laut Vertrag mit Bünden von 1544 und 1577) die
meister desjenigen Ortes, in dessen Gebiet die Waaren sollen ausgeladen werden. Schwyz und Glaruö n'w
rieren. 8 5. f. Schwyz und Glaruö wünschen, daß der Wagmcister zu Zürich wie früher eine spccifia^
Liste der Waaren, so zu Wesen verzollt werden müssen, eingebe, und daß der Zoll nicht vom Saum, sondck"
vom Zentner bezahlt werden möchte. Zürich nimmt den Antrag ack i<>s«noixl»m, beschwert sich aber, daß ^
Zoll vom Flumscreisen zur Beschwerlich der Schiffmeistcrdoppelt bezogen werde, da der Ciscnherr zu
seinen Käufern den Zoll zu bezahlen befehle. Schwyz und Glaruö referierenund wollen AbHülse treffen. 6
K. Zürich wünscht den Streit wegen des Rcckwcgs in Peter Bruhins Ried zu Neichenburg beendigt zu
und ist der Ansicht, daß, weil die Rcichsstraße dieser Schiffsahrt nebst dem nicht davon zu trennenden Rcck>"^
den drei an der Schifffahrt participicrcndenOrten zugehörig sei, die Judikatur darüber diesen drei Orten
höre (im Hinblick auch auf den Abschied dcö Jahres 1629 zu Rapperschwyl). Schwyz und Glarus behalt
sich ihre Rechte vor. Schwyz behauptet, daß bei einer vorzunehmenden Crecution der Landesherr und Nichts
looo nach eidgenössischenRechten müsse requiriert werden. Der Abgeordnete des Abtes von Einsiedel»,
Joseph Anron Faßbind von Schwyz, spricht das Ansuchen aus, daß man den Abt bei der ihm gehörigen
diction im Hofe Rcichcnburg belassen möchte. Man kommt endlich über folgende Bedingungen zur gütlich'"
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Regung dcö Streites übercin: 1) Die drei Orte sollen ihren Schisfmcistern besohlen, etwas an den Reckwcg
^ contribuiercn, da von den Reckcrn Anlaß zum Schaden gegeben worden. 2) Schwyz und GlaruS sollen der
Gemeinde Benken auferlegen, zur Unterhaltung ihrer Straße etwas beizutragen. 3) Der Abt soll dem Peter
^ruhin auch ein gebührliches Quantum zum Schirm seines Riedes auferlegen. Canzlcr Faßbind nimmt diese
^liigungcn all rofvl'onllum. 8 6. I»» Zürich fordert das in Beziehung auf die Uebergabe der Güter bei

„Seegefrorne" den 7. Juni 1718 abgesandte Schreiben von Schwyz zurück, da in demselben aus Mißver-
^ndi,iß sich ein Jrrthum eingeschlichen habe (Glarus hatte es schon zurückgeschickt) und wünscht, daß eS in
^eser Sache beim Abschied von 1614 bleibe. Schwyz und Glarus referieren. 8 7. I. Das Ansuchen von
^arus, daß die Sache wegen des früher bei der Seegefrorne zu Wesen bezogenen, seht aber nach Bitten ver¬
dien Weggcldcö in Richtigkeit gebracht werden mochte, nehmen die Gesandtschaften von Zürich und Schwyz,
^ür nicht instruiert, all letvionlluin. 8 8. Ii.» Glarus erinnert Zürich an sein Versprechen, einen Beitrag

den Bau der Ziegelbrücke geben zu wollen. Zürich referiert. 8 9.

17«.

Außerordentliche Tagsatznngder XIII und der zugewandten Orte.
Baden, 17. März bis 3. April 1721.

Staatsarchiv Hiirich.Z. ! l '' ' ' > , -'
Gesandte: Zürich. Andreas Meyer, Statthalter; Johann Konrad Eschcr, des Raths und Seckclmeistcr.

Anton Tillicr, des Raths und Venner; Heinrich Steiger, des Raths. Lucern. Johann Joseph
i>rlcr, des Raths und Kornhcrr. U r i. Joseph Anton Püntincr von Braunbcrg, Landammann und LandS-

^uptniann; Franz Karl Schund, Landammann. Schwyz. Gilg Christoph Schorno, Landammann. N i d-
'valden. Johann Jakob Ackermann, Statthalter und Landöhauptmann.Zug. Fibel Zurlaubcn, Statthalter;

all»s Letter, Landammann. Glarus. Johann Heinrich Zwicki, Statthalter. Base l. Emannel Falkner,
^ Raths und Drcicrhcrr; Konrad Wieland, .des Raths. Freiburg. Franz NiclauS Fegeli, Alt-Scckcl-

^>stcr; Franz Peter Ignatius Lanier, des Raths, Alt-Bnrgcrmeister und Stadtmajor. Svlothurn.
^hann Joseph Sury von Steinbrugg, Scckelmeistcr; Franz Heinrich von Stäfis, Gubcrnator zu Mollondins.

^Uffhausen. Johann Heinrich Ott, Bürgermeister; Johann KaSpar Murbach, Seckclmeistcr. Appen-
^ ^ - I n n c r rh o d e n. Jakob Karl Schüß, Landammann. Ap p c n z e l l - A u ß e r r h o d c n. Lorenz

^nncr, Landammann.Abt von St. Galt c n. Joseph Anton Püntiner von Brgunberg'--),geheimer Rath
Landhofmcistcr.Stadt St. Gallen. Andreas Wagclin, Stadteassicr; Kaspar Kunz, Zunftmeister.
Diese Confcrcnz >vird in Folge des Beschlusses der Aarauer-Confcrenzvom 30. Januar zusammenbcruscn.

Nach der eidgenössischenBegrüßung entschuldigen Uri, Schwyz und die beiden Uittcrwaldcn ihre Abwescn-
Auf ihnen nochmals zugesandte Einladungsschreiben erscheinen ihre Gesandten mir Ausnahme der

^ Obwaldcn. 8 1. I». Nachdem der Schaden ins Licht gestellt worden, welchen Officicrc und Gemeine in
"Pvsischcn Diensten und die in Frankreich etablierten oder nach Frankreich handelnden eidgenössischenKauf-

) Luccmereremplar: von Brauneck.
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leute durch Erhöhung des innern Wcrthcs dcö Geldes und die seit 1717 in Beziehung auf Münzsachcu er¬

schienenen Arräts erleiden, eröffnen alle Gesandten ihre Instruction dahin, das, sie zu Allem Hand biete»

werden, was sie in Folge der Bünde, Capitulationcn und Concessionen von Frankreich verlange» könnet»

Bern wünscht, daß eine Abordnung nach Paris geschickt werde. Man vereinigt sich aber dahin, eine Beschwerde-

schrist an den König und den Regenten durch eine Deputation dem französischen Ambassador mit der Bitte um s"^

Empfehlung abzugeben. ES sind darin die Verlangen enthalten, welche schon den 3«. Januar formuliert wordc»

waren. Neben denselben wird ebenfalls die bundeswidrige Verminderung der Compagniecn und die bundcs-

widrige Sperrung der Fruchtzufuhr aus dem Elsaß hervorgehoben. Bern stimmt nicht zu diesen beiden Zusätz"'>

Auf dringendes Ersuchen der übrigen Gesandten giebt es endlich seine Einwilligung in dem Sinne, daß d>'

Aufhebung der Fruchtsperre blos für diejenigen Orte, welche dieser Zufuhr sich bedienen, begehrt werde; oP»

Willen der Obrigkeit werde in sein Land von dieser Zufuhr nichts eingelassen. Zu Abgeordneten an den N»>-

bassador werden gewählt: Escher von Zürich, Dürlcr von Luccrn, Falkner von Basel, Fegcli von FreibuG

Surp von Solothurn, Kunz von St. Gallen. Die in französischen Diensten stehenden Obersten und Haupb

leute sollen ferner durch ein Schreiben ermahnt werden, pflichtgemäß von den möglicher Weise den Capitis

tioncn zu Präjudiz gereichenden Aenderungcn in ihren Verhältnissen den Obrigkeiten jcweilen ungesäumt Nach¬

richt zu geben. 8 2.«. SchaffhausenS Gesandtschaft berichtet, daß trotz der Aufforderung ihrer Herren u"d

Obern und der von ihrer Seite bewiesenen Langmuth, trotz der Ermahnung von Seite der Gesandten der ^

Orte, trotz den Aufforderungen des Kaisers, der Fürsten von Württemberg und Schwarzenberg die Wilching"

den Huldigungseid in alter Form nicht geleistet haben, sondern unanständige Bedingungen an die Huldigt

knüpfen; ja daß sie die Fürsten von Württemberg und Schwarzenberg zu Schreiben veranlaßt haben, welche

harte und bedenkliche Drohungen enthalten und befürchten lassen, daß das Reich sich in eidgenössische Sach"'

zu mischen und offenbar eidgenössische Dörfer zu Reichslandcn zu machen suche. Es spricht demnach die übrig"'

Orte um ihre Bcihülfe an und setzt nochmals seine Rechte den Wilchingcrn gegenüber auseinander, aus welch"

Darstellung hervorgeht, daß jene Unterthanen über dreihundert Jahre der Stadt Schaffhausen und sonst keine»'

Fürsten, Herrn oder Stande angehören und daß die Huldigungssormel die uralte sei. Alle Gesandten eröffnen ih"

Instruction dahin, daß sie Schaffhauscn beistehen werden und diese Sache als eine sämmtliche Orte betreffend"

ansehen; doch hält man es für bedenklich, von Seite der Eidgenossenschaft zur Zeit sich allzuweit einzulassen'

Man vereinigt sich dahin , daß Schaffhauscn schriftlich oder mündlich durch eine Abordnung jene beiden Fürst"'

über seine Rechte belehre; mitgegeben soll ein im Namen gemeiner Eidgenossenschaft abgefaßtes Empfehlung^

schreiben werden. Die Vorschläge, daß ebenfalls im Namen aller Orte an den Kaiser sollte geschrieben werd"'-

fcripcr daß jene Kommission, welche schon früher in Schaffhauscn gewesen, noch einmal in Thätigkcit tretend

werden all rekoroncknni genommen. Die Orte sollen Zürich bald von ihren Entschlüssen in Kenntniß setzet

Schaffhauscn von den Verhandlungen mit den beiden Fürsten. 8 3. «I. Aus Zürichs instructionsgemäßc ^

öffnung, daß trotz der Taxierung der Picßli und Groschen auf 6 und 3 Berncrkrcuzcr dieselben zu 1 und ^

Zürichcrschilling den Leuten aufgebürdet werden; ferner daß andere geringhaltige RcichSmünze in das Land

komme, wird von allen Gesandten, obgleich sie ohne Instruction sind, ein allgemeines auf die Abschiede v»"

1718, 1719, 1720 und den Abschied von Langenthal basiertes Münzreglcment für wünschenswert!? und 3"'

struction dafür auf künftige Jahrrechnung für zweckmäßig erachtet. 8 1. < . Baron Rauischwag legt im Na»""

des Bischofs Johann Konrad von Basel bei der Gesandtschaft von Zürich zu Händen der Gesandten ""

Complimcnt ab und ersucht um srcundnachbarlicheö und bundcSgcnössischcs Benehmen in Sachen, welche I""
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des HochstiftcS Interesse beschlagen. Dem Abgeordneten wird ein Recreditiv zugestellt. 8 5. t. Zürichs

^csandtschaft eröffnet instructivnSgemäß, daß sie Seuche in der Provence sich ausdehne und bereits die Dürance

schritten habe; daß Bünden von Innsbruck aus auf Jnstigation Venedigs aufgefordert worden sei, eine

^»tuinaz für Personen und Waaren, welche auö der Schweiz kommen, einzliführcn; daß voil Seite dcö Kai-

^ keine Antwort auf das von gemeiner Eidgenossenschast in ContagionSsachen abgesandte Schreiben einge-

ffi; daß ferner aus dem Kreistag zu Ulm von Seiten OcstreichS darauf gedrungen werde, daS Eom-

^lcium zwischen dem schwäbischen Kreis und der Schweiz, und die Fruchtabsuhr auszuheben; daß endlich bereits

Frankfurt bestimmte schweizerische Waaren vom Ehiirfürstcn von der Pfalz zurückgeschickt worden seien,

komme noch, daß nach einem königlicheil Beschluß daS Commercium zwischen.Paris lind Langncdoc,

'lliphinö und LyonnaiS geöffnet werden soll. DaS habe Zürich bewogen, nicht nur seine früher getroffenen

galten zu behalten, sondern sie noch zu verschärfen. Bern ist der Ansicht, daß es hinreichend Porsorgc gc-

^lfen habe, da eS die Abschiede von Aarbcrg und Baden befolge; die aus Lyon und dem Lyonnesischcn und

^»ischen kommenden Waaren und Personen halten jetzt in Genf Quarantäne, aus der Dauphinü, ans Lan-

^dvc »üb Savvyen werde nichts ins Land gelassen, und waS auö andern Provinzen komme, müsse mit Gesund-

^lchcincn versehen sein. Die übrigen Gesandten schließen sich Bern an, wollen aber daö vor, Zürich
richtete ihren Herren und Obern hinterbringen. Auf die durch Bern gemachte Bestätigung von der Eröff-

des CommcreiumS zwischen Paris und dem Lyonnesischcn u. s. w. wird beschlossen, den Ambassador zu

^chcn, daß er dahin wirke, daß die von Lyon her in die Eidgenossenschaft kommenden Waaren gemäß der

de ^ Martinierc getroffenen Abrede in- und auswendig plombiert und mit einer eidlichen Deklaration vcr-

werden. 8 7- K» E6 wird ein Schreiben des Freiherrn von Pappus, wirklichen RegimcntSrathS und

ogteivmvalterS zu Brcgenz verlesen, in welchem derselbe als Antwort aus die Beschwerde, daß eidgenössische

in den Gerichten St. Johann, Höchst und Fueßach gelegen, in der Besteuerung erhöht worden seien,

^ Erwartung ausspricht, daß eine gütliche Vermittlung zu Stande kommen werde.' Zugleich fügt er die

^wiicrung bei, daß von der Schweiz aus keine verdächtigen Waaren in daS Reich möchten gebracht werden. 8 8.
Der Gesandte von Glarns berichtet über den Werdcnbcrgcr-Handel. Seit letzter Jahrrcchnung hatte die

"Weit zu wiederholten Malen die Werdenberger unter Zusicherung dcS sulvus coneluotus nach GlaruS bc-

. ^ ui, um ihre Klagen anzuhören. Da aber die abgeordneten Werdenberger imMcr nur allgemeine und keine

^M'llc,, Beschwerden vorgebracht haben, so hat die Obrigkeit die an dem 1667 den Werdcnbctgern crthcilten

^^^'^bricf angebrachte „Remedur" als ein Eonclusuin angesehen. Wenn rinn die Werdenberger etwa meinen

ale/'^ 'Mian sollte ihnen des Rechten sein", so würde die Obrigkcii daS nicht annehmen, sondern dieselben

^ k!»tcrtha»en zur Gebühr zu bringen trachten; für diesen Fall spricht Glarus die Hülfe der übrigen Stände

!che> ^'^"^en uwllen diesen Bericht ihren Herren und Obern mitthcilcn. L 9. > Die an den französi-
'kiubassador geschickte Abordnung berichtet. Auf dcö zürcherischen Gesandten Vorstellung, wie sehr durch

. !..^mmten kömglichen Arrörs in Münzsachcn die in französischen Diensten stehenden Osficierc und die eidgc-

^,,'lchcn Kauficute zu Sckadcn kämen, und wie dieß, so wie die Sperrung der Zufuhr auS dem Elsaß gegen

^Mdmsse und Verträge verstoße, habe der Ambassador geantwortet, daß die Osficierc sich noch nie gegen den

^lagt hätten, daß die Calamität, welche die Kauflcntc betroffen, ganz Europa gemein sei; endlich daß

z„ jetzigen Zeitumständen unmöglich gewesen sei, ohne Sperrung der Ausfuhr die nöthigcu Magazine

^kullcu, UcbrigcnS dürfe so viel ausgeführt werden, als Basel bedürfe. Auf nachdrückliche Gegenvorstellungen

' ^abe dann der Ambassador königliche Ordonnanzen in Aussicht gestellt, welche den Beschwerden abhelfen

27
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würden, und versprechen, daö eingegebene Memorial nebst den Schreiben mit Empfehlung von seiner Seile

an höchste Behörde gelangen zu lassen. 8 1l).

Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangelegenheiten:

Vier cnnetbirgischc Vogteien überhaupt,

Art. 103. Justizsachen. - >

171.

Conferenzen der evangelischen Städte und Orte während der außerordentlichen Tagsatzung
im März nnd April 1721.

Staatsarchiv Zürich.j

t». Basel berichtet, das; Oestreich gegen den 1449 zu Breisach errichteten und 1456 in Basel erlautcU^

und bestätigten Bertrag vor fünf Jahren den ihm zu Wehr zustehenden Fruchtzchnten nicht mehr zollst^

habe verabfolgen wollen, doch diese Verfügung aus Borstellungen einer nach Freiburg gesandten Abordi»"b!

wieder zurückgenommen habe. Neuerdings aber seien ihm zu Rheinseldcn 3l) Säcke Dinkel in Beschlag ist

nommen worden mit dem Bedeuten, daß es den rückständigen Zoll auch für die vergangenen fünf Jahrc

bezahlen habe. Basel ist der Ansicht, daß dieser Borsall ein Eingriff in die eidgenössischen Immunitäten ül'ck

Haupt sei. Die Gesandten rathcn Basel, wiederum Abgeordnete nach Frcibnrg zu senden und seinen Herren »»"

Obern von dem Erfolge Kenntnis; zu geben. Den Vorfall selber wollen sie aber den Obrigkeiten berichten. 8 1

Zürich nnd Bern.

I». Der Abt hatte schon früher bei Zürich um die Herausgabe seiner Glocken gebeten, dieselbe aber »i>^

auswirken können. Auf daö Ansuchen deS AbteS bringt nun Bern die Thcilung derselben zur Sprache; ftim"

Antheil hatte cö früher schon dem Abt von St. Gallen verehrt. Zürichs Gesandtschaft läßt sich dafür Jnst^

tion geben, dahin lautend, daß, wenn auch die Freudenfeste, welche die Katholiken bei der Durchfuhr dick^

Glocken anstellen werden, ihm nicht sehr angenehm seien, eö doch in die Theilung einwillige; Bern möge theill^

es behalte sich allein die Auswahl des TheileS vor, hoffe aber, daß Bern auch wegen des im Kriege g^

ncn Vorsatzes und andrer Ausstände Satissaction geben werde. BernS Gesandtschaft spricht ihre Bcrw'l"

derung aus, daß Zürich diese beiden Puncte mit einander verbinden wolle, und null darüber referieren, crkl^
aber auch, daß man ihm die bekannte Bvdenrechnung bestehen und Zeit und Ort dafür ansetzen möchte,

dringt aus Bcrthcilung der Glocken, damit cS dem Abt sein Wort halten könne. Zürich willigt ein; über

Gestattung der Abfuhr aber sei es nicht instruiert. Bern macht ein Theilungöprojeet; die Gesandtschaft Zü^'

schickt eS ihren Obern, um eine Auswahl zu treffen, und wird ersucht, Bern auch wegen der Abfuhr von

Obern Entschluß Kenntniß zu geben. 8 2. (12). e. ES wird ein Schreiben Berns verlesen, in welchem

selbe seinen Gesandten befiehlt, Alles beizutragen, daß die von Seite deS Reichs zu befürchtende Sperre

wendet werde. 8 3. (13). tl. Die Landräthc beider Religionen im Toggcnburg bitten Zürich und Bern "

Rath und Bcihülfc in ihren Streitigkeiten mit dein Abte. Sic beschweren sich 1) über die „Stcckung der

lagen" und die Art der Erceiztion gegen sich weigernde Particnlaren und Gemeinden; 2) daß der Abt

Hofammann im Thurthal habe, da zu befürchten stehe, daß derselbe sich in daö Gericht einmischen
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^ k'aß ichon mehrere Male im Kloster St, Johann JnquisitionSactuS gegen die Bestimmungen deS Friedens

Landvogt mit Zuziehung der katholischen Substituten, oder vom Statthalter und Bruder Simeon, also mit

^"lesumg der Parität vorgenommen worden seien; 4) daß der Abt das AppcllativnSrccht in Beziehung auf daö

Ethische Testament anspreche. Nachdem nun der Landhöfmeistcr Püntincr in die Sitzung bcschiedcn worden

und beide Theilc ihre Meinungen vorgebracht hätten, wird Landvogt Nabholz ersucht, mit dem Landhof-

'"Gter eine gütliche Beilegung zu versuchen. In Folge dieser Verhandlungen eröffnet nun der Laudhofmeistcr

Gesandten: 1) der Abt verspricht in Beziehung aus die „Anlagesteckung nunmehr die Ereeution dem Land-

angedeihcn zu lassen," 2) In Beziehung auf den Hofammann im Thurthal vermeint der Abt das Recht

Ul Huben, „einen Domesticum in sei» eigen Haus zu setzen", zumal da daö Kloster St. Johann zu Einziehung

u»d Verzeichnung der Gefälle einen Schreiber nöthig habe; derselbe soll aber sich weder in Gerichts- noch an-

^ Laiweösachen mischen; im andern Falle wird auf Klagen hin Abhülfe versprochen. 3) Wenn an der einseitigen

"Misition etwas Wahres sei, so wolle der Abt dafür sorgen, daß weder im Ober- noch Unteramt mehr etwas

^gleichm geschehe. 3) In Betreff der böschischcn Appellation verspricht der Abt daö toggcnburgische Appel-

^ wnsgericht „iäit zu behindern und bei allen seilten Freiheiten zu lassen und weder von den toggcnburgischcn
Mden, »och fahrenden Gütern, weder von Zinsen, Erbschaften, noch Testamenten etwas vor sich zu ziehen;

toll der vergangene Actus zu keiner Conscqucnz dienen. Püntincr fügt bei, daß, wenn man damit nicht

Lüricpeu stg, s^lte, der Fürst gezwungen wäre, „beiden Ständen aus der Hai,d zu gehen und eS am Rechten

fahren." Mit der Erklärung k, 3 und 4 sind dieäoggenburgischen Abgeordneten zufrieden; 2 aber finden ste

anstößig, wollen sie aber ihrem Landrath hinterbringen und dessen Entschluß nach Zürich berichten. 8 4(14).

Zürich und GlaruS.

Zürich erklärt, daß eS von seinem durch den Frieden von 144t) bestätigten Rechte, von allen durch seilt

transitierendcn Früchten zu Gunsten deS KornhauscS ein „J»»ni"'") zu nehmen, nicht abgehen werde, da

^tzelbe bis dahin durch keine Eremtionsverkommnissc aufgehoben worden sei, mit Ausnahme einer 161t) einem

^bdinmmc ertheilten Concessioit für die Bedürfnisse seines Hauseö. ES spricht die Erwartung aus, daß Glarus
^ ^anigcn zur Abstattung dieses Jmmi'S anhalten werde. GlaruS nimmt die Sache all rolervnllum. 8 6. (16).

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangclcgcnheiten:
Rhein th al.

Art. Lötz. Locchles. .

Schirmorte des Stifts St. Gallen.
Art. 11 s. LcmdShauptmann.

) Das Jmini ist gleich s» eines Ziircherviertels. Ein Jmmi wurde von 4 Mütt bezogen; ein Mütt wiegt ungefähr IM Pfd.
° tvlwde von 144 Mütt ein Mütt Frucht „zu Jmmi" bezogen. (Ans dem Jahrrcchmmgdabschied von 1725).
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172.

Conferenz von Bern und dem Bischof von Basel,
Biel, 6. bis 19. Mai 1721.

lTtaatsarchiv Reru.I

Gesandte: Bern, Hieronymus von Erlach, Seckelmcister welscher Lande; Samuel Mutach, beide dck

täglichen Raths, Bischof von Beise l, Jakob Sigmund von Rcinach, Archidiaconus; Freiherr von RamschwG'

Nach mannigfaltigen Bemühungen von Seite Berns, das BermittlungSprojcct, welches zu Büren

Februar entworfen worden war, den beiden Parteien beliebig zu machen, sagen endlich Biel und der Bischt

die Ratification zu, Behufs der Auswechslung der Ratificationen kommen die Gesandten Berns und des Bb

schofs nach Biel, und nachdem denen von Biel von den bcrncrischcn Gesandten noch einige Erläuterungen iß'

geben worden, werden nach einigen Tcrgivcrsationcn des Bürgermeisters Scholl die Ratificationen aus>F

wechselt, Daö Friedensinstrument ist folgenden Inhalts. 1) Alles das, was der Mißhelligkeitcn halber

dem Laidtag von 1718 (bei dessen Befugsame es weiter verbleibt) erfolgt ist, auch was seither anderwärtiger KläL

den halber auf die Bahn gebracht, gcredt und , geschrieben worden, und ,waS in den Protokollen bei Hof und ^

Biel sich befindet, sonderlich die vcrwichcncn Herbst vorgegangene und zuvor lange unterlassene GcrichtöhaltB:!

zu Biel soll künftig zu keinem Erempcl genommen, noch zu einiger Conscquenz gezogen und als nicht gescheht

angeschen werden, sondern daö alles soll den Rechten und Gerechtigkeiten des Fürsten und den Ehren, ^

Handvcste, den Briefen, Siegeln, Rechten und, Gewohnheiten und insbesondere dem Bertrag von 1610»^

nachthcilig sein. Zufolge dessen sollen die gewöhnlichen Eidschwüre sowohl von Seite des Meyers, als dck

Stadt wieder geleistet werden, womit die Mißheltigkriten abgethan sein sollen, Z) Wenn Biel durch cinijb

Deputierte im Namen von Bürgermeister, Rüthen, Bürgern und Gemeinde dem Fürsten ihr Leidwesen ül'ck

daö, was zu Biel vorgegangen, wird bezeugt und in dessen Huld und Gnadesich untcrthänigst wird empfehlt

habe», wird derselbe ihm die vormalige Huld und Gnade wieder angedeihcn lassen. 3) Die Stadt Biel

diejenigen, welche noch von der Stadt abwesend sind, nach ihrer Rückkunft als ihre Mitbürger ansehen, allck

Borgegangene soll eint- und andrerseits an Ehren unverweislich sein; die Zurückgekehrte» sollen in Friede

Sicherheit in dem Genüsse der Amnestie leben,, und glaubt jemand, daß er an zeitlichem Gut benachthcili^

worden sei, so soll dem Kläger von dem competierlichen Richter gut und schleunig Recht administriert werd^

Die Auswechslung der Ratificationen fand den 10. Mai statt. Ein Doppel wurde dem Bischöfe, eines de

Stadt Biel zugestellt. Das Instrument trägt dsc Unterschrift! So bcschehen zu Beuren Freitags den Ick ^

Hornung 1721.

173.

Conferenz der V katholischenOrte.
Lucern, 1. und S. Juni 1721.

^Staatsarchiv Lucern.I

Gesandte: Luccrn. Alphons von Sonncnberg, Statthalter und Panncrhcrr; Beat Franz Balthah^

Franz Ludwig Psyffer; Franz Placidus Schumacher, Landvogt, alle des innern Raths. Uri. Stanisl^'

Püntincr von Braunberg, Landammann; Joseph Anton Püntincr von Braunbcrg, Landshauptmann ^
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^lt-Landammann. Schwyz. Joseph Franz Reding, Landammann; Gilg Christoph Schorns, Alt-Landammann.

^bwaldcn. Nielaud Jmfcld, Landammann und Panncrhcrr. Nid mal den. Joseph Jgnaz Stulz, Land-

"mmann. Zug. Fidel Zurlauben, Baron von Thum und Gcstclenburg, Stabführer und Landshauplmann in

freien Aemtern; Oswald Hegglin, Ammann.

Eidgenössische Begrüßung. Auf die aufgeworfene Frage, ob nicht die Erneuerung des „durch die

Änder ung der Zeiten geendeten" mailändischc» Capitulatö zu wünschen sei, wird inögcmein der Nutzen dcs-

ülben anerkannt, da in Folge desselben die ennctbirgisäwn Unterthancn ihre Nahrungsmittel wohlfeiler aus dem

Mailändischc» beziehen können, der Nachthcil der Unterbrechung desselben nur zu sehr verspürt wurde und man

IM der Religionsändcrung alsdann dasselbe zum Schutz des katholischen Glaubens erweitert habe, so daß man

von dort thätlichc Hülfe und Zuzug zu . genießen hatte. Ebenso sehr sei es auch für die katholischen Orre

"voputicrlich und rühmlich", da St. Saphorin seit Jahren darauf hinarbeite, dasselbe auf Andere zu

"^gleiten", ein Beginnen, daS aber habe gehindert werden können. Sollte das zu erlangen den katho-

^Ichen Orten nicht zum Ruhin gereichen, nach was Andere so sehnlich trachten? Und wenn es auch bisher

gewesen sei, daß fremde Mächte dergleichen Bündnisse an sie begehrt hätten, nicht umgekehrt, so müßten

""ch sie sich eben, wie es auch großen Mächten ergehe, den Zeitumständen fügen, ohne daß ihnen daS Ge¬

este „vorgcrupfct" werden könne, zumal da die Evangelischen ihnen vorgegangen seien und den Weg gezeigt
"Ute». Feeder wird die Nothwendigkeit des Capitulats dadurch bewiesen, daß, während die katholischen

vü nur von evangelischen eingeschlossen sind (Toggenburg und Bünden sind unzuverlässig), dasselbe ihnen den

""MM Paß ins Mailändischc offen behalte. Die Nothwendigkeit dieses offenen Passes habe man im letzten

^ge kennen gelernt. Die Erneuerung sei überdicß leicht erhältlich; das zeige die Antwort, welche Uri

"'i das bereits gethane Ansuchen erhalten habe, welche zugleich auch dahin laute, daß dem Begehren werde

""Iprochcn werden, wenn von allen früher im Capitulatc begriffenen Orten das Ansuchen werde gestellt werden,

"dlich habe die Erneuerung nichts Anstößiges den andern Orten oder Mächten gegenüber, da es nur

Defcnsion der katholischen Orte angesehen sei". Die Evangelische» hätten sich darum beworben; hätten

"lache, vielleicht engere „Verständnisse" mit dem.König von Preußen und andern protestantischen Fürsten;

" Bündnis; mit Frankreich sei das mailändischc Capitulat vorbehalten. Man kommt darin übcrcin, das An-

steli^ um Erneuerung nicht anders als im Namen sämmtlichcr vormals im Capitulatc begriffenen Orte zu
öwar an den Kaiser durch Vermittlung des Baron von Greuth. Obgleich Lucerns und Zugs Jn-

llttw,, nicht so weit geht, wird doch der Entwurf dieses Ansuchens vorgelegt und von den Gesandten'zur

Uchcilung an ihre Prineipalc heimgcbraclst und auch'den andern im Capitulatc früher begriffenen Orten

Anheilt. Die Gesandtschaft von Schwyz ist instruiert, die Erneuerung zu begehren, auch wenn nicht alle

ü'r in demselben begriffenen Orte beistimmen. Ueber dieses Vorhaben aber- soll 'Stillschweigen beobachtet

v"- 8 1. ?». Obgleich allen Gesandten Frauenscld als Malstatt der Jahrrcchnung unbequem ist, wird
>»erd

keine Aenvcnmg beschlossen, weil dieselbe da sein müsse, wo die Orte die Jurisdiction hätten. 8 2. « . Auf

^ Nachricht, daß der schwäbische Kreis die Eidgenossenschaft interdieicren wolle, wenn dieselbe nicht binnen

VZochcn ganz Frankreich mit Ausnahme des ElsaßeS intcrdicicre, wird beschlossen/vorerst abzuwarten, waSZU!

l trugen Km; jluhcr die Erneuerung ded CaPitnlutd uin Lnccrn, Uri, ^chwqz, Uutcrwulden, Jug, Freibnrg, Appenzell,
^t. Gullen. sArch. Lnccrn. Schreibe» vom W. Juliff Das Cupitnlut kam nicht zn Stunde.
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der von Zürich an dcn schwäbischen Kreis gesandte Sceretarius ausrichte. 8 5. «>. De la Martiniere scndct

der katholischen Session die an die Eidgenossenschaft gerichtete Antwort des Königs aus das wegen der Banc^

zedcl an denselben gerichtete Beschwerdcschreibcn. Diese Antwort soll verdankt werden. 8 b. In Folge vcr

von Zürich abermals abgerufenen Münze wird der Wunsch ausgesprochen, daß eine Münzordnung für die

ganze Eidgenossenschaft mochte zu Stande kommen, und daß die Gesandten auf nächste Jahrrechnung dafür

möchten instruiert werden. Unterdessen möge jeder Ort seine Vorkehrungen gegen den Wucher treffen. 8 ^

f. ES wird beschlossen, aus der früher aus den allgemeinen Tagsatzungcn beobachteten, oft aber unierlassenS'

Ucbung zu beharren, daß das Direktorium den Gesandten von einer Sitzung auf die andere die zu behandelnde»

Gegenstände anzeige; geschieht dicß nicht, so wolle man dcn Ansagenden zurückschicken, lim beim Direktor»»»

nach den Gegenständen der Verhandlungen sich zu erkundigen. 8 8. K. Luccrn wird überlassen, Namens allck

katholischen Orte dem Papste zu seiner Wahl zu congratuliercn und das eidgenössische katholische Wesen ^

zu empfehlen. Dem Abbecke und Auditor Dondori soll die Anzeige der Wahl verdankt werden. 8 15.

Man sehe auch in dem Abschnitte HcrrschastSangelegcnheiten:

Land grasschaft Thurgau.

Art. 343. Judikatur- und (sompctcnzsachcn. Art. 664. Ttiftc und Klöster.

Rheinthal.

Art. 415. Locales.

Obere freie Acmter. ,

Art. 59. Landschrcibcr. Art. 74. Marchensachcn. Art. 117. Jnstizsachc».

„ 66. Archiv. „ gl. Polizeiliches» „ 177. Kriegssachen.

Conferenz von Bern, Basel, Freiburg, Solothurn und Neuenbürg.
Aarbcrg, .3. Juli 1721.

^ ^Archiv Nidwaldcn.Z

Gesandte: Bern. Samuel Mutach, res täglichen Raths, Basel. Hans Konrad Wicland, des

mcn Raths. Freiburg. NielauS Fcgcli, Altscckelmeistcr. Solothurn. Joseph Wilhelm Surp von

brugg, Seckclmeister und des Raths. Neuen bürg. Franz Chambricr, deö Stadtraths und Meyer.

Diese Conferenz wird in Folge der Nachricht zusammcnberufcn, daß die schon längere Zeit in der Pro'-'ckü

herrschende Seuche nach Languedoc sich ausgebreitet und Lyon längere Zeit mit dcn angesteckten Orten

Handel gehabt habe. ». Der Bischof von Basel, Johann Kvnrad, entschuldigt sich, daß er keinen

zu der Conferenz habe senden können; dem privatim zu derselben abgefertigten Sekretärin^ bittet er von '

verhandelten Gegenständen Kenntniß und vom gemeinschaftlichen Rcccß einen Doppel -><1 lötoiomlum zu

Der Secrctariuö bringt sein Gesuch noch mündlich in der Sitzung vor. Es wird ihiü entsprochen. 8 1. k»-,

setzt die Gründe auseinander, warum es allen aus ganz Frankreich kommenden Waaren den Eingang ^
Botmäßigkeit untersagt habe; Personen jedoch und Vieh würden untcr Beobachtung der bisherigen

tjoncn durckgclasscn. Es wünscht einen gemeinsamen Beschluß in ähnlichem Sinn. Nachdem besonders

und Freiburg diese Maßregel als zu streng und zu nachtheilig bezeichnet haben, Basel aus die Nothwcndigkcü

offenen Zufuhr auS dem Elsaß für sich aufmerksam gemacht, Freiburg auf die vielen Bedürfnisse, dic cs '
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Frankreich bezichen müsse, und wie eine solche Sperre seinen Officicren in Frankreich Nachtheil bringen

^nnc, auch Neuenbürg seine Bedenklichkeiten geäußert har, vereinigt man sich aus solgcndc Maßregeln, welche

»»Händen der Principale ml lokoioncku», genommen werden: 1) Nach dem Beispiele Genfs soll auch zwischen

^'» hier vertretenen Orten und Lyon und dem Lyonnesischen, wie eS bereits gegenüber der Dauphins, Langnc-

br'c und Provence geschehe, daS Commercium suspendiert sein, 2) Die Einsuhr aller giftfähigen Waaren aus

^wz Frankreich soll ebenfalls suspendiert sein (als solche werden aufgeführt: Wolle, Pelz, Federn, Leinwand,

^der, Zwim, Faden, Seide, Hüte von Wolle und Haaren); die in 1 und 2 nicht enthaltenen Waaren kvn-

w'» unter ferner anzuwendenden Präeantionen durch die Eidgenossenschaft geführt werden, 3) Die Einfuhr der

verbotenen französischen Waaren kann nur zu Genf ,und Basel stattfinden; sie sind daselbst in Lazarethcn aus-

"'lasten und müssen eine Quarantäne von 15 Tagen machen; die alle Emballage ist bis aufs Holz zu verbrennen.

Klonen, Victualien und Vieh können überall unter ^Vorweisung von SanitälSscheincn eintreten, welche das

^gualement der Person und die Bescheinigung enthalten, daß weder Personen, noch Vieh seit 40 Tagen an

"»ein verdächtigen Orte gewesen seien. Auf Einsprache deö bischöflichen Sccretarins wird auch dem Bischof

^°» Ba>el frei gestellt, ein Lazareth zu errichten, 4) Die Gesandten treten der von Bern getroffenen Maßregel

nach welcher denjenigen französischen Waaren, welche in Gens liegen und in oder durch die Eidgenvsscn-

„geserger" werden sollen, der Eintritt nur danni.gestaitct werden soll, wenn ans den Certificate» hervor-

daß dieselben schon vor Anfang dieses IahreS zu Genf angekommen und seither dort liegen geblieben

8 2. < . Diese projektierten Maßregeln sollen Genf mitgctheilt werden mit dem Ansuchen, dieselben

"Alls zu befolgen. Sollte Genf darauf nicht eingehen, so solle man darauf bedacht sein, wie man sich

^ ^ Ktadt gegenüber zu verhalten habe. 8 3. «>. Da die hier gefaßten Beschlüsse, »venu sie die Ratification
^ principale erhalten, von Einfluß auf die Bcralhungcn der JahrrechnungStagsatzung sein werden, so soll

- ^ Sri bald möglichst seinen Entschluß nach Bern schreiben, Bern alSdann nach Fraucnseld. Was an den

- ^^'üchen Kreis zu Abwendung der Sperre von Seite des Reiches, was an Frankreich geschrieben werden
„ ' wird zu bestimmen den Gesandten in Frauenfeld überlassen, 8 4. t . Aus BcrnS Anmahnen sagen die

idlen einander zu, erneuerte Wachsamkeit zu üben. 8 5. 4. Diese Puncte alle übernehmen die Gesandten

Herren und Obern zu referieren. 8 6.

175.

Gemein eidgen össi sch e Tagsatzunq.

Feaucufcld, 7. Juli bis 2. August 1721,

l'Ttaatöarclnv Bern.Z
f'

sandte: Zürich. Johann Jakob Escher, Bürgermeister; Andreas Meyer, Statthalter, Bern, Johann

de^?°^ Steiger, Schultheiß; Johann Anton Tillier, Alt-Venner. Luccrn, Franz Placidus Schumacher,

^alhs; Jakob Schwyzcr von BuvnaS, des RarhS. U r i, Stanislaus Püntiner von Braunbcrg, Land-

Joseph Anton Püntiner von Brannberg, Alt-Landammann und Landshauptmann, Sch wyz. Joseph

^ ^ Franz Rcding von Bibcrcgg, Landammann; Gilg Christoph Schorns, Alt-La»dammann. Nidwaldcn.

l>ast^ ^l)natins Stulz, Landammann; (nach dessen erfolgtem Tode) Johann Jakob Ackermann, Ritter, Start-
t", des Raths und Landöhauptmann in Ob- und Nidwalden; FranciScuS von Büren, Landsseckelmeistcr.



216 Juli und August 1721,

Zug. Fidcl Zurlauben, Baron von Thurn und Gcstelenburg, Landshauptmann, Statthalter und Stabführcr,

Gallus Letter, Alt-Landammann, Glarus. Johann Heinrich Zwicki, Landammann; Franz Karl Reding von

Biberegg, Statthalter. Bascl. Andreas Burckhardt, Oberst-Zunftmeister; Johann Ludwig Bauhin, des Raths«

Freiburg (Niemand). Solothurn (Niemand). Schafs h a u se n. Michael Senn, Bürgermeister; Johan»

Kaspar Murbach, Scckclmeister. Appcnzcll-Jnnerrhoden. Johann Marlin Gygcr, Ritter, LandammaB

und Panncrhcrr. Außcrr Hoden. Lorenz Tanner, Landammann. Abt St. Gallen. Joseph Anton Püm

tincr, Landshofmcistcr. Stadt St. Gallen. Christoph Hochrüliner, Bürgermeister und Reichsvogt. Biel«

Abraham Scholl, Bürgermeister.

!>. Die eidgenössische Begrüßung findet statt. 8. 1. I». Um dem durch ungleiche Valutierung der Münzen cttb

standcnen Wucher zu begegnen und die vielen geringhaltigen und „liederlichen" Reichsmünzcn aus der Eidgenosse

schasr zu entfernen, wird beschlossen, ganzlich zu verrufen l alle geschriebenen und ungeschriebenen Reichsdrci-

bätzner, alle Reichs- ganze und halbe Batzen, Albus und Kreuzer, alle Fischlin- und Böcklinpfcnninge und Zweier,

die bäurischen Halbgulden und Ortsgulden, Drcibätzner und Groschen, Constanzcr- undMümpclgarter-GroiclB

und die sogenannte ReickS-Landmünze. Im Ucbrigcn bleibt es bei dem vorhergehenden Abschied. Die Landvögte

sollen diesen Beschluß durch Mandate publieiercn, die Uebertretcr, besonders die Wucherer, vom 1. September

an mit Confiscation solcher Münzen und anderswie ercmplarisch bestrafen. Appenzells Gesandte erklären, das

ihre Obern dein Beschlüsse auch beitreten werden, wenn Abt und Stadt St. Gallen, Thurgau und Rhcinth^

diese Münzen abrufen, woraus man es auf Ratisieation und Convcnien; jedes Orts dabei bewenden läßt. 8^

e. Zürich berichtet, daß in Folge des in der Provence nnd in Langucdoe grassierenden contagiosen Ucbcls dcr

schwäbische Kreisconvent den T. Juni beschlossen habe eine völlige Sperre gegen die Eidgenossenschaft eintrete"

zu lassen, insofern dieselbe nicht innerhalb vier Wochen alle Waare»-Frankreichs verbannisiere. Es wird aA

diese Anzeige hin der Entwurf eines Schreibens 'I an beide ausschreibende Krcisfürstcn (den Herzog von Würt¬

temberg und den Fürstbischof von Konstanz) vorgelegt, in welchem sich die Eidgenossenschaft anheischig

weder Menschen, Vieh, Waarcn, noch irgend etwas Anderes aus dct Dauphin«, ans Langucdoe, Provc»^

Lyon und Lyonnais ins Land zu lassen, ebensowenig gistsähigc Waaren aus irgend einer Gegend Frankreichs«

In diesem Sinne soll ebenfalls an Frankreich geschrieben werden. Die meisten Gesandten nehmen diese Sch"^

ben all ratillcancluw. Nachdem sie nun neue Instruction erhalten und Zürich erklärt hat, dcr Harmonie wege"

zu diesen Schreiben beizustimmen, und gewünscht, daß dieses Schreiben durch einen Secretär an die bcidt"

ausschreibenden KreiSfürstcn übcrbracht, daß in ähnlichem Sinne an den französischen Ambassador, an VcncW

den Sanitätsrath zu Mailand und die Regierung von Innsbruck und Frciburg geschrieben werden sollte;

dem auch Bern, evangelisch Glarus, Basel, Schaffhausen, Appenzcll-Außcrrhodcn, Abt und Stadt St. Galb"

und Biel sich angeschlossen (die vier ersten mit Vorbehalt eincö Seeretärs), die V katholischen Orte nebst katholi^-

Glarus und Appenzcll-Jnnerrhoden aber thcilS erklärt haben, ohne Instruction zu sein, thcilS Bedenken gc'ö^

dieses Schreiben und die Strenge dcr Maßregeln geäußert, theils sich mit de» schon getroffenen Maßrcg^"

zufrieden gegeben oder sich anheischig gemacht haben, die Sache ml lolpeoinllim zu nehmen vereinigt

sich endlich auf die Vorstellungen Zürichs hin, wie bedauerlich eö wäre, wenn man auseinander ginge,

») Tic Gesandtschaften von Zürich, Basel, Schaphausen,App.cnzelüJnnerrhodcn nnd Aubcrrhodc», Adt nnd Stadt 2>« ^
nnd Glarns hatten nämlich schon am 2. Jnli wegen dieser Sache eine Konferenz gehabt nnd sich über den ckntwnrs eines
bens vereinigt.
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^ schwäbischen Kreisconvcnt geantwortet zu haben, auf ein Schreiben, in welchem der Vorschlag zu einer

'"ll dem schwäbischen Kreis zu veranstaltenden Confcrcnz gemacht wird. Dieses Schreiben wird -><> rekeionclum

^nonuncn und soll, wenn bis zum 1V. August keine „widrigen" Antworten von den Orten an Zürich eingehen,

demselben abgesandt werden. 8 2. «R. Die Gesandten von Schaffhauscn berichten über den Wilchinger-

Handel. Dem Badcner-Abschiede vom März gemäß schickte Schaffhausen den Seckclmeistcr Johann Kaspar

Zürbach an den Herzog von Württemberg und die fürstlich-schwarzenbergische Regierung ab. An beiden Orten

Mündlich aufgenommen, erhielt der Abgeordnete den Bescheid, daß die ungehorsamen Wilchingcr, wenn sie

dch ferner anmelden sollten, abgewiesen und zur schuldigen Huldigung crmahnt werden würden. Dennoch

darrten dieselben auf ihrem Ungehorsam, beschlossen auf einer Gemeindeversammlung, wiederum Ausschüsse

"ach VZsin zu schicken, und verlangten von der schwarzenbcrgischcn Regierung einen Passcport; der wurde ihnen

verweigert. Schaffhausen bittet nun um Rath und Hülse und erklärt jetzt gcnöthigt zu sein, ernstlich

^"Wichrciten. Es wird der Antrag gestellt, die schon 1719 abgeordnete Deputation der vier Orte wieder ab¬

schicken. Die V katholischen Orte, ohne Instruction dafür, holen solche ein; Luccrn lehnt die vorgeschlagene

Mutation ab, die vier andern katholischen Orte geben ihre Zustimmung zu derselben, wenn sie gemeinsam

^bt werde. Lucern, von seinen Gesandten und denjenigen von Schaffhausen um seine Zustimmung ersucht,

^ärt, alsdann zu einer Deputation stimmen zu wollen, wenn man die Gewißheit habe, daß die citicrten Wil-

sich Schaffhausen stellen werden, und wenn dieselbe auS je einem Gesandten jedes Ortes bestehe,

"chdcm nun Schaffhausen nochmals erklärt hatte, daß es jetzt gcnöthigt sei, ernstliche Maßregeln zu ergreifen,

wen die übrigen Gesandten bei ihrem Entschlüsse, jene Deputation aus den vier Orten abzuordnen, und hoffen,

v Lucern doch noch seine Bcistimmung geben werde. Wenn dieselbe erfolgt sei, möge Luecrn sofort Zürich und

^ davon Kenntniß geben und den Tag bestimmen, an welchem seine Gesandten in Schaffhauscn eintreffen

^'cken; Alles mit Beschleunigung. Zugleich wird besckllosscn, an den Herzog von Württemberg ein schriftliches

^"»kcompliment" für die Berücksichtigung des sür Schaffhauscn bei ihm eingelegten Fürworts und für. daS
"hlwollen gegen die Eidgenossenschaft abzuschicken. 8 3. v» Die Gesandten von GlaruS bringen das Wcr-

"'crgcr-Geschäft zur Sprache. Nachdem die Ausschüsse der Grafschastslcute ohne Vorwisscn des LandvogtS

^ ohne Erlaubniß des Landschrcibers eine Landsgcmeinde gehalten und einige der Ausschüsse außer Lands

schickt worden waren, ohne daß man wisse, wohin, so gehe das Ansuchen von Glarus dahin, daß weder die
verschiedenen Orte, noch die Gesandten hier auf der Tagsatzung diesen Ausschüssen Gehör geben,

Mi dieselben an ihre natürliche Obrigkeit weisen möchten. Die Gesandten erzählen dann, nachdem sie

^^""übergesetzt, wie die Grafschaft nach mancherlei Schicksalen endlich 1517 an ihre gnädigen Herren
y ill'meine Landleute gekommen, dasjenige, was seit vorjähriger Tagsatzung in dieser Sache geschehen sei.

die ^ ^ Zurückkunst der Gesandten im vorigen Jahre wurde in einer Landsgcmeinde von Glarus beschlossen,

^,^-k)werdcn der Werdenbergcr sollen vom Rathc willig angehört, dasjenige, was derselbe sür recht und
Project gefaßt und der Landsgemcindc vorgelegt werden; die Bestrafung der mehr oder

tvic ^ ^'Kü'iligteii sog in der Hand der Obrigkeit bleiben, welche mit Diskretion zu handeln wissen wird,

dm/" ^ ^'uständc erheischen. Laut Erkanntniß vom 23. August und 3. September, nach welcher die Wcr-

bvr. ^»geladen wurden, Ausschüsse nach ihrer freien Wahl nach Glarus zu schicken, um ihre Beschwerden

^'»bringen, kam eine Abordnung von vier „gar gemeinen Leuten", welche bloS die bekannten Briefe und

scho^ ^^rtcn. Nachdem dieselben mit dem Befehl zurückgeschickt worden, sie mochten sich über die früher
K>r Sprache gebrachten Puncte instruieren lassen, kamen zwei Andre mit einem „empfindlichen Briefe",

28
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welcher ihnen, „obgleich sie geschickt gewesen wären, etwas vorzubringen, den Mund geschlossen habe." Dieb

wurden mit einem Reccpisse entlassen. Darauf seien zwei Andere „mit einem noch mehr empfindlichen Briest

gekommen, in welchem unter Anderen bedeutet wurde, sie hätten absichtlich bisher nur solche Leute gefehlt

weil der Landvogt ihnen den Brief, in welchem der salvus eonckuotns ihnen versprochen werde, 'nicht

übergeben wollen. Endlich wurde beschlossen, die bekannten Ausschüsse der Wcrdenbergcr, zwölf an der Za^

nebst dem Wundarzt Jakob Vorburgcr, zu citicreu und ihnen den durch das Landessicgcl bekräftigt

salvus oonckneliis zu überschicken. Zugleich wurde den Wcrdcnbcrgcrn erlaubt, eine LandSgcmciude zu halt'

ES erschienen aber in GlaruS nur acht, unter welchen der Wundarzt Vorburgcr; die andern wurden u»t

Weges andern Sinnes lind giengcn nach Hause zurück, der Richter Vorburgcr verließ sein Hauö unter da»

Vorwande der Unpäßlichkeit nie. Als nun diese acht in GlaruS erschienen und erklärten, sie hätten keinen Bcstib

etwas vorzubringen, zeigte man ihnen die Instrumente, Briefe und Siegel vor und entließ sie frei und friedlich-

Noch zweimal wurden die Ausschüsse nach GlaruS berufen; statt zu erscheineil, schickten sie den 1t). Oeü'^

und 3l). Dcecmber 172l) „sehr ungeschickte Briefe." Da die gn. Herren und Obern aus denselben sahen, d»s

diese Untcrthanen durch den Brief von 1ä83 einen Rechtsstand zwischen ihrer Oberherrschaft und ihnen

erzwingen wollten, wurde beschlossen, denselben eine wohlbcgründete und gerechte Erläuterung des Briefes v»»

1667 zuzustellen, dieselbe ihnen pro normo zu übersenden und, sollten sie auf ihrer gefaßten Meinung behalt

sie „mir der Hand zum schuldigen Gehorsam zu leiten." Dazu suchen die Gesandten um treues Aufsehen,

und Hülfe der übrigen Orte an. Die» Gesandten bescheiden, obgleich GlaruS dafür nicht instruiert ist ^

seinen Herren und Obern erst referieren will, die Ausschüsse der Wcrdenbergcr sammt dem Chirurgen Verbürgt

nach Fraucnfeld und lassen ihnen durch eine Deputation von Zürich, Bern, Luccrn, Uri, Schwyz und Bahi

Vorstellungen machen. An die Werdenberger selbst wird ein Ermahnungsschreiben geschickt und GlaruS

empfohlen und zur Ertheilung des s-ckvu« oonckuolus aufgefordert, ferner Zürich beauftragt, wenn die Werdender^

den gemachten Vorstellungen Gehör geben, denselben auf ihr Anmelden im Namen sämmtlichcr Orte ein

cessionalschreiben an GlaruS zu verabfolgen. GlaruS willigt, obgleich es Eincö und das Andere zu erin»^

hätte, ein und spricht die Hoffnung aus, jenes Ermahnungsschrciben werde mit Vorsicht abgefaßt werden,

„kein Gift daraus gesogen werden könne, wie sonst dieser Leute bisheriger Gebrauch gewesen sei". 8 4. I»

Beziehung aus die gegen den Erbverein und den Vertrag von 1654 an den östreichischcn Zollstättcn trotz

beiden schon abgegangenen Vorstellungsschrcibcn aus alle eidgenössischen Waarcn, selbst auf Victualicn gelegt

Zölle wird berathen, ob durch mündliche oder schriftliche Vorstellungen die Aufhebung dieser Zölle in gc»n'>»

samcm Namen nachgesucht werden soll. Schwyz kann ohne vorhergehende Notification an seine Herren "

Obern nicht Theil nehmen, der Abt von St. Gallen, welcher am vorigen Schreiben schon keinen Theil ist

nommen, will sich auch bei dem jetzigen nicht bctheiligen. 8 5. Auf die Eröffnung Zürichs, daß die ft^'

zvsischen Gcneral-Post-Fcrmicrs vor einigen Monaten den Entschluß gefaßt hätten, ins Künftige keine a»d»^

als frankierte Briefe an den Grenzen abzunehmen, und daß dieser Beschluß trotz den Gegenvorstellungen der

gcnössischen Postmeister ausgeführt worden sei, wird beschlossen, bei dein französischen Ambassador mit

Vorstellungen einzukommen. Bei diesem Anlasse wird auch die Hoffnung ausgesprochen, daß die eidgeiiölm -

Postämter in Taricrung der Briefe sich aller Bescheidenheit befleißen werden. Schwyz stimmt zu dem

cessionalschreiben nur unter Ratifieationövorbehalt bei. 8 6. I». De la Martiniere schickt ein Schreiben,

welchem er die Gesandten versichert, dal! der Ambassador während seines Aufenthaltes am S5ofe seine Liebe °

Eidgenossenschaft durch seine Osficien zum Wohle derselben bethätige, und die Hoffnung ausspricht,
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^'nden keine Beschlüsse fassen, welche den wahren Interessen ihrcö Vaterlandes und dein Wahlwollen des Königs

lür die Eidgenossenschaft in den Weg treten. Beantwortung dieses Schreibens. 8 7. i. Für tic gnädige Antwort

18. Mai), welche vom Könige von Frankreich auf daS Schreiben gegeben wurde, das die Beschwerden

^ M Schaden gekommenen eidgenössischen Osfieierc und Handelsleute enthalten hat (vom 31. Marz), wird ein

"nhchrcibcn decrctiert. In demselben soll das Ansuchen um Aufhebung der Sperre der Fruchtzufuhr aus dem

W und um die den Bünden couforme Verminderung der eidgenössischen Truppen wiederholt werden, zwei

^'cte, welche in jenem königlichen Antwortschreiben mit Stillschweigen übergangen worden waren. Bern

^ ^ Bei Anlaß der Entschuldigung ihres Ausbleibens eröffnen Freiburg und Solothurn den

/"üch, daß die gcmeincidgcnössischcn Geschäfte wieder in Baden möchten vorgenommen werden. Der Antrag

.,<l rekvl-onüum genommen. Es wird bei diesem Anlaß in den Abschied zu setzen beschlossen, daß jeder

^ ßch auf der Tagsatzung einzufinden habe, und daß die JahrrcchnungStagsatzung sechs Wochen vor dem
MuninlungStage ausgeschrieben werden soll. 8 9. I. Der Bischof von Basel versichert in einem durch Franz

^lnstvph Freiherr von Namschwag überbrachten Schreiben die Gesandten seiner „frcundnachbarlichcn und bund-
3c»össische„" Gesinnungen und wünscht, daß mau ihn von den Maßregeln in Kenntnis! setzen möchte, welche

M der in Frankreich anhaltenden Seuche würden getroffen werden. In einem Recrcditiv wirb die Bereit-

^gkeit dazu ausgesprochen. 8 19.

Ma» sehe auch im Abschnitte Herrschaftöangclegenheiteni

Deutsch c gemeine Vogtcicn überhaupt.

Art. 88. Beamte in Klöstern und Commcuthureicu.

Landgrafschaft Thurgau.

Art. 377. Judicatur- und Competenzsachen.
Art.

^b. AmtSrcchnungcn.

" Huldigung.
. 2-Abzug.

'' 28k. Polizeiliches.

Art.
AnrtSrechmmg.

3k. Marchensachc».
Polizeiliches.

Art.
Beeidigung von Beamten.

Amtsrcchnung.

397.

„ 403. „ „
442.

„ 5>t1. Leibeigenschaft und Fall.
,, 530, „ „

Iiheint h a l.

Art. 13g. Judicatur- und Competcnz-
conflictc.

„ 184. Justizsachen.
„ 237. Obrigkeitliche Lehen.

Grafschaft Sarg ans.
Art. 98. Marchensachen.

„ 132. Judicatur- und Competcnz-
conflicte.

Obere freie Aemter.

Art. 532. Leibeigenschaft und Fall.
„ 568. Zollsachen.
„ 606. Stifte und Klöster.
„ 658. LocaleS.
„ 736. „
„ 795. Personelles.

Art. 315. LocaleS.
330. „

,, 351. „
.. 416. „

Art. 258. Zollsachcn.
„ 318. LocaleS.
„ 384. Personelles.

Art. 29. Amtsrechnung. Art. 205. Personelles.

28



220
Juli und August 1721.

17«.

Conferenzen der V katholischen Orte nebst Appenzell Jnnerrhoden und dem Abt von St. Gallc»
während der gemeineidgenösstschen Tagsatzung

im Juli und Auqnst 1721.

^Staatsarchiv Lucern.^

l». DaS mailäudische Capitulat wird besprochen. Lucerns Gesandtschaft eröffnet, daß ihre Herren u»?

Obern die Einrichtung dieses Capitulats, wie es unter den frühern Königen in Spanien, Philipp II., III-

IV. und Karl II. bestanden habe, für zweckmäßig und heilsam erachtet haben und der Ansicht seien, daß

erst „von gesammter Hand" an den Referendarius Buol und den Baron von Greuth geschrieben werden

ob dieses Ansuchen höchsten Ortes „genehm angesehen" werden würde. Nachdem nun diese Ansicht von

Mehrzahl der Orte auf dem Wege der Corrcspvndenz die Zustimmung erhalten hatte, legt Luccrn den EnM'Al

zu diesen beiden Schreiben vor. Uri, Schwyz, Unterwalden, Appenzell und Abt von St. Gallen hingcg^'

sind auf ein von Baron von Greuth eingelaufenes Schreiben hin, welches ihnen Hoffnung auf Erlangung »ia^

und iir Betracht der Wichtigkeit der Sache instruiert, für ein Schreiben unmittelbar an die kaiserlich-königb^

katholische Majestät zu stimmen und.zugleich auch um Vermittlung beim Fürst-Bischof von Constanz, dem

bcrnator zu Mailand, dem kaiserlichen Secrctarius Hermann schriftlich Anzukommen Sie machen zugleich ^

den Nußeir aufmerksam, welchen dieses Capitulat für das Commercium und für daö katholische Wesen nameiüt^

in Kriegszeitcn habe, und daß selbst die Protestierenden schon lange sich um dasselbe beworben.. Zug sü»"^

nur für die beiden vorläufigen Schreiben an Buol und von Greuth und will vom Capitulate nur dann et>v^

wissen, wenn dasselbe in der allen Form eingerichtet werde. Freiburg läßt sich schriftlich dahin verlieh»'^

daß es sich entschlossen habe „den mehrcrn Orten bcizuleben". Nachdem nun die Gesandtschaft von Lucern ^

neuerdings erhaltene Instruction hin zur Befriedigung der andern Orte seine Zustimmung zu dem Schw^'

an den Kaiser gegeben hat, sowie zu den Schreiben an den Neferendarius Buol und den GubernatK ^

Mailand (diejenigen an den Bischof von Constanz und an Hermann nehmen die lucernerischen Gesandten ihu"

Obern in den Abschied), ersucht katholisch Glarus um Einverleibung in das Capitulat. Die Gesandten,

ohne Instruction, nehmen dieses Ansuchen all reloeonckum. Es wird ferner Verschwiegenheit in dieser ^

anempfohlen, s 1.

Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug.

I». Der Abgeordnete des Bischofs von Basel, Baron von Ramschwag, beschwert sich über den

mcister Scholl von Biel, daß er gegen die zu Stande gekommcnc Pacification, gegen seine Eidspflicht und

vorhandene Tractate handle, die Gemeinde ihren ordentlichen Magistraten entfremde, den Frieden zu hiu^'

suche und das gemeine Stadtwesen in Zerrüttung bringe; zugleich sei derselbe ein „chrenbetastetcr" Man» ^

habe durch seine Verwandten „in aller Unrichtigkeit und ohne Instruction cigengcwältig sich deputieren

um seine auf ihm liegenden Belastungen auswetzen zu können. Er bittet die Orte, sie möchten denselben ^

lange von den allgemeinen Sitzungen ausschließen, bis er die ihm hiezu nöthigen Requisite erlangt habe, ^
ihn als einen fürstlich-baölcrischen erbgehuldigtcn Untcrthan zu der Gebühr gegen seinen Landcöfürstcn,

seine Obrigkeit, den Meyer und Magistrat zu Biel weisen. Die Gesandten, für definitive Ausschließung "

instruiert, referieren, beschließen hingegen, an Biel zu schreiben, mit Dcputicrung desselben so lang innc zu h^
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^ er sich mit seinen hohen Principalen ausgesöhnt und sich von den auf ihin liegenden ehrenrührigen Zulagen

^reinigt hätte, widrigenfalls sie sich seines Beisitzcs beschweren müßten. 8 3.

Die V katholischen Orte sammt dem Abt von St. Gallen.

Uri wünscht, daß man bei der voriges Jahr wegen des schädlichen Nachtriebs auf die ennetbirgischen

Märkte gemachten Erkanntniß und der nöthig gewordenen Moderation bleiben möchte. Die meisten Gesandt¬

schaften, nicht instruiert, nehmen den Anzug ml rotoi-omlun/; Uri, Schwyz' und Untcrwaldcn wollen die

Gesandten auf das Syndicat zu LauiS dafür instruiert wissen und erkennen mit Lucern die Zwcckmäßigkcit

lener Erkanntniß an. Zug und katholisch Glarus stellen die Zustimmung ihrer Obern auch in Aussicht, wenn

»tan einhellig sein werde. 8 9.

Man sehe auch im Abschnitte Hcreschafwaiuzclcgcnheitcn:

' L an d g r a s s ch a st Thu r g a u.

Art. 227. Hintersassen.

R h c i n t h a l.

Art. 1Z2. Judicatur-u. Compctcnzconflictc. Art. 352. LocalcS. Art. 367. Localc?.
" ^65. Kirchensachen.

Grafschaft Baden.

Art. 345. Stifte und Kldstcr.

Obere sreie Aemtcr.

Art. IIS. Justizsachen.

177.

Konferenzen der evangelischen Städte und Orte während der gemeineidgenössichen Tagsatznng
im Juli und Anzust 172t.

lZtuatSurclnv Zürich.:

Gesandte: Mühlhauscn ist nicht repräsentiert.

Der Bet-, Büß- und Danktag wird aus den 18. September angesetzt. 8 1. >». Steuern werden zu-

"kaimt: 1) den Pfarrern zu Grönenbach und HerbiShofen je 199 st.; 2) dem Pfarrer und Schulmeister der

formierten Gemeinde zu Christian-Erlang 139 st.; 3) der deutschen reformierten Gemeinde zu Mariakirch

^ st ; 4) der französischen reformierten Gemeinde daselbst 199 fl.; 5) dem französischen mehr als siebzigjährigen

larrer Asiuront zu Christian-Erlang 99 st.; 6) Jean Musseton in Picmont, der 25 Jal>rc auf den Ga-

^'rcn mar, 199 Thlr.; 7) dcn.churpfälzischen reformierten Kirchen und Schulen 39t) Thlr.; 8) den reformierten
r'Meinden zu Speyer und Worms je 199 fl.; 9) für Unterhaltung von fünf piemontefischen und drei ungari-

fcn Sttldiosen fl. 832 (einer der ungarischen soll vom Gymnasium zu Patak, einer auS dem zu Debrcczin,

^ dritte von dem zu Engcd sein); 19) der neuen reformierten Colonic zu St. Petersburg in moskowischcn

tadttheil zur Erbauung einer Kirche 299 fl. (IX örtische Rcpartition); 11) den wegen ihres UcbcrtrittcS zu

''f^r Religion auS ihrem Dorfe Bärenthal im Hohcnzollcrisch-Sigmaringischcn ausgetvandcrten, jetzt im

^öUtembergischen sich aufhaltenden 59 Flüchtlingen 1999 Thlr. (nach IXörtischcr Rcpartition); zugleich sollen

Pstü>en an die evangelischen Mächte Abgeordneten mit Empfehlungsschreiben an England, Holland,
oußen, Kassel zu Erhebung erklecklicher Collecten versehen werden; 12) der reformierten deutschen Gemeinde

' Mariakirch für die Reparation ihres Pfarrhauses 199 fl. (IXörtischc Rcpartition); 13) der Gemeinde
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Eckartsheim im Hanauischcn 1l)l) st. (IXörtische Repartition); 14) dcr französischen Gemeinde

Magdeburg 10t) st. (IXörtischc Reparation); 15) dcr reformierten Gemeinde zu Fürth 50 st. (IXörtische 3ie-

partition). — ^ck rokorenllum werden genommen von allen Gesandten 10, 11, 12, 13, 14, 15; von Glarus

und Basel 7; Appenzell will sich nicht bethciligcn bei 5, 6, 7, 8, 10, 14; Schaffhausc» nicht beim Beitrag u»

Worms 8, bei 10, 13; für 9 will St. Gallen nur 50 st. zahlen, jedoch referieren. 8 2 bis 1(>. (Siehe S. 73

«. Zürich verlangt von St. Gallen und Biel die noch ausstehende Vergütung an die durch Transportierung

einer Anzahl Galericns verursachten Unkosten, von Glarus die Vcrpflcgungskostcn für die ihm zugethcilteU

Galericns; im Falle der Weigerung behält sich Zürich die Restitution durch die übrigen Orte kraft früherer Ab¬

schiede vor. GlaruS und St. Gallen wiederholen ihre frühern Antworten; Biels Gesandtschaft ist ohne D'

struction. Alle Gesandten nehmen die Sache a4 rekvronclnm. 8 17. «I. Zürich verlangt von Schaffhausiu

den für dasselbe vor etlichen Jahren für daS Baden-Durlachische Pathcngcschenk gemachten Borschuß zurück-

Schaffhausens Gesandtschaft entschuldigt sich mit Mangel an Instruction. 8 18. < . Dcr Gesandte von Basel

berichtet, daß seine Herren und Obern auf den Rath der evangelischen Orte zu Baden in der Angelegeiihe'l

dcr 30 ihnen gegen die Traetate zurückbehaltenen Säcke Zehntenfrüchte von Wehr eine Abordnung nach

bürg gesandt hätten; die Regierung daselbst habe die von ihnen verlangten Copiccn dcr Traetate nach Wien

schickt. Da unterdessen diese 30 Säcke wegen schlechter Aufbewahrung Gefahr laufen zu verderben und der

Zoller sich weigere, sie besser zu versorgen, so wird Basel gerathen, durch eine nochmalige Abordnung die kai¬

serliche Antwort zu Freiburg zu sollicitieren, und ihm versprochen, daß man mit Empfehlungsschreiben von Seilt

dcr Stände ihm behülflich sein werde. 8 19. t. In Beziehung auf die noch immer fortdauernden Z^

bcschwcrdcn an den östreichischcn Zvllstättcn wird beschlossen, da nicht einmal eine Antwort auf die beiden

frühem an den Kaiser abgegangenen Bcschwcrdcschristen eingckommen ist, die Sache vor gemeine Sitzung Z"

bringen und eine nochmalige „rcspcctuose Rechargc" im Namen gcsammter Eidgenossenschaft abzugeben, i»'

Namen dcr evangelischen Orte aber einer vertrauten Person in Wien eine Copie dieser Recharge zuzusenden

mit dem Austrag, Nachfrage zu halten, ob das Schreiben cingckommcn sei oder nicht, und das eidgenössisch

Interesse bestens zu secundiercn. 8 20. K'. Da die katholischen Orte in Sanitätssachen zur Abscndung dcö plN-

jectiertcn Schreibens an den schwäbischen Kreisconvent thcils nicht mehr stimmen wollen, theils neue Jnstru^

tionen erwarten, wird die Frage aufgeworfen, ob nicht die evangelischen, die commercierendcn und die an dck

Rcichsgrcnze liegenden Orte für sich handeln sollen. Alle Stände stimmen darin überein, daß, wo möglich, eld

cinmüthigcr Schluß möchte zu Stande gebracht werden. Schaffhauscn erklärt, sich dem Conclusum des sch^

bischen KreiSconvcnts fügen zu müssen, wenn sämmtliche Orte sich nicht vereinigen können ; Appenzell will

den evangelischen und angrenzenden Orten halten, wenn kein gemeinsamer Beschluß zu Stande kommt;

Gallen will in diesem Falle die Sache vor seinen großen Rath bringen. 8 21.

178.
Zahrrechnungder die Grasschaft Baden und die untern freien Aeinter regierenden Stände.

Baden, 4. bis 13. Anglist 1721.

lTtaa«»arch,v Zürichs

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Escher; Andreas Meyer. Bern. Christoph Steiger; Johann

Tillicr. Glarus. Heinrich Zwicki.
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k« Von Luccrn langt die Nachricht cin, daß cö zu dcr auf der gemcincidgcnüssischcnTagsatzung zu Fraucnfcld
^liebten Deputation nach Schaffhauscnzur Beilegungdes Wilchingcr-Gcschäftes einwillige. Die in Frauenfcld ent¬
worfene Instruction für diese Gesandtschaft wird nochmals durchberathen und gutgeheißen, doch mit dcr Erläuterung,

unter dcr Amnestie eine völlige und allgemeine zu verstehen sei; den Gesandten soll überlassen sein, anzuordnen,
^ sie sonst zur Beilegung dieses Geschäftes ersprießlich erachte»; sie sollen sich darüber berathcn, ob die Be-
'^Verden vor, mit oder erst nach der Huldigung abzuthun seien. 8 13. I»» Die Gesandten Berns legen cin
schreiben ihrer Prineipalcn vor, in welchem dieselben erklären, dem am 2. August Nachmittags z» Fraucnfeld

^ U'btcn Project eines Schreibens an den schwäbischenKrcisconvent, in welchem derselbe zur Beschickung einer
wiserenz cmgcladcnwird, nicht beizustimmen. Da aber damals in Fraucnfeld wegen der dringenden Zeitum-
w>de ausgemachtworden, daß bis zum 12. August jedes Ort seinen Entschluß an Zürich berichten sollte, daß
Wenigen derselben, welche dicß bis ans diesen Termin nicht thun würden, als beistimmendeangesehen wür-

und Berns Schreiben erst am 16. vorgelegt worden sei: so erklärt Zürich, daß das Schreiben an den schwä-
. Wn Krcisconvent bereits werde abgegangen sein. 8 18. r. Glarus beschwert sich, daß trotz seinen Remon-

atwiic» Zürich dennoch angefangen habe von den glarncrischcnFrüchten, welche durch Zürich geführt werden,
Jmmi zu beziehen, da doch in dem Frieden von 1440, welcher bei einem Streite wegen der freien ääandcl-

^sit durch Vermittlung dcr Orte zu Staude gekommen, klar ausgesetzt sei, daß GlaruS für die durch die
. Zürich durchgeführten Früchte mit keinen andern Zöllen, Gleit, Jmmi oder Umgcld beschwert werden

als von Altem her in Uebung gewesen, daß noch 1610 diese Jmmi-Eremtion bestätigt worden sei und
arus bis 1715 diese Ercmtion unbestrittengenossen habe. Würde Glarus in diesem Rechte verkürzt werden,
will rs das eidgcnössichc Recht vorschlagen und die vermittelndenOrte von 1440 zur Vermittlung anrufen.

Gesandter, zwar ohne Instruction, entgegnet, daß durch Documentc bewiesen werden könne, daß Zürich
/Ks Recht schon hundert Jahre vor dem Frieden von 1440 als eine Gült theuer erkauft habe, daß es von
K^og Otto ihm übergebe», ja daß ihm dasselbe auszuüben im Frieden von 1440 überlassen worden sei. DaS

Acibcn von 1610 betreffe nur eine vom damaligen Bürgermeister, nicht vom Rathc, dem Sohne des damali-
ParncrischcnLandammanns bei theurer Zeit ertheilte Particular-Ercmlion. Sei das Jmmi nicht gefordert

^kdeu, so s^ das für eine Prävarikation von Seite des Einzichcrö zu halten, da 1626 erkannt worden sei,
^ keine Dispensation inö Künftige stattfindensolle; übrigens habe Glarus vckr 1696, und ehe der Kornmarkt

^ Rheinau errichtet worden sei, wenig oder kein Korn durch Zürich geführt. Dieses theuer bezahlte Recht
^c aber Zürich niemals einem Rcchtsstand unterwerfen. 8 19.

Zürich und Bern.

^ Zürich eröffnet, daß das von Seite des Kaisers an Zürich und Bern in Betreff dcr Anstände mit
/" -kshchof von Constanz den 27. März erlassene Schreiben noch unbeantwortet sei, und legt einen Entwurf

Antwort vor, in welchem auf die in kurzer Zeit mit dem Bischof von Constanzzu haltende Confcrcnz hin-
. "^en wird. Dieser Entwurf wird ->ck imlilimiuckum dem Adscheid beigelegt. » . Auf cin vom Obcr-Kir-

^ ' lrectvrium von Berlin eingegangenesSchreiben hin fordert Zürich Bern auf, für die erledigte Pfarrpfründc
l>as° Chur-Branbenburgischeneinen Pfarrer zu präsentircn, da sich herausstelle, daß die Alternation
ch,^. ^ k". 8 27. L. Bern händigt Zürich auf dessen Verlangen de» an der Aare gebräuchlichen Zolltarif
^ ^ ^8. z>. Zgrich wünscht, daß die Unkosten für die durch RathSsubstitutLeu in beider Orte Namen an den Tu-

'^of unternommene Reise ihm möchten vergütet werden. Berns Gesandtschaft, ohne Instruction, referiert. 8 29.
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I». Auf den Vorschlag Zürichs, zu endlicher Liquidierung der seit letztem Kriege ausstehendenRechnung
über den von Zürich an Bern „gethancn Zusatz" eine besondere Konferenz anzusetzen, wird beschlossen, eine
solche künftigen November zu Aarau zu halten. 8 3l). i. Der Synodus von Toggenburg bringt einige Be¬
schwerden vor. Sein Memorial wird den nach Schaffhauscn gehenden Gesandten mitzugeben beschlossen, da»il>
sie sich darüber mit Landvogt Nabholz von Baden bereden und das Resultat der Besprechung den beiden Orte»
hinterbringen. 8 33.

Zürich und Glarus.

ZK.» Auf das wiederholte Ansuchen von Glarus, daß Zürich den in Aussicht gestellten Beitrag an die Bau¬
kosten der Zicgclbrückc verabfolgen möchte, spricht der Gesandte Zürichs seines Standes Bereitwilligkeitvastü
aus, wenn auch Schwyz das Scinige beitragen werde. 8 35.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelcgenhciten:

Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.

Art. 8. Verwaltungsstellen. Art. 5V. Acceß von Glarus zu den Pfarrpfründcn.
L andgrafschast Thurgau.

Art. 151b. Huldigung. Art. 429. Judicatnr- und Competenzconflicte.
Grafschaft Baden und untere sreie Aemter.

Art. 51. Salzsachen.

Grafschaft Baden.

Art. 4. Beeidigung von Beamten. Art. 160. Polizeiliches. Art. 34b. Stifte und Klöster.
„ 14. „ „ „ „ 194. Judikatur- u. Competenzconflicte. „ 422. Locales.
„ 30. Amtsrcchnung. „ 229. Justizsachen. „ 440.

„ 92. Huldigung. „ 286. Zoll und Geleit. „ 445.
„ 95, „ ' ,, 297. „ „ „ 44k. „
„ 150. Polizeiliches. „ 320. Kirchensachcn. „ 472.

Untere freie A eint er.

Art. 5. Beeidigung von Beamten. Art. 29. Amtörcchnnng. Art. 143. Justizsachcn.

Schirmorte des StiftS St. Gallen.

Art. 11 I». Landshauptmann.

I7«>.

Abschied der IVörtischen nach Schaffhausenabgeordneten Gesandtschast.
15. bis 30. August 1721.

Staatsarchiv Zürich.)

Gesandte: Zürich. Andreas Meyer, Statthalter. Bern. Johann Anton Tillier, Alt-Venner und
Raths. Lucern. Johann Jakob Schwyzer von BnonaS, des inncrn Raths. Uri. Joseph Anton
tiner von Braunbcrg, Alt-Landammann und Landshauptman».Schafshausen. Johann Heinrich Ott,
germeister; Michael Senn, Bürgermeister; Melchior von Pfistcrn, Statthalter; HanS Felir Wepser,
mcifter; Johann Kaspar Murbach, Scckclmcister; Johann Konrad Peyer, Scckclmeistcr; Johann Jakob
Mtiä. Hr., des Raths und Zunstmeister; Johann Konrad Peyer im Hof, Stadtschrcibcr; Alcrandcr P'"'
1. kl. I.., des großen Raths; Johann Jakob Zicglcr, des großen Raths.

Nachdem die Gesandten, für deren Abordnung zum Zwecke der Beilegung des Wilchinger-Geschäftes sä>"^
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liche Orte ihre Zustimmung gegeben, in der ersten Confercnz den 15. Augrist ihre Instructionen dahin eröffnet
hatten, daß sie beauftragt seien, alle gütlichen Mittel zur Beilegung dieses Geschäftes anzuwenden, in der
Hoffnung, daß auch Schaffhausen gleiche Gedanken hege, erstatteten die schaffhauscrischcnDeputierten nach vor-
ausgcgangcncr Danksagung für die Vermittlungumständlichen Bericht von dem bisherigen Verlauf des Ge¬
estes und schließen damit, daß, sintemalen keine gütlichen Mittel hätten verfangen wollen, jetzt ernstliche Mittel
^genommen werden müßten; sollten die Gesgndten jedoch noch gütliche Mittel vorschlagen, welche der obrig-
"lliche,, Autorität nicht zu nahe treten, so wollten sie sich zu denselben verstehen. Die Sache stehe besser alö
^19, da der Kaiser, die Fürsten von Württemberg und Schwarzenberg die Ungehorsamen zur Huldigung anf¬
ordert hätten; jedoch sei die Hartnäckigkeit dieselbe, die Partei der Widerspenstigen vergrößere sich durch den

"tritt der jungen Bursche; vieles hoffen sie von den Männern, welche sie nach Wie» geschickt hätten und
Klaren, jedenfalls nicht vor deren Rückkunft und nicht anders schwören zu wollen, als mit Vorbehalt der

VPellation an den Kaiser. Es wird darauf (den 16.) beschlossen, den Landammann Albrecht und cilf chr-
ü, verständige Männer von Neukirch, Unter- und Oberhallau, Gächlingen, Osterfingen und Wilchingen,
"Wandte und Bekannte der Ungehorsamen, mit dem Auftrage zu denselben zu senden, sie zum Gehorsam und

^ Leistung der Huldigung zu ermahnen; zugleich sollten sie ihnen eröffnen, daß die Gesandten ihnen eine
^ ^gehende und allgemeine Amnestie auswirken, ihre Beschwerden erledigen helfen und nicht zurückreisen wcr-

' bis alles in Richtigkeit sein »verde. Um vor den Gesandten entweder in Schaffhausen oder anderswo
scheinen zu können, wird ihnen sicheres Geleit zugesagt. Albrecht berichtet, daß seine und der übrigen Abgc-

°vd»cten Vorstellungen erfolglos gewesen seien. Die Wilchingcr beklagten sich, daß der kleine Rath sie früher

^ fünfzehn Klagpuncten, wegen deren sie dreißig Male eingekvmincn seien, abgewiesen habe; nachdem ihnen,
bintcrthanen, der Rccurs an den großen Rath abgeschlagen worven sei, hätten sie sich gcnöthigt gesehen,

0 Kaiser, ihrem Oberlchnherrn,ihre Zuflucht zu suchen; die Herren von Schaffhausen seien nicht mehr
^ r Obrigkeit, da sie von ihnen von Haus und Heimat vertrieben und selbst deS Gottesdienstes beraubt wor-
^ Wien. Wollten sie huldigeil, so könnten sie es nur unter den Bedingungen, daß ihnen ihre Briefe und

M, Freiheiten und Gerechtigkeiten hergestellt würden, und wenn sie Bericht von den zwei Männern cr-
hätten, welche sie nach Wien geschickt; endlich nur unter Vorbehalt der Appellation an den Kaiser, bei

^ wem die Sache anhängig gemacht sei. Von der Herrschaft Schwarzenberg behaupteten sie noch nie eine

Forderung zur Huldigung erhalten zu haben; übrigens sei jetzt die Hauptsache in den Hintergrund getreten,
^ Z'ö handle sich jetzt mehr um den Schaden und die Kosten; daß diese von Schaffhauscn ihnen mit der
^üitution Freiheiten ersetzt werden müssen, dafür hätten sie einen Receß von Wien. Wollten die Gesandten
^ chnen reden, so wollten sie ihnen in ihrem Gemeindehaus zu Wilchingen Red und Antwort geben; nach

ürffhaujen kämen sie nicht. Alls dieses hin wird Scckclmcistcr Murbach privatim den 19. August nach Thien-
^ wlchM, um zu sondieren, ob die Wilchinger etwa daselbst eine fernere Stütze für ihre Renitenz fänden.

bringt den Bericht zurück, daß er die dortige Regierung in der besten Stimmung für Schaffhauscn ange-
^ ^ Üabe, und daß dieselbe in seiner Anwesenheit ein nachdrückliches Adhortatorium durch den Vogt zu Erzin-

^ de» Wilchinger» habe zustellen lassen, auch daß die beiden zu Wien sich befindendenWilchinger,als sie
z/ ^ ^ein Fürsten gemeldet hätten, von demselben zurückgewiesen worden seien. Durch den Landvogt zu

'Üirch müh die Veranstaltung getroffen, daß durch die früher genannten Ausschüsseaus Neukirch, Hallau
' s- >v.

bc» / ^ Wilchinger» ferner gearbeitet werde. Eben derselbe berichtet, daß der Vogt von Erzingen bei
^idcr>pcnstigm mit seinem Schreiben von Thicngcn nichts ausgerichtet habe. Unter solchen Umständen
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wird von den Gesandten der Beschluß gefaßt, selbst mit den Wilchingcrn zu reden und dieselben zu diese»'

Zwecke auf das Ncuhaus zu bescheiden, vorher aber den Landammann Albrecht zu ihnen zu schicken, um sie

dazu willig zu machen. Vor ihrer Abreise aber verhörten die Gesandten noch den seit vier Jahren zu Scha^

häufen gefangen sitzenden Hans Gisel, genannt „Schleithcmer Hans". Dieser erklärte, er sei gefangen gcD

worden, weil er verlangt, daß „ihnen ihr alt Testament, welches der Herren von Schaffhauscn Väter >«>'

„ihren Vätern aufgerichtet und beiderseits Kindern zu halten hinterlassen, nun aber die Herren von SelD

„Hausen gebrochen, wiederum erneuert werde", und vorher habe er nicht huldige» wollen. Auf die Erklärung

der Gesandten, daß sie bei seinen Herren anhalten wollen, sie bei ihren Briefen und Siegeln zu schützen, sp»^

sich Gisel dahin aus, daß sie mehreres nicht wünschten, und darin Hülfe und Trost genug hätten;

dürfe er nicht allein huldigen, sonst würde er von den Andern gesteinigt; denn sie hätten einander daS

gegeben, beisammen zu bleiben. Auf sein Verlangen wird ihm gestattet zwei oder drei Männer von Wilehing»"

zu sich kommen zu lassen, damit er denselben die Vorschläge der Gesandten eröffne. Durch einen Brief st^

er seine Gcmeindsgenosscn von den freundlichen Vorschlägen der Gesandten in Kenntniß. Tags davauf (22. A"gß

wird auch die von ihrem Vater nach Schaffhauscn bcfchiedcnc Tochter Giscls, Verena, verhört. Nachdem di^

selbe Aehnliches, wie ihr Varcr, erklärt und auf die Frage der Gesandten, ob kein Schreiben von Thiculsi"

ihnen zugekommen sei, geantwortet hatte, daß sie deren schon etliche erhalten hätten, wird sie beauftragt, d»»

Männern zu sagen, daß die Gesandten wünschen, mit ihnen zu Schaffhausen oder Nenkirch oder im

Haus selbst das Nöthige zu reden. Noch denselben Tag langt die Antwort von den Wilchingcrn ein, daß ^

schwören wollen, wie es der Kaiser erkannt habe ; da aber die Herren von Schaffhauscn erklärt hätten,

sie von keiner Erkanntniß des Kaisers wüßten, daß eine kaiserliche Erkanntniß sie nichts angehe, und daß

Schreiben, welche sie hätten, nur Winkelschreiben, keine vom Kaiser herkommenden seien, so seien sie genöth'lß

worden, wieder zwei Männer nach Wien zuschicken, um den Kaiser zu fragen, wie sie sich zu verhalten hätb»

An ebendemselben Tage berichtete auch Landammann Albrecht von dem Resultate seiner mit den Wilchin.st'»

gehaltenen Unterredungen, welche dahin ausliefen, daß alle zusammen auf der Weigerung zu huldigen beb»»''

ten, den Zusagen milder Behandlung keinen Glauben schenkten, und daß HanS Meyer, genannt Wyßlh"^

der frühere Abgesandte nach Wien, mit seinem Rathc zu huldigen von niemand gehöre werde. Den 23. A"g'^

begeben sich die Gesandten mit zwei Deputierten von Schaffhauscn in das NcuhauS, wohin die Wilchi'U^

Tags zuvor bcschicden worden waren. Die Bcschiedencn erscheinen nicht. Die Gesandten von Zürich und

begeben sich nach Wilchingcn aufs Gemeindehaus, versammeln die Gemeinde, machen derselben Vorstellung^

in ähnlichem Sinne, in welchem ihnen Albrecht bei seiner ersten Abordnung solche gemacht hatte, und diesig

Versprechungen in Beziehung auf ihre Vermittlung. Nirgends finden dieselben Gehör; die Einen antwo»^

Schaffhausen habe das „alte Testament" gebrochen, Andere, die Taverne sei zwar hinweg, aber nicht abcrka'»^

Andere, der Kaiser habe gesagt, sie seien keine Rebellen, wieder Andere, sie würden keinen neuen Eid schw»»^

bis sie ihre alten Freiheiten wieder hätten; man habe ihren Weibern verboten, Gemeinschaft mit ihnen zu Hub»»'

ja auch Scheibcbricfe gegeben. Den Widerspenstigen wird bis zum Abend dcö folgenden TagcS Bedenkzeit g'

geben und von ihnen bis dahin eine Antwort verlangt, welche sie einigen von den Gesandten bezeuch'"'^

Männern aus der Umgegend abgeben sollten. Diese Männer warteten vergeblich auf die Antwort und

ließen unvcrrichteter Sache Wilchingen bis aus Grießhaber von Untcrhallau, welchem einige Milchtag»» ^

klärten, huldigen zu wollen, wenn man ihnen die erlittenen Kosten und den Schaden vorher erffß^

wenn man sie bei ihren Briefen und Siegeln schützen, wenn man ihnen alle Gravamina abthun
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Urzeit ZlMllatioii den Kaiser gestatten wolle, — Bei der Erfolglosigkeit der bisherigen Maß-

^gcln glaubten nun die schaffhauscrischen, Deputierten, daß die Notwendigkeit gekommen sei, ernstere Maßregeln

^ ^greifen, zumal da sie fürchteten, die beiden Fürsten möchten auf kaiserlichen Befehl, wenn nicht durch mili-

^rische Erceution, doch durch eine Delegation, um die Ungehorsamen zur Huldigung zu zwingen, ctwaö vor-

"ehmen, das ihrcin Stande prajudicicrlich wäre, wünschen aber, daß mit der Erceution in Gegenwart der

sandten der Anfang gemacht werde. Die Gesandten aber erklären, daß sie zu ernsten Maßregeln keine Jn-

^rtion hätten. Unterdessen wird HanS Giscl nochmals verhört; er bleibt bei dem Entschlüsse nicht huldigen

^ wollen, wenn die Andern es nicht thäten, selbst wenn eö ihn den Kopf koste, und giebt nachträglich die
rrbinduiigsformcl, an, zu welcher sich die Ungehorsamen gleich Anfangs durch Unterschrift verpflichtet hatten,

"chdem die Deputierten von Schaffhausen ihre Meinung wiederholt hatte», daß jetzt die Zeit zum ernstlichen

schreiten gekommen sei, eröffnet LucernS Gesandtschaft, daß sie instruiert sei, nicht nur bloS zu gütlichen

^ ^telu zu stimmen, sondern auch von ernsthaften abzumahnen; cS bleibe ihr, sowie auch den andern Gesand-

nichts anderes übrig, als den Vorschlag Schaffhauscns ihren Obern zu hinterbringen; sie ist jedoch der

^nht, daß es, da noch keine Berichte von Wien, noch anderswoher angekommen, noch nicht an der Zeit sein

""chte, zu ernstlichen Mitteln zu schreiten. Um die noch immer ausstehende schriftliche Antwort auf die Vor-

^ Gesandten von Zürich und Uri von den Wilchingcrn zu erhalten und dieselben nochmals zu einer

^ Medung mit den Gesandten aufzufordern, wird Secrctarius Hottingcr abgesandt. Nach langen Unterhand-
bmigt er dieselbe zurück dcö Inhalts, die Wilchinger wollten bei der kaiserliche» Erkanntniß bleiben,

/ Rückkunft ihrer beiden Abgeordneten von Wien erwarten; würden sie nicht Gewalt von Seite Schaffhausens

"rchte,^ so würden sie gerne auf Hottingcrö Einladung hin in NeuhauS oder Haslach mit den Gesandten

^ bnals reden; durch diese Furcht veranlaßt, hätten aber bereits eine Anzahl Männer die Flucht ergriffen,

^""^iags den 28. August statten die schaffhauscrischen Deputierten vor Räth und Burgern Bericht über den
^»g der Verhandlungen ab. Es wird der Beschluß gesaßt, den Gesandten anzuzeigen, daß Räthcn

Bürgern bei dem jetzigen Stand des Geschäftes nichts mehr übrig bleibe, als „daß eine, wiewohl nicht

Eilende, doch auch nicht allzulang verweilende Erceution, nicht zwar wider Alle insgemein, sondern nur

einige der schlimmsten Rädlinführer lind Aufstifter der übrigen Unwissenden bei gelegener Zeit vorgc-

werden müsse." Sie bäten die Gesandten, ihren Obern davon Kenntniß zu geben, und versähen sich

^ getreuen Aufsehens und der bundeSgcmäßen Assistenz der übrigen Orte. Die Gesandten übergeben darauf. ' Deputierten ihrerseits folgendes Gutachten. 1) Den Wilchinger»soll vor ihrer Abreise angezeigt werden, daßdt di-e«,-... . . — . .. -

l'd.
^'selben nochmals im Namen der ganzen Eidgenossenschaft auffordern, an dem von ihrer Obrigkeit anzu-

^'deu Tag der Huldigung' dieselbe zu leisten, und daß sie ihnen nochmals Amnestie und Erledigung ihrer

^'^cn »ach Recht und Billigkeit versprechen. 2) Im Falle dcö Ungehorsams soll die Hand von ihnen

und die angebotenen Gnaden zurückgenommen werden. 3) Die Gehorsamen sollen unter Be-

^ Gerechtigkeiten und Privilegien des obrigkeitlichen Schlitzes und der Gnaden versichert werden,

vi» ^ "'^le jemand zu Wien beauftragt werden, die Alissagen der beiden abgeordneten Wilchinger in Erfah-

Ä-^U'gcn, deren Unwahrheit darzuthun und dahin zu wirken, daß dieselben mit Bezeugung des

'bllleus »ach Hause und zur Huldigung gewiesen werden. 5) Die Gesandten wollen Alles in Treuen

^^'ringcn. 6) Die Particularcn möchten ermahnt werden, keine Drohungen gegen die Wilchinger

'Mohr,,. 7) Bei Auökündung der Huldigung soll den Gehorsamen bestätigt werden, waS die Gesandten

^ zugesagt haben. Für Nr. ck—7 wird die Ratification vorbehalten. ES werden ferner mit Bcistim-

29*



228 August 1721.

nnmg der Deputierten Ausschüsseder gehorsamenWilchingcr nach Schaffhausen beschicken, belobt, in ihtt»>
Gehorsam bestärkt und aufgefordert, die Ungehorsamen auf andere Gedanken zu bringen, endlich die Ermahnung^
und Vorstellungen in dem Gutachten der Gesandten Nr. 1 und 2 durch einen Reiter den 3V. August nach
Wilchingen überbracht. Die schaffhauscrischen Deputierten danken den Gesandten für ihre Mühe und Sorgst
die Gesandten jenen für die empfangene Ehre und Höflichkeit.

Gesandte. Zürich. Johannes FrieS, des Raths. Bern. Ludwig von Wattenwyl, Zcughcrr und dck
innern Raths. Lucern. Aurelian Zllrgikgen, des innern Raths. Uri. Emanuel Stanislaus Püntiner vB
Braunberg, Landammaun. Schwyz. Joseph Franz Reding von Biberegg, Landammann und Zeugheü'
Untermal den. Johann Melchior Remigius Lussi, Alt-Landammann.Zug. Christoph Andermatt, Amma»"
GlaruS. Fridolin Zwicki. Basel. Johann Debarp, des Raths. Frciburg. Johann Heinrich Wild ^
Oranges, deS innern Raths und Zeugherr. So lothur n. Urs Joseph Wallicr, des ordentlichen Rath^
Schaffhauscn. Christoph Härder, mock. vr., des kleinen Raths und Zunftmeister.

18«.
,

Jahrrechnung der die Vogteien Lauis und Mendns regierenden Stände
Lauts, im August 1721.

IStaatsarchi» Bascl.Z

Man sehe im Abschnitte Hcrrschaftsangelegeuheilen:

Vier eunetbirgische Vogteien überhaupt.
Art. 67. Abzug. Art. 142. Kriegssacheü.

Art. 234. Abzug.

Lauis und Mendriö.

Art. 186. Justizsachen.
LauiS.

Art. 276. Justizsachen.

Meudtis.
Art. 426. Locales.

Luggarus.

Art. 463. Marchensachen.

Art. 278. Justizsachen.

181.

Jahrrechnung der die Vogteien Luggarus und Mainthal regierenden Stände.
Luggarus, im August 1721.

^Staatsarchiv Bascl.Z

Gesandte: Ebendieselben, welche in Lauis.
Man sehe im Abschnitte Herrschaftsangelegeuheitcn:

Luggarus und Mainthal.

Art. 444. Justizsachen.
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li<üm

182.

Jahrrechmmg der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Rwiera regierenden Stände.
Bellenz, im August und September 1721.

Der Abschied konnte in den betreffenden Archiven nicht aufgefunden werden.

August und September 1721.

LmggaruS.
452. Rath der Landschaft. Art. 517. -Zollsachcu. Art. 585. LocalcS.

" 458. Dorfvöglc.

183.

^'chnungseonferenz der die Vogteien Schwarzenburg, Orbe mit Tscherliz, Grandson und
Murten regierenden Stände.

Murt eu, 17. bis 21. September 1721.

ITtaatAarcliiv Vern.1

Gesandte: Bern. Hieronymus von Erlach, Scckclmcistcr und Obcrcommandant welscher Lande; Johannes

Alex, Vcnncr, beide dcö täglichen Raths. Frciburg. Franz NiclauS Fcgcli, Alt-Scckclmcister; Johann

Grifft, Alt-Zeugherr, beide des täglichen Rathcs.

Bern beklagt sich gegen Freiburg, daß seinen Rcnovatorcn, welche die zum Amte Wiffliöburg gchörcn-

^ Lehen hinter St. Aubin bereinigen sollen, von Seite der Prudhonnnes hinter Montagny und von Seite
LandvvgtS von St. Aubiil allerhand Schwierigkeiten gemacht werden. Freiburgö Gesandtschaft crwicdcrt,

^ ll>r Stand schon früher den Renovatoren allen Vorschub geleistet habe und, wo es nöthig sei, ferner leisten

8 18. I». Frciburg stellt nochmals daS Ansuchen an Bern, dasselbe mochte ihm vermöge des ihm zu-

^»dcn ZugrcchtS seine Lehen hinter St. Aubin gegen baarcs Geld überlassen oder die Lehen hinter Chavor-

' ^ Amte Jfertcn, welche früher vom Amte Tscherliz getrennt worden waren, deren Vergütung Frciburg

^ dahin nicht habe erhalten können, tauschweise dagegen annehmen. Bern erklärt daS Zugrccht längst crlo-

bezieht das Wort „verhandeln" in seiner Deklaration von 1713 auf Tausch gegen Lehen von gleichem

in seinen Landen und will dieselben um so mehr behalten, da sie von seinen Aftcrlchcn der Herrschaft

^^son relevicrcn. Ist Frciburg wegen der Lehen hinter Chavornay zu kurz gekommen, so erbietet sich Bern

^ ^'Gütung. 19. «. Da in dem District deS VallonzchntcnS hinter StäfiS, welcher Bern und der
^ ^ Stäfis gehört, einige Partieularen Zchntfrciheit ansprechen, so wird verordnet, daß dieselben ihre

sie betveisen oder nachweisen sollen, wie lange sie schon daS Possessorium haben; Freiburg will einen Prä-

^^"Meriinn von 69 Jahren fixieren; Bern nimmt denselben all rolooonllum sstimmt später beif. Ferner

^ dicffr Vallonzehntcn besser auSgcmarcht werden. 8 23. «R. In Betreff deS zum halben Thcil Bern und

Euro von St. Aubin gehörenden Dcllcy- oder Churzchntcn lvird beschlossen, daß die drei Jucharten, souS

Eü't genannt, dem Zehnten des hinter Stäfis gelegenen Schlosses Chenanr beigelegt, die sieben Jncharten

Rueyra" beiden Churcn wie bisher verbleiben und die Delimitation von 1595 in Kraft sein soll.

45» Frciburg erklärt in Betreff deS Paläzieur-Zvllcs, daß der Zollcinnchmcr daselbst nicht nach dem
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Tarif den Zoll beziehe. Die berncrische Gesandtschast verspricht, die Sache zu untersuchen und Abhülfe aus¬

zuwirken. 8 29. l. Frciburg beschwert sich, daß seinen Angehörigen für Pferde, welche sie zu Langnau M

ihren eigenen Gebrauch gekauft, zuwider dem Abschied von 1696 Trattcngcld in berncrischer Botmäßigkeit ab¬

gefordert worden sei. Die berncrische Gesandtschast giebt darüber genügende Auskunft und verspricht, daß »>^

jenem Recesse nachkommen werde. 8 39.
Mm> sehe auch im Abschnitte Herrschciftsangelegcnhciten:

Schwaezcnburg, Orbc "mit Tscherliz, Graiidson und Murten überhaupt:
Art. 7.

Schwarzeuburg.
Art. 92 und 93.

Orbc mit Tscherliz.
Art. 1S2 bis 194.

Grands ou.
Art. 661 bis 671.

M urt.eu.
Art. 903 bis 907.

. > . i' "Ii ui (

Gemeineidgenösstsche Tagsatzung.
Baden, 14. bis 25. November 1721.

^Staatsarchiv Zjiirich.Z

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Ulrich, Bürgermeister; Heinrich Hirzcl, Statthalter. Bern. Christi

Steiger, Schultheiß; Johann Anton Tillier, Alt-Vcnncr. Lucern. Franz Placidus Schumacher, dcö innU"

Raths; Jakob Franz Anton Schwyzer von Buonas, des inner» Raths. Uri (Niemand). Schwyz (Niemand)'

O bw a ld cn. Johann Melchior Stockmann, Statthalter und Landshauptmaun. Nidwaldcn (Niemand).

(Niemand). Glaruö. Johann Heinrich Zwicki, Landauunann; Lorenz Karl Rcding von Bibcrcgg, Land^

statthalter. Basel. Andreas Burckhardt, des Raths und Obcrstzunftmeisler; Niclaus Härder, Deputat »w

deS geheimen Raths. Freiburg (Niemand). Solothurn. Johann Jakob Joseph Glutz, .SchultlM^

Hieronymus Snry, Stadtvenncr und des geheimen Raths. S.chaffhauscn. Felir Wepfcr, Seckclmciß^'

Kaspar Murbach, Scckelmeister. Appenzcll-Jnnerrhodcn. Johann Martill Gyger, Landammann

Pannerhcrr. Außerr h ode n. Lorenz Tanner, Landammann. Abt von St. Gallen. Joseph Anton

tiner von Braunbcrg, Landshofmeister. Stadt St. Gallen. Christoph Hochrütiner, Bürgermeister. '

Abraham Scholl, Bürgermeister; Peter Haas, Venner.

Veranlassung zur Ausschreibung dieser Tagsatzung ist das Werdcnbergcr-Gcschäft. t». Zürich eröfs)'^'

daß es auf die Nachricht, Glarus sei gesinnt, die Werdcnberger wegen ihres fortdauernden Ungehorsams

der Hand gehorsam zu machen", eine doppelte Gesandtschaft nach Glarus geschickt, um von diesem Vorh^

abzumahnen. Zwar sei der „Ucberzug", durch welchen übrigens niemand Schaden zugefügt worden sei,

mehr rückgängig zu machen gewesen; hingegen hätte seine Gesandtschaft nach Zurückkunft der glarnerischen 2)^'^

in Verbindung mit der von Uri und Schwyz die Werdcnberger der Milde empfohlen. — Daraus

Schreiben von den nicht vertretenen Ständen verlesen, in welchen sie ihr Ausbleiben entschuldigen; die ^

geben ihre Zustimmung zu den zu fassenden Beschlüssen schon im voraus, die andern wollen ihre Geda»'

über den Abschied einsenden. Unter den noch nicht vertretenen Ständen ist Anfangs auch Glarus. DsP
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^rd durch ein Schreiben zu erscheinen eingeladen. Nachdem seine Gesandtschaft sich eingefunden, werden ihr die
Mengen Bemühungender übrigen Orte und daS von ihrem Stande gegebene Versprechen der Milde zu Gemüthe
^führt vorgestellt, wie die Bünde nicht blos von Hülfe mit der That, sondern auch von solcher mit Rath
^N>i, und wie schon mehrmals eine solche Intervention durch bundcsfreundlichen Rath zum Ziele geführt habe
^ ün Thuncrgcschästköckl und in Genf). „Gnade ist viel großer, wenn man die Fehler, so durch rigorose
"^ücrjuchunganö Licht gebracht werden könnten, ununtcrsuchtund bedecke laßt." Demnach mochten sie dieses
schüft mild, gnädig und ohne fernere Untersuchung beendigen. Die glarncrische Gesandtschaft ist ohne Jn-
Nuctio», kann aber versichern, daß ihre Obern nicht darauf ausgehen, die Untersuchung auszudehnen, sondern
^hätten dieselbe nur deswegen so weit fortgeführt, um zu zeigen, wie viel Gnade den Wcrdcnbcrgcrn widerfahre,
^'referiert. Ucbcrdicß wird Glarus Milde empfohlen. 8 k. I». Zürich berichtet, daß der Bischof von Constanz und
^ Herzog von Württemberg eröffnet haben, daß die auf dem letzten Kreistag zu Ulm bedingungsweise beschlossene

"arensperre gegen die Eidgenossenschaft publiciert sei und in Erccution werde gesetzt werden; es wünscht, cS möchte,
diese verhängte Sperre abzuwenden, ganz Frankreich in Bando gelegt und der Handel mit Frankreich aufgegeben

^rde». Da dieser Rath den meisten Gesandten bedenklich erscheint, bringt eine aufgestellte Commisston folgende An-
agc: W heg zur Gewinnung von Zeit eine Deputation an beide ausschreibende Fürsten dcS schwäbischen Krcis-

^wcirtcs abgeschickt werden. 2) Diese soll durch Auseinandersetzungder hicrscitö getroffenen Anstalten dieselben
^Aufhebung der Sperre zu bewegen suchen. 3) Ist daS nicht erhältlich, so soll dahin gewirkt werden, daß

ky der Paß für daö, was im Lande gewachsen, fabricicrt und appretiert worden, offen bleibe. 3) Sollte auch
^ nicht erhältlich sein, so sollen die Abgeordneten eine Suspension des Bando bis auf nächsten KreiSconvent

^zupsirkcn suchen. Dieser Vorschlag wird den Obrigkeiten überschrieben. Zur Uebcrnahmc dieser Deputation
^rdeii Zürich, Basel, Abt und Stadt St. Gallen bezeichnet; die Unkosten derselbe» sollen die eommcrcicrcnden
che tragen, nach SchaffhausenSMeinung sämmtlichc Orte der Eidgenossenschaft.Bern aber stimmt nicht für

^ Deputation, sondern blos für ein in aller Orte Namen abzulassendes Schreiben. 8 2. c. Schaffhauscn
Achtet von der Erfolglosigkeitder Bemühung von Seile der Deputation der IV Orte, welche verflossenen
^Ust in Schaffhauscn gewesen, und wie die Wilchingcr noch immerfort auf ihrem Ungehorsambestehen. Den

' November hätten die in Wien anwesenden Wilchingcr, welche zwar nicht mehr unter fürstlich-schwarzcnbcr-
^ lein, sondern in eigenem Namen die Sollicitationcn betrieben, folgendes Dccret erhalten: die abgeordnete
, gliche Commission habe die Gemeinde zu Wilchingcn zu Abstattung dcö gewöhnlichen HuldigungScideSan-
' laste», sonst nuch nach kaiserlicher Autorität dahin zu sehen und darauf zu halten, daß die Wilchingcr nicht
^ ^ Recht und Herkommen beschwert werden; ferner daß die beiden Wilchingcr sich unverwcill nach Hause
^ll'ben und sammt ihren übrigen Gemcindeleutcn demjenigengehorsam nachkommen sollen, was ihnen von der
^erstchim Commission der ohne weiter» Verzug abzulegenden gewöhnlichen Huldigung halber anbefohlen wor-

u>,d von derselben dicßfallS weiter werde verfügt werden. Schaffhauscn sieht in diesen Dccrcten daö Bc-
^ che, daß der kaiserliche ReichShofrath sich die Judikatur zwischen einem eidgenössischenLande und dessen

^^ancn anmaße, ein Verfahren, daS seine gefährlichenConscgucnzen für gcsammtc Eidgenossenschaft habe
.. schaffhauscn zuletzt den Verlust der Judicatur über Wilchingcn und andere ihrer Dorfschaftcn herbeiführen
^ ^ zumal wenn cS dazu kommcn sollte, daß fremder, nicht eigener Erccution überlassen würde, seinen

Achtsamen über die Wilchingcr Anerkennung zu verschaffen. ES bittet um Rath und schleunige Hülfe und
s»ü^^ ^ Pflicht Zurückkehrenden Milde. Die Gesandten,ohne Instruction, hinterbringen daö An-

^ DchaffhuuscnS ihren gn. Herren, versichern eö aber zum voraus dcS bundeSgemäßcn Beistandes. 8 3.
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183.

Conferenzen der evangelischeu Städte und Orte während der gemeineidgenössischen Tagsahli»g
im November 1721.

l2taat»arüiiv Zürich.!

i». Die churpfälzischen Kirchcnräthc danken für die ihnen für das Jahr 1719 zugekommene Steuer Z"

Gunsten ihres nothlcidcndcn Kirchen- und Schulwesens, legen Rechenschaft über die Verwendung ab

empfehlen sich zu weiterer Mildthätigkeit. Die Gesandten wollen ihr Begehren ihren Obern empfehlend red

legen. § 3.

Zürich und Bern.

1», Zürich beschwert sich, daß in der „Stilli" berncrischer Seits ein neuer Zoll von den die Limmat hnn

auffahrenden Waaren gefordert werde, und daß wegen Zollsverweigcrung Waarcn angehalten worden seien, ^

verlangt Abhülfe. Berns Gesandtschaft weiß davon nichts und nimmt die Sache all relorenlluw. 8 5.

Zürich, Bern und evangelisch GlaruS.

r. Zürich und Bern machen, indem sie auf die bis dahin von Seite der übrigen Orte angewandten

mühungcn zur Beilegung des Werdenbergcr-Gcschäflcs hinweisen, dem Gesandten von evangelisch GlaruS dN»'

gende Vorstellungen, dahin zu wirken, daß nicht durch Strenge diesem Geschäfte „Weiterung" gegeben w^

und daß man beherzige, daß in solchen Fällen Milde immer eine bessere Wirkung habe, als Strenge, da durH

letztere die Leute eher zur Verzweiflung, als zu einem guten Zutrauen gegen die Obrigkeit gebracht wür^'

Der Gesandte von GlaruS kann nach seiner Instruction sich in keine Gegenvorstellungen einlassen, erklärt nl'N-

daß seine Obern durch den über diesen Handel ergehenden Rechtsspruch zeigen werden, daß eö unnöthig

daß die übrigen Orte ihr Fürwort für die Wcrdcnbergcr einlegen. Das Angehörte will er seinen Obern

terbringen. 8 8.

Man sehe anch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Rheinthal.

Art. 316. LocalcS. Art. 363. LocalcS.

Obere sreie Aemter.

Art. 116. Iiistizsachen.

18t».

Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 13. November 1721.

Das Einladungsschreiben von Uri an Schwyz befindet sich im Archive dcS letzter» Orteö; der

selber konnte nicht aufgefunden werden. Gegenstand der Verhandlung war die Grenzstreitigkeit zwischen ^

Grafschaft Bellenz und Misor. Im Archiv zu Schwyz befindet sich daS Schreiben, welches die Konferenz '

die drei Bünde erließ, dessen Inhalt

ma» sehe im Abschnitte HerrschastSangclcgenheitcn:

Bellenz, Bolle»; »»d Riviera.
Art. 109.
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Gemeineidgenössische Tagsatzung.

Baden, 23. Januar biö 5. s?) Februar 1722.

s^tqatöarchiv Zürich.1
^ ^ - ' ' ' i ^j.I . >"' .' . u, . '. " , ?! -

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Statthalter; Ludwig Hirzel, des geheimen Raths und Alt-

^ndvogt des Thurgaus. Bern. Christoph Steiger, Schultheiß; Johann Anton Tilsier, Alt-Venner und des

^"ths. Lucern. (Niemand). Uri. (Niemand). Schwyz. (Niemand). Obwalden. (Niemand). Nid-

Calden. (Niemaiid). Zug. (Neimand). GlaruSi (Niemand). Bas^l. Andreas Burckhardt, Oberst-

^'ustmeister; Emanucl Falkner, Dreierhcrr. Freiburg. (Niemand). Svlothur n. (Niemand). S ch a f f-

^^uscu. F^ir Wepfer, Scckelmcistcr. App c nz e l l-I n nc r r h o d e n. (Niemand). Außcrrhoden.

^»Z Tanner, Landammann. Abt St. Gallen. Joseph Anton Püntiner von Braunberg, geheimer Rath

^ Landshofmeistcr. Stadt St. Gallen. Christoph Hochrütincr, Bürgermeister. Biel. Kaspar Witz,

^talpvgt. : ( . Inn . ^ iln'weini. kwn.ckn u'.'/ an >..?

Diese Tagsatzung wird in Folge eines Memorials zusammenberufen, welches im Namen aller in Frank-

etablierten eidgenössischen Kauflcute die in Lyon angesiedelten an Zürich eingegeben hatten; in demselben

ge yst. Hgtse der Tagsatzung wegen dcö auf den Bill.ctS und coiuplas an Iwnguo erlittenen Verlustes an.

' ^dgcnvssischc Begrüßung. Es werden Schreiben von Lucern, Uri, Untcrwaldcn, Zug, Freiburg und Svlothurn

^^csen, st, welchen dieselben ihr Ausbleiben entschuldigen. 8 1. I». Auf den Bericht Zürichs, daß die eidgenössischen

^ Frankreich etablierten Kaufleute durch den königlichen Arröt vom 23. November 1721 in ihrem ihnen noch übrig

Eichenen Vermögen dergestalt geschädigt werden, daß, wenn ihnen nicht von der Eidgenossenschast geholfen werde,
^ ^rem gänzlichen Ruin entgegengehen, wird beschlossen, durch den SeeretariuS von Zürich dem Ambassador

^chbruchame Schreiben an den König und de» Regenten im Namen der Eidgenossenschaft zustellen zu lassen. Der

ut>v»rf zu diesem Schreiben wird den Orten mitgetheilt, welche innerhalb zehn Tage» ihren Entschluß nach

schreiben sollen; Stillschweigen gilt als Annahme. 8 2. «. In Beziehung auf das ContagionSgcschäft

^auert Zürich, daß bis dahin nicht sämmtlichc Orte, um der von Seile deö schwäbischen KreiSconventcS vcr-

^'tzten W^rrensperre zu entgehen, sich hätten entschließen können, das Commercium mit Frankreich aufzuheben,
ichlägt vor, wen» man auch jetzt noch nicht sich dazu entschließen könne, dem Herzog von Württemberg

die von ihm zugeschickte Dcclaration eine Replik nach Anleitung der den Orten schriftlich mitgetheiltcn Rc-

^ Zuzusenden und auf die Einladung dcö Bischofs von Constanz zu der von den Ständen deö schwäbischen

. z„ Meeröburg abzuhaltenden Conscrcnz einen Abgeordneten zu schicken mit dem Auftrage, den Gesandten

^ At auseinanderzusetzen, daß keine, auch nicht die unschuldigsten französischen Waaren in hiesige Lande, viel

ch/^ dieselben in das Reich hindurchgelassen werden, und die Offcnhaltung des Commcrciumö oder
^ustigung in den Spcrrmaßregeln nachzusuchen. Sollte eine solche Abordnung nicht beliebt werden, so

l>ciu'^ CincS Ortö eine solche schicken zu wollen. Für Beschickung dieser Conferenz stimmen Schaff

bcch^ ^Hprnzell-Außcrrhoden, Abt und Stadt St. Gallen ; die bejdcn ersten wollen aber zu den Kosten nichts

gebracht
^ugcn. Schaffhausen will, daß die Dcclaration in Beziehung auf die französischen Waaren nur dann vor¬

erst >ucnn andere Mittel nichts Helsen; Abt und Stadt St. Gallen wollen den Abgeordneten die
Teflon vom verflossenen November geben. Gegen die Beschickung stimmen Bern und Basel. ErstcrcS stimmt

30
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für ein Schreiben an die beiden Kreisfürsten, noch lieber aber zu einer kräftigen Vorstellung an den Kaiser und

zu Androhung einer Gcgcnspcrre gegen den schwäbischen Kreis. 8 3. «I. Zürich eröffnet, daß trotz den »»

Glarus ergangenen Sincerationen, dem Werdenbcrger-Geschäste durch Aüwendung von Milde und Gnade e>»

baldiges Ende zu machen, die Sache unvcrmuthctcr Weise eine bedenkliche Wendung genommen habe, wie sÄ

aus den den Orten zugeschickten Acten ergebe; daß die von Zürich zuerst einfache, nachher doppelte an die gl»^

nerischc Commission auf dem Schlosse Wcrdcnbcrg und nach Glarus selbst geschickte Gesandtschaft den erwünscht

Erfolg nicht erreicht habe. Sämmtliche anwesende Gesandte beschließen, Glarus zur Abordnung eines Gesandte»

nach Baden einzuladen und den in GlaruS befindlichen zürcherischen Gesandten zu überlassen, dasjenige ve»

zukehren, was sie für die Beendigung dieses Geschäftes namentlich auf dem Wege der Gnade und Milde f»^

gedeihlich erachten. Nachdem nun VVN GlaruS eine abschlägige Antwort auf dieses Einladungsschreiben ang^

kommen war, dahin lautend, daß in Folge der letzten Verhandlungen über das Wcrdenbcrger-Gcschäft

Unterthancn auffallender Weise widerspenstiger geworden seien, und daß sie daher jetzt nicht eine ähnliche

fahr laufen möchten, zumal da dieselben jetzt bis auf wenige Flüchtige den Eid der Treue geleistet hätten; naäp

dem ferner der zürcherische Gesandte von seiner Vermittlung zu Werdenberg und GlaruS Bericht erstattet u»^

den Entschluß von Glarus mitgetheilt hatte, daß es eine durch Gnade und Milde gemäßigte Justiz anwende»

»verde, wird auf den Antrag Zürichs und Berns, welchem die übrigen anwesenden Gesandten außer dem b»^

lerischen beistimmen, beschlossen, eine doppelte Gesandtschaft an Glarus abzuschicken mit der Instruction, dasst^

sreundeidgenössisch zu ersuchen, diesen den Ruhestand sämmtlichcr Eidgenossenschaft gefährdenden Handel ge'»»^'

seilten mündlichen und schriftliche» Versicherungen, daß es Milde und Gnade anwenden werde, förderlichst l"

beendigen, lind daß es der Ucberzeugung sein möchte, daß man seine wohlhergebrachte Souveränität und

catur nicht im geringsten behindern wolle. Sollten aber diese Vorstellungen keinen Eingang finden, so ft'lld»

die Gesandten bei ihrem Abschiede erklären, „es werde einer l. Eidgenossenschast bedauerlich zu vernehmen st'»"

„daß ein l, Stand Glarus nicht mehrere Dcferenz vor so treu gemeinten eidgenössischen Bemühungen gcbrauäst

habe," jAbgcsandte waren von Zürich: Johann Jakob Eschcr, Bürgermeister; Johann Ludwig Hirzcl; voi? M»»'

Christoph Steiger, Schultheiß; Johann Anton Tillier. In der Einleitung zur Instruction heißt cS, ^

GlaruS zum zweiten Mal einen Auszug in das Wcrdenbergische gemacht habe, und daß in Folge dessen ^

Mannschaft daselbst an 1l)W Mann stark in die Zürich angehörende Freigrafschaft Sar geflüchtet und durch

zürcherische Gesandtschaft zur Rückkehr und Huldigung bewogen worden sei.j 8 4.

Zürich, Bern und Abt von St. Gallen.

v. In Beziehung auf die Weigerung toggenburgischcr Particularen und Gemeinden, die Abgaben zu

zahlen, vereinigen sich Zürich, Bern und Abt von St. Gallen, nachdem der Landrath beider Religionen ^

beiden Stände um ihre Beihülfc angesprochen hatte, unter Ratificationsvorbchalt auf folgende Maßregel'

1) Der Abt soll kraft der in dem Friedensschluß enthaltenen Garantie von den Canzcln ein Mandat verlest"

lassen, in welchem er die Widerspenstigen zur Abstattung ihrer schuldigen Abgaben crmahnt mit den» Bciftstst"'

daß er, wenn innerhalb MbnatSfrist nicht Folge geleistet werde, thätliche Erecution durch Schätzung werde v»»

nehmen lassen; zu Durchführung derselben werde er Toggenburgcr gebrauchen, und er hoffe, daß dieselben st

willig gebrauchen lassen. 2) Verfängt diese Maßregel nicht, so wollen Zürich und Bern auf des Abtes

suchen mit Hülfe beispringen und die erforderliche Mannschaft an den Grenzen in Bereitschaft halten- ^

Erecution soll keinem Artikel des Badencr-Fricdcns von 1718 und deS ErläutcrungstractatS von 1719
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^heilig ^»p atlf Kosten der Ungehorsamen geschehen. Dieser Beschluß soll, wenn die Ratification an Zürich

^'gesandt worden, dem Landrath beider Religionen im Toggcnburg initgetheilt werden. 8 5. f. Auf die wic-

tthvltc Besch,verde der Lanvräthe beider Religionen im Toggcnburg, daß der Abt einen Hofammann in das

Arthal gegen die Bestimmungen dcö Badener-Friedens gesetzt habe, und aus die Erklärung dcS AbtS, daß

" Üch bxssx,, „jcht begeben könne, er »verde ihm denn durch den in dem Frieden bezeichneten Richter abgespro-

A, da das Gotteshaus St. Johann in dem Thurthal »othwendig einen Beamten haben müsse, daß aber

Meitze die Sachen der Gerichte, Ammänner, Richter u. s. w. sich nicht zu mischen habe, ersuchen Zürich

Ad Bern den Abt, dieses Amt einem toggcnburgischcn Landmann anzuvertrauen. Sollte dieser Wunsch keinen

Agang finden, so soll ohne Anstand nach dcS badischen Friedens 76. Artikel verfahren werden. Das AllcS

Ard den Principalen zu ihrer Disposition hintcrbracht. § 6.
Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftsangelegcnhciten!

Landgrasschaft Thnrgau.
Art. 116. Judicatur- und Competenzsachen.

R h e in t h a l.
Art. 369 LocaleS.

188.
' i - . . -

Conferenz von Bern nnd Neuenburg.
Aarberg, 23. Februar 1722.

lTtaatSarchiv Bern.Z

Gesandte: B er». Samuel Mutach, des täglichen RathS; Gabriel Groß, Stadtschreiber. Neuenbürg.

"?vis Chainbrier, Staatsrath und Maire von Neuenburg; I. Lc Chambricr, Gencralprocurator dcS Königs

^ ^laatSrath.

Zusammenkunft vereinigt man sich unter RatificationSvorbchalt auf ein Instrument, das als

Ä?" ^ Bürgerrechts, welches Bern mit Neuenbürg hatte, in Betreff dcö offenen Wuchers und der

^Awnialia und andrer Consistorialia ausgefertigt wird. Der Vergleich aber erhielt die Ratification nicht.

18?).

Conferenz von Lncern, Uri, Schwyz, Unterwaldenund Zug.
Lucer ii, 1. und 2. Juni 1722.

Staatsarchiv Lucernl

. Gesandte: Luecrn. Jakob Balthasar, Amtsschultheiß und Panncrhcrr; Karl Christoph Dullikcr, Ritter,

Auer Benner; Franz Placidus Schumacher, Landvogt; Johann Joseph Dürlcr, Kornhcrr, alle dcS
" ^"ths. ps ^; Stanislaus Püntincr, Landammann; Joseph Anton Püntincr von Braunbcrg, Alt-

^l^ Landshauptmann. Schwyz. Joseph Anton Franz Rcding von Bibcrcgg, Ritter, Baron,

^/^"""nann. Obwaldcn. Johann Franz Anderhaldcn, Landammann. Nid Wald cn. Sebastian Re¬

ha,, ^"^r, Ritter, Landammann. Zug. Fidel Zurlauben von Thurn und Gcstelcnburg, Ammann; Jo-

' Christoph Andcrmatt, Alt-Ammann.

30*
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t». EidgenösstsHe Begrüßung. — In Beziehung auf die Malstatt der allgemeinen Iahrrcchnungstag^

satzung eröffnen die Gesandtschaften von Uri, Schwpz, Unterwäldcn uiid Zug ihre Jnstniction dahin, daß die¬

selbe sowohl für die eigentliche Jahrrcchnnng, als auch für die „St'andSgcsehäfte" Frauenfelv sein soll, und daß

sie nicht nach Baden kommen werden, bevor sie wieder in die Mitregickung werden eingesetzt worden st^

Luccrn will die „Standsgeschäfte" in Baden behandelt, die Jahrrechnung in Fraucnfeld gehalten wissen,

den nicht an der Regierung der gemeinen Herrschaften Theil habenden Orten Zeit und Kosten zu sparen. 8 ^

I». In Betreff der östreichischen Zollbcschwcrdcn wird in erster Linie für das Passendste gehalten, daß ^

Sache übergangen werde, weil doch unter den jetzigen Umständen keine Abhülfe zu erwarten sei; in zweite

Linie wollen die Orte ztt einem abermaligen Repräsentationssehreiben ihre Zustimmung geben. 8 2. e. Zün^

soll die Insinuation gemacht werden, daß es die allgemeinen Schreiben tiicht.,'wie öff bis dahin scholl gescheht

vor dem Eintreffen der Zustimmung von Seite der übrigen Orte absende. 8 7. I An den Gubcrnator zu MailM?

soll wegen der Jnterdiction der Eidgenossenschaft von Seite dieses Herzogthums ein Schreiben um Aufhebung

lassen uns darin bemerkt werden, daß die Eidgenossenschaft alle erforderlichen Maßregeln zur Sicherstcllung ^

Hcrzogthumö treffen »verde. Jnglcichcm könnte der französische Ambassador ersucht werden, bei der nach

reisenden vcnetianischcn Gesandtschaft seine Officicn eintreten zu lassen, daß Venedig von seiner unnöthig^

Strenge gegen die Eidgenossenschaft ablasse. 8 11- Bei nächster Tagsatzung soll wiederum darauf instst^

werden, daß der Bürgermeister von Zürich bei Umsagung der Sitzung die zu behandelnden Materien anzeigt

lasse. 8 12. t. Der Nuntius Passionci hälkin öffentlicher Sitzung cinött Vortrag, in welchem er ermahnt

daß bei den Bcrathungen der Magistrate die geheiligten Gesetze der Kirche geehrt werden möchten, und ^

Nothwendigkeit der Zucht der Geistlichkeit vorstellt, welche er im Geiste des Erzbischofö CaroluS Borrow^

und Franeiscus Buouhuomo,. Bischofs von Vcrcelli, zu handhaben gedenkt. 8 IT K. Es langt ein Sch^

den des Sanitätsrathö von Mailand (vom 25. Mai) an,, in welchem Klage geführt wird, daß in Folge ^

Anordnung für den Zurzacher-Psingstenmarkt von Seite Berns und GlaruS gefährliche und verdächtige

von Genf her ins Land kämeg und die Nachbarschaft in Gefahr setzten. Daher habe Mailand die Einführt

aller Waapen aus der Eidgenosseizschaft verboten, bis es erfahre, -entweder daß der Markt.nicht gehalten

den sei, oder was für Vorsichtsmaßregeln getroffen worden seien. DaS Schreiben wirb Bern »sttgetheilt

Mailand die mehr als hinlänglich getroffene Vorsorge, in welcher die Eidgenossenschaft selbst noch weiter,

Venedig gehe, auseinandergesetzt mit dem Ansuchen, den freien Handel und Wandel wieder herzustellen. 8 ^

Man sehe auch im Abschnitte HcrrschaftSangclegenheiten:

-THutsche HHineigee Bogtcieu iiupt.
Art. Lg. .Beamte in Klöstern und Cpmmcnthureien.

Landgrasschaft Thurgau.

Art. 569. Zollsachcn. Art. 607. Hüfte'itnö'Möster. Art. 737. LocalcS.

..'.niisi .rdk.'U:,? Muwi?)'-) tlr.ü. ;ii'iellL .u.. unüu - ^

Ssrt. 317. Locales. .. . - .Art. 331. Locales. Art. 353. Locales. '

nie- .Ob^re freie Aemter. ... . : ,, . .. NU. .. 1 . ' . -
Art. 120. Jnstizsachcn. Art. 206. Personelles.

,1'Niill: . N'U.' t.nMrM UN.1? NU!,", 'ivnens ! 7r-. Ml!.' .

ut.ttsrMd2> .Nt, 1 1 w .itntnll-nr.l!!','.. . uiillMnlilö.' nurM'-,, . q? >1,«1 '1 (2 .lutr.mnu,',<!»>
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GeulmieidqelwMche Tagsatzung.

Frauenfcld, 6. bis 18. Juli 1722.

ISt»»tt>a>ci>iv Bcrii.I

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Ulrich, Bürgermeister; Johann Muralt, Statthalter. Bern. Hiero-

'">»»ls oon Erlach, General, Alt-Schultheiß; Johann Anton Tillier, Alt-Bcnncr und des täglichen Raths,

"cern. Johann Jakob Balthasar, Schultheiß; Johann Joseph Dürler, Kornhcrr. Uri. Stanislaus Pün-

Landammann; Joseph Anton Püntinec von Braunbcrg, Alt-Landammann und Landshauptmann. Schwyz.

eieph Franz Reding voir Biberegg, Landammann; Joseph Anton Rcding von Bibercgg, Ritter, Baron, Alt-

^»dammann. Obwalde n. Johann Franz Andcrhalden, Landainmaun; Johann Peter Wallmnnn, des Raths.
^ Ewalden. (Niemand). Zug. Clemens Damian Weber, Ritter, Landämmann; Christoph Andermatt,

a»»na»ii. Glarus. Johann Heinrich Zwicki, Landammann; Franz Karl Reding von Bibercgg, Statt-

Basel. Emanucl Falkner, des geheimen Raths und Drcicrhcrr; Johann Ludwig Bauhin, des kleinen

^>>6 Stadtwcchselverivalter. Freiburg. Johann Percr Boecard, Schllltheiß; Franz NiclauS Gotlrau,

^ckelmcister. Solothurn. Johann Friedrich von Roll, Ritter, Schultheiß; Hieronymus Sury, Stadt-
^>»,cr. Schaff Hausen. Johann Kaspar Murbach, Scekclmcistcr; Johann Konrad Pcycr im Hof,

"^bchrcibcr. App cn z e l l - I n n e r r h o d e n. Johann Martin Gyger, Ritter, Landammann. Außer-

^'d e n. Johann Konrad Zellwegcr, LandammanN. Abt St. Gallen. Joseph Anton Püntincr, LaNdS-

. -- S tad t St. G a ll en. Christoph Hochrütincr, Bürgermeister und Rcichsvogt; Andreas Wägclin,

^^clmcistcr.

Eidgenössische Begrüßung. Freiburg besch>vert sich über die Wahl Fraucnfclds als Malstatt und er-

ins Künftige diese Malstatt nicht mehr besuchen zu wollen. 8 1. I». In Beziehung auf das Münzwcsen

es beim vorjährigen Abschied. 8 2. «?. Der französische Ambassador versichert in einem Schreibe» die

^buiunlung seiner beharrlichen Dienstbcrcitwilligkeit. Dasselbe wird in geziemender Weise beantwortet. 8 3.
' Da die früher schon an den König und den Regenten von Frankreich abgegangenen schriftlichen Nemon-

wegen des Schadens, welchen die eidgenössischen Kauflcute und Kricgsvölker durch die Steigerung

BillctS erlitten haben, erfolglos geblieben waren, wird beschlossen, nochmals ein nach-

Rcpräscntationsschrciben an ebendieselben zu erlassen und durch die solothurncrischen Gesandten den

"bchsador zu ersuchen, seine Osfieien dafür beizutragen., 8 4. « . Nachdcni drei an dcir Kaiser gerichtete

üben um Aufhebung der gegen die Erbvercinigung rurd den Vertrag von 1654 eingeführten Zölle an den

sck Grenzen unbeantwortet und erfolglos geblieben waren, wird beschlossen, nochmals eine Bcschwerdc-

daß , den kaiserlichen delegierten Sccretarius an den Kaiser zu schicken. 8 6. t. Den Anzug Basels,

>i»d ^^chtsperrc von Seite des^ Elsaßeö noch immer fortdaurc, hinterbringen die Gesandten ihren Herren
Obern. 8 7.

Die VIII die Grafschaft Sarganö regierenden Stände,

de» ^ Gesandtschaft von Glarus dankt instruetionögcmäß dafür, daß die ausgetretenen Wcrdcnbcrgcr „auö

eigenen Hcrrrschaften" auf ihres Standes Ansuchen „vcrbannisicrt" worden seien. — GlarüS bc-

hch wiederum, daß Zürich seit dein Februar 1721 von den durch Zürich nach Glarus gehenden Früchten
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neben dem Zoll noch das Jmmi verlange, während vor und nach dem Frieden von 1110 bis 1715 da^
selbe nicht gefordert und 1715, wo eS zum ersten Mal verlangt worden sei, auf Gegenvorstellungenvon Ellars
bis 1721 nicht mehr eingefordert worden sei; es verliest auch die zu seinen Gunsten gegebene Erklärung Zün^
vom Jahr 1610 und geht die übrigen Gesandten um Vermittlung nach Anleitung der Bünde an. SchwYZ,
gleicher Lage, schließt sich den Beschwerden von Glarus an. Zürich antwortet, daß eS dieses Recht des Zw""
gegenüber GlaruS und allen andern Fremden, gegen Heimische und sogar gegen die eigenen Bürger und ->»'
gehörigen vor dem Frieden von 1110, ja selbst vor seinem Eintritt in den eidgenössischenBund geübt ha^'
und durch denselben seien ihm die bis dorthin besessenen Rechte vorbehalten. Einem Rechtsspruch werde es dll-
ses seilt uraltes Recht nicht unterwerfen. Vor Errichtung des Rhcinauer-Marktcs seien keine oder wenig Frücht
durch Zürich gegangen; wenn daher keine Anwendung von diesem Rechte gemacht worden sei, so hebe dieß ^
Recht selbst nicht auf. Die Erklärung von 1610 lege Glarus unrichtig aus; die richtige Auslegung vindici^
sich Zürich. Sämmtliche Gesandte nehmen die Sache all retoronllum. 8 11.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Landgrafschast Thurgau.
Art. 378. Judicatur- u. Compctenzsachen.

,. 404.
512. Leibeigenschast und Fall.

.. 531.
„ 533. „ „
„ > 543. Lehensachen.

Art. 6. Beeidigung von Beamten.
, 36. Amtsrechnnngen.
. 67.
. 163. Huldigung.
„ 253. Abzug.

255.

I 287. Polizeiliches.

Art. 570. Zollsachen.
„ 590. Stiste und Klöster.
„ 608.
. 734. Locales.
.. 738. „
„ 740. „

Art. 29. Amtsrechnung.
„ 60. „
„ 122. Polizeiliches.

Art. 27. Amtsrcchnung.
„ 64. Landschreiber.
„ 99. Marchensachen.
„ 116. Polizeiliches.

Art. 30. Amtsrechnnng.
„ 60. Landschreiber und Substitut.

Rheinthal.

Art. 148. Judikatur-u. Competenzconflicte.
„ 163. Justizsachen.
„ 207. Zehntensachen.

Grafschaft Sargans.

Art. 129. Judicatur- u. Competenzconflicte.
„ 133. „ „
„ 154. Justizsachen.
„ 209. Obrigkeitliche Leben.

Obere freie Aemter.

Art. 70. Marchensachen.
. 92. Polizeiliches.

L a u i s.

Art. 336. Zollsachen.

LuggaruS.
Art. 513. Zollsachen.

Art. 238. Obrigkeitliche Lehen.
„ 332. LocaleS.
„ 354. „

Art. 233. Rhein.
, 241. Salpetcrzehntcn.
» 259. Zollsachen.
„ 357. Locales.

Art. 144. Lehensachen.

Conferenzen der katholischen Orte wahrend der genmneidgenössischenTagsatzung
im Juli 1722.

Iii V
i»'

StaatsarchivLurern.jl

t». Auf den Anzug, daß die eidgenössischenGeistlichen den Bünden entgegen in Folge eines Aw't ^
Elsaß auf keine Pfründen mehr admitticrt werden und die Bcncfieiatenund die männlichen und Mtb^
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^stcrgeistlichcn, falls sie sich nicht naturalisieren lassen, zu mehrcrn Dignitätcn nicht gelangen können; weil

^cr 'zu besorgen sei, daß die Klostcrgcistlichen, wie cS bereits den Capucincrn widerfahren, vom Elsaß aus¬

schlössen werden und dem Könige das Erbe der naturalisierten Bcncficiaten nach Beseitigung der recht-

affigen Erben zufallen mochte, wird beschlossen, durch Vermittlung und mit Empfehlung dcS französischen Am-

^hsadorö ein nachdrucksamcö und ehrerbietiges RepräsentationSschrcibcn an den König und den Regenten abzu-

8 1. I». Da verschiedene Meiirungcn über die Wahl der Malstatt für die künftigen Jahrrechnungs-

^"bungen walteten und namentlich Frciburg erklärte, nicht nichr in Fraucnfeld erscheinen zr> wollen, wird die

"He -ul ivkvionclum genommen sind zur Entscheidung ein Tag nach Luccrn sechs Wochen vor nächster Jahr-

^chnung angesetzt, 8 2,

Man sehe auch im Abschnitte Hcnschaftbaugclegcnhcitcin
. Rhcinthal.

Kirchciisaihcif.^ LocaleS. Art, 37V, Localcö,

^'»fdrenzen der evaugelischeli Städte uud Orte während der gemeiiieidgenessischen Tagsalzung
im Juli 1722.

tG>aata»rchiv Zürich.;

Gesandte: Mühlhauscn und Biel sind nicht repräsentiert.

^ Der allgemeine Bct-, Fast-, Büß- und Danktag wird auf den 10, September angesetzt, 8 1. I».
steril werden zuerkannt: 1) den Pfarrern zu Grönenbach und Herbishofcn je 10t) fl,; 2) dem Pfarrer und

^ dosier der reformierten Gemeinde zu Christian-Erlang 130 fl,; 3) der deutschen reformierten Gemeinde zu

^^rch 200 fl.; 3) der französischen Gemeinde daselbst 100 fl.; 5) dem französischen Pfarrer Asimont zu

thtian-Erlang 60 fl.; 6) dem im Piemontcsischcn sich aufhaltenden Jean Musseton 100 Thlr.; 7) den

»»^"^tcn Kirchen und Schulen in der Churpfalz 300 Thlr.; 8) den reformierten Gemeinden zu Speyer

te„ ^^'"s je 100 fl,; 9) an die Unterhaltungskosten von drei ungarischen und fünf piemontcsischcn Studen-

^ ^2 fl, (s Mssih, Nro. 156); 10) den hartbcdrängten Reformierten in dem katholischen Fürstcnthum Nassau-
^6 fl, (IXörtischc Repartitivn); 11) der reformierten von einer FeucrSbrunst heimgesuchten Gemeinde

^cohej», ü„ Ätzern Amt Heidelberg 300 fl, (IXörtischc Repartitivn); 12) der reformierten Gemeinde zu Bar¬

be^ ^ Unterhaltung für ihren Pfarrer 100 fl, (IXörtischc Repartitivn); 13) dem Chirurgen Johannes Bösch

^ ^fflau im Toggcnburg, welcher, von seinem katholisch gewordenen Eheweib beraubt und verlassen, in die

^9>e Armuth gcrathen ist, 100 fl, (IXörtischc Repartitivn); 13) dem Michel du Puy im piemontcsischcn

Lucernc, welcher bei den gegenwärtigen EontagionSconjuncturen durch daherigcS Unglück um all daS

^ ijUommen ist, 100 fl, (IXörtischc Repartitivn); 15) der reformierten Gemeinde JlvcrShcim in der Pfalz

refx ^^^aufbau ihrer Kirche 100 fl, (IXörtischc Repartitivn), (Siehe S. 7). I, 2. 11 nimmt Schaffhauscn ack

^v»3um, 8 Basel, 8. 11, 12 St. Gallen, 8. 10. 11. 12 Glarus, 11 Appenzell, 13. 13. 15 alle

^ ^ ^ hunmt Appenzell nicht, zu 8. 10, 12 nicht Schaffhausen, zu 10 und 12 nicht

licht ^ stimmt Schaffhausen nur, wenn alle Orte zusammenstimmen und nicht IVstädtische Repartitivn bc-

^^d; z» g usill St. Gallen nur 50 fl, steuern. Ohne Instruction ist für 12 Appenzell, für 13 Glarus,
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Schaffhauscn, Appenzell und St. Gallen, für 14 Schaffhausen, Appenzell und St. Gallen, 8 2 bis 16.

Zürich verlangt von Glaruö wiederum die Vergütung für die Unterhaltung der jenem Stande zugcwicflw'»

Galcriens. Glaruö antwortet, daß es nie zu jener Vertheilung eingewilligt und Zürich nie um Ucbcrnahme der

selben angesucht habe, und läßt es bei seinen frühem Erklärungen bewenden, § 17, «I. Zürich wiederholt ff'»"

Anforderung an St, Gallen für die Unkosten der Transportierung von GalcrienS, welche es einstweilen ff'^

St. Gallen übernommen habe. St. Gallen aber glaubt, weil es die Verpflegung der App(»wll zugethcW

Galeriens übernommen habe, nichts Weiteres schuldig zu sein. Zürich behält sich für « und «I seine Rräl"

vor, 8 18. v» Die Gesandtschaft von Bern findet nicht gut, daß man dem picmontesisehen Studenten

welcher zu Genf angelangt ist, seine Pension verabfolge, wenn er nicht in Lausanne studiere. Man ^

cö dabei bewenden, 8 19. 4. Vodmer und Compagnie in Zürich suchen um ein Privilegium für ihr neues GcM

buch auf 29 Jahre gegen Nachdruck in der evangelischen Eidgenossenschaft nach, Daö Ansuchen wird "

res<z>'«znckum genommen; die Entschlüsse der Obrigkeiten sollen eingesandt werden. 8 2V, zx. Auf ein Schreib

dcö Königs von Großbritannien (vom 10, April 1722), in welchem derselbe, um alle Hindernisse zur Vcrewf

gung der protestierenden Kirchen zu beseitigen, die evangelische Eidgenossenschaft ermahnt, daß man in Z»k>»'i'

niemand mehr zur Unterzeichnung der Ivimuln onnsonsus anhalten möchte, wird beschlossen, cö bei der

Zürich darüber abgegebenen Erklärung bewenden zu lassen. Zugleich vereinigt man sich unter Vorbehalt ^

Ratification zu einem Antwortschreiben des Inhalts, daß diese I'nimuln consvnsus nicht im Gegensatz

Augöburgcrconfession, sonvcrn zur Erhaltung des Friedens und der Ruhe der Kirche lind dcö Regiments ^

evangelischen Eidgenossenschaft zu Stande gekommen sei, lind daß in denjenigen Orten, wo dieselbe

subsisticre, niemand Gewissenszwang angcthan werde. 8 21,

Jahrrechnuug der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stn»^''
Baden, 22, bis 28. Jnli 1722.

lGtaa»»arc>iiv Züricti.l

Gesandte. Zürich, Johann Jakob Ulrich; Johann von Muralt, Bern. Hieronymus von Erlach; ^

Hann Anton Tillier. Glaruö. Johann Heinrich Zwicki; Franz Karl Reding von Biberegg. ^
». Zürich verlangt von Bern wiederum, daß die zürcherischen Bürgern wegen Verweigerung deS

in der Stilli arretierten Waaren zurückgegeben, und daß der zuwider den Bünden daselbst errichtete Zoll auffchff

werde. Die Gesandtschaft von Bern ist nicht instruiert; die von Glaruö ist instruiert über die Sache ßcb '

informieren, 8 lt.

Zürich und Bern.

I». Alis Zürichs Anzug wird zur Bereinigung der Kriegs-Vvrsatzrechnungen der 1, Deccinbcr dieses ^
res und Aarau als Versammlungsort angesetzt, 8 18. « . Zürich wünscht, daß aus ebendieselbe

Bern seine Gesandten für die Rückerstattung der Reisekosten des nach Turin geschickten Rathösubstitutcn -

instruieren möchte, 8 19.
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Zürich, Bcrn untzAhifvon St. Gallen.

Ä. Der Abt von St. Gallen giebt in Folge dcS Abschiedes voin Mär; dieses Jahres'") in Beziehung

"Us die Bezahlung der Anlagen im Toggcnburg die schriftliche Antivort, daß er in Gottes Namen gegen die

^V'l)vr>amcn sofort einschreiten werde, und daß nächsten Sonntag das scharfe Mandat zur Bezahlung von allen

^»zeln werde verlesen werden; er hofft abcrauch, daß die beiden Stände die Thurthaler zur Anerkennung

b»>cs HofammannS anhalten wcrd.cn. Die Gesandten beides stände sind dausif einverstanden. 8 24. V,.DaS

h^bren des Abt-sanetgallischen Gesandten, daß die Weibel- und Schreihc^o^hchlägc im Tvggenburg in der-

Ordnung, wie solche der Friede mitgiebt, möchten. vor^Mlmeil werden, wird all rveommvullz,^.Übe»».. .. .^ L>» ..te. -s»...?.
um

"vernommen/ §D, ^ Der^Desandte vonHnn Zcj^t'Ae betreffenden

^"bvursö eines'Schreibens. an den König von Großbritaniucn von Säte sciM^ndeS an. 8 26.

7>ii/,st ^

Man sehe auch in. Nhsßnitte H-rrs^asiöang-leZenhcileu: ,

Landgrasschaft Thurgau.
Art. 671. Loeakes. ' "

Rhein thal.
Art. 318. LocaleS. Art. 37t. LocaleS.

Ob er e freie Äeml er.
Art. 12t. Justizsachcn. n " '

aian-iS .31
.tri?

Art.
^t- AmtSrcchnnng.
^6. Huldigung. . .

W. Polizeiliches.

An.
Sil. Aintörechnnng.

Huldigung.
Marcheusacheu.

Grafschaft Baden.
Art. 287. Zoll und' Geleit.

„ 321. Kirchensachen.

Untere, freie Aemter.

Art. 114. Justizsachcn.
.. 145.

.tri?

Art. 347. Stifte und Klöster.
„ 447. Locales.

Art. 165. Obrigkeitliche Lehen.
„ 196. LocalcS.

.tlv

Schirmorte des StistS St. Gallen.

'"Is.'ll ilMüMLaiiiHarWSilck'!" Il'lNts.^^ 2,<j i» h!lllllch'l?lffn(
.lvll imf.nl? MI oiossi.

! r? j

.diiistZ tiz ichUilt .nz'll'ü'usuzft?) I

Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.
An' der Treib, 1'1 - MM 'l^S.

önklir.','/ tini .Irls 1
lGrofte» Nathschlagbuch von RidwalVen.Z

Gesandte: Uri. (Unbekannt.) Schwyz. (Unbekannt.) NtchwälddA Sebastian Remigius Kaiser, Land-

"">a»n und Landshauptmaun; Johann Lorenz Bünti, Schtusselherr.
De» «t-». bosINNI, .. wll.

Vvi n ^chchleb konnte nicht aufgefunden werden. Gegenstand der Verhandlung war die Zollcrcmtlon derer
ivinen in .,,s.r .mlnnlf»? .<>l .tue v,- s.u .xu

) Die Couferenz, aus welche hier hingewiesen wird, fand zu Baden vom 2. bis 6. März statt. Weder in Zürich, noch in

konnte aber ein Abschied davon gefunden werden. . m<jni.2 /so .„g?

3t
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i ° I!' ISS. ^

..i i)7ck,./. '.mm ,7i.M nias c-'ilitttn<11? 'Zil is-Iif' ui n,,,. iiiu. >- "ld/ m .1»
Jahrrechnung der die Vogteien Lauis nnd Mendris regierenden Stände.

->1»s, s-,,e- f,IMi<l'.:iT 'III/ tt.lttlijU- 117s,stzs t,s,y <7/1/1 i>-',71'>! s>nil7ck,.l!i1 ,7'ä'l' »Iitls<>77-Xi" ^

',.iilni:i?7iiil'.' -I!.'; 7,ll.?Iwl(>5 Iis ilnt<iS n7<li?MUt>»Wßl» .OM.P115 lü'u! 7-> tt'N'i>7»'.' Mi'im ntisllb

Gesandte. Zürich. Johannes FrieS, deö Raths. Bern. Johann Rudolf Tillicr, des inncrn Raths-
Lucern. Frastz Placidus Schumacher, des innern Raths. Uri. Jost Anton Schmid, ^andöscckclmcist^-
Schwyz. Aegidius Christoph Schorno^,''Äiitch, Alt-Landa»»»ann.Unterwalden. Johann Mclchi^
Stockmann, Laudsstatthaltcr, Landshauptmann und Overzeugherr. Zug. Wolfgang Damian Müller, ^
Raths. Glarus! JpM'HefM Mtin^dc'sMhs. Basel. Johann Jakob Heußler, des kleinen Raths-
Frciburg. Johann Heinrich Wild dcS GrangeS, des inncrn Raths und Zeugherr. Solothurn.
Julius Sury von Bussy, Ritter, deS innern Raths. Schaffhausen. Johann Jakob Stocker von Neun-
forn, des mehrern Raths.

Man sehe im Abschnitte Herrschaftsangclegenheiten:

Vier ennetbirgische Vogteien überhaupt.

Art. 2. Beamte. Art, 1L..Vicinat. Art. 143. Kriegösachen.

„ 16. Syndicat. „ 83. Jgdicatur- n. hiompetcnzconflictc.

Lanis nnd Mendris.

Art. 131. Justizsachen.

Lauis.

Art. 235. Abzug. - Art. 279 Justizsachen. Art. 316. Stifte und Klöster.

„ 271. Justizsachen. . 232.

Mendris.

Art. 385. Beamte.

.SiloiaZ.361 ,, » ^ .sjwis.isUie» .--b
IS«.

.1! illl. -!s ' ' S > '
Jahrrechnung der die Vogteien Lnggarus und Mainthal regierenden Stände.

Luggarus im August 1722.

I^taatsarehiv Basel.s

Gesandte: Ebendieselben, welche zu Lauis.
ll' Mawsehe im Abschnitte Herrschqstsangelegcnhcitcn: ,

Vier en»e,tb/i.zzggschp Vpgteieu überhaupt.
Art. 23. Syndicat. Art. 81. Freies Commercium mit Mailand.

>.« Lanis <<-><-

ImM .,7'.'s.u. ».MjeMllitk IlleiltdllS (.Niuicki-li-.ztt, Z. < luus.susüU > ils!
Lgagasu« und Mainthal,»».««.

717)1 N'ilUu.s»!'^ lii „,,,'s H,mI<lNs.,l7iV 7-1 IUI,1,1,1s.'-:: .„Iit'ck 1iicki"jlb 1

Art. 153. Rath der Landschaft. Art. 565. Postwesen. Art. 519. Zollsachm.'^ -
„ 159. Dorfvögtc. , 510. Zollsachen. „ 586. Lvcalc«.

„ 161. Marchensachen.

»?:! .chm'iL «i ..loü ?7s.l'b ,,iZ 3 mv/ uZlWi!a>th»<V»l.'l'»»,-"»-.' ni« iiic. ..--iiiiiu-i-« 77 ^

l Art. 597. Landvogt.iL
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.-115 : . . ,!,!
- . 1 ,?!>?!

Zahrrechnungder die Bogteien Belle»;, Bollen; und Niviera regierenden Stände.
Bellenz, im August und September 1722.

Der Abschied konnte in den betreffenden Archiv^'nikht aufgefunden werden.
.SniüM lZiill zutttchS Itt»?

t..'s -.'?.>??r,^,Ist .1t. ^'
Conferenz von Schwyz und Nidwalden.^ ' --'l'

!,!>/,' ':7 .0,17.', !tt) -luv ?'?tt«l'?is t'tn.st'-l .rttmW
li!a»dc«archi» Schwyz.I e v - ' u,/ /

Gesandte: Schwyz. Joseph Franz Neding von Bibcregg, Laydaiumann und Zeugherr; Joseph Mitton
^ti»g von Bibcregg, Baron, Alt-Landammann; Dominik Anton Schnüriger,Alt-Statthalter, Nidwal den.
^bgstian Remigius Kaiser, Ritter, Landammann und Landshauptmann; Johann Lorenz Bünti, Rechnungsherr
' iilttllk' M'stl'ill !ttt N'ilt'tt ,'l^b

Schwyz beschwert sich, daß die von Ursern entgegen dem ZollbcfreiungSbricf zu Bellenz vonuJahrc 1592,

^ wclchrm von den drei Orten und den Ihrigen weder Zoll noch Weggcld bezahlt werde, obschon die
bleute aus ihrem Settel Brücken und Strasien erhalten müssen, jetzt vom denen von Schwyz sogar einen
Welten Zoll wegen der neuen durch den Felsen gemachten Strafte unter dcni Vorgeben verlangen, sie müßten
Tünnen ebenfalls Zoll zahlen, Schwyz findet es nicht billig, daß, während jenes Instrumentvon 1592

^ von Ursern des Zolls zu Bellen,z erinnere, seine Leute Zoll zu Urscrn bezahlen müssen, wünscht auch dem
/ ^ Bcllenz wieder auszuhelfen, da der Zollausfall durch die Erttntion der ,sallzu ungemein-große Handel¬
oh" treibenden Thalleute von Ursern sich jährlich allzuhoch belaufe Nidwalden stimmt in diese Beschwerde

Es wird beschlossen, Uri zu ersuchen, den beiden Orten aus seiner Canzlei-die Atta von 1586—1597 mitzu-
^Uen, wenn sich dcreir vorfinden, welche darthun, daß den von Ursern bewillig!' sei, einen Zoll zu verlangen, zu-

^e>ch aber auch in dieser Sache cinmüthig zu handeln. ES wird das Befremden darüber ausgesprochen, daß
^ der Ansicht sein könne, daß die von Ursern in Schwyz und Untcrwalden des Zolles cremt sein sollen,

wird für gut befunden, bei nächster lllvrtischer Conferenz den Anzug zu thun, „daß die Zollcreinption
^ von Livincn, welche wegen ihrer geringen Handelschast den zu Bcllcnz regierenden Orten am Zoll nur

Abbruch thun, um keine Präjudiz zu veranlassen,ausgelassenwerden soll."' - st >
' '-> IN '5! I, t A .,u ! st' . .'-Ii na« N'wZill.s'tttt U.D I

' Ii! ...'?!?'!? 7' >!'U! ' ' ' , 1 sttt. 7 -i l - ' Ist "üs mill»il«i» ni IllstifhS- 'ttlt. 'It.! ,n.'.

Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 22. Octobcr 1722.

' '^« üyfl, ,i,„, >><-">- Itt ''lü'IÜls ttä älill "!
I<yros?eS Nathschlagbuch von Nidwalden.1

K'I'U,-'.-Il'UNPIlk.s,.'',lll-st st's ur.'tt .st,Iis, M'NI st'i !I!'I!!I!'il Mistl'tt '?>»!',nf.'in-s-w.. .
sy. ^ Abschied konnte nicht aufgefunden werden. Gegenstand der Bcrathung war der monticellische Grenz¬

au » in?? i'n? .ii'ili'i'ii littst 'st itt st st?. '"itt.
31*
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